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ERSTER TEIL

Grundlagen der Gemeindeverfassung

§ 1
Wesen und Rechtsstellung der Gemeinde

(1) Die Gemeinde ist die Grundlage des demokratischen Staa-
tes. Sie f�rdert das Wohl ihrer Einwohner in freier Selbstverwal-
tung durch ihre von der B�rgerschaft gew�hlten Organe.

(2) Die Gemeinden sind Gebietsk�rperschaften.

§ 2
Wirkungskreis der Gemeinden

Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nicht
ausdr�cklich etwas anderes bestimmen, ausschließliche und
eigenverantwortliche Tr�ger der �ffentlichen Verwaltung. Die
vorhandenen Sonderverwaltungen sind m�glichst auf die Ge-
meindeverwaltung zu �berf�hren. Neue Sonderverwaltungen
sollen grunds�tzlich nicht errichtet werden.

§ 3
Neue Pflichten

Neue Pflichten k�nnen den Gemeinden nur durch Gesetz auf-
erlegt werden; dieses hat gleichzeitig die Aufbringung der Mittel
zu regeln. Eingriffe in die Rechte der Gemeinden sind nur durch
Gesetz zul�ssig. Verordnungen zur Durchf�hrung solcher Geset-
ze bed�rfen der Zustimmung des Ministers des Innern; dies gilt
nicht f�r Verordnungen der Landesregierung.

§ 4
Weisungsaufgaben, Auftragsangelegenheiten

(1) Den Gemeinden k�nnen durch Gesetz Aufgaben zur Erf�l-
lung nach Weisung �bertragen werden; das Gesetz bestimmt die
Voraussetzungen und den Umfang des Weisungsrechts und hat
gleichzeitig die Aufbringung der Mittel zu regeln. Die Weisun-
gen sollen sich auf allgemeine Anordnungen beschr�nken und
in der Regel nicht in die Einzelausf�hrung eingreifen. Die Ge-
meinden sind verpflichtet, die zur Erf�llung der Aufgaben erfor-
derlichen Kr�fte und Einrichtungen zur Verf�gung zu stellen.

(2) Die B�rgermeister und Oberb�rgermeister nehmen die Auf-
gaben der �rtlichen Ordnungsbeh�rden und Kreisordnungsbe-
h�rden als Auftragsangelegenheit wahr. Ihnen k�nnen durch
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Gesetz weitere Aufgaben als Auftragsangelegenheit �bertragen
werden; das Gesetz hat die Aufbringung der Mittel zu regeln.
Die Gemeinden sind verpflichtet, die zur Erf�llung der Aufga-
ben erforderlichen Kr�fte und Einrichtungen zur Verf�gung zu
stellen. Der B�rgermeister (Oberb�rgermeister) nimmt die Auf-
gaben in alleiniger Verantwortung wahr. Die Zust�ndigkeit der
Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands in haushalts-
und personalrechtlichen Angelegenheiten und die Bestimmun-
gen des § 71 �ber die Abgabe von Verpflichtungserkl�rungen
bleiben unber�hrt

(3) In Auftragsangelegenheiten k�nnen die Fachaufsichtsbeh�r-
den dem ihrer Aufsicht unterstellten B�rgermeister (Oberb�rger-
meister) Weisungen auch im Einzelfall erteilen. Wenn es den
Umst�nden des Einzelfalls nach erforderlich ist, k�nnen die Auf-
sichtsbeh�rden die Befugnisse der ihrer Aufsicht unterstellten
Beh�rde aus�ben.

(4) F�r die Bestimmung von hauptamtlichen Beigeordneten zu
st�ndigen Vertretern des B�rgermeisters (Oberb�rgermeisters) in
anderen als ordnungsbeh�rdlichen Auftragsangelegenheiten gilt
§ 85 Abs. 4 des Hessischen Gesetzes �ber die �ffentliche Sicher-
heit und Ordnung entsprechend.

§ 4a
Kreisfreie St�dte und Sonderstatus-St�dte

(1) Kreisfreie St�dte erf�llen in ihrem Gebiet neben ihren Aufga-
ben als Gemeinden alle Aufgaben, die den Landkreisen oblie-
gen. Die St�dte Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau, Kassel,
Offenbach am Main und Wiesbaden sind kreisfrei. Weitere St�d-
te mit mehr als 100 000 Einwohnern k�nnen auf Antrag durch
Gesetz zur kreisfreien Stadt erkl�rt werden.

(2) Sonderstatus-St�dte erf�llen neben ihren Aufgaben als Ge-
meinden zus�tzlich einzelne, ihnen durch Gesetz oder Rechts-
verordnung �bertragene Aufgaben der Landkreise. Bad Hom-
burg v. d. H�he, Fulda, Gießen, Marburg, R�sselsheim am Main
und Wetzlar sind kreisangeh�rige Sonderstatus-St�dte. Weitere
St�dte mit mehr als 50 000 Einwohnern k�nnen auf Antrag
durch Beschluss der Landesregierung zur Sonderstatus-Stadt er-
kl�rt werden. Dem Antrag ist ein Vorschlag �ber die k�nftige
Aufgaben- und Finanzverteilung zwischen der Stadt und dem
Landkreis beizuf�gen. Der Beschluss wird im Staatsanzeiger f�r
das Land Hessen ver�ffentlicht.
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§ 4b
Gleichberechtigung von Frau und Mann

Die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechti-
gung von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden.
Durch die Einrichtung von Frauenb�ros oder vergleichbare
Maßnahmen wird sichergestellt, dass die Verwirklichung dieses
Auftrages auf der Gemeindeebene erfolgt. Dieser Aufgabenbe-
reich ist von einer Frau wahrzunehmen und in der Regel einem
hauptamtlichen Wahlbeamten zuzuordnen.

§ 4c
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die
Interessen von Kindern und Jugendlichen ber�hren, diese in an-
gemessener Weise beteiligen. Zur Ber�cksichtigung der besonde-
ren Belange soll die Gemeinde geeignete Verfahren entwickeln,
hierzu k�nnen Gremien eingerichtet werden.

(2) Soweit geeignete Verfahren gem. Abs. 1 entwickelt wurden,
k�nnen Kindern und Jugendlichen in den Organen der Gemein-
de, ihren Aussch�ssen sowie den Ortsbeir�ten Antrags-, Anh�-
rungs-, Vorschlags- und Redem�glichkeiten einger�umt werden.

(3) Die Gemeinde regelt per Satzung die n�here Ausgestaltung
der Kinder- und Jugendbeteiligung.

§ 5
Satzungen

(1) Die Gemeinden k�nnen die Angelegenheiten der �rtlichen
Gemeinschaft durch Satzung regeln, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist. Satzungen bed�rfen der Genehmigung der
Aufsichtsbeh�rde nur, soweit eine Genehmigung in den Geset-
zen ausdr�cklich vorgeschrieben ist.

(2) In den Satzungen k�nnen vors�tzliche und fahrl�ssige Zu-
widerhandlungen gegen Gebote oder Verbote mit Geldbuße be-
droht werden. Verwaltungsbeh�rde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes �ber Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeinde-
vorstand.

(3) Satzungen sind auszufertigen und �ffentlich bekannt zu ma-
chen. Sie treten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, mit
dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
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(4) F�r die Rechtswirksamkeit der Satzungen ist eine Verletzung
der Vorschriften der §§ 4c, 8c, 53, 56, 58, 82 Abs. 3 und des § 88
Abs. 2 unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sechs Mona-
ten nach der �ffentlichen Bekanntmachung der Satzung schrift-
lich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechts-
verletzung begr�nden k�nnen, gegen�ber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist. § 25 Abs. 6, §§ 63, 74 und 138 blei-
ben unber�hrt.

§ 6
Hauptsatzung

(1) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung zu erlassen. In der
Hauptsatzung ist zu ordnen, was nach den Vorschriften dieses
Gesetzes der Hauptsatzung vorbehalten ist; auch andere f�r die
Verfassung der Gemeinde wesentliche Fragen k�nnen in der
Hauptsatzung geregelt werden.

(2) Die Beschlussfassung �ber die Hauptsatzung und ihre �nde-
rung bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeinde-
vertreter. Im letzten Jahr der Wahlzeit der Gemeindevertretung
sollen keine wesentlichen �nderungen der Hauptsatzung vorge-
nommen werden.

§ 7
�ffentliche Bekanntmachungen

(1) �ffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden erfolgen in
einer �rtlich verbreiteten, mindestens einmal w�chentlich er-
scheinenden Zeitung, in einem Amtsblatt oder im Internet.

(2) Der Minister des Innern bestimmt durch Rechtsverordnung
N�heres �ber Form und Verfahren der �ffentlichen Bekanntma-
chungen. Er kann zulassen, dass in Gemeinden unter einer be-
stimmten Einwohnerzahl oder f�r bestimmte Bekanntmachun-
gen andere als die in Abs. 1 bezeichneten Formen festgelegt
werden. Er kann die Aufnahme nichtamtlicher Nachrichten
und Anzeigen in Amtsbl�ttern untersagen oder beschr�nken.

(3) Die Gemeinde regelt im Rahmen der Vorschriften der Abs. 1
und 2 die Form ihrer �ffentlichen Bekanntmachungen in der
Hauptsatzung.

§ 8
Einwohner und B�rger

(1) Einwohner ist, wer in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat.

(2) B�rger der Gemeinde sind die wahlberechtigten Einwohner.
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§ 8a
B�rgerversammlung

(1) Zur Unterrichtung der B�rger �ber wichtige Angelegen-
heiten der Gemeinde soll mindestens einmal im Jahr eine B�r-
gerversammlung abgehalten werden. In gr�ßeren Gemeinden
k�nnen B�rgerversammlungen auf Teile des Gemeindegebiets
beschr�nkt werden.

(2) Die B�rgerversammlung wird von dem Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung im Benehmen mit dem Gemeindevorstand
einberufen. Die Einberufung erfolgt mindestens eine Woche vor
dem festgesetzten Termin unter Angabe von Zeit, Ort und Ge-
genstand durch �ffentliche Bekanntmachung. Zu den B�rger-
versammlungen k�nnen auch nichtwahlberechtigte Einwohner
zugelassen werden.

(3) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die B�rger-
versammlung. Er kann Sachverst�ndige und Berater zuziehen.
Der Gemeindevorstand nimmt an den B�rgerversammlungen
teil; er muss jederzeit geh�rt werden.

§ 8b
B�rgerentscheid

(1) Die B�rger einer Gemeinde k�nnen �ber eine wichtige An-
gelegenheit der Gemeinde einen B�rgerentscheid beantragen
(B�rgerbegehren). Auch die Gemeindevertretung kann anstelle
einer eigenen Entscheidung die Durchf�hrung eines B�rgerent-
scheids beschließen; der Beschluss bedarf der Mehrheit von
mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder
(Vertreterbegehren).

(2) Ein B�rgerentscheid findet nicht statt �ber

1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes
dem Gemeindevorstand oder dem B�rgermeister obliegen,

2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung
und die Frage, ob die Stelle des B�rgermeisters ehrenamtlich
verwaltet werden soll,

3. die Rechtsverh�ltnisse der Gemeindevertreter, der Mitglieder
des Gemeindevorstands und der sonstigen Gemeindebe-
diensteten,

4. die Haushaltssatzung (einschließlich der Wirtschaftspl�ne
der Eigenbetriebe), die Gemeindeabgaben (außer der Ent-
scheidung �ber den Erhebungsmodus des gemeindlichen
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Straßenbeitrags nach § 11a Abs. 1 des Gesetzes �ber kommu-
nale Abgaben) und die Tarife der Versorgungs- und Ver-
kehrsbetriebe der Gemeinde,

5 die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 112) der Gemeinde
und der Jahresabschl�sse der Eigenbetriebe,

5a. Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung, mit Aus-
nahme des verfahrenseinleitenden Beschlusses, und sonstige
Angelegenheiten, die im Rahmen eines Planfeststellungs-
verfahrens, eines f�rmlichen Verwaltungsverfahrens mit
�ffentlichkeitsbeteiligung oder eines abfallrechtlichen, im-
missionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder ver-
gleichbaren Zulassungsverfahrens zu entscheiden sind,

6. Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren sowie �ber

7. Antr�ge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen.

(3) Das B�rgerbegehren ist schriftlich bei dem Gemeindevor-
stand einzureichen; richtet es sich gegen einen Beschluss der
Gemeindevertretung, muss es innerhalb von acht Wochen nach
Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht sein. Es muss die zu
entscheidende Frage, eine Begr�ndung und einen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen durchf�hrbaren Vorschlag f�r die
Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten sowie
bis zu drei Vertrauenspersonen bezeichnen, die zur Entgegen-
nahme von Mitteilungen und Entscheidungen der Gemeinde
sowie zur Abgabe von Erkl�rungen gegen�ber dem Gemeinde-
vorstand erm�chtigt sind. Das B�rgerbegehren muss in Gemein-
den mit mehr als 100 000 Einwohnern von mindestens 3 Pro-
zent, in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern von
mindestens 5 Prozent und in den sonstigen Gemeinden von
mindestens 10 Prozent der bei der letzten Gemeindewahl amt-
lich ermittelten Zahl der wahlberechtigten Einwohner unter-
zeichnet sein; die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. § 3a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.
Der Gemeindevorstand unterrichtet auf Wunsch vor der Samm-
lung der Unterschriften �ber die beim B�rgerbegehren einzuhal-
tenden gesetzlichen Bestimmungen.

(4) Ein B�rger- oder Vertreterbegehren darf nur Angelegenhei-
ten zum Gegenstand haben, �ber die innerhalb der letzten drei
Jahre nicht bereits ein B�rgerentscheid durchgef�hrt worden
ist. �ber die Zul�ssigkeit eines B�rgerbegehrens entscheidet die
Gemeindevertretung. Der B�rgerentscheid entf�llt, wenn die
Gemeindevertretung die Durchf�hrung der mit dem B�rgerbe-
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gehren verlangten Maßnahmen beschließt. Die Gemeindevertre-
tung kann mit Zustimmung der Vertrauenspersonen Unstim-
migkeiten im Wortlaut der Fragestellung des B�rgerbegehrens
bereinigen. Eine Beanstandung des Zulassungsbeschlusses nach
§ 138 ist nur innerhalb von sechs Wochen nach der Beschluss-
fassung zul�ssig.

(5) Wird ein B�rgerentscheid durchgef�hrt, muss den B�rgern
die von den Gemeindeorganen vertretene Auffassung dargelegt
werden.

(6) Bei einem B�rgerentscheid ist die gestellte Frage in dem
Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der g�ltigen
Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit in Gemein-
den mit mehr als 100 000 Einwohnern mindestens 15 Prozent,
in Gemeinden mit mehr als 50000 Einwohnern mindestens
20 Prozent und in den sonstigen Gemeinden mindestens 25 Pro-
zent der Stimmberechtigten betr�gt. Bei Stimmengleichheit gilt
die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderli-
che Mehrheit nicht erreicht worden, hat die Gemeindevertre-
tung die Angelegenheit zu entscheiden. Finden an einem Tag
mehrere B�rgerentscheide statt und werden die gleichzeitig zur
Abstimmung gestellten Fragen jeweils von einer ausreichenden
Mehrheit so beantwortet, dass die B�rgerentscheide inhaltlich
nicht miteinander zu vereinbaren sind, dann gilt die Mehrheits-
entscheidung, f�r welche die gr�ßere Zahl von g�ltigen Stim-
men abgegeben wurde. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los, das der Gemeindewahlleiter in einer Sitzung des Wahlaus-
schusses zieht.

(7) Der B�rgerentscheid, der die nach Abs. 6 erforderliche Mehr-
heit erhalten hat, hat die Wirkung eines endg�ltigen Beschlus-
ses der Gemeindevertretung. Die Gemeindevertretung kann ei-
nen B�rgerentscheid fr�hestens nach drei Jahren ab�ndern. Die
§§ 63 und 138 finden keine Anwendung.

(8) Das N�here regelt das Hessische Kommunalwahlgesetz.

§ 8c
Interessenvertretung f�r �ltere Menschen, sonstige Beir�te,
Kommissionen

(1) Die Gemeinde kann zur Wahrung der Interessen �lterer
Menschen einen Beirat einrichten. Anstelle eines Beirates kann
auf Beschluss der Gemeindevertretung auch ein Beauftragter f�r
die Belange �lterer Menschen bestellt werden.
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(2) Zur Ber�cksichtigung besonderer Belange kann die Gemein-
de weitere Beir�te mit beratender Funktion bilden.

(3) Beir�ten, Beauftragten f�r �ltere Menschen, Kommissionen
und Sachverst�ndigen k�nnen in den Organen der Gemeinde,
ihren Aussch�ssen sowie den Ortsbeir�ten Anh�rungs-, Vor-
schlags- und Redem�glichkeiten in den Angelegenheiten einge-
r�umt werden, die ihren Aufgabenbereich betreffen. Die Ge-
meinde regelt per Satzung die weitere Ausgestaltung der Beir�te,
des Beauftragten f�r �ltere Menschen, f�r Kommissionen und
Sachverst�ndige.

(4) Die Regelung des § 88 Abs. 2 bleibt unber�hrt.

§ 9
Organe

(1) Die von den B�rgern gew�hlte Gemeindevertretung ist das
oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entschei-
dungen und �berwacht die gesamte Verwaltung. Sie f�hrt in
St�dten die Bezeichnung Stadtverordnetenversammlung.

(2) Die laufende Verwaltung besorgt der Gemeindevorstand. Er
ist kollegial zu gestalten und f�hrt in St�dten die Bezeichnung
Magistrat.

§ 10
Verm�gen und Eink�nfte

Die Gemeinde hat ihr Verm�gen und ihre Eink�nfte so zu ver-
walten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Auf die
wirtschaftliche Leistungsf�higkeit der Abgabepflichtigen ist
R�cksicht zu nehmen.

§ 11
Aufsicht

Die Aufsicht des Staates sch�tzt die Gemeinden in ihren Rech-
ten und sichert die Erf�llung ihrer Pflichten.

§ 11a
Funktionsbezeichnungen

Die Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes werden in weibli-
cher oder m�nnlicher Form gef�hrt.
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ZWEITER TEIL

Name, Bezeichnungen und Hoheitszeichen

§ 12
Name

Die Gemeinden f�hren ihre bisherigen Namen. Die oberste Auf-
sichtsbeh�rde kann auf Antrag oder nach Anh�rung der Ge-
meinde den Gemeindenamen �ndern; sie bestimmt auch den
Namen einer neu gebildeten Gemeinde. Sie entscheidet weiter-
hin �ber die �nderung der Schreibweise und die Beif�gung von
Unterscheidungsmerkmalen. �ber die besondere Benennung
von Gemeindeteilen entscheidet die Gemeinde.

§ 13
Bezeichnungen

(1) Die Bezeichnung Stadt f�hren die Gemeinden, denen diese
Bezeichnung nach dem bisherigen Recht zusteht. Die Landes-
regierung kann die Bezeichnung Stadt an Gemeinden verleihen,
die nach Einwohnerzahl, Siedlungsform und Wirtschaftsverh�lt-
nissen st�dtisches Gepr�ge tragen.

(2) Die Gemeinden k�nnen auch andere Bezeichnungen, die
auf der geschichtlichen Vergangenheit, der Eigenart oder der Be-
deutung der Gemeinde beruhen, weiterf�hren. Der Minister des
Innern kann nach Anh�rung der Gemeinde derartige Bezeich-
nungen verleihen oder �ndern.

§ 14
Wappen, Flaggen, Dienstsiegel

(1) Die Gemeinden f�hren ihre bisherigen Wappen und Flag-
gen. Sie sind berechtigt, diese zu �ndern oder neue Wappen
und Flaggen anzunehmen.

(2) Die Gemeinden f�hren Dienstsiegel. Gemeinden, die zur
F�hrung eines Wappens berechtigt sind, f�hren dieses in ihrem
Dienstsiegel. Die �brigen Gemeinden f�hren in ihrem Dienst-
siegel die Wappenfigur des Landes. Das N�here bestimmt der
Minister des Innern.
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DRITTER TEIL

Gemeindegebiet

§ 15
Gebietsbestand

(1) Das Gebiet der Gemeinde bilden die Grundst�cke, die nach
geltendem Recht zu ihr geh�ren (Gemarkung). Grenzstreitigkei-
ten entscheidet die Aufsichtsbeh�rde.

(2) Jedes Grundst�ck soll zu einer Gemeinde geh�ren. Aus be-
sonderen Gr�nden kann der Minister des Innern jedoch zulas-
sen, dass Grundst�cke außerhalb einer Gemeinde verbleiben
(gemeindefreie Grundst�cke). Der Minister des Innern regelt die
Verwaltung der gemeindefreien Grundst�cke durch Verord-
nung.

§ 16
Gebiets�nderungen

(1) Aus Gr�nden des �ffentlichen Wohls k�nnen Gemeinde-
grenzen ge�ndert, Gemeinden aufgel�st oder neu gebildet wer-
den. Die beteiligten Gemeinden und Landkreise sind vorher zu
h�ren.

(2) Werden durch die �nderung von Gemeindegrenzen die
Grenzen von Landkreisen ber�hrt, so bewirkt die �nderung der
Gemeindegrenzen auch die �nderung der Kreisgrenzen.

(3) Gemeindegrenzen k�nnen freiwillig durch Vereinbarung der
beteiligten Gemeinden mit Genehmigung der zust�ndigen Auf-
sichtsbeh�rde ge�ndert werden. Die Vereinbarung muss von
den Gemeindevertretungen der beteiligten Gemeinden mit der
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter beschlos-
sen werden. Vor der Beschlussfassung sind die B�rger zu h�ren,
die in dem unmittelbar betroffenen Gebiet wohnen; das gilt
nicht in F�llen von geringer Bedeutung (§ 17 Abs. 2 Satz 3).
Satz 2 und 3 gelten nicht, wenn �ber die Eingliederung einer
Gemeinde in eine andere Gemeinde oder die Neubildung einer
Gemeinde durch Vereinigung von Gemeinden ein B�rgerent-
scheid (§ 8b) durchgef�hrt wird. Die Wahl des B�rgermeisters
kann bis zu einem Jahr nach Freiwerden der Stelle aufgeschoben
werden, wenn die Aufl�sung der Gemeinde bevorsteht. Die von
der Gebiets�nderung betroffenen hauptamtlichen B�rgermeister
und Beigeordneten der bisherigen Gemeinden haben f�r den
Rest ihrer Amtszeit Anspruch auf Verwendung als hauptamt-
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liche Beigeordnete unter Beibehaltung ihrer bisherigen Besol-
dung in der aufnehmenden oder neu gebildeten Gemeinde.

(4) Gegen den Willen der beteiligten Gemeinden k�nnen Ge-
meindegrenzen nur durch Gesetz ge�ndert werden. Das Gleiche
gilt f�r die Neubildung einer Gemeinde aus Teilen einer oder
mehrerer Gemeinden.

§ 17
Rechtsfolgen, Auseinandersetzung

(1) In der Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 ist insbesondere der
Umfang der Grenz�nderung zu regeln und sind Bestimmungen
�ber den Tag der Rechtswirksamkeit und, soweit erforderlich,
�ber das Ortsrecht, die Verwaltung, die Rechtsnachfolge, die
Auseinandersetzung und den Wahltag einer Nachwahl nach
§ 32 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes zu treffen (Grenz�nde-
rungsvertrag). Wird eine neue Gemeinde gebildet, muss die Ver-
einbarung auch Bestimmungen �ber die vorl�ufige Wahrneh-
mung der Aufgaben der Gemeindeorgane der neuen Gemeinde
enthalten. F�r die vorl�ufige Wahrnehmung der Aufgaben des
B�rgermeisters in der neu gebildeten Gemeinde bestellt die
obere Aufsichtsbeh�rde einen Beauftragten; § 141 gilt entspre-
chend. Auf die Bestellung kann verzichtet werden, wenn ein
hauptamtlicher Beigeordneter nach § 16 Abs. 3 Satz 6 vorhan-
den ist. Wird eine Gemeinde in eine andere Gemeinde einge-
gliedert, muss die Vereinbarung auch Bestimmungen �ber die
vorl�ufige Vertretung der Bev�lkerung der eingegliederten Ge-
meinde durch die Gemeindevertreter der eingegliederten Ge-
meinde in der Gemeindevertretung der aufnehmenden Gemein-
de bis zur n�chsten regelm�ßigen Wahl oder einer Nachwahl
treffen. Der Gemeindevertretung der aufnehmenden Gemeinde
muss mindestens ein Gemeindevertreter der eingegliederten Ge-
meinde angeh�ren, im �brigen sind bei der Bestimmung der
Zahl der Gemeindevertreter der eingegliederten Gemeinde in
der Gemeindevertretung der aufnehmenden Gemeinde die �rtli-
chen Verh�ltnisse und der Bev�lkerungsanteil zu ber�cksichti-
gen. Im Falle des Satz 3 muss die Vereinbarung ferner Bestim-
mungen �ber eine befristete Vertretung der eingegliederten
Gemeinde bei Streitigkeiten �ber die Vereinbarung treffen.

(2) Der Grenz�nderungsvertrag bedarf der Genehmigung der
oberen Aufsichtsbeh�rde. Die obere Aufsichtsbeh�rde hat den
Grenz�nderungsvertrag mit dem Genehmigungsvermerk im
Staatsanzeiger f�r das Land Hessen �ffentlich bekannt zu ma-
chen. In F�llen von geringer Bedeutung genehmigt die Auf-
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sichtsbeh�rde die Vereinbarung �ber die Grenz�nderung. Gerin-
ge Bedeutung hat eine Grenz�nderung, wenn sie nicht mehr als
drei Prozent des Gebiets der abgebenden Gemeinde und nicht
mehr als insgesamt 200 Einwohner erfasst. Die beteiligten Ge-
meinden haben den Grenz�nderungsvertrag mit dem Genehmi-
gungsvermerk der Aufsichtsbeh�rde nach den f�r ihre Satzun-
gen geltenden Vorschriften �ffentlich bekannt zu machen.

(3) Enth�lt die Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 keine ersch�pfen-
de Regelung oder kann wegen einzelner Bestimmungen die
Genehmigung nicht erteilt werden, ersucht die zust�ndige Auf-
sichtsbeh�rde die Gemeinden, die M�ngel binnen angemesse-
ner Frist zu beseitigen. Kommen die Gemeinden einem solchen
Ersuchen nicht nach, trifft die zust�ndige Aufsichtsbeh�rde die
im Interesse des �ffentlichen Wohls erforderlichen Bestimmun-
gen.

(4) Bei einer �nderung der Gemeindegrenzen durch Gesetz wer-
den die Rechtsfolgen und die Auseinandersetzung im Gesetz
oder durch Verordnung geregelt. Das Gesetz kann dies auch der
Regelung durch Vereinbarung �berlassen, die der Genehmigung
der zust�ndigen Aufsichtsbeh�rde bedarf. Kommt diese Verein-
barung nicht zustande, gilt Abs. 3 entsprechend.

(5) Die Genehmigung des Grenz�nderungsvertrags und die Ent-
scheidung der Aufsichtsbeh�rde �ber die Auseinandersetzung
begr�nden Rechte und Pflichten der Beteiligten. Sie bewirken
den �bergang, die Beschr�nkung oder Aufhebung von dingli-
chen Rechten. Die beteiligten Kommunen ersuchen die zust�n-
digen Beh�rden um die Berichtigung der �ffentlichen B�cher.

(6) Rechtshandlungen, die aus Anlass der �nderung des Ge-
meindegebiets erforderlich werden, sind frei von �ffentlichen
Abgaben und Geb�hren.

§ 18

(aufgehoben)

VIERTER TEIL

Einwohner und B�rger

§ 19
�ffentliche Einrichtungen, Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leis-
tungsf�higkeit die f�r ihre Einwohner erforderlichen wirtschaft-
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lichen, sozialen, sportlichen und kulturellen �ffentlichen Ein-
richtungen bereitzustellen.

(2) Sie kann bei �ffentlichem Bed�rfnis durch Satzung f�r die
Grundst�cke ihres Gebiets den Anschluss an Wasserleitung,
Kanalisation, Straßenreinigung, Fernheizung und �hnliche der
Volksgesundheit dienende Einrichtungen (Anschlusszwang)
und die Benutzung dieser Einrichtungen und der Schlachth�fe
(Benutzungszwang) vorschreiben. Die Satzung kann Ausnahmen
vom Anschluss- und Benutzungszwang zulassen. Sie kann den
Zwang auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets und auf be-
stimmte Gruppen von Grundst�cken oder Personen beschr�n-
ken.

§ 20
Teilnahme an �ffentlichen Einrichtungen und Gemeindelasten

(1) Die Einwohner der Gemeinden sind im Rahmen der be-
stehenden Vorschriften berechtigt, die �ffentlichen Einrichtun-
gen der Gemeinde zu benutzen, und verpflichtet, die Gemein-
delasten zu tragen.

(2) Grundbesitzer und Gewerbetreibende, die nicht in der Ge-
meinde wohnen, sind in gleicher Weise berechtigt, die �ffent-
lichen Einrichtungen zu benutzen, die in der Gemeinde f�r
Grundbesitzer und Gewerbetreibende bestehen, und verpflich-
tet, f�r ihren Grundbesitz oder Gewerbebetrieb im Gemeinde-
gebiet zu den Gemeindelasten beizutragen.

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend f�r juristische Perso-
nen und f�r Personenvereinigungen.

§ 21
Ehrenamtliche T�tigkeit

(1) Eine ehrenamtliche T�tigkeit f�r die Gemeinde soll nur B�r-
gern �bertragen werden, die sich in der Gemeinde allgemeinen
Ansehens erfreuen und das Vertrauen ihrer Mitb�rger genießen;
die besonderen Voraussetzungen f�r ehrenamtliche T�tigkeiten
im Sinne des § 61 Abs. 2 Satz 2 und § 72 Abs. 2 bleiben unbe-
r�hrt. Der B�rger ist verpflichtet, eine ehrenamtliche T�tigkeit
f�r die Gemeinde zu �bernehmen und auszu�ben; dies gilt
nicht f�r das Amt des B�rgermeisters und des Beigeordneten.

(2) Die Berufung zu ehrenamtlicher T�tigkeit obliegt dem Ge-
meindevorstand, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Bei �bernahme seiner T�tigkeit ist der ehrenamtlich T�tige zur
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gewissenhaften und unparteiischen Aus�bung und zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten; die Verpflichtung ist aktenkun-
dig zu machen. Die Berufung kann, wenn sie nicht auf Zeit er-
folgt ist, jederzeit zur�ckgenommen werden.

(3) Die beamtenrechtlichen Vorschriften �ber Ehrenbeamte
bleiben unber�hrt.

§ 22
Pers�nliche Dienste

Die Gemeinde ist berechtigt, zur Erf�llung dringlicher �ffent-
licher Aufgaben die Einwohner f�r eine beschr�nkte Zeit zu per-
s�nlichen Diensten und anderen Leistungen im Rahmen des
Herk�mmlichen heranzuziehen; hierbei sind die pers�nlichen
Verh�ltnisse der Einwohner angemessen zu ber�cksichtigen. Zu
Leistungen nach Satz 1, mit Ausnahme von pers�nlichen Diens-
ten, k�nnen auch juristische Personen und Personenvereinigun-
gen sowie solche Personen herangezogen werden, die nicht in
der Gemeinde wohnen, jedoch in der Gemeinde Grundbesitz
haben oder ein Gewerbe betreiben. Der Kreis der Verpflichteten
sowie die Art und der Umfang der Leistungen sind durch Sat-
zung festzulegen.

§ 23
Ablehnungsgr�nde

(1) Der B�rger kann die �bernahme einer ehrenamtlichen T�-
tigkeit ablehnen oder sein Ausscheiden verlangen, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, ent-
scheidet die f�r die Berufung zust�ndige Stelle.

(2) Als wichtiger Grund im Sinne des Abs. 1 gilt insbesondere,
wenn der B�rger

1. bereits mehrere ehrenamtliche T�tigkeiten f�r die Gemeinde
aus�bt,

2. mindestens acht Jahre als Mitglied der Gemeindevertretung
angeh�rt hat oder sonst ehrenamtlich f�r die Gemeinde t�tig
war,

3. ein geistliches Amt verwaltet,

4. ein �ffentliches Amt verwaltet und die Einstellungsbeh�rde
feststellt, dass die ehrenamtliche T�tigkeit mit seinen Dienst-
pflichten nicht vereinbar ist,

22

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG (HGO)



5. durch die pers�nliche F�rsorge f�r seine Familie fortw�hrend
besonders belastet ist,

6. mindestens zwei Vormundschaften, Pflegschaften oder Be-
treuungen f�hrt,

7. h�ufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich abwe-
send ist,

8. anhaltend krank ist,

9. mindestens 60 Jahre alt ist.

§ 24
Verschwiegenheitspflicht

(1) Der ehrenamtlich T�tige hat, auch nach Beendigung seiner
T�tigkeit, �ber die ihm dabei bekannt gewordenen Angelegen-
heiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht f�r Mittei-
lungen im dienstlichen Verkehr oder �ber Tatsachen, die offen-
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung
bed�rfen.

(2) Der ehrenamtlich T�tige darf ohne Genehmigung des B�r-
germeisters �ber Angelegenheiten, �ber die er Verschwiegenheit
zu wahren hat, weder vor Gericht noch außergerichtlich aus-
sagen oder Erkl�rungen abgeben.

(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt
werden, wenn die Aussage dem Wohle des Bundes, eines Lan-
des, der Gemeinde oder eines anderen Tr�gers der �ffentlichen
Verwaltung Nachteile bereiten oder die Erf�llung �ffentlicher
Aufgaben ernstlich gef�hrden oder erheblich erschweren w�rde.

(4) Ist der ehrenamtlich T�tige Beteiligter in einem gerichtli-
chen Verfahren oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung
seiner berechtigten Interessen dienen, so darf die Genehmigung
auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 erf�llt sind,
nur versagt werden, wenn ein zwingendes �ffentliches Interesse
dies erfordert. Wird sie versagt, so ist dem ehrenamtlich T�tigen
der Schutz zu gew�hren, den die �ffentlichen Interessen zulas-
sen.

§ 24a
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. ohne wichtigen Grund die �bernahme einer ehrenamtlichen
T�tigkeit ablehnt oder ihre Aus�bung verweigert,
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2. die Pflichten der §§ 24, 26 oder 26a verletzt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
zweitausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbeh�rde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes �ber Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand.

§ 25
Widerstreit der Interessen

(1) Niemand darf in haupt- oder ehrenamtlicher T�tigkeit in ei-
ner Angelegenheit beratend oder entscheidend mitwirken,
wenn er

1. durch die Entscheidung in der Angelegenheit einen unmit-
telbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann,

2. Angeh�riger einer Person ist, die zu dem in Nr. 1 bezeichne-
ten Personenkreis geh�rt,

3. eine nat�rliche oder juristische Person nach Nr. 1 kraft Geset-
zes oder in der betreffenden Angelegenheit kraft Vollmacht
vertritt (Einzel- oder Gesamtvertretung),

4. bei einer nat�rlichen oder juristischen Person oder Vereini-
gung nach Nr. 1 gegen Entgelt besch�ftigt ist, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass dadurch Befangenheit
gegeben ist,

5. bei einer juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 1 als
Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleichar-
tigen Organs t�tig ist, es sei denn, dass er diesem Organ als
Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde angeh�rt,

6. in anderer als �ffentlicher Eigenschaft in der Angelegenheit
t�tig geworden ist.

Satz 1 gilt nicht, wenn jemand an der Entscheidung lediglich
als Angeh�riger einer Berufs- oder Bev�lkerungsgruppe beteiligt
ist, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit be-
r�hrt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht f�r die Stimmabgabe bei Wahlen und Abbe-
rufungen.

(3) Ob ein Widerstreit der Interessen vorliegt, entscheidet das
Organ oder Hilfsorgan, dem der Betroffene angeh�rt oder f�r
das er die T�tigkeit aus�bt.

(4) Wer annehmen muss, weder beratend noch entscheidend
mitwirken zu d�rfen, hat dies vorher dem Vorsitzenden des Or-
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gans oder Hilfsorgans, dem er angeh�rt oder f�r das er die T�tig-
keit aus�bt, mitzuteilen. Wer an der Beratung und Entscheidung
nicht teilnehmen darf, muss den Beratungsraum oder die Bild-
Ton-�bertragung verlassen; dies gilt auch f�r die Entscheidung
nach Abs. 3.

(5) Angeh�rige im Sinne des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sind:

1. der Verlobte,

2. der Ehegatte,

2a. der eingetragene Lebenspartner,

3. Verwandte und Verschw�gerte gerader Linie,

4. Geschwister,

5. Kinder der Geschwister,

6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,

6a. eingetragene Lebenspartner der Geschwister und Geschwis-
ter der eingetragenen Lebenspartner,

7. Geschwister der Eltern,

8. Personen, die durch ein auf l�ngere Dauer angelegtes Pflege-
verh�ltnis mit h�uslicher Gemeinschaft wie Eltern und
Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflege-
kinder).

Angeh�rige sind die in Satz 1 bezeichneten Personen auch
dann, wenn

1. in den F�llen der Nr. 2, 3 und 6 die die Beziehung begr�n-
dende Ehe nicht mehr besteht,

1a. in den F�llen der Nr. 2a, 3 und 6a die die Beziehung begr�n-
dende eingetragene Lebenspartnerschaft nicht mehr be-
steht,

2. in den F�llen der Nr. 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schw�-
gerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist,

3. im Falle der Nr. 8 die h�usliche Gemeinschaft nicht mehr
besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind
miteinander verbunden sind.

(6) Beschl�sse, die unter Verletzung der Abs. 1 bis 4 gefasst wor-
den sind, sind unwirksam. Sie gelten jedoch sechs Monate nach
der Beschlussfassung oder, wenn eine �ffentliche Bekanntma-
chung erforderlich ist, sechs Monate nach dieser als von Anfang
an wirksam zustande gekommen, wenn nicht vorher der Ge-
meindevorstand oder der B�rgermeister widersprochen oder die
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Aufsichtsbeh�rde sie beanstandet hat; die Widerspruchsfristen
der §§ 63 und 74 bleiben unber�hrt. Die Wirksamkeit tritt nicht
gegen�ber demjenigen ein, der vor Ablauf der Sechsmonatsfrist
ein Rechtsmittel eingelegt oder ein gerichtliches Verfahren an-
h�ngig gemacht hat, wenn in dem Verfahren der Mangel festge-
stellt wird.

§ 26
Treupflicht

Ehrenbeamte haben eine besondere Treupflicht gegen�ber der
Gemeinde. Sie d�rfen Anspr�che Dritter gegen die Gemeinde
nicht geltend machen, es sei denn, dass sie als gesetzliche Ver-
treter handeln. Das gilt auch f�r andere ehrenamtlich t�tige
B�rger, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer ehrenamt-
lichen T�tigkeit im Zusammenhang steht. Ob die Voraussetzun-
gen dieser Vorschrift vorliegen, entscheidet das Organ oder
Hilfsorgan, dem der Betroffene angeh�rt oder f�r das er die T�-
tigkeit aus�bt.

§ 26a
Anzeigepflicht

Die Mitglieder eines Organs der Gemeinde sind verpflichtet, die
Mitgliedschaft oder eine entgeltliche oder ehrenamtliche T�tig-
keit in einer K�rperschaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, Ge-
nossenschaft oder in einem Verband einmal j�hrlich dem Vor-
sitzenden des Organs anzuzeigen, dem sie angeh�ren. Der
Vorsitzende leitet eine Zusammenstellung der Anzeigen dem Fi-
nanzausschuss zur Unterrichtung zu. Das N�here des Verfahrens
kann in der Gesch�ftsordnung geregelt werden.

§ 27
Entsch�digung

(1) Ehrenamtlich T�tige haben Anspruch auf Ersatz von Ver-
dienstausfall. Durch Satzung ist ein Durchschnittssatz festzuset-
zen, der nur denjenigen zu gew�hren ist, denen nachweisbar
ein Verdienstausfall entstehen kann. Hausfrauen wird der
Durchschnittssatz ohne diesen Nachweis gew�hrt. Die Gew�h-
rung des Durchschnittssatzes kann durch Satzung auf Zeiten be-
schr�nkt werden, in denen nach der allgemeinen Lebenserfah-
rung einer Erwerbst�tigkeit nachgegangen wird. Anstelle des
Durchschnittssatzes kann der tats�chlich entstandene und
nachgewiesene Verdienstausfall verlangt werden; dies gilt auch

26

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG (HGO)



f�r erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme
einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken
und Behinderten entstehen. Selbstst�ndig T�tige erhalten auf
Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Verdienstausfall-
pauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des
glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. In der Sat-
zung ist ein einheitlicher H�chstbetrag je Stunde festzulegen,
der bei dem Ersatz des Verdienstausfalles nicht �berschritten
werden darf; es kann außerdem ein t�glicher oder monatlicher
H�chstbetrag festgelegt werden.

(2) Ehrenamtlich T�tige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tat-
s�chlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrkosten.

(3) Ehrenamtlich T�tigen kann neben dem Ersatz des Verdienst-
ausfalls und der Fahrkosten durch Satzung eine Aufwandsent-
sch�digung gew�hrt werden. Die Aufwandsentsch�digung kann
ganz oder teilweise als Sitzungsgeld gezahlt werden. Dem Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung, seinen Stellvertretern, den
Ausschussvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden, ehrenamtlichen
Beigeordneten und Ortsvorstehern kann eine h�here Aufwands-
entsch�digung gew�hrt werden. Der Minister des Innern kann
durch Rechtsverordnung H�chsts�tze bestimmen, die nicht
�berschritten werden d�rfen.

(4) Die Vorschriften der Abs. 1, 2 und 3 Satz 1 und 2 sind auch
auf Fraktionssitzungen anzuwenden. Fraktionssitzungen im
Sinne des Satz 1 sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion
(Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitsgruppen). Die Zahl der er-
satzpflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist durch Satzung zu
begrenzen.

(5) Die Anspr�che auf die in Abs. 1 bis 3 genannten Bez�ge
sind nicht �bertragbar. Auf die Aufwandsentsch�digung kann
weder ganz noch teilweise verzichtet werden.

§ 28
Ehrenb�rgerrecht, Ehrenbezeichnung

(1) Die Gemeinde kann Personen, die sich um sie besonders
verdient gemacht haben, das Ehrenb�rgerrecht verleihen.

(2) Die Gemeinde kann B�rgern, die als Gemeindevertreter, Eh-
renbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte oder als Mitglied eines
Ortsbeirats insgesamt mindestens zwanzig Jahre ihr Mandat
oder Amt ausge�bt haben, eine Ehrenbezeichnung verleihen.
Entsprechendes gilt f�r die Mitgliedschaft von Einwohnern im
Ausl�nderbeirat.
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(3) Die Gemeinde kann das Ehrenb�rgerrecht und die Ehren-
bezeichnung wegen unw�rdigen Verhaltens entziehen.

F�NFTER TEIL

Verwaltung der Gemeinde

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

Erster Titel

Wahlrecht

§ 29
Wahlgrunds�tze

(1) Die B�rger der Gemeinde nehmen durch die Wahl der Ge-
meindevertretung und des B�rgermeisters sowie durch B�rger-
entscheide an der Verwaltung der Gemeinde teil.

(2) F�r das Wahlverfahren gelten die Bestimmungen des Hessi-
schen Kommunalwahlgesetzes.

§ 30
Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag

1. Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes
oder Staatsangeh�riger eines der �brigen Mitgliedstaaten der
Europ�ischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland (Unionsb�rger) ist,

2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und

3. seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde seinen
Wohnsitz oder seinen dauernden Aufenthalt hat, ohne einen
Wohnsitz zu haben; Entsprechendes gilt f�r den Ortsbezirk
(§ 81).

Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des
Melderechts gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz.

(2) Hauptamtliche B�rgermeister, hauptamtliche Beigeordnete
und Landr�te sind ohne R�cksicht auf die Dauer des Wohnsitzes
oder des dauernden Aufenthalts mit dem Amtsantritt in der Ge-
meinde wahlberechtigt.
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§ 31
Ausschluss vom Wahlrecht

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs
das Wahlrecht nicht besitzt.

§ 32
Passives Wahlrecht

(1) W�hlbar als Gemeindevertreter sind die Wahlberechtigten,
die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit
mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihren Wohnsitz
oder dauernden Aufenthalt haben; Entsprechendes gilt f�r den
Ortsbezirk (§ 81). § 30 Abs. 1 Satz 2 gilt f�r die W�hlbarkeit ent-
sprechend.

(2) Nicht w�hlbar ist, wer infolge Richterspruchs die W�hlbar-
keit oder die F�higkeit zur Bekleidung �ffentlicher �mter nicht
besitzt.

§ 33
Fortfall der W�hlbarkeit

F�llt eine Voraussetzung der jederzeitigen W�hlbarkeit fort, so
endet nicht nur die T�tigkeit als Gemeindevertreter oder als
Mitglied des Ortsbeirats, sondern auch die sonstige ehrenamt-
liche T�tigkeit f�r die Gemeinde zu dem in § 33 Abs. 3 Nr. 2 des
Hessischen Kommunalwahlgesetzes bestimmten Zeitpunkt.

§ 34

(weggefallen)

Zweiter Titel

Gemeindevertreter

§ 35
Unabh�ngigkeit

(1) Die Gemeindevertreter �ben ihre T�tigkeit nach ihrer freien,
nur durch die R�cksicht auf das Gemeinwohl bestimmten �ber-
zeugung aus und sind an Auftr�ge und W�nsche der W�hler
nicht gebunden.

(2) Gemeindevertreter sind ehrenamtlich T�tige im Sinne der
§§ 24 bis 26 und des § 27. Verwaltungsbeh�rde im Sinne des
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§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes �ber Ordnungswidrigkeiten ist der
Gemeindevorstand.

§ 35a
Sicherung der Mandatsaus�bung

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat als
Gemeindevertreter zu bewerben oder es auszu�ben. Benachteili-
gungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Bewerbung
um ein Mandat oder der Aus�bung eines Mandats sind unzul�s-
sig. Entgegenstehende Vereinbarungen sind nichtig. Die Bestim-
mungen der Abs. 2 bis 4 gelten nur f�r außerhalb des �ffentli-
chen Dienstes besch�ftigte Gemeindevertreter.

(2) Die Arbeitsverh�ltnisse von Gemeindevertretern k�nnen
vom Arbeitgeber nur aus wichtigem Grund gek�ndigt werden;
das gilt nicht f�r K�ndigungen w�hrend der Probezeit. Der K�n-
digungsschutz beginnt mit der Aufstellung des Bewerbers durch
das daf�r zust�ndige Gremium. Er gilt ein Jahr nach Beendi-
gung des Mandats fort. Geh�rte der Gemeindevertreter weniger
als ein Jahr der Gemeindevertretung an, besteht K�ndigungs-
schutz f�r sechs Monate nach Beendigung des Mandats.

(3) Der Gemeindevertreter ist auf dem bisherigen Arbeitsplatz
zu belassen. Die Umsetzung auf einen anderen gleichwertigen
Arbeitsplatz oder an einen anderen Besch�ftigungsort ist nur zu-
l�ssig, wenn der Gemeindevertreter zustimmt oder dem Arbeit-
geber eine Belassung auf dem bisherigen Arbeitsplatz oder an
dem bisherigen Besch�ftigungsort bei Abw�gung aller Umst�nde
nicht zugemutet werden kann. Die niedrigere Eingruppierung
des Gemeindevertreters auf dem bisherigen oder zuk�nftigen
Arbeitsplatz nach Satz 2 ist ausgeschlossen. Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend.

(4) Dem Gemeindevertreter ist die f�r die Mandatsaus�bung er-
forderliche Freistellung von der Arbeit zu gew�hren. Dem Ge-
meindevertreter ist unabh�ngig von der Freistellung j�hrlich bis
zu zwei Wochen Urlaub f�r die Teilnahme an Fortbildungsveran-
staltungen im Zusammenhang mit dem Mandat zu gew�hren.
Die Entsch�digung des Verdienstausfalls richtet sich nach § 27.

§ 36
Wahlzeit

Die Gemeindevertreter werden f�r f�nf Jahre gew�hlt (Wahl-
zeit). Unber�hrt bleiben die besonderen Bestimmungen f�r Wie-
derholungs- und Nachwahlen. Die Neuwahl muss vor Ablauf
der Wahlzeit stattfinden.
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§ 36a
Fraktionen

(1) Gemeindevertreter k�nnen sich zu einer Fraktion zusam-
menschließen. Eine Fraktion kann Gemeindevertreter, die kei-
ner Fraktion angeh�ren, als Hospitanten aufnehmen. Das N�he-
re �ber die Bildung einer Fraktion, die Fraktionsst�rke, ihre
Rechte und Pflichten innerhalb der Gemeindevertretung sind in
der Gesch�ftsordnung zu regeln. Eine Fraktion muss aus minde-
stens zwei, in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern aus
drei Gemeindevertretern bestehen. Eine Fraktion kann Mitglie-
der des Gemeindevorstandes und sonstige Personen beratend zu
ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie unterliegen den Pflichten des
§ 24. Hierauf sind sie vom Fraktionsvorsitzenden hinzuweisen.

(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen
der Mitglieder und Hospitanten sowie des Vorsitzenden und sei-
ner Stellvertreter sind dem Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung und dem Gemeindevorstand mitzuteilen.

(3) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entschei-
dungsfindung in der Gemeindevertretung mit; sie k�nnen inso-
weit ihre Auffassung �ffentlich darstellen.

(4) Die Gemeinde kann den Fraktionen Mittel aus ihrem Haus-
halt zu den s�chlichen und personellen Aufwendungen f�r die
Gesch�ftsf�hrung gew�hren. Diese Mittel sind in einer besonde-
ren Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. �ber ihre Verwen-
dung ist ein Nachweis in einfacher Form zu f�hren.

§ 36b

(aufgehoben)

§ 37
Hinderungsgr�nde

Gemeindevertreter k�nnen nicht sein:

1. hauptamtliche Beamte und haupt- und nebenberufliche Ar-
beitnehmer ab der Entgeltgruppe 9b der Entgeltordnung zum
Tarifvertrag f�r den �ffentlichen Dienst im kommunalen Be-
reich

a) der Gemeinde,

b) einer gemeinschaftlichen Verwaltungseinrichtung, an der
die Gemeinde beteiligt ist,
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c) einer K�rperschaft, Anstalt oder Stiftung des �ffentlichen
Rechts, an der die Gemeinde maßgeblich beteiligt ist,

d) des Landes oder des Landkreises, die unmittelbar Aufgaben
der Staatsaufsicht (Kommunal- und Fachaufsicht) �ber die
Gemeinde wahrnehmen,

e) des Landkreises, die mit Aufgaben der Rechnungspr�fung
f�r die Gemeinde befasst sind,

2. leitende Arbeitnehmer einer Gesellschaft oder einer Stiftung
des b�rgerlichen Rechts, an der die Gemeinde maßgeblich
beteiligt ist.

§ 38
Zahl der Gemeindevertreter

(1) Die Zahl der Gemeindevertreter betr�gt in Gemeinden

bis zu 3000 Einwohnern 15
von 3001 bis zu 5000 Einwohnern 23
von 5001 bis zu 10.000 Einwohnern 31
von 10.001 bis zu 25.000 Einwohnern 37
von 25.001 bis zu 50.000 Einwohnern 45
von 50.001 bis zu 100.000 Einwohnern 59
von 100.001 bis zu 250.000 Einwohnern 71
von 250.001 bis zu 500.000 Einwohnern 81
von 500.001 bis zu 1.000.000 Einwohnern 93
�ber 1.000.000 Einwohnern 105.

(2) Durch die Hauptsatzung kann bis sp�testens zw�lf Monate
vor Ablauf der Wahlzeit die Zahl der Gemeindevertreter auf die
f�r die n�chst niedrigere Gr�ßengruppe maßgebliche oder eine
dazwischen liegende ungerade Zahl festgelegt werden. In der
niedrigsten Einwohnergr�ßenklasse kann die Zahl der Gemein-
devertreter bis auf 11 abgesenkt werden. Die �nderung gilt ab
der n�chsten Wahlzeit.

Dritter Titel

B�rgermeister, Beigeordnete, Gemeindebedienstete

§ 39
Wahl und Amtszeit des B�rgermeisters

(1a) Der B�rgermeister wird von den B�rgern der Gemeinde in
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
gew�hlt. Die Wahl ist nach den Grunds�tzen der Mehrheitswahl
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durchzuf�hren. Gew�hlt ist, wer mehr als die H�lfte der g�lti-
gen Stimmen erhalten hat.

(1b) Entf�llt auf keinen Bewerber mehr als die H�lfte der g�lti-
gen Stimmen, findet fr�hestens am zweiten und sp�testens am
vierten Sonntag nach der Wahl eine Stichwahl unter den zwei
Bewerbern statt, welche bei der ersten Wahl die h�chsten Stim-
menzahlen erhalten haben, Bei Verzicht eines dieser beiden Be-
werber auf die Teilnahme an der Stichwahl findet die Stichwahl
mit dem verbliebenen Bewerber statt. Bei der Stichwahl ist der
Bewerber gew�hlt, der von den g�ltigen abgegebenen Stimmen
die h�chste Stimmenzahl erh�lt. Nimmt nur ein Bewerber an
der Stichwahl teil, ist er gew�hlt, wenn er die Mehrheit der ab-
gegebenen g�ltigen Stimmen erhalten hat.

(1c) Scheidet ein Bewerber nach Zulassung der Wahlvorschl�ge
vor der Wahl durch Tod oder Verlust der W�hlbarkeit aus, findet
eine Nachwahl statt. Scheidet einer der beiden Bewerber f�r die
Stichwahl durch Tod oder Verlust der W�hlbarkeit aus, ist die
Wahl zu wiederholen. Ist nur ein Bewerber zur Wahl zugelassen
und lauten nicht mehr als die H�lfte der g�ltigen Stimmen auf
„Ja“, ist das Wahlverfahren einschließlich der Wahlvorbereitung
zu wiederholen; dies gilt auch, wenn beide Bewerber auf die
Teilnahme an der Stichwahl verzichten oder im Falle des Abs. 1b
Satz 4 der Bewerber nicht die Mehrheit der abgegebenen g�lti-
gen Stimmen erhalten hat.

(1d) Bei der Ermittlung der Bewerber f�r die Stichwahl und bei
der Stichwahl entscheidet bei gleicher Zahl an g�ltigen Stim-
men das vom Wahlleiter in der Sitzung des Wahlausschusses zu
ziehende Los.

(2) W�hlbar zum B�rgermeister sind Deutsche im Sinne des
Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und Unionsb�rger, die am
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. F�r den Ausschluss
von der W�hlbarkeit gelten § 32 Abs. 2 und § 31 entsprechend.

(3) Die Amtszeit des B�rgermeisters betr�gt sechs Jahre. Ehren-
amtliche B�rgermeister scheiden vorzeitig aus, wenn sie zur Er-
f�llung ihrer Dienstpflichten dauernd unf�hig werden; die Ge-
meindevertretung stellt das Ausscheiden fest. F�r ehrenamtliche
B�rgermeister gilt § 35a entsprechend.

§ 39a
Wahl und Amtszeit der Beigeordneten

(1) Die Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung ge-
w�hlt. § 39 Abs. 2 gilt f�r die hauptamtlichen Beigeordneten
entsprechend.
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(2) Die Amtszeit der hauptamtlichen Beigeordneten betr�gt
sechs Jahre. Ehrenamtliche Beigeordnete werden f�r die Wahl-
zeit der Gemeindevertretung gew�hlt; die §§ 32, 33 und § 39
Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(3) Eine Wiederwahl hauptamtlicher Beigeordneter ist fr�hes-
tens sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit zul�ssig; sie muss
sp�testens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit vorgenommen
sein. Der Beschluss �ber die Vornahme einer Wiederwahl ist in
geheimer Abstimmung zu fassen. § 6 Abs. 3 des Hessischen Be-
amtengesetzes findet keine Anwendung.

§ 40
Rechtsverh�ltnisse des B�rgermeisters und der Beigeordneten

(1) Der hauptamtliche B�rgermeister ist Wahlbeamter in einem
Beamtenverh�ltnis auf Zeit (§ 6 des Hessischen Beamtengeset-
zes).

(2) F�r den hauptamtlichen B�rgermeister gilt f�r den Eintritt
in den Ruhestand keine Altersgrenze; § 6 Abs. 3 und 6 sowie die
§§ 33 bis 35 des Hessischen Beamtengesetzes finden keine An-
wendung. Der hauptamtliche B�rgermeister tritt mit Ablauf der
Amtszeit in den Ruhestand, wenn er

1. als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren
nach diesem Gesetz oder vergleichbarem Landesrecht,

2. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von f�nf Jahren beim letz-
ten Dienstherrn erreicht hat und

3. das 55. Lebensjahr vollendet hat

und nicht erneut in dasselbe oder ein h�herwertiges Amt beru-
fen wird. § 43 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes bleibt un-
ber�hrt.

(3) Der hauptamtliche B�rgermeister wird auf seinen Antrag
mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand versetzt, wenn er

1. als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren
nach diesem Gesetz oder vergleichbarem Landesrecht,

2. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von f�nf Jahren beim letz-
ten Dienstherrn erreicht hat und

3. das 50. Lebensjahr vollendet hat.

Der Antrag muss vor Ablauf der Amtszeit gestellt werden. F�r je-
den Monat vor Vollendung des 55. Lebensjahres vermindert
sich das Ruhegehalt dauerhaft um 0,3 Prozent (Versorgungsab-
schlag). Bei einer Amtszeit von 20 Jahren verringert sich der Ver-
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sorgungsabschlag f�r jedes weitere volle Jahr um 10 Prozent.
Dieser Versorgungsabschlag tritt an die Stelle desjenigen nach
§ 14 Abs. 3 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes vom
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 312), zuletzt ge�ndert durch Gesetz
vom 24. Juni 2024 (GVBl. 2024 Nr. 28).

(3a) Der hauptamtliche B�rgermeister wird auf seinen Antrag
hin jederzeit in den Ruhestand versetzt, wenn er

1. als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren
nach diesem Gesetz oder vergleichbarem Landesrecht,

2. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von f�nf Jahren beim letz-
ten Dienstherrn und

3. die Altersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder Abs. 3 des Hessischen
Beamtengesetzes erreicht hat.

(4) Tritt der hauptamtliche B�rgermeister nach Abs. 2 oder 3
nicht in den Ruhestand, ist er entlassen. In diesem Fall entsteht
ein Anspruch auf Altersgeld nach Maßgabe der §§ 76 und 77 des
Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes. §§ 76 Abs. 1 Satz 3, 77
Abs. 3, 6, 9 Nr. 3 und 4 sowie Abs. 10 Nr. 1 und 2 des Hessischen
Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung. Bei dem
hauptamtlichen B�rgermeister, der als Beamter auf Zeit eine
Amtszeiten von insgesamt acht Jahren nach diesem Gesetz oder
vergleichbarem Landesrecht erreicht hat,

1. tritt bei Anwendung des § 76 Abs. 2 Nr. 1 des Hessischen Be-
amtenversorgungsgesetzes die Vollendung des 55. Lebensjah-
res an die Stelle des Erreichens der Regelaltersgrenze nach
§ 33 Abs. 1 oder 3 des Hessischen Beamtengesetzes oder

2. endet das Ruhen des Anspruchs auf Zahlung des Altersgeldes
nach Vollendung des 50. Lebensjahres auf Antrag.

Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(4a) Als Amtszeit im Sinne des Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1,
Abs. 3a Nr. 1 und Abs. 4 Satz 4 gilt auch die Zeit der Weiterf�h-
rung der Amtsgesch�fte nach § 41 oder vergleichbarem Landes-
recht.

(5) In den F�llen des Abs. 4 Satz 1 hat der hauptamtliche B�r-
germeister Anspruch auf einen monatlichen Zuschuss zu den
Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr�gen. Der Zuschuss be-
tr�gt

1. die H�lfte des Krankenversicherungsbetrages, h�chstens je-
doch die H�lfte des Betrages, der bei der Krankenkasse zu
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zahlen w�re, die bei Versicherungspflicht zust�ndig w�re,
und

2. die H�lfte des aus eigenen Mitteln geleisteten Pflegeversiche-
rungsbeitrages, h�chstens jedoch die H�lfte des H�chstbei-
trages der sozialen Pflegeversicherung.

Der Anspruch besteht auch w�hrend des Bezuges von �ber-
gangsgeld. Der Anspruch besteht nur, wenn nach anderen Vor-
schriften kein Anspruch auf Zuschuss zu Kranken- und Pflege-
versicherungsbeitr�gen oder auf Beihilfe besteht.

(6) In den F�llen des Abs. 4 Satz 1 hat der hauptamtliche B�r-
germeister Anspruch auf �bergangsgeld nach § 19 des Hessi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes.

(7) Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend f�r den hauptamtlichen
Beigeordneten.

(8) Der ehrenamtliche B�rgermeister ist Ehrenbeamter (§ 5 des
Hessischen Beamtengesetzes). Satz 1 gilt entsprechend f�r den
ehrenamtlichen Beigeordneten. Der ehrenamtliche Beigeord-
nete ist entlassen, wenn er seine Rechtsstellung als Vertreter ver-
liert.

§ 40a
Ruhen eines bisherigen Dienst- oder Arbeitsverh�ltnisses

(1) Wird ein Beamter auf Lebenszeit hauptamtlicher B�rger-
meister oder hauptamtlicher Beigeordneter, so ruhen abwei-
chend von § 22 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des Beamtenstatusgeset-
zes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), ge�ndert durch Gesetz
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), vom Tag der Begr�ndung
des Wahlbeamtenverh�ltnisses an die Rechte und Pflichten aus
dem bisherigen Dienstverh�ltnis mit Ausnahme der Pflicht zur
Verschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnun-
gen, Geschenken und sonstigen Vorteilen. Die Rechte und
Pflichten ruhen l�ngstens bis zum Erreichen der Altersgrenze
nach § 33 des Hessischen Beamtengesetzes.

(2) Nach Beendigung des Wahlbeamtenverh�ltnisses ist dem Be-
amten auf Lebenszeit auf seinen Antrag dasselbe Amt derselben
Laufbahn zu �bertragen wie das Amt, das er im Beamtenverh�lt-
nis auf Lebenszeit zum Zeitpunkt der Begr�ndung des Wahlbe-
amtenverh�ltnisses innehatte. § 28 Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes gilt entsprechend; die Dienstzeit im
Wahlbeamtenverh�ltnis auf Zeit gilt als gleichwertige Zeit i. S.
des § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes.
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Der Antrag ist sp�testens drei Monate nach Beendigung des
Wahlbeamtenverh�ltnisses zu stellen. In den F�llen des § 76 ist
der Antrag sp�testens drei Monate nach Ablauf der Amtszeit zu
stellen, f�r die der B�rgermeister oder Beigeordnete ohne vorzei-
tige Abwahl oder Abberufung gew�hlt war. Die Wiederverwen-
dung hat sp�testens sechs Monate nach Beendigung des Wahl-
beamtenverh�ltnisses zu erfolgen. Sofern dem hauptamtlichen
B�rgermeister oder hauptamtlichen Beigeordneten aus dem
Wahlbeamtenverh�ltnis ein Anspruch auf Ruhegehalt oder Al-
tersgeld nach § 40 Abs. 1 bis 3 oder Abs. 7, § 76a dieses Gesetzes
oder § 17 Abs. 6 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes zu-
steht, ruht dieser Anspruch, solange er Amtsbez�ge aus dem Be-
amtenverh�ltnis auf Lebenszeit erh�lt.

(3) Wird der Antrag nach Abs. 2 nicht oder nicht fristgerecht
gestellt, so ist der Beamte auf Lebenszeit mit Ablauf der Amtszeit
entlassen.

(4) F�r Richter auf Lebenszeit und Arbeitnehmer des �ffentli-
chen Dienstes gelten die Abs. 1 bis 3 entsprechend.

§ 41
Weiterf�hrung der Amtsgesch�fte

Um die geordnete Fortf�hrung der Verwaltung zu sichern, k�n-
nen B�rgermeister und Beigeordnete nach Ablauf ihrer Amtszeit
die Amtsgesch�fte weiterf�hren, bis ihre Nachfolger das Amt an-
treten, es sei denn, die Gemeindevertretung beschließt, dass sie
die Amtsgesch�fte nicht weiterf�hren sollen; zu einer Weiter-
f�hrung der Amtsgesch�fte bis zu drei Monaten sind sie ver-
pflichtet, wenn die Weiterf�hrung der Amtsgesch�fte f�r sie
keine unbillige H�rte bedeutet. F�r die Dauer der Weiterf�hrung
der Amtsgesch�fte besteht das bisherige Amtsverh�ltnis weiter.
Hauptamtlichen B�rgermeistern und hauptamtlichen Beigeord-
neten sind f�r die Zeit der Weiterf�hrung der Amtsgesch�fte die
bisherigen Bez�ge, ehrenamtlichen die Aufwandsentsch�digung
weiterzugew�hren.

§ 42
Wahlvorbereitung, Zeitpunkt der Wahl des B�rgermeisters und
der hauptamtlichen Beigeordneten

(1) Die Wahl des B�rgermeisters wird durch den Wahlausschuss
der Gemeinde (§ 5 Hessisches Kommunalwahlgesetz) vorberei-
tet.
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(2) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten wird durch ei-
nen Ausschuss der Gemeindevertretung vorbereitet. Die Sitzun-
gen dieses Ausschusses sind nicht �ffentlich; der Vorsitzende
der Gemeindevertretung und seine Stellvertreter, sofern sie
nicht Ausschussmitglieder sind, sonstige Gemeindevertreter –
mit Ausnahme der Minderheitenvertreter nach § 62 Abs. 4
Satz 2 – und die Beigeordneten k�nnen nicht an den Ausschuss-
sitzungen teilnehmen; Gemeindebedienstete d�rfen als Schrift-
f�hrer teilnehmen. F�r jedes Ausschussmitglied ist eine Stellver-
tretung vorzusehen, welche im Fall der Verhinderung an den
Ausschusssitzungen teilnehmen kann. �ber das Ergebnis der Sit-
zungen d�rfen nur an Mitglieder der Gemeindevertretung und
des Gemeindevorstands Ausk�nfte erteilt werden. Die Stellen
der hauptamtlichen Beigeordneten sind �ffentlich auszuschrei-
ben. Die Gemeindevertretung kann beschließen, dass von einer
Ausschreibung abgesehen wird. Der Ausschuss hat �ber das Er-
gebnis seiner Arbeit in einer �ffentlichen Sitzung der Gemeinde-
vertretung zu berichten. Satz 1 bis 7 gelten nicht f�r die F�lle
der Wiederwahl.

(3) Die Wahl des B�rgermeisters ist fr�hestens sechs und sp�tes-
tens drei Monate vor Freiwerden der Stelle, bei unvorhergesehe-
nem Freiwerden der Stelle sp�testens nach vier Monaten durch-
zuf�hren. Bei der Bestimmung des Wahltags nach § 42 KWG
kann von dem jeweils geltenden Zeitrahmen bis zu drei Monate
abgewichen werden, wenn dadurch die gemeinsame Durchf�h-
rung der Wahl des B�rgermeisters mit einer anderen Wahl oder
Abstimmung erm�glicht wird.

(4) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten ist fr�hestens
sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit zul�ssig und soll sp�tes-
tens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit vorgenommen sein.

§ 43
Ausschlie�ungsgr�nde

(1) B�rgermeister oder Beigeordneter kann nicht sein:

1. wer gegen Entgelt im Dienst der Gemeinde steht,

2. wer gegen Entgelt im Dienst einer K�rperschaft, Anstalt, Stif-
tung oder Gesellschaft steht, an der die Gemeinde maßgeb-
lich beteiligt ist,

3. wer als hauptamtlicher Beamter oder haupt- oder nebenbe-
ruflicher Arbeitnehmer des Landes oder des Landkreises un-
mittelbar Aufgaben der Staatsaufsicht (Kommunal- und Fach-
aufsicht) �ber die Gemeinde wahrnimmt,
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4. wer als hauptamtlicher Beamter oder haupt- oder nebenbe-
ruflicher Arbeitnehmer des Landkreises mit Aufgaben der
Rechnungspr�fung f�r die Gemeinde befasst ist.

(2) B�rgermeister und Beigeordnete d�rfen nicht miteinander
bis zum zweiten Grade verwandt oder im ersten Grade ver-
schw�gert oder durch Ehe oder durch eingetragene Lebenspart-
nerschaft verbunden sein. Entsteht ein solches Verh�ltnis nach-
tr�glich, hat einer der Beteiligten auszuscheiden; ist einer der
Beteiligten B�rgermeister, scheidet der andere aus; ist einer der
Beteiligten hauptamtlich, der andere ehrenamtlich t�tig, schei-
det letzterer aus. Im �brigen entscheidet, wenn sich die Beteilig-
ten nicht einigen k�nnen, das Los. Muss ein hauptamtlicher
Beigeordneter ausscheiden, ist er in den einstweiligen Ruhe-
stand zu versetzen.

§ 44
Hauptamtliche und ehrenamtliche Verwaltung

(1) B�rgermeister sind hauptamtlich t�tig. In Gemeinden mit
nicht mehr als 5 000 Einwohnern kann die Hauptsatzung je-
doch bestimmen, dass die Stelle des B�rgermeisters ehrenamt-
lich zu verwalten ist; die �nderung muss mit einer Mehrheit
von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemein-
devertreter beschlossen werden.

(2) Beigeordnete sind ehrenamtlich t�tig. In jeder Gemeinde
sind mindestens zwei Beigeordnete zu bestellen. Die Hauptsat-
zung kann bestimmen, dass eine h�here Zahl an Beigeordneten
zu w�hlen ist und welche Beigeordnetenstellen hauptamtlich zu
verwalten sind. Die Zahl der hauptamtlichen Beigeordneten
darf die der ehrenamtlichen nicht �bersteigen. Die Zahl der eh-
renamtlichen Beigeordnetenstellen kann vor der Wahl der Bei-
geordneten innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der
Wahlzeit der Gemeindevertretung herabgesetzt werden.

(3) Ehrenamtliche B�rgermeister haben Anspruch auf Auf-
wandsentsch�digung und Ehrensold, ehemalige ehrenamtliche
Kassenverwalter haben Anspruch auf Ehrensold. Die Landes-
regierung wird erm�chtigt, das N�here, insbesondere die H�he
des Anspruches, durch Rechtsverordnung zu regeln.

§ 45
Amtsbezeichnung

(1) In kreisfreien und Sonderstatus-St�dten f�hrt der B�rger-
meister die Amtsbezeichnung Oberb�rgermeister, der Erste
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Beigeordnete die Amtsbezeichnung B�rgermeister. Wird der
Sonderstatus aberkannt, f�hren Oberb�rgermeister und B�rger-
meister ihre Amtsbezeichnungen weiter, im Falle ihrer erneuten
Berufung in dasselbe Amt vor oder unmittelbar nach Ablauf der
Amtszeit auch f�r die Dauer dieser weiteren Amtszeiten.

(2) In St�dten f�hren der mit der Verwaltung des Finanzwesens
beauftragte hauptamtliche Beigeordnete die Bezeichnung Stadt-
k�mmerer, die �brigen Beigeordneten die Bezeichnung Stadtrat.
Der Bezeichnung Stadtrat kann ein das Arbeitsgebiet kennzeich-
nender Zusatz (Stadtschulrat, Stadtbaurat usw.) beigef�gt wer-
den.

(3) Im �brigen kann die Amtsbezeichnung der Beigeordneten
durch die Hauptsatzung geregelt werden.

§ 46
Einf�hrung und Verpflichtung

(1) Der B�rgermeister und die Beigeordneten werden sp�testens
sechs Monate nach ihrer Wahl und vor oder am Tag des Amts-
antritts von dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung in �f-
fentlicher Sitzung in ihr Amt eingef�hrt, nach Aush�ndigung
der Ernennungsurkunde vereidigt und auf die gewissenhafte Er-
f�llung ihrer Aufgaben verpflichtet. Die Verpflichtung kann
durch Handschlag erfolgen.

(2) Die Amtszeit der B�rgermeister und Beigeordneten beginnt
mit dem Tage der Aush�ndigung einer Urkunde �ber die Beru-
fung in ihr Amt oder mit dem in der Urkunde genannten sp�te-
ren Zeitpunkt. Dem B�rgermeister wird die Urkunde bei der Ein-
f�hrung von seinem Amtsvorg�nger ausgeh�ndigt, sofern sich
jener noch im Amt befindet. Den Beigeordneten wird die Ur-
kunde vom B�rgermeister �berreicht.

(3) F�r Beigeordnete, die durch Wiederwahl berufen werden,
gilt nicht die Vorschrift des Abs. 1; ihre neue Amtszeit beginnt
am Tag nach dem Ablauf der bisherigen Amtszeit.

§ 47
Vertretung des B�rgermeisters

Der Erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des B�rger-
meisters; er soll als allgemeiner Vertreter nur t�tig werden,
wenn der B�rgermeister verhindert ist. Die �brigen Beigeordne-
ten sind zur allgemeinen Vertretung des B�rgermeisters nur be-
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rufen, wenn der Erste Beigeordnete verhindert ist. Die Reihen-
folge bestimmt der Gemeindevorstand.

§ 48
Rechtsverh�ltnisse der Gemeindebediensteten

Die Rechte und Pflichten der Gemeindebediensteten bestimmen
sich, soweit dieses Gesetz nichts anderes besagt, nach den allge-
meinen Vorschriften f�r den �ffentlichen Dienst. Die Besoldung
der Gemeindebeamten soll derjenigen der vergleichbaren Staats-
beamten entsprechen; die n�here Regelung bleibt einem beson-
deren Gesetz vorbehalten.

Zweiter Abschnitt

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

Erster Titel

Gemeindevertretung

§ 49
Zusammensetzung und Bezeichnung

Die Gemeindevertretung besteht aus den Gemeindevertretern.
In den St�dten f�hren die Gemeindevertreter die Bezeichnung
Stadtverordneter und der Vorsitzende der Gemeindevertretung
die Bezeichnung Stadtverordnetenvorsteher.

§ 50
Aufgaben

(1) Die Gemeindevertretung beschließt �ber die Angelegenhei-
ten der Gemeinde, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes
ergibt. Sie kann die Beschlussfassung �ber bestimmte Angele-
genheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den
Gemeindevorstand oder einen Ausschuss �bertragen. Dies gilt
jedoch nicht f�r die in § 51 aufgef�hrten Angelegenheiten. Die
�bertragung bestimmter Arten von Angelegenheiten auf den
Gemeindevorstand kann in der Hauptsatzung niedergelegt wer-
den. Die Gemeindevertretung kann Angelegenheiten, deren Be-
schlussfassung sie auf andere Gemeindeorgane �bertragen hat,
jederzeit an sich ziehen. Ist die �bertragung in der Hauptsat-
zung niedergelegt, ist die Vorschrift des § 6 Abs. 2 zu beachten.
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(2) Die Gemeindevertretung �berwacht die gesamte Verwaltung
der Gemeinde, mit Ausnahme der Erf�llung der Auftragsangele-
genheiten im Sinne des § 4 Abs. 2, und die Gesch�ftsf�hrung
des Gemeindevorstands, insbesondere die Verwendung der Ge-
meindeeinnahmen. Sie kann zu diesem Zweck in bestimmten
Angelegenheiten vom Gemeindevorstand in dessen Amtsr�u-
men Einsicht in die Akten durch einen von ihr gebildeten oder
bestimmten Ausschuss fordern; der Ausschuss ist zu bilden oder
zu bestimmen, wenn es ein Viertel der Gemeindevertreter oder
eine Fraktion verlangt. Gemeindevertreter, die von der Beratung
oder Entscheidung einer Angelegenheit ausgeschlossen sind
(§ 25). haben kein Akteneinsichtsrecht. Die �berwachung er-
folgt unbeschadet von Satz 2 durch Aus�bung des Fragerechts
zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung, durch schriftliche oder elektronische Anfragen und
aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung durch
�bersendung von Ergebnisniederschriften der Sitzungen des Ge-
meindevorstands an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung
und die Vorsitzenden der Fraktionen. Der Gemeindevorstand ist
verpflichtet, Anfragen der Gemeindevertreter und der Fraktio-
nen zu beantworten.

(3) Der Gemeindevorstand hat die Gemeindevertretung �ber
die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unter-
richten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbeh�rde
sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbeh�rde dies
ausdr�cklich bestimmt hat, mitzuteilen.

§ 51
Ausschlie�liche Zust�ndigkeiten

Die Entscheidung �ber folgende Angelegenheiten kann die Ge-
meindevertretung nicht �bertragen:

1. die allgemeinen Grunds�tze, nach denen die Verwaltung
gef�hrt werden soll,

2. die aufgrund der Gesetze von der Gemeindevertretung vor-
zunehmenden Wahlen,

3. die Verleihung und Aberkennung des Ehrenb�rgerrechts
und einer Ehrenbezeichnung,

4. die �nderung der Gemeindegrenzen,

5. die Aufstellung von allgemeinen Grunds�tzen f�r die Ein-
stellung, Bef�rderung, Entlassung und Besoldung der Beam-
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ten und der Arbeitnehmer der Gemeinde im Rahmen des
allgemeinen Beamten- und Arbeitsrechts,

6. den Erlass, die �nderung und Aufhebung von Satzungen,

7. den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des In-
vestitionsprogramms,

8. die Zustimmung zu �berplanm�ßigen und außerplanm�ßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen nach n�herer Maß-
gabe des § 100,

9. die Beratung des Jahresabschlusses (§ 112) und die Entlas-
tung des Gemeindevorstands,

10. die Festsetzung �ffentlicher Abgaben und privatrechtlicher
Entgelte, die f�r gr�ßere Teile der Gemeindebev�lkerung
von Bedeutung sind,

11. die Errichtung, Erweiterung, �bernahme und Ver�ußerung
von �ffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Un-
ternehmen sowie eine unmittelbare Beteiligung oder mittel-
bare Beteiligung von gr�ßerer Bedeutung an diesen,

12. die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder
wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde
unmittelbar oder mittelbar mit gr�ßerer Bedeutung beteiligt
ist,

13. die Errichtung, die �nderung des Zwecks und die Auf-
hebung einer Stiftung sowie die Entscheidung �ber den Ver-
bleib des Stiftungsverm�gens,

14. die Umwandlung von Gemeindegliederverm�gen oder Ge-
meindegliederklassenverm�gen in freies Gemeindeverm�-
gen sowie die Ver�nderung der Nutzungsrechte am Gemein-
degliederverm�gen oder Gemeindegliederklassenverm�gen,

15. die �bernahme von B�rgschaften, den Abschluss von Ge-
w�hrvertr�gen und die Bestellung anderer Sicherheiten f�r
Dritte sowie solche Rechtsgesch�fte, die den vorgenannten
wirtschaftlich gleichkommen,

16. die Zustimmung zur Bestellung des Leiters des Rechnungs-
pr�fungsamts sowie die Erweiterung der Aufgaben des Rech-
nungspr�fungsamts �ber die in § 131 genannten hinaus,

17. die Genehmigung der Vertr�ge von Mitgliedern des Ge-
meindevorstands oder von Gemeindevertretern mit der Ge-
meinde im Falle des § 77 Abs. 2,
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18. die F�hrung eines Rechtsstreits von gr�ßerer Bedeutung
und den Abschluss von Vergleichen, soweit es sich nicht
um Gesch�fte der laufenden Verwaltung handelt,

19. die �bernahme neuer Aufgaben, f�r die keine gesetzliche
Verpflichtung besteht.

§ 52
�ffentlichkeit

(1) Die Gemeindevertretung fasst ihre Beschl�sse in �ffentli-
chen Sitzungen. Sie kann f�r einzelne Angelegenheiten die �f-
fentlichkeit ausschließen. Antr�ge auf Ausschluss der �ffentlich-
keit werden in nicht�ffentlicher Sitzung begr�ndet, beraten und
entschieden; die Entscheidung kann in �ffentlicher Sitzung ge-
troffen werden, wenn keine besondere Begr�ndung oder Bera-
tung erforderlich ist. Der Vorsitzende kann im Einvernehmen
mit dem B�rgermeister Gemeindebedienstete zu den nicht �f-
fentlichen Sitzungen beiziehen.

(2) Beschl�sse, welche in nicht�ffentlicher Sitzung gefasst wor-
den sind, sollen, soweit dies ang�ngig ist, nach Wiederherstel-
lung der �ffentlichkeit bekannt gegeben werden.

(3) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in �ffentlichen Sit-
zungen Film- und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem
Ziel der Ver�ffentlichung zul�ssig sind. Ferner kann die Haupt-
satzung eine Echtzeit�bertragung von �ffentlichen Sitzungen
der Gemeindevertretung in Bild und Ton im Internet zulassen
und Bestimmungen treffen, in welchem Umfang Aufzeichnun-
gen von �ffentlichen Sitzungen zum Abruf bereitgestellt wer-
den.

§ 52a
Digitale Sitzungsteilnahme

(1) Mitglieder der Gemeindevertretung sowie der Gemeindevor-
stand k�nnen auch ohne Anwesenheit am Sitzungsort per Bild-
Ton-�bertragung an den Sitzungen teilnehmen, soweit die
Hauptsatzung dies bestimmt. Satz 1 gilt nicht f�r den Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung. Zugeschaltete Mitglieder der Ge-
meindevertretung gelten in diesem Fall als anwesend im Sinne
von § 53 Abs. 1 Satz 1.

(2) Eine Teilnahme mittels Bild-Ton-�bertragung ist ausge-
schlossen bei Wahlen nach § 55, Beschlussfassungen nach § 39a
Abs. 3 Satz 2, § 57 Abs. 2, § 76 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 3, § 76a
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und in der ersten Sitzung der Gemeindevertretung. Die Gemein-
de kann in der Hauptsatzung die Zul�ssigkeit der Teilnahme
mittels Bild-Ton-�bertragung in weiteren F�llen ausschließen.
L�sst eine Gemeinde in der Hauptsatzung eine Teilnahme per
Bild-Ton-�bertragung auch in nicht �ffentlichen Sitzungen zu,
haben die zugeschalteten Mitglieder der Gemeindevertretung si-
cherzustellen, dass keine weiteren Personen die Sitzung verfol-
gen k�nnen.

(3) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und die Mitglieder
der Gemeindevertretung m�ssen sich in der Sitzung gegenseitig
optisch und akustisch wahrnehmen k�nnen. In �ffentlichen Sit-
zungen muss gew�hrleistet sein, dass per Bild-Ton-�bertragung
teilnehmende Gemeindevertreter auch f�r die im Sitzungssaal
anwesende �ffentlichkeit in Bild und Ton wahrnehmbar sind.
F�r die Zwecke des Satz 1 und 2 sind Bild- und Tonaufnahmen
auch ohne Zustimmung der an der Sitzung teilnehmenden Per-
sonen zul�ssig.

(4) Die Gemeinde hat daf�r Sorge zu tragen, dass in ihrem Ver-
antwortungsbereich die technischen Voraussetzungen f�r eine
Zuschaltung mittels Bild-Ton-�bertragung w�hrend der Sitzung
durchgehend bestehen. Bei technisch bedingten St�rungen der
akustischen oder optischen Wahrnehmbarkeit, die im Verant-
wortungsbereich der Gemeinde liegen, darf die Sitzung nicht
beginnen oder muss sie unterbrochen werden. Sonstige St�run-
gen sind unbeachtlich und haben keinen Einfluss auf die Wirk-
samkeit der in der Sitzung gefassten Beschl�sse. Die Gemeinden
k�nnen in der Hauptsatzung oder der Gesch�ftsordnung der Ge-
meindevertretung weitere Einzelheiten der Sitzungsteilnahme
mittels Bild-Ton-�bertragung regeln.

(5) F�r den Ausl�nderbeirat nach § 84 und die Integrations-
Kommission nach § 89 gelten die Abs. 1 bis 4 entsprechend.

§ 53
Beschlussf�higkeit

(1) Die Gemeindevertretung ist beschlussf�hig, wenn mehr als
die H�lfte der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter anwe-
send ist. Der Vorsitzende stellt die Beschlussf�higkeit bei Beginn
der Sitzung fest; die Beschlussf�higkeit gilt so lange als vorhan-
den, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt wird. Der Antrag-
steller z�hlt zu den anwesenden Gemeindevertretern.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunf�higkeit der Ge-
meindevertretung zur�ckgestellt worden und tritt die Gemein-
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devertretung zur Verhandlung �ber denselben Gegenstand zum
zweiten Mal zusammen, ist sie ohne R�cksicht auf die Zahl der
Erschienenen beschlussf�hig. In der Ladung zur zweiten Sitzung
muss auf diese Bestimmung ausdr�cklich hingewiesen werden.

(3) Besteht bei mehr als der H�lfte der Gemeindevertreter ein
gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit entgegensteht, so ist
die Gemeindevertretung ohne R�cksicht auf die Zahl der an-
wesenden Gemeindevertreter beschlussf�hig.

§ 54
Abstimmung

(1) Beschl�sse werden, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthal-
tungen und ung�ltige Stimmen z�hlen zur Berechnung der
Mehrheit nicht mit.

(2) Die geheime Abstimmung ist unzul�ssig; § 39a Abs. 3 Satz 2
und § 55 Abs. 3 bleiben unber�hrt.

§ 55
Wahlen

(1) Sind mehrere gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen,
wird in einem Wahlgang nach den Grunds�tzen der Verh�ltnis-
wahl, im �brigen f�r jede zu besetzende Stelle in einem beson-
deren Wahlgang nach Stimmenmehrheit gew�hlt. Die Stellen
von ehrenamtlichen Beigeordneten sind gleichartige Stellen im
Sinne von Satz 1; wird die Stelle des Ersten Beigeordneten ehren-
amtlich verwaltet, so ist derjenige Erster Beigeordneter, der bei
der Zuteilung der Stellen nach der Reihenfolge der H�chstzah-
len die erste Stelle erhalten hat. Wird die Zahl mehrerer gleich-
artiger unbesoldeter Stellen w�hrend der Wahlzeit (§ 36) erh�ht,
so findet keine neue Wahl statt; die neuen Stellen werden nach
der Reihenfolge der H�chstzahlen besetzt, auf die im urspr�ngli-
chen Wahlgang Stellen noch nicht zugeteilt worden sind. Erge-
ben sich f�r die letzte oder die letzten zu besetzenden Stellen
die gleichen H�chstzahlen, entscheidet das vom Vorsitzenden
zu ziehende Los.

(2) Haben sich alle Gemeindevertreter bei einer Wahl, die nach
den Grunds�tzen der Verh�ltniswahl vorzunehmen w�re, auf ei-
nen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt, ist der einstimmige
Beschluss der Gemeindevertretung �ber die Annahme dieses
Wahlvorschlags ausreichend; Stimmenthaltungen sind unerheb-
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lich. Ehrenamtlicher Erster Beigeordneter ist der erste Bewerber
des Wahlvorschlags; bei einer Erh�hung der Zahl der Stellen im
Laufe der Wahlzeit r�ckt der n�chste noch nicht berufene Be-
werber des Wahlvorschlags nach; im �brigen gilt Abs. 4 entspre-
chend.

(3) Gew�hlt wird schriftlich und geheim aufgrund von Wahl-
vorschl�gen aus der Mitte der Gemeindevertretung. Bei Wahlen,
die nach Stimmenmehrheit vorzunehmen sind, kann, wenn
niemand widerspricht, durch Zuruf oder Handaufheben abge-
stimmt werden; dies gilt nicht f�r die Wahl der hauptamtlichen
Beigeordneten.

(4) Wird nach den Grunds�tzen der Verh�ltniswahl gew�hlt,
finden f�r das Wahlverfahren die Vorschriften des Hessischen
Kommunalwahlgesetzes entsprechend Anwendung mit der
Maßgabe, dass

1. jeder Gemeindevertreter eine Stimme hat, die er einem Wahl-
vorschlag geben kann,

2. § 22 Abs. 3 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes keine Anwen-
dung findet,

3. § 22 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes keine Anwendung
findet, wenn zwei Stellen zu besetzen sind.

Im Falle des § 34 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes r�ckt
der n�chste noch nicht berufene Bewerber desselben Wahlvor-
schlags an die Stelle des ausgeschiedenen Vertreters, es sei denn,
die noch wahlberechtigten Unterzeichner des Wahlvorschlags
beschließen binnen vierzehn Tagen seit Ausscheiden des Vertre-
ters mit einfacher Mehrheit eine andere Reihenfolge; das gilt
auch im Falle des Abs. 1 Satz 3 entsprechend. Die Aufgaben des
Wahlleiters werden von dem Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung wahrgenommen.

(5) Wird nach Stimmenmehrheit gew�hlt, so ist derjenige Be-
werber gew�hlt, f�r den mehr als die H�lfte der g�ltigen Stim-
men abgegeben ist; Nein-Stimmen gelten als g�ltige Stimmen,
Stimmenthaltungen als ung�ltige Stimmen. Wird bei einer
Wahl mit zwei oder mehr Bewerbern die nach Satz 1 erforderli-
che Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein
weiterer Wahlgang statt. Entfallen im ersten Wahlgang auf mehr
als zwei Bewerber Stimmen, so erfolgt dieser Wahlgang zwischen
den zwei Bewerbern, die im ersten Wahlgang die meisten Stim-
men erhalten haben; bei Stimmengleichheit entscheidet das
vom Vorsitzenden zu ziehende Los dar�ber, wer in den weiteren
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Wahlgang gelangt, Erreicht auch in diesem Wahlgang kein Be-
werber die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit, so ist gew�hlt,
wer in einem dritten Wahlgang die meisten Stimmen erh�lt; bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Bei R�cktritt eines Be-
werbers in den weiteren Wahlg�ngen ist der gesamte Wahlvor-
gang als ergebnislos zu werten. Die Gemeindevertretung kann
nach jedem Wahlgang dar�ber beschließen, ob das Wahlverfah-
ren in einer weiteren Sitzung wiederholt werden soll.

(6) Gegen die G�ltigkeit von Wahlen, die von der Gemeindever-
tretung nach den vorstehenden Vorschriften durchgef�hrt wer-
den, kann jeder Gemeindevertreter innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Nie-
derschrift Widerspruch bei dem Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung erheben. �ber den Widerspruch entscheidet die
Gemeindevertretung. F�r das weitere Verfahren gelten die Vor-
schriften der Verwaltungsgerichtsordnung mit der Maßgabe,
dass die Klage gegen die Gemeindevertretung zu richten ist.

(7) § 3a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet
keine Anwendung.

§ 56
Einberufung

(1) Die Gemeindevertretung tritt zum ersten Mal binnen einem
Monat nach Beginn der Wahlzeit, im �brigen so oft zusammen,
wie es die Gesch�fte erfordern, jedoch mindestens sechsmal im
Jahr. Sie muss unverz�glich einberufen werden, wenn es ein
Viertel der Gemeindevertreter, der Gemeindevorstand oder der
B�rgermeister unter Angabe der zur Verhandlung zu stellenden
Gegenst�nde verlangt und die Verhandlungsgegenst�nde zur
Zust�ndigkeit der Gemeindevertretung und der Gemeinde geh�-
ren; die Gemeindevertreter haben eigenh�ndig zu unterzeich-
nen.

(2) Die Ladung zur ersten Sitzung der Gemeindevertretung
nach der Wahl erfolgt durch den B�rgermeister.

§ 57
Vorsitzender

(1) Die Gemeindevertretung w�hlt in der ersten Sitzung nach
der Wahl aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen oder
mehrere Vertreter. Die Zahl der Vertreter bestimmt die Haupt-
satzung. Bis zur Wahl des Vorsitzenden f�hrt das am l�ngsten
ununterbrochen der Gemeindevertretung angeh�rende Mit-
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glied, das hierzu bereit ist, den Vorsitz; bei gleicher Dauer der
Zugeh�rigkeit zur Gemeindevertretung f�hrt das unter ihnen �l-
teste Mitglied den Vorsitz.

(2) Das Amt des Vorsitzenden endet, wenn es die Gemeindever-
tretung mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der ge-
setzlichen Zahl der Gemeindevertreter beschließt. Das Gleiche
gilt f�r seine Vertreter.

(3) Der Vorsitzende repr�sentiert die Gemeindevertretung in
der �ffentlichkeit. Er wahrt die W�rde und die Rechte der Ge-
meindevertretung.

(4) Der Vorsitzende f�rdert die Arbeiten der Gemeindevertre-
tung gerecht und unparteiisch. In diesem Rahmen kann er die
Einwohner �ber das Wirken der Gemeindevertretung informie-
ren.

(5) In der Erledigung seiner Aufgaben informiert und unter-
st�tzt ihn der Gemeindevorstand; erforderliche Mittel sind ihm
zur Verf�gung zu stellen.

§ 58
Aufgaben des Vorsitzenden

(1) Der Vorsitzende beruft die Gemeindevertreter zu den Sitzun-
gen der Gemeindevertretung schriftlich oder elektronisch unter
Angabe der Gegenst�nde der Verhandlung. Zwischen dem Zu-
gang der Ladung und dem Sitzungstag m�ssen mindestens drei
Tage liegen. In eiligen F�llen kann der Vorsitzende die Ladungs-
frist abk�rzen, jedoch muss die Ladung sp�testens am Tage vor
der Sitzung zugehen. Hierauf muss in der Einberufung ausdr�ck-
lich hingewiesen werden. Im Falle des § 53 Abs. 2 muss die
Ladungsfrist mindestens einen Tag betragen.

(2) �ber Angelegenheiten, die nicht auf der Einladung zu der
Sitzung verzeichnet sind, kann nur verhandelt und beschlossen
werden, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Gemeinde-
vertreter dem zustimmen.

(3) Bei Wahlen (§ 55), der Beschlussfassung �ber die Hauptsat-
zung und ihre �nderung (§ 6) m�ssen zwischen dem Zugang
der Ladung und dem Sitzungstag stets mindestens drei Tage lie-
gen.

(4) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen der Gemeindever-
tretung, er handhabt die Ordnung in den Sitzungen und �bt
das Hausrecht aus. Er f�hrt die Beschl�sse der Gemeindevertre-

49

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG (HGO)



tung aus, welche die innere Ordnung der Gemeindevertretung
betreffen.

(5) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden
von dem Vorsitzenden im Benehmen mit dem Gemeindevor-
stand festgesetzt. Unter den Voraussetzungen des § 56 Abs. 1
Satz 2 ist der Vorsitzende verpflichtet, die zur Verhandlung zu
stellenden Gegenst�nde bei der Aufstellung der Tagesordnung
zu ber�cksichtigen. Im �brigen hat der Vorsitzende die Antr�ge
einzelner Gemeindevertreter und Fraktionen auf die Tagesord-
nung zu setzen, die bis zu einem bestimmten, in der Gesch�fts-
ordnung festzulegenden Zeitpunkt vor der Sitzung bei ihm ein-
gehen.

(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindever-
tretung sind vor der Sitzung �ffentlich bekanntzumachen.

(7) Der Vorsitzende vertritt die Gemeindevertretung in den von
ihr betriebenen oder gegen sie gerichteten Verfahren, wenn die
Gemeindevertretung nicht aus ihrer Mitte einen oder mehrere
Beauftragte bestellt.

§ 59
Teilnahme des Gemeindevorstands

Der Gemeindevorstand nimmt an den Sitzungen der Gemeinde-
vertretung teil. Er muss jederzeit zu dem Gegenstand der
Verhandlung geh�rt werden. Er ist verpflichtet, der Gemeinde-
vertretung auf Anfordern Ausk�nfte zu den Beratungsgegenst�n-
den zu erteilen. Der B�rgermeister kann eine von der Auffassung
des Gemeindevorstands abweichende Meinung vertreten.

§ 60
Aufrechterhaltung der Sitzungsordnung

(1) Die Gemeindevertretung regelt ihre inneren Angelegen-
heiten, wie die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Form der
Ladung, die Sitz- und Abstimmungsordnung, durch eine Ge-
sch�ftsordnung. Bei der Erstellung der Gesch�ftsordnung ist
den Belangen der Vereinbarkeit von Familie und Mandatsaus-
�bung Rechnung zu tragen. Die Gesch�ftsordnung kann f�r Zu-
widerhandlungen gegen ihre Bestimmungen Geldbußen bis
zum Betrage von f�nfzig Euro, bei mehrmals wiederholten Zu-
widerhandlungen, insbesondere bei wiederholtem ungerechtfer-
tigtem Fernbleiben, den Ausschluss auf Zeit, l�ngstens f�r drei
Monate, vorsehen. �ber diese Maßnahmen entscheidet die Ge-
meindevertretung.
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(2) Bei ungeb�hrlichem oder wiederholtem ordnungswidrigem
Verhalten kann der Vorsitzende ein Mitglied der Gemeindever-
tretung f�r einen oder mehrere, h�chstens drei Sitzungstage
ausschließen. Gegen den Ausschluss kann die Entscheidung der
Gemeindevertretung angerufen werden; diese ist sp�testens in
der n�chsten Sitzung zu treffen. Weitere Maßnahmen aufgrund
der Gesch�ftsordnung bleiben unber�hrt.

§ 61
Niederschrift

(1) �ber den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Ge-
meindevertretung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Nie-
derschrift muss ersichtlich sein, wer in der Sitzung anwesend
war, welche Gegenst�nde verhandelt, welche Beschl�sse gefasst
und welche Wahlen vollzogen worden sind. Die Abstimmungs-
und Wahlergebnisse sind festzuhalten. Jedes Mitglied der Ge-
meindevertretung kann verlangen, dass seine Abstimmung in
der Niederschrift festgehalten wird.

(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem
Schriftf�hrer zu unterzeichnen. Zu Schriftf�hrern k�nnen Ge-
meindevertreter oder Gemeindebedienstete – und zwar auch sol-
che, die ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben – oder
B�rger gew�hlt werden.

(3) Eine Kopie der Niederschrift ist innerhalb eines in der Ge-
sch�ftsordnung festzulegenden Zeitraumes an alle Gemein-
devertreter schriftlich oder elektronisch zu �bersenden. �ber
Einwendungen gegen die Niederschrift entscheidet die Gemein-
devertretung.

(4) Die Einsichtnahme in die Niederschriften �ber �ffentliche
Sitzungen der Gemeindevertretung ist den Einwohnern zu er-
m�glichen. Zu diesem Zweck kann die Gesch�ftsordnung vorse-
hen, dass Niederschriften mit dem Inhalt nach Abs. 1 auf der
Internetseite der Gemeinde ver�ffentlicht werden.

§ 62
Aussch�sse

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Be-
schl�sse Aussch�sse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mit-
gliederzahl und Besetzung der Aussch�sse bestimmen. Ein Fi-
nanzausschuss ist zu bilden. Die Gemeindevertretung kann
unbeschadet des § 51 bestimmte Angelegenheiten oder be-
stimmte Arten von Angelegenheiten den Aussch�ssen widerruf-
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lich zur endg�ltigen Beschlussfassung �bertragen. Die Aus-
sch�sse haben �ber ihre T�tigkeit in der Gemeindevertretung
Bericht zu erstatten. Die Gemeindevertretung kann jederzeit
Aussch�sse aufl�sen und neu bilden.

(2) Anstelle der Wahl der Ausschussmitglieder (§ 55) kann die
Gemeindevertretung beschließen, dass sich alle oder einzelne
Aussch�sse nach dem St�rkeverh�ltnis der Fraktionen zusam-
mensetzen; § 22 Abs. 3 Satz 1, 2 und 4 sowie Abs. 4 des Hessi-
schen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. In diesem Fall
werden die Ausschussmitglieder dem Vorsitzenden der Gemein-
devertretung, nach der Konstituierung eines Ausschusses auch
dessen Vorsitzenden, von den Fraktionen schriftlich benannt;
der Vorsitzende der Gemeindevertretung gibt der Gemeindever-
tretung die Zusammensetzung der Aussch�sse schriftlich be-
kannt. Die Mitglieder der Aussch�sse k�nnen sich im Einzelfall
durch andere Gemeindevertreter vertreten lassen. Die von einer
Fraktion benannten Ausschussmitglieder k�nnen von dieser ab-
berufen werden; die Abberufung ist gegen�ber dem Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung und dem Vorsitzenden des Aus-
schusses schriftlich oder elektronisch zu erkl�ren. Nachtr�gliche
�nderungen des St�rkeverh�ltnisses der Fraktionen, die sich auf
die Zusammensetzung der Aussch�sse auswirken, sind zu be-
r�cksichtigen; Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Ladung zur ersten Sitzung eines Ausschusses nach seiner
Bildung erfolgt durch den Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung. Die Aussch�sse w�hlen aus ihrer Mitte ihre Vorsitzenden
und deren Stellvertreter.

(4) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und seine Stellver-
treter sind berechtigt, an allen Ausschusssitzungen mit beraten-
der Stimme teilzunehmen. Fraktionen, auf die bei der Besetzung
eines Ausschusses kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, f�r die-
sen Ausschuss einen Gemeindevertreter mit beratender Stimme
zu entsenden. Sonstige Gemeindevertreter k�nnen auch an
nicht�ffentlichen Sitzungen als Zuh�rer teilnehmen.

(5) F�r den Gesch�ftsgang eines Ausschusses gelten sinngem�ß
die Vorschriften der §§ 52 bis 55, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 1 bis 4,
Abs. 5 Satz 1 mit der Maßgabe, dass das Benehmen auch mit
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung herzustellen ist,
Abs. 6 und der §§ 59 bis 61. Im �brigen bleiben das Verfahren
und die innere Ordnung der Aussch�sse der Regelung durch die
Gesch�ftsordnung der Gemeindevertretung vorbehalten.
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(6) Die Aussch�sse k�nnen Vertreter derjenigen Bev�lkerungs-
gruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen wer-
den, und Sachverst�ndige zu den Beratungen zuziehen.

§ 63
Widerspruch und Beanstandung

(1) Verletzt ein Beschluss der Gemeindevertretung das Recht, so
hat ihm der B�rgermeister zu widersprechen. Der B�rgermeister
kann widersprechen, wenn der Beschluss das Wohl der Gemein-
de gef�hrdet. Der Widerspruch muss unverz�glich, sp�testens
jedoch innerhalb von zwei Wochen nach der Beschlussfassung
gegen�ber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung ausge-
sprochen werden. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.
�ber die strittige Angelegenheit ist in einer neuen Sitzung der
Gemeindevertretung, die mindestens drei Tage nach der ersten
liegen muss, nochmals zu beschließen.

(2) Verletzt auch der neue Beschluss das Recht, muss der B�rger-
meister ihn unverz�glich, sp�testens jedoch innerhalb einer
Woche nach der Beschlussfassung gegen�ber dem Vorsitzenden
der Gemeindevertretung beanstanden. Die Beanstandung ist
schriftlich zu begr�nden. Sie hat aufschiebende Wirkung. F�r
das weitere Verfahren gelten die Vorschriften der Verwaltungs-
gerichtsordnung mit der Maßgabe, dass ein Vorverfahren nicht
stattfindet. Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren haben die
Gemeindevertretung und der B�rgermeister die Stellung von
Verfahrensbeteiligten. Die aufschiebende Wirkung der Bean-
standung bleibt bestehen.

(3) Abs. 1 gilt entsprechend f�r den Beschluss eines Ausschusses
im Falle des § 62 Abs. 1 Satz 3. In diesem Fall hat die Gemeinde-
vertretung �ber den Widerspruch zu entscheiden.

(4) Unterl�sst es der B�rgermeister, innerhalb der ihm einge-
r�umten Fristen einem Beschluss der Gemeindevertretung oder
eines Ausschusses zu widersprechen oder einen Beschluss der
Gemeindevertretung zu beanstanden, so gelten Abs. 1 bis 3 ent-
sprechend f�r den Gemeindevorstand. Widerspruchs- und Bean-
standungsfrist beginnen f�r den Gemeindevorstand mit Ablauf
der entsprechenden Fristen f�r den B�rgermeister. Erhebt die
Gemeindevertretung gegen die Beanstandung Klage, so ist an
Stelle des B�rgermeisters der Gemeindevorstand am verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren beteiligt.
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§ 64

(weggefallen)

Zweiter Titel

Gemeindevorstand

§ 65
Zusammensetzung

(1) Der Gemeindevorstand besteht aus dem B�rgermeister als
Vorsitzenden, dem Ersten Beigeordneten und weiteren Beigeord-
neten.

(2) Die Mitglieder des Gemeindevorstands d�rfen nicht gleich-
zeitig Gemeindevertreter sein. Das gilt nicht f�r die Mitglieder
des Gemeindevorstands, die gem�ß § 41 die Amtsgesch�fte wei-
terf�hren.

§ 66
Aufgaben des Gemeindevorstands

(1) Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbeh�rde der Ge-
meinde. Er besorgt nach den Beschl�ssen der Gemeindevertre-
tung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwal-
tung der Gemeinde. Er hat insbesondere

1. die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Ge-
setze erlassenen Weisungen der Aufsichtsbeh�rde auszuf�h-
ren,

2. die Beschl�sse der Gemeindevertretung vorzubereiten und
auszuf�hren,

3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von
der Gemeindevertretung allgemein oder im Einzelfall zuge-
wiesenen Gemeindeangelegenheiten zu erledigen,

4. die �ffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe
der Gemeinde und das sonstige Gemeindeverm�gen zu ver-
walten,

5. die Gemeindeabgaben nach den Gesetzen und nach den Be-
schl�ssen der Gemeindevertretung auf die Verpflichteten zu
verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Ein-
k�nfte der Gemeinde einzuziehen,

6. den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm aufzustel-
len, das Kassen- und Rechnungswesen zu �berwachen,
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7. die Gemeinde zu vertreten, den Schriftwechsel zu f�hren
und die Gemeindeurkunden zu vollziehen.

(2) Der Gemeindevorstand hat die B�rger in geeigneter Weise,
insbesondere durch �ffentliche Rechenschaftsberichte, �ber
wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung zu unterrichten und
das Interesse der B�rger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

§ 67
Beschlussfassung

(1) Der Gemeindevorstand fasst seine Beschl�sse in Sitzungen,
die in der Regel nicht �ffentlich sind. Der Vorsitzende kann Ge-
meindebedienstete zu den Sitzungen beiziehen. Die Mitglieder
des Gemeindevorstandes k�nnen auch ohne Anwesenheit am
Sitzungsort per Bild-Ton-�bertragung an den Sitzungen teilneh-
men, soweit die Gesch�ftsordnung dies bestimmt. Zugeschaltete
Mitglieder des Gemeindevorstandes gelten in diesem Fall als an-
wesend im Sinne von § 68 Abs. 1 Satz 1. In einfachen Angele-
genheiten k�nnen die Beschl�sse im Umlaufverfahren gefasst
werden, wenn niemand widerspricht.

(2) Eine Teilnahme mittels Bild-Ton-�bertragung ist ausge-
schlossen bei Wahlen nach § 55 und in der ersten Sitzung des
Gemeindevorstandes. Der Gemeindevorstand kann in der
Gesch�ftsordnung die Zul�ssigkeit der Teilnahme mittels Bild-
Ton-�bertragung in weiteren F�llen ausschließen. L�sst der Ge-
meindevorstand eine Teilnahme per Bild-Ton-�bertragung in
der Gesch�ftsordnung zu, haben die zugeschalteten Mitglieder
des Gemeindevorstandes sicherzustellen, dass keine weiteren
Personen die Sitzung verfolgen k�nnen. § 52a Abs. 3 und 4 gel-
ten entsprechend.

(3) Geheime Abstimmung ist unzul�ssig; dies gilt auch f�r Wah-
len, es sei denn, dass ein Drittel der Mitglieder des Gemeinde-
vorstands eine geheime Abstimmung verlangt. Im �brigen gilt
f�r die vom Gemeindevorstand vorzunehmenden Wahlen § 55
sinngem�ß.

§ 68
Beschlussf�higkeit

(1) Der Gemeindevorstand ist beschlussf�hig, wenn mehr als
die H�lfte der Mitglieder anwesend ist. Der Vorsitzende stellt die
Beschlussf�higkeit bei Beginn der Sitzung fest; die Beschluss-
f�higkeit gilt so lange als vorhanden, bis das Gegenteil auf An-
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trag festgestellt wird. Der Antragsteller z�hlt zu den anwesenden
Mitgliedern.

(2) Die Beschl�sse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung
teil. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag.
§ 54 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung.

(3) Besteht bei mehr als der H�lfte der Mitglieder des Gemein-
devorstands ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit ent-
gegensteht, so ist der Gemeindevorstand ohne R�cksicht auf die
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussf�hig.

§ 69
Einberufung

(1) Der B�rgermeister beruft, soweit nicht regelm�ßige Sit-
zungstage festgesetzt sind, den Gemeindevorstand so oft, wie es
die Gesch�fte erfordern; in der Regel soll jede Woche eine Sit-
zung stattfinden. Er muss unverz�glich einberufen werden,
wenn es ein Viertel der Mitglieder des Gemeindevorstands unter
Angabe der zur Verhandlung zu stellenden Gegenst�nde ver-
langt und die Verhandlungsgegenst�nde zur Zust�ndigkeit des
Gemeindevorstands geh�ren; die Mitglieder des Gemeindevor-
stands haben eigenh�ndig zu unterzeichnen.

(2) Die Bestimmungen des § 58 Abs. 1 und 2 und § 61 gelten
sinngem�ß f�r die Verhandlungen des Gemeindevorstands.

§ 70
Aufgaben des B�rgermeisters

(1) Der B�rgermeister bereitet die Beschl�sse des Gemeindevor-
stands vor und f�hrt sie aus, soweit nicht Beigeordnete mit der
Ausf�hrung beauftragt sind. Er leitet und beaufsichtigt den Ge-
sch�ftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt f�r den geregel-
ten Ablauf der Verwaltungsgesch�fte. Er verteilt die Gesch�fte
unter die Mitglieder des Gemeindevorstands.

(2) Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift oder Weisung
des B�rgermeisters oder wegen der Bedeutung der Sache der Ge-
meindevorstand im Ganzen zur Entscheidung berufen ist, wer-
den die laufenden Verwaltungsangelegenheiten von dem B�r-
germeister und den zust�ndigen Beigeordneten selbst�ndig
erledigt.

(3) Der B�rgermeister kann in dringenden F�llen, wenn die vor-
herige Entscheidung des Gemeindevorstands nicht eingeholt
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werden kann, die erforderlichen Maßnahmen von sich aus an-
ordnen. Er hat unverz�glich dem Gemeindevorstand hier�ber
zu berichten.

§ 71
Vertretung der Gemeinde

(1) Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde. Erkl�rungen
der Gemeinde werden in seinem Namen durch den B�rgermeis-
ter oder dessen allgemeinen Vertreter, innerhalb der einzelnen
Arbeitsgebiete durch die daf�r eingesetzten Beigeordneten ab-
gegeben. Der Gemeindevorstand kann auch andere Gemeinde-
bedienstete mit der Abgabe von Erkl�rungen beauftragen.

(2) Erkl�rungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden
soll, bed�rfen der Schriftform oder m�ssen in elektronischer
Form mit einer dauerhaft �berpr�fbaren qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen sein. Sie sind nur rechtsverbindlich,
wenn sie vom B�rgermeister oder seinem allgemeinen Vertreter
sowie von einem weiteren Mitglied des Gemeindevorstands un-
terzeichnet sind. Dies gilt nicht f�r Gesch�fte der laufenden Ver-
waltung, die f�r die Gemeinde von nicht erheblicher Bedeutung
sind, sowie f�r Erkl�rungen, die ein f�r das Gesch�ft oder f�r
den Kreis von Gesch�ften ausdr�cklich Beauftragter abgibt,
wenn die Vollmacht in der Form nach Satz 1 und 2 erteilt ist.

(3) Bei der Vollziehung von Erkl�rungen sollen Mitglieder des
Gemeindevorstands ihre Amtsbezeichnung, die �brigen mit der
Abgabe von Erkl�rungen beauftragten Gemeindebediensteten
einen das Auftragsverh�ltnis kennzeichnenden Zusatz beif�gen.

§ 72
Kommissionen

(1) Der Gemeindevorstand kann zur dauernden Verwaltung
oder Beaufsichtigung einzelner Gesch�ftsbereiche sowie zur Er-
ledigung vor�bergehender Auftr�ge Kommissionen bilden, die
ihm unterstehen.

(2) Die Kommissionen bestehen aus dem B�rgermeister, wei-
teren Mitgliedern des Gemeindevorstands, Mitgliedern der
Gemeindevertretung und, falls dies tunlich erscheint, aus sach-
kundigen Einwohnern. Die weiteren Mitglieder des Gemeinde-
vorstands werden vom Gemeindevorstand, die Mitglieder der
Gemeindevertretung und die sachkundigen Einwohner werden
von der Gemeindevertretung gew�hlt, die sachkundigen Ein-
wohner auf Vorschlag der am Gesch�ftsbereich der Kommission
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besonders interessierten Berufs- und anderen Vereinigungen
oder sonstigen Einrichtungen; § 62 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Den Vorsitz in den Kommissionen f�hrt der B�rgermeister
oder ein von ihm bestimmter Beigeordneter.

(4) Der Gemeindevorstand kann das Verfahren und den Ge-
sch�ftsgang der Kommissionen n�her regeln. Sind keine abwei-
chenden Bestimmungen getroffen, so gelten die §§ 67 bis 69
entsprechend.

§ 73
Personalangelegenheiten

(1) Der Gemeindevorstand stellt die Gemeindebediensteten ein,
er bef�rdert und entl�sst sie; er kann seine Befugnis auf andere
Stellen �bertragen. Der Stellenplan und die von der Gemeinde-
vertretung gegebenen Richtlinien sind dabei einzuhalten; Ab-
weichungen sind nur zul�ssig, soweit sie aufgrund des Besol-
dungs- oder Tarifrechts zwingend erforderlich sind. § 39 Abs. 1a,
§ 39a Abs. 1 und § 130 Abs. 3 bleiben unber�hrt.

(2) Der B�rgermeister ist Dienstvorgesetzter aller Beamten und
der Arbeitnehmer der Gemeinde mit Ausnahme der Beigeordne-
ten. Durch Verordnung der Landesregierung wird bestimmt,
wer die Obliegenheiten des Dienstvorgesetzten gegen�ber dem
B�rgermeister und den Beigeordneten wahrnimmt. Die Verord-
nung bestimmt auch, wer oberste Dienstbeh�rde f�r die Ge-
meindebediensteten ist; § 86 Abs. 2 des Hessischen Disziplinar-
gesetzes bleibt unber�hrt.

§ 74
Widerspruch und Anrufung der Gemeindevertretung

(1) Verletzt ein Beschluss des Gemeindevorstands das Recht, so
hat ihm der B�rgermeister zu widersprechen. Der B�rgermeister
kann widersprechen, wenn der Beschluss das Wohl der Gemein-
de gef�hrdet. Der Widerspruch muss unverz�glich, sp�testens
jedoch innerhalb von zwei Wochen nach der Beschlussfassung
ausgesprochen werden. Der Widerspruch hat aufschiebende
Wirkung.

(2) �ber die strittige Angelegenheit ist in der n�chsten Sitzung
des Gemeindevorstands nochmals zu beschließen. Findet die
Angelegenheit auf diese Weise nicht ihre Erledigung, kann der
B�rgermeister innerhalb einer Woche die Entscheidung der Ge-
meindevertretung beantragen.
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§ 75
Erzwingung eines Disziplinarverfahrens durch die Gemeinde-
vertretung

(1) Verletzt ein B�rgermeister oder Beigeordneter seine Amts-
pflicht gr�blich, kann die Gemeindevertretung bei der Auf-
sichtsbeh�rde die Einleitung eines Disziplinarverfahrens bean-
tragen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl
der Gemeindevertreter.

(2) Lehnt die Aufsichtsbeh�rde den Antrag ab, kann die Ge-
meindevertretung binnen einem Monat die Disziplinarkammer
anrufen; der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen
Zahl der Gemeindevertreter. Die Disziplinarkammer darf dem
Antrag nur stattgeben, wenn das Disziplinarverfahren voraus-
sichtlich zur Entfernung aus dem Dienst f�hren wird.

(3) Gibt die Disziplinarkammer dem Antrag statt, bewirkt ihre
Entscheidung die Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Sie
entscheidet zugleich �ber die vorl�ufige Dienstenthebung und
�ber die Einbehaltung von Dienstbez�gen.

§ 76
Abberufung

(1) Hauptamtliche Beigeordnete k�nnen von der Gemeindever-
tretung vorzeitig abberufen werden. Der Antrag auf vorzeitige
Abberufung kann nur von mindestens der H�lfte der gesetzli-
chen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung gestellt wer-
den. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von mindestens zwei
Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindever-
tretung. �ber die Abberufung ist zweimal zu beraten und abzu-
stimmen. Die zweite Beratung darf fr�hestens vier Wochen
nach der ersten erfolgen. Eine Abk�rzung der Ladungsfrist (§ 58
Abs. 1) ist nicht statthaft. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 63 fin-
den keine Anwendung.

(2) In kreisfreien St�dten und Sonderstatus-St�dten k�nnen
hauptamtliche Beigeordnete innerhalb von sechs Monaten nach
Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung mit der Mehrheit
der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder vorzeitig abberufen wer-
den. Abs. 1 Satz 4 bis 7 findet Anwendung.

(3) Der Beigeordnete scheidet mit dem Ablauf des Tages, an
dem die Abberufung zum zweiten Mal beschlossen wird, aus sei-
nem Amt.
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(4) Ein B�rgermeister kann von den B�rgern der Gemeinde vor-
zeitig abgew�hlt werden. Er ist abgew�hlt, wenn sich f�r die Ab-
wahl eine Mehrheit der g�ltigen Stimmen ergibt, sofern diese
Mehrheit mindestens dreißig Prozent der Wahlberechtigten be-
tr�gt. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es eines von
mindestens der H�lfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der
Gemeindevertretung gestellten Antrages und eines mit einer
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl
der Mitglieder der Gemeindevertretung zu fassenden Beschlus-
ses; § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 63 finden keine Anwendung.
F�r das weitere Verfahren gelten die Vorschriften der §§ 54 bis
57 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes entsprechend. Der
B�rgermeister scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem der
Wahlausschuss die Abwahl feststellt, aus seinem Amt. Ein B�r-
germeister gilt als abgew�hlt, falls er binnen einer Woche nach
dem Beschluss der Gemeindevertretung schriftlich auf eine Ent-
scheidung der B�rger �ber seine Abwahl verzichtet; der Verzicht
ist gegen�ber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu er-
kl�ren. Der B�rgermeister scheidet mit Ablauf des Tages, an
dem er den Verzicht auf die Abwahl erkl�rt, aus seinem Amt.

§ 76a
Ruhestand auf Antrag aus besonderen Gr�nden

Ein B�rgermeister kann die Versetzung in den Ruhestand mit
der Begr�ndung beantragen, dass ihm das f�r die weitere Amts-
f�hrung erforderliche Vertrauen nicht mehr entgegengebracht
wird, wenn die Voraussetzungen nach § 40 Abs. 3 Satz 1 erf�llt
sind. Der Antrag ist schriftlich bei dem Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung zu stellen; er kann nur bis zur Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung schriftlich zur�ckgenommen
werden. Hat die Gemeindevertretung der Versetzung in den Ru-
hestand mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen
Zahl ihrer Mitglieder zugestimmt, versetzt die oberste Dienstbe-
h�rde den B�rgermeister durch schriftliche Verf�gung in den
Ruhestand. Der Ruhestand beginnt nach Ablauf des Monats, in
dem dem B�rgermeister die Verf�gung zugestellt worden ist.

§ 77
Anspr�che gegen Mitglieder des Gemeindevorstands, Vertr�ge
mit ihnen und mit Gemeindevertretern

(1) Anspr�che der Gemeinde gegen B�rgermeister und Beige-
ordnete werden von der Gemeindevertretung geltend gemacht.
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(2) Vertr�ge der Gemeinde mit Mitgliedern des Gemeindevor-
stands und mit Gemeindevertretern bed�rfen der Genehmigung
der Gemeindevertretung, es sei denn, dass es sich um Vertr�ge
nach feststehendem Tarif oder um Gesch�fte der laufenden Ver-
waltung handelt, die f�r die Gemeinde unerheblich sind.

Dritter Abschnitt

§§ 78 bis 80

(weggefallen)

Vierter Abschnitt

Ma�nahmen zur F�rderung der Selbstverwaltung

Erster Titel

Ortsbeir�te

§ 81
Einrichtung und Aufhebung

(1) In den Gemeinden k�nnen durch Beschluss der Gemeinde-
vertretung Ortsbezirke gebildet werden; bestehende �rtliche
Gemeinschaften sollen Ber�cksichtigung finden. F�r jeden Orts-
bezirk ist ein Ortsbeirat einzurichten. Die Abgrenzung der Orts-
bezirke und die Einrichtung von Ortsbeir�ten sind in der Haupt-
satzung zu regeln; § 6 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung. F�r
die erstmalige Einrichtung eines Ortsbeirats aus Anlass einer
Grenz�nderung gen�gt eine entsprechende Vereinbarung im
Grenz�nderungsvertrag (§ 17). Ortsbezirksgrenzen k�nnen nur
zum Ende der Wahlzeit ge�ndert werden.

(2) Ein Ortsbezirk kann fr�hestens zum Ende der Wahlzeit auf-
gehoben werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von min-
destens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertre-
ter.

(3) Das Recht, Außenstellen der Gemeindeverwaltung einzu-
richten, bleibt unber�hrt.

§ 82
Wahl und Aufgaben

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirats werden von den B�rgern des
Ortsbezirks gleichzeitig mit den Gemeindevertretern f�r die
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Wahlzeit der Gemeindevertretung gew�hlt. Die f�r die Wahl der
Gemeindevertreter maßgeblichen Vorschriften gelten sinnge-
m�ß mit der Maßgabe, dass die Wahlorgane f�r die Gemeinde-
vertretung auch f�r die Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats zu-
st�ndig sind und �ber die G�ltigkeit der Wahl die neu gew�hlte
Gemeindevertretung entscheidet. Der Ortsbeirat besteht aus
mindestens drei, h�chstens neun Mitgliedern, in Ortsbezirken
mit mehr als 8 000 Einwohnern aus h�chstens neunzehn Mit-
gliedern; das N�here wird durch die Hauptsatzung bestimmt;
§ 81 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Die Vorschriften des § 37
und des § 65 Abs. 2 finden sinngem�ß Anwendung. Werden
keine Wahlvorschl�ge eingereicht oder zugelassen oder werden
weniger Bewerber zur Wahl zugelassen, als Sitze zu verteilen
sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung des Ortsbei-
rats entf�llt f�r die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. Entspre-
chendes gilt f�r die restliche Dauer der laufenden Wahlzeit,
wenn der Ortsbeirat in Folge des Ausscheidens von Vertretern
nur noch weniger als drei Mitglieder hat. Gemeindevertreter,
die in dem Ortsbezirk wohnen, dem Ortsbeirat jedoch nicht als
ordentliche Mitglieder angeh�ren, k�nnen an seinen Sitzungen
mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Die Mitglieder des Ortsbeirats sind ehrenamtlich T�tige im
Sinne der §§ 24 bis 26 und des § 27; Verwaltungsbeh�rde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes �ber Ordnungswidrig-
keiten ist der Gemeindevorstand. § 35 Abs. 1 und § 35a gelten
entsprechend.

(3) Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die
den Ortsbezirk betreffen, zu h�ren, insbesondere zum Entwurf
des Haushaltsplans. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angele-
genheiten, die den Ortsbezirk angehen. Er hat zu denjenigen
Fragen Stellung zu nehmen, die ihm von der Gemeindevertre-
tung oder vom Gemeindevorstand vorgelegt werden.

(4) Die Gemeindevertretung kann dem Ortsbeirat unbeschadet
des § 51 und nach Maßgabe des § 62 Abs. 1 Satz 3 bestimmte An-
gelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten wi-
derruflich zur endg�ltigen Entscheidung �bertragen, wenn da-
durch die Einheit der Verwaltung der Gemeinde nicht gef�hrdet
wird. Dem Ortsbeirat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben er-
forderlichen Mittel zur Verf�gung zu stellen.

(5) Der Ortsbeirat w�hlt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere
Stellvertreter. Der Vorsitzende tr�gt die Bezeichnung Ortsvorste-
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her. Nach Ablauf der Wahlzeit f�hrt der Ortsvorsteher seine
T�tigkeit bis zur Neuwahl des Ortsvorstehers weiter. Dem Orts-
vorsteher kann die Leitung der Außenstelle der Gemeindever-
waltung im Ortsbezirk �bertragen werden; er ist dann als Ehren-
beamter zu berufen und f�hrt das gemeindliche Dienstsiegel.
F�r die Aufhebung der �bertragung gilt § 86 des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

(6) F�r den Gesch�ftsgang des Ortsbeirats gelten sinngem�ß die
Vorschriften der §§ 52 bis 55, des § 57 Abs. 2, des § 58 Abs. 1 bis
6, des § 61, des § 62 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 und des § 63 Abs. 3 und
4; die Vorschrift des § 56 gilt sinngem�ß mit den Maßgaben,
dass der neu gew�hlte Ortsbeirat zum ersten Mal binnen sechs
Wochen nach Beginn der Wahlzeit zusammentritt und die La-
dung durch den bisherigen Ortsvorsteher erfolgt sowie dass der
Ortsbeirat mindestens viermal im Jahr zusammentritt. F�r die
erste Sitzung nach der Einrichtung eines Ortsbeirats gelten die
Vorschriften des § 56 Abs. 2 und des § 57 Abs. 1 Satz 3 sinnge-
m�ß.

(7) Der Gemeindevorstand kann an den Sitzungen des Ortsbei-
rats teilnehmen, im �brigen gilt § 59 Satz 2 und 3 sinngem�ß.

§ 83

(weggefallen)

Zweiter Titel

Ausl�nderbeir�te

§ 84
Einrichtung

In Gemeinden mit mehr als 1000 gemeldeten ausl�ndischen
Einwohnern ist ein Ausl�nderbeirat einzurichten; zu den ausl�n-
dischen Einwohnern z�hlen auch Staatenlose. In anderen Ge-
meinden kann ein Ausl�nderbeirat eingerichtet werden; die Ein-
richtung ist in der Hauptsatzung zu regeln. Die Verpflichtung
zur Einrichtung eines Ausl�nderbeirats entf�llt, wenn eine Kom-
mission zur Integration der ausl�ndischen Einwohner (Integra-
tions-Kommission) nach Maßgabe des § 89 gebildet wird.
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§ 85
Zusammensetzung

Der Ausl�nderbeirat besteht aus mindestens drei, h�chstens sie-
benunddreißig Mitgliedern. Die maßgebliche Zahl der Mitglie-
der wird in der Hauptsatzung bestimmt.

§ 86
Wahl und Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Ausl�nderbeirats werden von den ausl�n-
dischen Einwohnern in allgemeiner, freier, gleicher, geheimer
und unmittelbarer Wahl gleichzeitig mit den Gemeindevertre-
tern f�r die Wahlzeit der Gemeindevertretung gew�hlt. Das
N�here des Wahlverfahrens regelt das Hessische Kommunal-
wahlgesetz. Werden keine Wahlvorschl�ge eingereicht oder zu-
gelassen oder werden weniger Bewerber zur Wahl zugelassen, als
Sitze zu verteilen sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrich-
tung des Ausl�nderbeirats entf�llt f�r die Dauer der nachfolgen-
den Wahlzeit. Entsprechendes gilt f�r die restliche Dauer der
laufenden Wahlzeit, wenn der Ausl�nderbeirat in Folge des Aus-
scheidens von Vertretern nur noch weniger als drei Mitglieder
hat. Im Fall des Satz 3 ist die Gemeinde verpflichtet, f�r die
Dauer der nachfolgenden Wahlzeit des Ausl�nderbeirats eine In-
tegrations-Kommission zu bilden. Entsprechendes gilt im Fall
des Satz 4 f�r die restliche Dauer der Wahlzeit des Ausl�nderbei-
rats.

(2) Wahlberechtigt sind die ausl�ndischen Einwohner, die am
Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit min-
destens sechs Wochen in der Gemeinde ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt haben. Bei Inhabern von Haupt- und
Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der
Hauptwohnung als Wohnsitz.

(3) W�hlbar als Mitglied des Ausl�nderbeirats sind die wahlbe-
rechtigten ausl�ndischen Einwohner, die am Wahltag das acht-
zehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten
in der Gemeinde ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt
haben. Abs. 2 Satz 2 gilt f�r die W�hlbarkeit entsprechend.

(4) W�hlbar als Mitglied des Ausl�nderbeirats sind unter den
Voraussetzungen des Abs. 3 auch Deutsche im Sinne des Art. 116
Abs. 1 des Grundgesetzes,

1. die diese Rechtsstellung als ausl�ndische Einwohner im In-
land erworben haben oder

64

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG (HGO)



2. die zugleich eine ausl�ndische Staatsangeh�rigkeit besitzen.

(5) § 31, § 32 Abs. 2, §§ 33, 37 und § 65 Abs. 2 gelten entspre-
chend.

(6) Die Mitglieder des Ausl�nderbeirats sind ehrenamtlich T�ti-
ge im Sinne der §§ 24 bis 26 und des § 27; Verwaltungsbeh�rde
im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes �ber Ordnungswid-
rigkeiten ist der Gemeindevorstand. § 35 Abs. 1 und § 35 a gel-
ten entsprechend.

§ 87
Wahl des Vorsitzenden, Gesch�ftsgang

(1) Der Ausl�nderbeirat w�hlt in seiner ersten Sitzung nach der
Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder meh-
rere Stellvertreter. Nach Ablauf der Wahlzeit f�hrt der bisherige
Vorsitzende seine T�tigkeit bis zur Neuwahl des Vorsitzenden
weiter.

(2) Der Ausl�nderbeirat tritt zum ersten Mal binnen sechs Wo-
chen nach der Wahl zusammen; die Ladung erfolgt durch den
bisherigen Vorsitzenden des Ausl�nderbeirats. F�r die erste Sit-
zung nach der Einrichtung eines Ausl�nderbeirats gelten § 56
Abs. 2 und § 57 Abs. 1 Satz 3 entsprechend.

(3) Der Ausl�nderbeirat regelt seine inneren Angelegenheiten,
insbesondere die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Form der
Ladung und die Sitz- und Abstimmungsordnung, durch eine
Gesch�ftsordnung. Ist eine Gesch�ftsordnung nicht vorhanden
oder enth�lt diese keine ersch�pfenden Regelungen, gelten die
f�r den Gesch�ftsgang der Gemeindevertretung maßgeblichen
Vorschriften dieses Gesetzes und die Bestimmungen der Ge-
sch�ftsordnung der Gemeindevertretung entsprechend.

§ 88
Aufgaben, Befugnisse

(1) Der Ausl�nderbeirat vertritt die Interessen der ausl�ndischen
Einwohner der Gemeinde. Er ber�t die Organe der Gemeinde in
allen Angelegenheiten, die ausl�ndische Einwohner betreffen.

(2) Der Gemeindevorstand hat den Ausl�nderbeirat rechtzeitig
�ber alle Angelegenheiten zu unterrichten, deren Kenntnis zur
Erledigung seiner Aufgaben erforderlich ist. Der Ausl�nderbeirat
hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die ausl�ndi-
sche Einwohner betreffen. Der Ausl�nderbeirat ist in allen wich-
tigen Angelegenheiten, die ausl�ndische Einwohner betreffen,
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zu h�ren. Gemeindevertretung und Gemeindevorstand k�nnen,
Aussch�sse der Gemeindevertretung m�ssen in ihren Sitzungen
den Ausl�nderbeirat zu den Tagesordnungspunkten h�ren, die
Interessen der ausl�ndischen Einwohner ber�hren. In allen
wichtigen Angelegenheiten, die ausl�ndische Einwohner betref-
fen, kann der Ausl�nderbeirat Antr�ge an die Gemeindevertre-
tung richten; § 58 Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Dem Ausl�nderbeirat sind die zur Erledigung seiner Aufga-
ben erforderlichen Mittel zur Verf�gung zu stellen.

§ 89
Integrations-Kommission

(1) Die Integrations-Kommission ist eine zur dauernden Verwal-
tung und Beaufsichtigung eines einzelnen Gesch�ftsbereichs
eingesetzte Kommission im Sinne des § 72. Sie besteht aus dem
Vorsitzenden und mindestens je einem weiteren Mitglied des
Gemeindevorstands sowie der Gemeindevertretung und aus
sachkundigen Einwohnern, die von der Gemeindevertretung
auf Vorschlag der Interessenvertretungen der Migranten gew�hlt
werden. F�r den Fall, dass Wahlvorschl�ge nicht in ausreichen-
der Zahl abgegeben werden, soll die Gemeindevertretung Vor-
schl�ge machen. F�r die W�hlbarkeit zu dieser Personengruppe
gilt § 86 Abs. 3 und Abs. 4 entsprechend. Die H�lfte der Gew�hl-
ten soll weiblichen Geschlechts sein. Außerdem soll bei der
Wahl nach M�glichkeit die Pluralit�t der ausl�ndischen Ein-
wohner im Sinne von § 84 Satz 1 ber�cksichtigt werden.

(2) Den Vorsitz der Integrations-Kommission f�hrt der B�rger-
meister oder ein von ihm bestimmter Beigeordneter gemeinsam
mit einem von der Personengruppe der sachkundigen Einwoh-
ner gew�hlten Co-Vorsitzenden.

(3) Die Integrations-Kommission ber�t die Organe der Gemein-
de in allen Angelegenheiten, die ausl�ndische Einwohner betref-
fen. § 88 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die Integrations-Kommission tritt mindestens viermal im
Jahr zusammen und berichtet dem Gemeindevorstand und der
Gemeindevertretung einmal im Jahr �ber den Stand der Integra-
tion der ausl�ndischen Einwohner.

§§ 90 bis 91

(weggefallen)
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SECHSTER TEIL

Gemeindewirtschaft

Erster Abschnitt

Haushaltswirtschaft

§ 92
Allgemeine Haushaltsgrunds�tze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen
und zu f�hren, dass die stetige Erf�llung ihrer Aufgaben ge-
sichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu
f�hren. Dabei hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu minimie-
ren. Spekulative Finanzgesch�fte sind verboten.

(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grunds�tzen der dop-
pelten Buchf�hrung zu f�hren.

(4) Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung
ausgeglichen sein.

(5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Ber�cksichtigung der Summe der
vorgetragenen Jahresfehlbetr�ge im ordentlichen Ergebnis
ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergeb-
nis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der R�cklagen
ausgeglichen werden kann und

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus
laufender Verwaltungst�tigkeit mindestens so hoch ist, dass
daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Kre-
diten sowie an das Sonderverm�gen Hessenkasse‘ geleistet
werden k�nnen, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen
Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebun-
dene Einzahlungen gedeckt sind.

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Ber�cksichtigung der Summe
der vorgetragenen Jahresfehlbetr�ge im ordentlichen Ergeb-
nis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Er-
gebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der R�ck-
lagen ausgeglichen werden kann und
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2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses
aus laufender Verwaltungst�tigkeit mindestens so hoch ist,
dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von
Krediten sowie an das Sonderverm�gen Hessenkasse‘ geleistet
werden k�nnen, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen
Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebun-
dene Einzahlungen gedeckt sind.

(7) Die Gemeinde darf sich nicht �berschulden.

§ 92a
Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-
stellen, wenn sie im Haushaltsjahr die Vorgaben zum Ausgleich
des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz
Ausnutzung aller Einsparm�glichkeiten bei den Aufwendungen
und Auszahlungen sowie der Aussch�pfung aller Ertrags- und
Einzahlungsm�glichkeiten nicht einh�lt.

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegun-
gen �ber Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeit-
raum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung
schnellstm�glich wieder erreicht werden kann.

(3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindever-
tretung j�hrlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschlie-
ßen. Es bedarf f�r jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der
Aufsichtsbeh�rde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen
und mit Auflagen erteilt werden. Betr�gt der Konsolidierungs-
zeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbeh�rde vor der
Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbeh�rde
einzuholen.

§ 93
Grunds�tze der Erzielung von Ertr�gen und Einzahlungen

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vor-
schriften.

(2) Die Gemeinde hat die zur Erf�llung ihrer Aufgaben erforder-
lichen Ertr�ge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten f�r ihre Leistun-
gen,

2. im �brigen aus Steuern
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zu beschaffen, soweit die sonstigen Ertr�ge und Einzahlungen
nicht ausreichen. Von der Verpflichtung, Entgelte vorrangig zu
erheben, sind Straßenbeitr�ge nach den §§ 11 und 11a des Geset-
zes �ber kommunale Abgaben in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. M�rz 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt ge�ndert
durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) ausgenommen.
§ 92 Abs. 4 bleibt unber�hrt.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine an-
dere Finanzierung nicht m�glich ist oder wirtschaftlich un-
zweckm�ßig w�re.

§ 94
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat f�r jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssat-
zung zu erlassen.

(2) Die Haushaltssatzung enth�lt die Festsetzung

1. des Haushaltsplans

a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der
Ertr�ge und Aufwendungen des Haushaltsjahres sowie des
sich daraus ergebenden Saldos,

b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungst�tigkeit, aus der Investitionst�tigkeit und aus der
Finanzierungst�tigkeit sowie des sich daraus ergebenden
Saldos,

c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen
f�r Investitionen und Investitionsf�rderungsmaßnahmen
(Krediterm�chtigung),

d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Erm�chtigungen
zum Eingehen von Verpflichtungen, die k�nftige Haus-
haltsjahre mit Auszahlungen f�r Investitionen und Investi-
tionsf�rderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungser-
m�chtigungen),

2. des H�chstbetrages der Liquidit�tskredite,

3. der Steuers�tze, die f�r jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind,

4. zum Haushaltssicherungskonzept,

5. zum Stellenplan.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Ertr�ge,
Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie auf das
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Haushaltssicherungskonzept und den Stellenplan des Haushalts-
jahres beziehen.

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres
in Kraft und gilt f�r das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen
f�r zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit f�r einzelne Berei-
che durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes be-
stimmt ist.

§ 95
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan ist die Grundlage f�r die Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften f�r die
Haushaltsf�hrung verbindlich.

(2) Der Haushaltsplan enth�lt alle im Haushaltsjahr f�r die Er-
f�llung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Ertr�ge und eingehenden Einzahlungen,

2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlun-
gen und

3. ben�tigten Verpflichtungserm�chtigungen.

Die entsprechenden Vorschriften f�r die Sonderverm�gen der
Gemeinde bleiben unber�hrt.

(3) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in ei-
nen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan f�r die Beam-
ten und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.

§ 96
Wirkungen des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan erm�chtigt den Gemeindevorstand, Auf-
wendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen
einzugehen.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Anspr�che oder Verbind-
lichkeiten weder begr�ndet noch aufgehoben.

§ 97
Erlass der Haushaltssatzung

(1) Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssat-
zung fest und legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung
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und Beschlussfassung vor. Ist ein Beigeordneter f�r die Verwal-
tung des Finanzwesens bestellt, so bereitet er den Entwurf vor.
Er ist berechtigt, seine abweichende Stellungnahme zu dem Ent-
wurf des Gemeindevorstands der Gemeindevertretung vorzule-
gen.

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird
von der Gemeindevertretung in �ffentlicher Sitzung beraten
und beschlossen. Er soll vorher im Finanzausschuss der Gemein-
devertretung eingehend behandelt werden. In der Beratung
kann der mit der Verwaltung des Finanzwesens betraute Beige-
ordnete seine abweichende Auffassung vertreten.

(3) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssat-
zung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbeh�rde vorzulegen.
Die Vorlage soll sp�testens einen Monat vor Beginn des Haus-
haltsjahres erfolgen.

(4) Im Anschluss an die �ffentliche Bekanntmachung der Haus-
haltssatzung ist der Haushaltsplan mindestens bis zum Ende sei-
ner G�ltigkeit im Internet zu ver�ffentlichen; in der Bekannt-
machung ist auf die Ver�ffentlichung hinzuweisen. Enth�lt die
Haushaltssatzung genehmigungsbed�rftige Teile nach § 97a, so
ist sie erst nach der Erteilung der Genehmigung bekannt zu ma-
chen. Sofern die Haushaltssatzung keine genehmigungsbed�rfti-
gen Teile enth�lt, darf sie erst �ffentlich bekannt gemacht wer-
den, wenn die Aufsichtsbeh�rde innerhalb eines Monats nach
Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt.

§ 97a
Genehmigungsbed�rftigkeit der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde bedarf der Genehmigung
der Aufsichtsbeh�rde f�r

1. eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich
in der Planung (§ 92 Abs. 5),

2. das Haushaltssicherungskonzept (§ 92a),

3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungserm�chtigungen (§ 102),

4. die Kreditaufnahme f�r Investitionen und Investitionsf�rde-
rungsmaßnahmen (§ 103) und

5. die Aufnahme von Liquidit�tskrediten (§ 105).
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§ 98
Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung ge-
�ndert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu be-
schließen ist.

(2) Die Gemeinde hat unverz�glich eine Nachtragssatzung zu
erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder
Sparm�glichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder
ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erh�hen wird
und der Haushaltsausgleich nur durch eine �nderung der
Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag
entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine
�nderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zus�tzliche Aufwendungen
und Auszahlungen bei einzelnen Ans�tzen oder einzelnen
vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verh�lt-
nis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen er-
heblichen Umfang geleistet werden m�ssen,

4. Auszahlungen f�r bisher nicht veranschlagte Investitionen
oder Investitionsf�rderungsmaßnahmen geleistet werden sol-
len,

5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, bef�rdert oder in eine
h�here Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stel-
lenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enth�lt.

(3) Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm�gens
und Baumaßnahmen, f�r die unerhebliche Auszahlungen zu
leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und An-
lagen, die unabweisbar sind,

2. die Umschuldung von Krediten,

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung h�herer Per-
sonalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie aufgrund
des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,

4. nicht veranschlagte oder zus�tzliche Aufwendungen, die bei
der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und
nicht zu Auszahlungen f�hren.

(4) Im �brigen gilt § 97 entsprechend.
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§ 99
Vorl�ufige Haushaltsf�hrung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres
noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde

1. nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie
rechtlich verpflichtet ist oder die f�r die Weiterf�hrung not-
wendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbeson-
dere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des
Finanzhaushalts fortsetzen, f�r die im Haushaltsplan eines
Vorjahres Betr�ge vorgesehen waren,

2. die Steuern, deren S�tze f�r jedes Haushaltsjahr festzusetzen
sind, nach den S�tzen des Vorjahres erheben,

3. Kredite umschulden.

(2) Reichen die Finanzmittel f�r die Fortsetzung der Bauten, der
Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaus-
halts nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite
f�r Investitionen und Investitionsf�rderungsmaßnahmen bis zu
einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festge-
setzten Kredite aufnehmen.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushalts-
satzung f�r das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

§ 100
�berplanm��ige und au�erplanm��ige Aufwendungen und
Auszahlungen

(1) �berplanm�ßige und außerplanm�ßige Aufwendungen und
Auszahlungen sind nur zul�ssig, wenn sie unvorhergesehen und
unabweisbar sind und die Deckung gew�hrleistet ist. �ber die
Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet
der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine
andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bed�rfen sie der
vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung; im �brigen
ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

(2) F�r Investitionen und Investitionsf�rderungsmaßnahmen,
die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind �berplanm�ßige
Auszahlungen auch dann zul�ssig, wenn ihre Deckung im lau-
fenden Jahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung m�glich
w�re, die Deckung aber im folgenden Jahr gew�hrleistet ist.
Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
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(3) Abs. 1 und 2 gelten auch f�r Maßnahmen, durch die �ber-
planm�ßige oder außerplanm�ßige Aufwendungen und Auszah-
lungen entstehen k�nnen.

(4) Nicht veranschlagte oder zus�tzliche Aufwendungen, die
erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden
k�nnen und nicht zu Auszahlungen f�hren, gelten nicht als
�berplanm�ßige oder außerplanm�ßige Aufwendungen.

(5) § 98 Abs. 2 bleibt unber�hrt.

§ 101
Ergebnis- und Finanzplanung

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine f�nfj�hri-
ge Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste
Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

(2) In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zu-
sammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der
Auszahlungen f�r Investitionen und Investitionsf�rderungsmaß-
nahmen und die Deckungsm�glichkeiten darzustellen. Die f�r
das Kommunalrecht zust�ndige Ministerin oder der hierf�r zu-
st�ndige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministe-
rin oder dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungs-
daten bekannt zu geben.

(3) Als Grundlage f�r die Ergebnis- und Finanzplanung stellt
der Gemeindevorstand den Entwurf eines Investitionspro-
gramms auf. Das Investitionsprogramm wird von der Gemeinde-
vertretung beschlossen. Ist ein Beigeordneter f�r die Verwaltung
des Finanzwesens bestellt, so bereitet er den Entwurf vor. Er ist
berechtigt, seine abweichende Stellungnahme zu dem Entwurf
des Gemeindevorstands der Gemeindevertretung vorzulegen.

(4) Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeindevertre-
tung sp�testens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung zur Un-
terrichtung vorzulegen.

(5) Die Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionspro-
gramm sind j�hrlich der Entwicklung anzupassen und fortzu-
f�hren.

(6) Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen tref-
fen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich
sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Ber�ck-
sichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsf�higkeit in den
einzelnen Planungsjahren zu sichern.

74

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG (HGO)



§ 102
Verpflichtungserm�chtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in k�nfti-
gen Jahren f�r Investitionen und Investitionsf�rderungsmaß-
nahmen d�rfen unbeschadet des Abs. 5 nur eingegangen wer-
den, wenn der Haushaltsplan hierzu erm�chtigt.

(2) Verpflichtungserm�chtigungen d�rfen in der Regel nur zu
Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt
werden, in Ausnahmef�llen bis zum Abschluss einer Maßnah-
me; sie sind nur zul�ssig, wenn die Finanzierung der aus ihrer
Inanspruchnahme entstehenden Auszahlungen in den k�nfti-
gen Haushalten gesichert erscheint.

(3) Verpflichtungserm�chtigungen gelten bis zum Ende des
Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung f�r das folgen-
de Haushaltsjahr nicht rechtzeitig �ffentlich bekannt gemacht
wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserm�chtigungen bedarf
im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Auf-
sichtsbeh�rde, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie veran-
schlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. § 103 Abs. 2
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(5) Verpflichtungen im Sinne des Abs. 1 d�rfen �berplanm�ßig
oder außerplanm�ßig eingegangen werden, wenn sie unvorher-
gesehen und unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung
festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungserm�chtigungen
nicht �berschritten wird. § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

§ 103
Kredite

(1) Kredite d�rfen unbeschadet des § 93 Abs. 3 nur im Finanz-
haushalt und nur f�r Investitionen, Investitionsf�rderungsmaß-
nahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. �ber
die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Ge-
meindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere
Regelung trifft; dabei kann sie abweichend von § 50 Abs. 1
Satz 2 die Entscheidung auf ein Mitglied des Gemeindevorstan-
des �bertragen. Die Kreditaufnahme erfolgt grunds�tzlich in
Euro. In anderen W�hrungen ist die Kreditaufnahme nur in Ver-
bindung mit einem W�hrungssicherungsgesch�ft zul�ssig.
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(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen f�r
Investitionen und Investitionsf�rderungsmaßnahmen bedarf im
Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichts-
beh�rde (Gesamtgenehmigung). Die Genehmigung soll nach
den Grunds�tzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt
oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen erteilt und
mit Auflagen verbunden werden. Die Genehmigung ist in der
Regel zu versagen, wenn festgestellt wird, dass die Kreditver-
pflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsf�higkeit der
Gemeinde im Einklang stehen.

(3) Die Krediterm�chtigung gilt bis zum Ende des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung f�r
das �bern�chste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird,
bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Gesamtbetrag
nach Abs. 2 genehmigt worden ist, bedarf der Genehmigung der
Aufsichtsbeh�rde (Einzelgenehmigung),

1. wenn die Kreditaufnahmen nach § 19 des Gesetzes zur F�rde-
rung der Stabilit�t und des Wachstums der Wirtschaft vom
8. Juni 1967, zuletzt ge�ndert durch Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474), beschr�nkt worden sind,

2. wenn sich die Aufsichtsbeh�rde dies im Einzelfall wegen der
Gef�hrdung der dauernden Leistungsf�higkeit der Gemeinde
in der Gesamtgenehmigung vorbehalten hat.

Im Fall der Nr. 1 kann die Genehmigung nur nach Maßgabe der
Kreditbeschr�nkungen versagt werden.

(5) Die f�r das Kommunalrecht zust�ndige Ministerin oder der
hierf�r zust�ndige Minister kann im Einvernehmen mit der
Ministerin oder dem Minister der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung bestimmen, dass die Aufnahme von Krediten von der
Genehmigung (Einzelgenehmigung) der Aufsichtsbeh�rde ab-
h�ngig gemacht wird mit der Maßgabe, dass die Genehmigung
versagt werden kann, wenn die Kreditbedingungen die Entwick-
lung am Kreditmarkt ung�nstig beeinflussen oder die Versor-
gung der Gemeinden mit Krediten zu wirtschaftlich vertretba-
ren Bedingungen st�ren k�nnten. Eine Rechtsverordnung nach
Satz 1 ist unverz�glich nach ihrer Verk�ndung dem Landtag
mitzuteilen. Sie ist aufzuheben, wenn es der Landtag verlangt.

(6) Die Aufnahme eines vom Land Hessen gew�hrten Kredits
bedarf keiner Einzelgenehmigung, wenn an der Bewilligung die

76

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG (HGO)



f�r das Kommunalrecht zust�ndige Ministerin oder der hierf�r
zust�ndige Minister beteiligt ist.

(7) Die Begr�ndung einer Zahlungsverpflichtung, die wirt-
schaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf der
Genehmigung der Aufsichtsbeh�rde. Abs. 2 Satz 2 und 3 und
Abs. 6 gelten sinngem�ß. Eine Genehmigung ist nicht erforder-
lich f�r die Begr�ndung von Zahlungsverpflichtungen im Rah-
men der laufenden Verwaltung.

(8) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits oder einer Zah-
lungsverpflichtung nach Abs. 7 keine Sicherheiten bestellen.
Die Aufsichtsbeh�rde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Be-
stellung von Sicherheiten der Verkehrs�bung entspricht.

§ 104
Sicherheiten und Gew�hrleistung f�r Dritte

(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter be-
stellen. Die Aufsichtsbeh�rde kann Ausnahmen zulassen.

(2) Die Gemeinde darf B�rgschaften und Verpflichtungen aus
Gew�hrvertr�gen nur im Rahmen der Erf�llung ihrer Aufgaben
�bernehmen. Die Rechtsgesch�fte bed�rfen der Genehmigung
der Aufsichtsbeh�rde, soweit sie nicht im Rahmen der laufen-
den Verwaltung abgeschlossen werden; § 103 Abs. 2 Satz 2 und 3
gilt entsprechend.

(3) Abs. 2 gilt sinngem�ß f�r Rechtsgesch�fte, die den in Abs. 2
genannten Rechtsgesch�ften wirtschaftlich gleichkommen, ins-
besondere f�r die Zustimmung zu Rechtsgesch�ften Dritter, aus
denen der Gemeinde in k�nftigen Haushaltsjahren Verpflich-
tungen zu finanziellen Leistungen erwachsen k�nnen.

(4) F�r Rechtsgesch�fte der in Abs. 1 bis 3 beschriebenen Art,
die von der Gemeinde zur F�rderung des St�dte- und Woh-
nungsbaus abgeschlossen werden oder die f�r den Haushalt der
Gemeinde keine besondere Belastung bedeuten, ist keine Ge-
nehmigung erforderlich.

§ 105
Liquidit�tskredite

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Ge-
meinde Kredite zur Sicherung der Zahlungsf�higkeit (Liquidi-
t�tskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haus-
haltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen,
soweit keine anderen Mittel zur Verf�gung stehen. Diese Er-
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m�chtigung gilt �ber das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekannt-
machung der neuen Haushaltssatzung. Liquidit�tskredite sollen
sp�testens bis zum Ende des Haushaltsjahres zur�ckgef�hrt wer-
den.

(2) Die Gemeinde hat den H�chstbetrag der Liquidit�tskredite
bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquidit�tspla-
nung festzusetzen. Die Liquidit�tsplanung ist der Aufsichts-
beh�rde vorzulegen. Der H�chstbetrag der in der Haushaltssat-
zung festgesetzten Liquidit�tskredite bedarf der Genehmigung
der Aufsichtsbeh�rde. Die Genehmigung kann unter Bedingun-
gen erteilt und mit Auflagen verbunden werden.

(3) �ber die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet
der B�rgermeister oder der f�r die Verwaltung des Finanzwesens
zust�ndige Beigeordnete. Die Kreditaufnahme erfolgt in Euro.

§ 106
Liquidit�tssicherung, R�cklagen, R�ckstellungen

(1) Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsf�higkeit sicherzu-
stellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsf�higkeit soll
sich der geplante Bestand an fl�ssigen Mitteln ohne Liquidit�ts-
kreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungst�tigkeit nach dem
Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre
belaufen.

(2) �bersch�sse der Ergebnisrechnung sind den R�cklagen zu-
zuf�hren, soweit nicht Fehlbetr�ge aus Vorjahren auszugleichen
sind. R�cklagen k�nnen auch aus zweckgebundenen Ertr�gen
sowie f�r sonstige Zwecke gebildet werden.

(3) Die Bildung von R�cklagen darf, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur unterbleiben, wenn anderenfalls der Ausgleich
des Haushalts gef�hrdet w�re.

(4) F�r ungewisse Verbindlichkeiten und f�r Aufwendungen,
deren H�he oder Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt ist, hat
die Gemeinde R�ckstellungen in angemessener H�he zu bilden.

§ 107
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die Entwicklung der Ertr�ge, der Einzahlungen, der Auf-
wendungen oder der Auszahlungen es erfordert, kann der Ge-
meindevorstand es von seiner Einwilligung abh�ngig machen,
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ob Verpflichtungen eingegangen oder Aufwendungen und Aus-
zahlungen geleistet werden.

§ 108
Erwerb und Verwaltung von Verm�gen, Wertans�tze

(1) Die Gemeinde soll Verm�gensgegenst�nde nur erwerben,
soweit dies zur Erf�llung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit erfor-
derlich ist.

(2) Die Verm�gensgegenst�nde sind pfleglich und wirtschaft-
lich zu verwalten und ordnungsgem�ß nachzuweisen. Bei Geld-
anlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sol-
len einen angemessenen Ertrag bringen.

(3) Die Gemeinde hat eine Er�ffnungsbilanz aufzustellen, in der
die Verm�gensgegenst�nde und Schulden mit ihren Werten un-
ter Beachtung der Grunds�tze ordnungsm�ßiger Inventur voll-
st�ndig aufzunehmen sind. Die Verm�gensgegenst�nde sind
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem R�ckzahlungs-
betrag und die R�ckstellungen in H�he des Betrages anzusetzen,
der nach sachgerechter Beurteilung angemessen ist. Dies gilt
auch f�r die Schlussbilanz, die zum 31. Dezember eines jeden
Haushaltsjahres aufzustellen ist.

(4) Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz f�r ein sp�teres
Haushaltsjahr, dass in der Er�ffnungsbilanz Verm�gensgegen-
st�nde oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden
sind, so ist in der sp�teren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen
oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn
die Verm�gensgegenst�nde oder Schulden am Bilanzstichtag
nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur f�r die auf die Verm�-
gens�nderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztma-
lig in der vierten der Er�ffnungsbilanz folgenden Bilanz vorge-
nommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen.

§ 109
Ver�u�erung von Verm�gen

(1) Die Gemeinde darf Verm�gensgegenst�nde, die sie zur Er-
f�llung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, ver-
�ußern. Verm�gensgegenst�nde d�rfen in der Regel nur zu ih-
rem vollen Wert ver�ußert werden.

(2) Abs. 1 gilt sinngem�ß f�r die �berlassung der Nutzung eines
Verm�gensgegenstandes.

79

HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG (HGO)



(3) Ausnahmen von dem Gebot des vollen Wertersatzes nach
Abs. 1 Satz 2 sind im �ffentlichen Interesse zul�ssig. Bei Nut-
zungs�berlassungen nach Abs. 2 entscheidet der Gemeindevor-
stand; die Entscheidung ist der Gemeindevertretung mitzutei-
len.

§ 110
Gemeindekasse

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengesch�fte der Ge-
meinde; § 117 bleibt unber�hrt. Die Buchf�hrung kann von den
Kassengesch�ften abgetrennt werden.

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassengesch�fte nicht
durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen
l�sst, einen Kassenverwalter und einen Stellvertreter zu bestel-
len.

(3) Die anordnungsbefugten Personen sowie der Leiter und die
Pr�fer des Rechnungspr�fungsamts k�nnen nicht gleichzeitig
die Aufgaben eines Kassenverwalters wahrnehmen.

(4) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter d�rfen miteinan-
der oder mit dem B�rgermeister, den Beigeordneten sowie dem
Leiter und den Pr�fern des Rechnungspr�fungsamts nicht bis
zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver-
schw�gert oder durch Ehe oder durch eingetragene Lebenspart-
nerschaft verbunden sein. § 43 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt sinnge-
m�ß.

(5) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und die anderen in
der Gemeindekasse besch�ftigten Beamten und Arbeitnehmer
sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen.

§ 111
�bertragung von Kassengesch�ften, Automation

(1) Die Gemeinde kann die Kassengesch�fte ganz oder teilweise
von einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen
lassen, wenn die ordnungsgem�ße Erledigung und die Pr�fung
nach den f�r die Gemeinde geltenden Vorschriften gew�hrleis-
tet sind. Die Vorschriften des Gesetzes �ber kommunale Ge-
meinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zu-
letzt ge�ndert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl.
S. 618), in der jeweils geltenden Fassung bleiben unber�hrt.

(2) Werden die Kassengesch�fte ganz oder teilweise unter Ein-
satz automatischer Datenverarbeitungsanlagen erledigt, so ist
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den f�r die Pr�fung zust�ndigen Stellen Gelegenheit zu geben,
die Verfahren vor ihrer Anwendung zu pr�fen.

§ 112
Jahresabschluss

(1) Die Gemeinde hat f�r den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grund-
s�tzen ordnungsm�ßiger Buchf�hrung aufzustellen und muss
klar und �bersichtlich sein. Er hat s�mtliche Verm�gensgegen-
st�nde, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Ertr�ge, Auf-
wendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, so-
weit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes
bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tats�chliche Verm�-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

(2) Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Verm�gensrechnung (Bilanz),

2. der Ergebnisrechnung und

3. der Finanzrechnung.

(3) Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu
erl�utern.

(4) Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizuf�gen

1. ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresab-
schlusses zu erl�utern sind, mit �bersichten �ber das Anlage-
verm�gen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie

2. eine �bersicht �ber die in das folgende Jahr zu �bertragen-
den Haushaltserm�chtigungen.

(5) Der Gemeindevorstand soll den Jahresabschluss der Ge-
meinde innerhalb von f�nf Monaten aufstellen und die Ge-
meindevertretung sowie die Aufsichtsbeh�rde unverz�glich
�ber die wesentlichen Ergebnisse der Abschl�sse unterrichten.

(6) Die Aufsichtsbeh�rde hat die Genehmigung nach § 97a bis
zur Unterrichtung der Gemeindevertretung �ber den aufgestell-
ten Jahresabschluss nach Abs. 5 zur�ckzustellen. Enth�lt die
Haushaltssatzung keine genehmigungsbed�rftigen Teile nach
§ 97a, darf sie abweichend von § 97 Abs. 4 Satz 3 erst nach der
Unterrichtung der Gemeindevertretung �ber den aufgestellten
Jahresabschluss nach Abs. 5 bekannt gemacht werden.

§ 112a

(aufgehoben)
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§ 112b

(aufgehoben)

§ 113
Vorlage an Gemeindevertretung

Nach Abschluss der Pr�fung durch das Rechnungspr�fungsamt
(§ 128) legt der Gemeindevorstand den Jahresabschluss, den zu-
sammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss mit
dem Schlussbericht des Rechnungspr�fungsamts der Gemeinde-
vertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

§ 114
Entlastung

(1) Die Gemeindevertretung beschließt �ber den vom Rech-
nungspr�fungsamt gepr�ften Jahresabschluss, zusammengefass-
ten Jahresabschluss und Gesamtabschluss bis sp�testens 31. De-
zember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und
entscheidet zugleich �ber die Entlastung des Gemeindevor-
stands. Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung oder
spricht sie die Entlastung mit Einschr�nkungen aus, so hat sie
daf�r die Gr�nde anzugeben.

(2) Der Beschluss �ber den Jahresabschluss, den zusammenge-
fassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss sowie die Ent-
lastung ist �ffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die
Bekanntmachung ist der Jahresabschluss, der zusammengefasste
Jahresabschluss und der Gesamtabschluss mit dem Rechen-
schaftsbericht mindestens f�r ein Jahr im Internet zu ver�ffent-
lichen; in der Bekanntmachung ist auf die Ver�ffentlichung
hinzuweisen. Der Beschluss nach Satz 1 ist mit dem Schlussbe-
richt des Rechnungspr�fungsamts unverz�glich der Aufsichtsbe-
h�rde vorzulegen.

Zweiter Abschnitt

Sonderverm�gen, Treuhandverm�gen

§ 115
Sonderverm�gen

(1) Sonderverm�gen der Gemeinde sind

1. das Gemeindegliederverm�gen und das Gemeindeglieder-
klassenverm�gen (§ 119),
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2. das Verm�gen der rechtlich unselbst�ndigen �rtlichen Stif-
tungen,

3. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspers�nlich-
keit und �ffentliche Einrichtungen, f�r die aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften Sonderrechnungen gef�hrt werden,

4. rechtlich unselbst�ndige Versorgungs- und Versicherungsein-
richtungen.

(2) Sonderverm�gen nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 unterliegen den
Vorschriften �ber die Haushaltswirtschaft, Sie sind im Haushalt
der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

(3) Auf Sonderverm�gen nach Abs. 1 Nr. 3 sind die Vorschriften
der §§ 92, 93, 97 Abs. 4, §§ 99, 101 bis 105 und 107 bis 109 sinn-
gem�ß anzuwenden.

(4) F�r Sonderverm�gen nach Abs. 1 Nr. 4 sind besondere Haus-
haltspl�ne aufzustellen und Sonderrechnungen zu f�hren. Die
Vorschriften des Ersten Abschnitts sind mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss
�ber den Haushaltsplan tritt und von der �ffentlichen Bekannt-
machung und Ver�ffentlichung nach § 97 Abs. 4 abgesehen wer-
den kann. Anstelle eines Haushaltsplans k�nnen ein Wirt-
schaftsplan aufgestellt und die f�r die Wirtschaftsf�hrung und
das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften
sinngem�ß; von der �ffentlichen Bekanntmachung des Be-
schlusses �ber den Wirtschaftsplan und der Ver�ffentlichung
des Wirtschaftsplans kann abgesehen werden angewendet wer-
den, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts
anderes bestimmt ist; Abs. 3 gilt sinngem�ß.

§ 116
Treuhandverm�gen

(1) F�r rechtlich selbst�ndige �rtliche Stiftungen sowie f�r Ver-
m�gen, die die Gemeinde nach besonderem Recht treuh�nde-
risch zu verwalten hat, sind besondere Haushaltspl�ne aufzu-
stellen und Sonderrechnungen zu f�hren. § 115 Abs. 4 Satz 2
und 3 gilt sinngem�ß.

(2) Geringf�giges Treuhandverm�gen kann im Haushalt der Ge-
meinde gesondert nachgewiesen werden; es unterliegt den Vor-
schriften �ber die Haushaltswirtschaft.

(3) M�ndelverm�gen sind abweichend von Abs. 1 und 2 nur im
Jahresabschluss nachzuweisen.
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(4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen des
Stifters bleiben unber�hrt.

§ 117
Sonderkassen

F�r Sonderverm�gen und Treuhandverm�gen, f�r die Sonder-
rechnungen gef�hrt werden, sind Sonderkassen einzurichten.
Sie sollen mit der Gemeindekasse verbunden werden. § 111 gilt
sinngem�ß.

§ 118

(aufgehoben)

§ 119
Gemeindegliederverm�gen

(1) Gemeindeverm�gen, dessen Ertrag nach bisherigem Recht
nicht der Gemeinde, sondern sonstigen Berechtigten zusteht
(Gemeindegliederverm�gen, Gemeindegliederklassenverm�gen),
darf nicht in Privatverm�gen der Nutzungsberechtigten umge-
wandelt werden.

(2) Gemeindeverm�gen darf nicht in Gemeindegliederverm�-
gen oder Gemeindegliederklassenverm�gen umgewandelt wer-
den.

§ 120
�rtliche Stiftungen

(1) �rtliche Stiftungen verwaltet die Gemeinde nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes, soweit nicht durch Gesetz oder Stif-
tungsurkunde anderes bestimmt ist. Das Stiftungsverm�gen ist
von dem �brigen Verm�gen getrennt zu halten und so anzu-
legen, dass es f�r seinen Verwendungszweck greifbar ist.

(2) Ist die Erf�llung des Stiftungszwecks unm�glich geworden
oder gef�hrdet die Stiftung das Gemeinwohl, so sind die Vor-
schriften des § 85 Abs. 1 und § 87a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 des B�r-
gerlichen Gesetzbuches anzuwenden. Die �nderung des Stif-
tungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von
rechtlich unselbst�ndigen Stiftungen stehen der Gemeinde zu.

(3) Gemeindeverm�gen darf nur im Rahmen der Aufgabenerf�l-
lung der Gemeinde und nur dann in Stiftungsverm�gen einge-
bracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf
andere Weise nicht erreicht werden kann.
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Dritter Abschnitt

Wirtschaftliche Bet�tigung der Gemeinde

§ 121
Wirtschaftliche Bet�tigung

(1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich bet�tigen, wenn

1. der �ffentliche Zweck die Bet�tigung rechtfertigt,

2. die Bet�tigung nach Art und Umfang in einem angemesse-
nen Verh�ltnis zur Leistungsf�higkeit der Gemeinde und
zum voraussichtlichen Bedarf steht und

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen
privaten Dritten erf�llt wird oder erf�llt werden kann.

Soweit T�tigkeiten vor dem 1. April 2004 ausge�bt wurden, sind
sie ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschr�nkungen zul�s-
sig. Satz 1 Nr. 3 dient auch dem Schutz privater Dritter, soweit
sie sich entsprechend wirtschaftlich bet�tigen oder bet�tigen
wollen. Bet�tigungen nach Satz 2 bleiben hiervon unber�hrt.

(2) Als wirtschaftliche Bet�tigung gelten nicht T�tigkeiten

1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,

2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwe-
sens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Ab-
wasserbeseitigung, der Breitbandversorgung,

3. bei der Wohnraumversorgung, sofern die bauliche Errichtung
auf private Dritte beschr�nkt ist, der Energieversorgung bis
zum Hausanschluss sowie

4. zur Deckung des Eigenbedarfs.

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es
mit ihrem �ffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten zu verwalten und k�nnen entsprechend
den Vorschriften �ber die Eigenbetriebe gef�hrt werden.

(3) Die f�r das Kommunalrecht zust�ndige Ministerin oder der
hierf�r zust�ndige Minister kann durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass Unternehmen und Einrichtungen, die T�tigkei-
ten nach Abs. 2 wahrnehmen und die nach Art und Umfang
eine selbst�ndige Verwaltung und Wirtschaftsf�hrung erfor-
dern, ganz oder teilweise nach den f�r die Eigenbetriebe gelten-
den Vorschriften zu f�hren sind; hierbei k�nnen auch Regelun-
gen getroffen werden, die von einzelnen f�r die Eigenbetriebe
geltenden Vorschriften abweichen.
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(4) Ist eine Bet�tigung zul�ssig, sind verbundene T�tigkeiten,
die �blicherweise im Wettbewerb zusammen mit der Haupt-
t�tigkeit erbracht werden, ebenfalls zul�ssig; mit der Ausf�hrung
dieser T�tigkeiten sollen private Dritte beauftragt werden, so-
weit das nicht unwirtschaftlich ist.

(5) Die Bet�tigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zul�ssig,
wenn

1. bei wirtschaftlicher Bet�tigung die Voraussetzungen des
Abs. 1 vorliegen und

2. die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Ge-
bietsk�rperschaften gewahrt sind. Bei gesetzlich liberalisier-
ten T�tigkeiten gelten nur die Interessen als berechtigt, die
nach den maßgeblichen Vorschriften eine Einschr�nkung
des Wettbewerbs zulassen.

(6) Vor der Entscheidung �ber die Errichtung, �bernahme oder
wesentliche Erweiterung von wirtschaftlichen Unternehmen so-
wie �ber eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ist die
Gemeindevertretung zum Beispiel auf der Grundlage einer
Markterkundung umfassend �ber die Chancen und Risiken der
beabsichtigten unternehmerischen Bet�tigung sowie �ber deren
zu erwartende Auswirkungen auf das Handwerk und die mittel-
st�ndische Wirtschaft zu unterrichten. Vor der Befassung in der
Gemeindevertretung ist den �rtlichen Handwerkskammern, In-
dustrie- und Handelskammern sowie Verb�nden Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben, soweit ihr Gesch�ftsbereich betrof-
fen ist. Die Stellungnahmen sind der Gemeindevertretung zur
Kenntnis zu geben.

(7) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu f�h-
ren, dass sie einen �berschuss f�r den Haushalt der Gemeinde
abwerfen, soweit dies mit der Erf�llung des �ffentlichen Zwecks
in Einklang zu bringen ist. Die Ertr�ge jedes Unternehmens sol-
len mindestens so hoch sein, dass

1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt
werden,

2. die Zuf�hrungen zum Eigenkapital (R�cklagen) erm�glicht
werden, die zur Erhaltung des Verm�gens des Unternehmens
sowie zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortent-
wicklung notwendig sind und

3. eine markt�bliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird.

Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen und
Verwaltungszweigen der Gemeinde an das Unternehmen sowie
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Lieferungen und Leistungen des Unternehmens an andere Un-
ternehmen und Verwaltungszweige der Gemeinde sind kosten-
deckend zu verg�ten.

(8) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, �ber-
nehmen oder betreiben. F�r das �ffentliche Sparkassenwesen
verbleibt es bei den besonderen Vorschriften.

§ 122
Beteiligung an Gesellschaften

(1) Eine Gemeinde darf eine Gesellschaft, die auf den Betrieb ei-
nes wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur gr�nden
oder sich daran beteiligen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 vorliegen,

2. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde
auf einen ihrer Leistungsf�higkeit angemessenen Betrag be-
grenzt ist,

3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im
Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden �berwachungs-
organ, erh�lt,

4. gew�hrleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lage-
bericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften
gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen,
entsprechend den f�r Kapitalgesellschaften geltenden Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufge-
stellt und gepr�ft werden; in jedem Fall muss gew�hrleistet
sein, dass

a) der Jahresabschluss gepr�ft wird,

b) sofern ein Lagebericht aufzustellen ist, sich die Jahres-
abschlusspr�fung auch auf diesen bezieht, und

c) die Angaben nach § 285 Nr. 9 Buchst. a und b des Han-
delsgesetzbuches gemacht werden.

Die Aufsichtsbeh�rde kann von den Vorschriften der Nr. 2 bis 4
in besonderen F�llen Ausnahmen zulassen.

(2) Abs. 1 gilt mit Ausnahme der Vorschriften der Nr. 1 auch f�r
die Gr�ndung einer Gesellschaft, die nicht auf den Betrieb eines
wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, und f�r die Beteili-
gung an einer solchen Gesellschaft. Dar�ber hinaus ist die
Gr�ndung einer solchen Gesellschaft oder die Beteiligung an ei-
ner solchen Gesellschaft nur zul�ssig, wenn ein wichtiges Inter-
esse der Gemeinde an der Gr�ndung oder Beteiligung vorliegt.
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(3) Eine Aktiengesellschaft soll die Gemeinde nur errichten,
�bernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen,
wenn der �ffentliche Zweck des Unternehmens nicht ebenso
gut in einer anderen Rechtsform erf�llt werden kann.

(4) Ist die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent an einer Gesell-
schaft unmittelbar beteiligt, so hat sie darauf hinzuwirken, dass

1. in sinngem�ßer Anwendung der f�r die Eigenbetriebe gelten-
den Vorschriften

a) f�r jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt
wird,

b) der Wirtschaftsf�hrung eine f�nfj�hrige Finanzplanung
zugrunde gelegt und der Gemeinde zur Kenntnis gebracht
wird,

2. nach den Wirtschaftsgrunds�tzen (§ 121 Abs. 8) verfahren
wird, wenn die Gesellschaft ein wirtschaftliches Unterneh-
men betreibt.

(5) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an
der Gemeinden oder Gemeindeverb�nde mit insgesamt mehr
als 50 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, sich an
einer anderen Gesellschaft beteiligen will.

(6) Die Gemeinde kann einen Gesch�ftsanteil an einer eingetra-
genen Kreditgenossenschaft erwerben, wenn eine Nachschuss-
pflicht ausgeschlossen oder die Haftsumme auf einen bestimm-
ten Betrag beschr�nkt ist.

§ 123
Unterrichtungs- und Pr�fungsrechte

(1) Ist die Gemeinde an einem Unternehmen in dem in § 53
des Haushaltsgrunds�tzegesetzes in der Fassung vom 19. August
1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 15. Juli
2013 (BGBl. I S. 2398), bezeichneten Umfang beteiligt, so hat sie

1. die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrunds�tzegesetzes
auszu�ben,

2. sicherzustellen, dass ihr und dem f�r sie zust�ndigen �ber-
�rtlichen Pr�fungsorgan die in § 54 des Haushaltsgrunds�tze-
gesetzes vorgesehenen Befugnisse einger�umt werden.

(2) Ist eine Beteiligung einer Gemeinde an einer Gesellschaft
keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haushalts-
grunds�tzegesetzes, so soll die Gemeinde darauf hinwirken, dass
ihr in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag die Befugnisse
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nach den §§ 53 und 54 des Haushaltsgrunds�tzegesetzes einge-
r�umt werden. Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn
die Beteiligung den vierten Teil der Anteile �bersteigt und einer
Gesellschaft zusteht, an der die Gemeinde allein oder zusam-
men mit anderen Gebietsk�rperschaften mit Mehrheit im Sinne
des § 53 des Haushaltsgrunds�tzegesetzes beteiligt ist.

§ 123a
Beteiligungsbericht und Offenlegung

(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung
und der �ffentlichkeit j�hrlich einen Bericht �ber die Unter-
nehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an
denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist. Der Bericht ist innerhalb von 12 Monaten nach
Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten
�ber

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverh�lt-
nisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des
Unternehmens,

2. den Stand der Erf�llung des �ffentlichen Zwecks durch das
Unternehmen,

3. die Grundz�ge des Gesch�ftsverlaufs, die Ertragslage des Un-
ternehmens, die Kapitalzuf�hrungen und -entnahmen durch
die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirt-
schaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gew�hr-
ten Sicherheiten,

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 f�r das
Unternehmen.

Ist eine Gemeinde in dem in § 53 des Haushaltsgrunds�tzegeset-
zes bezeichneten Umfang an einem Unternehmen beteiligt, hat
sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Gesch�ftsf�h-
rungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer �hnlichen Einrich-
tung j�hrlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Gesch�ftsjahr
gew�hrten Bez�ge mitteilen und ihrer Ver�ffentlichung zustim-
men. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzuneh-
men. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverst�nd-
nis mit der Ver�ffentlichung ihrer Bez�ge nicht erkl�ren, sind
die Gesamtbez�ge so zu ver�ffentlichen, wie sie von der Gesell-
schaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den
Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.
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(3) Der Beteiligungsbericht muss zus�tzlich Angaben �ber die
folgenden Aufgabentr�ger enthalten

1. die Sonderverm�gen, f�r die Sonderrechnungen gef�hrt wer-
den,

2. die Zweckverb�nde und Arbeitsgemeinschaften nach dem
Gesetz �ber die kommunale Gemeinschaftsarbeit, bei denen
die Gemeinde Mitglied ist,

3. die Wasser- und Bodenverb�nde nach dem Wasserverbands-
gesetz vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), ge�ndert durch
Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), bei denen die Ge-
meinde Mitglied ist,

4. die rechtlich selbstst�ndigen �rtlichen Stiftungen, die von
der Gemeinde errichtet worden sind, von ihr verwaltet wer-
den und in die sie Verm�gen eingebracht hat,

5. die Aufgabentr�ger, deren finanzielle Grundlage wegen recht-
licher Verpflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesi-
chert wird.

(4) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in �f-
fentlicher Sitzung zu er�rtern. Die Gemeinde hat die Einwohner
�ber das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form
zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteili-
gungsbericht einzusehen.

§ 124
Ver�u�erung von wirtschaftlichen Unternehmen, Einrichtungen
und Beteiligungen

(1) Die teilweise oder vollst�ndige Ver�ußerung einer Beteili-
gung an einer Gesellschaft oder eines wirtschaftlichen Unter-
nehmens sowie andere Rechtsgesch�fte, durch welche die Ge-
meinde ihren Einfluss verliert oder vermindert, sind nur
zul�ssig, wenn dadurch die Erf�llung der Aufgaben der Gemein-
de nicht beeintr�chtigt wird. Das Gleiche gilt f�r Einrichtungen
im Sinne des § 121 Abs. 2.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an der
Gemeinden und Gemeindeverb�nde mit mehr als 50 Pro-
zent unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, Ver�ußerungen
sowie andere Rechtsgesch�fte im Sinne des Abs. 1 vornehmen
will.
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§ 125
Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften

(1) Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde in Gesellschaf-
ten, die der Gemeinde geh�ren (Eigengesellschaften) oder an
denen die Gemeinde beteiligt ist. Der B�rgermeister vertritt den
Gemeindevorstand kraft Amtes; er kann sich durch ein von ihm
zu bestimmendes Mitglied des Gemeindevorstands vertreten las-
sen. Der Gemeindevorstand kann weitere Vertreter bestellen.
Alle Vertreter des Gemeindevorstands sind an die Weisungen des
Gemeindevorstands gebunden, soweit nicht Vorschriften des Ge-
sellschaftsrechts dem entgegenstehen. Vorbehaltlich entgegen-
stehender zwingender Rechtsvorschriften haben sie den Ge-
meindevorstand �ber alle wichtigen Angelegenheiten m�glichst
fr�hzeitig zu unterrichten und ihm auf Verlangen Auskunft zu
erteilen. Die vom Gemeindevorstand bestellten Vertreter haben
ihr Amt auf Verlangen des Gemeindevorstands jederzeit nieder-
zulegen. Sofern Beamte der Gemeinde von den Gesellschaften
f�r ihre T�tigkeit eine finanzielle Gegenleistung erhalten, z�hlt
diese zu den abf�hrungspflichtigen Nebent�tigkeitsverg�tungen
im Sinne von § 2 der Nebent�tigkeitsverordnung in der Fassung
vom 21. September 1976 (GVBl. I S. 403), zuletzt ge�ndert durch
Gesetz vom 25. November 1998 (GVBl. I S. 492).

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn der Gemeinde das Recht ein-
ger�umt ist, in den Vorstand, den Aufsichtsrat oder ein gleich-
artiges Organ einer Gesellschaft Mitglieder zu entsenden; bei
den Aufsichtsgremien soll der Gemeindevorstand darauf hinwir-
ken, dass die Gemeinde m�glichst parit�tisch durch Frauen und
M�nner vertreten wird. Der B�rgermeister oder das von ihm be-
stimmte Mitglied des Gemeindevorstands f�hrt in den Gesell-
schaftsorganen den Vorsitz, wenn die Gesellschaft der Gemein-
de geh�rt oder die Gemeinde an ihr mehrheitlich beteiligt ist.
Dies gilt nicht, wenn weitergehende gesetzliche Vorschriften
gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Die
Mitgliedschaft gemeindlicher Vertreter endet mit ihrem Aus-
scheiden aus dem hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Dienst
der Gemeinde.

(3) Werden Vertreter der Gemeinde aus ihrer T�tigkeit bei einer
Gesellschaft haftbar gemacht, so hat ihnen die Gemeinde den
Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass sie ihn vors�tzlich oder
grob fahrl�ssig herbeigef�hrt haben. Auch in diesem Falle ist die
Gemeinde schadensersatzpflichtig, wenn die Vertreter der Ge-
meinde nach Weisung gehandelt haben.
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§ 126
Beteiligung an einer anderen privatrechtlichen Vereinigung

Die Vorschriften des § 122 Abs. 1 und 2 mit Ausnahme des
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, der §§ 124 und 125 gelten auch f�r andere
Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten Rechts. F�r die
Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverb�nden gelten nur
die Vorschriften des § 125.

§ 126a
Rechtsf�hige Anstalten des �ffentlichen Rechts

(1) Die Gemeinde kann Unternehmen und Einrichtungen in
der Rechtsform einer Anstalt des �ffentlichen Rechts errichten
oder bestehende Regie- und Eigenbetriebe im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge in rechtsf�hige Anstalten des �ffentlichen
Rechts umwandeln. § 122 Abs. 1 Nr. 1 gilt entsprechend.

(2) Die Gemeinde regelt die Rechtsverh�ltnisse der Anstalt
durch eine Satzung. Diese muss Bestimmungen �ber den Na-
men und die Aufgaben der Anstalt, die Zahl der Mitglieder des
Vorstands und des Verwaltungsrates, die H�he des Stammkapi-
tals, die Wirtschaftsf�hrung, die Verm�gensverwaltung und die
Rechnungslegung enthalten. Die Gemeinde hat die Satzung
und deren �nderungen bekannt zu machen. § 127a gilt entspre-
chend.

(3) Die Gemeinde kann der Anstalt einzelne oder alle mit
einem bestimmten Zweck zusammenh�ngende Aufgaben ganz
oder teilweise �bertragen. Sie kann zugunsten der Anstalt unter
der Voraussetzung des § 19 Abs. 2 durch Satzung einen An-
schluss- und Benutzungszwang vorschreiben und der Anstalt
das Recht einr�umen, an ihrer Stelle Satzungen f�r das �bertra-
gene Aufgabengebiet zu erlassen; § 5 gilt entsprechend. Die An-
stalt kann sich nach Maßgabe der Satzung an anderen Unter-
nehmen beteiligen, wenn der �ffentliche Zweck der Anstalt dies
rechtfertigt. Die §§ 123a und 125 gelten entsprechend.

(4) Die Gemeinde haftet f�r die Verbindlichkeiten der Anstalt
unbeschr�nkt, soweit nicht Befriedigung aus deren Verm�gen
zu erlangen ist (Gew�hrtr�gerschaft). Rechtsgesch�fte im Sinne
des § 104 d�rfen von der Anstalt nicht get�tigt werden.

(5) Die Anstalt wird von einem Vorstand in eigener Verantwor-
tung geleitet, soweit nicht gesetzlich oder durch die Satzung der
Gemeinde etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand vertritt die
Anstalt nach außen.
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(6) Die Gesch�ftsf�hrung des Vorstands wird von einem Ver-
waltungsrat �berwacht. Der Verwaltungsrat bestellt den Vor-
stand auf h�chstens 5 Jahre; eine erneute Bestellung ist zul�ssig.
Er entscheidet außerdem �ber:

1. den Erlass von Satzungen nach Abs. 3 Satz 2,

2. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlus-
ses,

3. die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte f�r
die Leistungsnehmer,

4. die Ergebnisverwendung,

5. die Beteiligung oder die Erh�hung einer Beteiligung der An-
stalt an anderen Unternehmen.

Der Verwaltungsrat ber�t und beschließt in �ffentlicher Sitzung.
Dem Verwaltungsrat obliegt außerdem die Entscheidung in den
durch die Satzung der Gemeinde bestimmten Angelegenheiten
der Anstalt. Entscheidungen nach Satz 3 Nr. 1 bed�rfen der Zu-
stimmung der Gemeindevertretung. Die Satzung im Sinne von
Abs. 2 Satz 1 kann vorsehen, dass die Gemeindevertretung dem
Verwaltungsrat in bestimmten F�llen Weisungen erteilen kann
oder bei Entscheidungen von grunds�tzlicher Bedeutung die Zu-
stimmung der Gemeindevertretung erforderlich ist.

(7) Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied
und den �brigen Mitgliedern. Den Vorsitz f�hrt der B�rgermeis-
ter. Soweit Beigeordnete mit eigenem Gesch�ftsbereich bestellt
sind, f�hrt derjenige Beigeordnete den Vorsitz, zu dessen Ge-
sch�ftsbereich die der Anstalt �bertragenen Aufgaben geh�ren.
Sind die �bertragenen Aufgaben mehreren Gesch�ftsbereichen
zuzuordnen, so entscheidet der B�rgermeister �ber den Vorsitz.
Die �brigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der
Gemeindevertretung f�r die Dauer von 5 Jahren gew�hlt. Die
Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die der Gemein-
devertretung angeh�ren, endet mit dem Ende der Wahlzeit oder
dem vorzeitigen Ausscheiden aus der Gemeindevertretung. Die
Mitglieder des Verwaltungsrats �ben ihr Amt bis zum Amts-
antritt der neuen Mitglieder weiter aus. Mitglieder des Verwal-
tungsrats k�nnen nicht sein:

1. Bedienstete der Anstalt,

2. Bedienstete der Aufsichtsbeh�rde, die unmittelbar mit Auf-
gaben der Aufsicht �ber die Anstalt befasst sind.
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(8) Der Anstalt kann durch Satzung die Dienstherrnf�higkeit
verliehen werden. Die Satzung bedarf insoweit der Genehmi-
gung der obersten Aufsichtsbeh�rde. Wird die Anstalt aufgel�st,
hat die Gemeinde die Beamten und die Versorgungsempf�nger
zu �bernehmen.

(9) F�r die Haushalts- und Wirtschaftsf�hrung der Anstalt gelten
die Bestimmungen des Sechsten Teils und die dazu ergangenen
Durchf�hrungsbestimmungen (§ 154 Abs. 3 und 4) entspre-
chend. Der Haushalt der Anstalt muss in jedem Jahr in Planung
und Rechnung ausgeglichen sein. Kredite der Anstalt bed�rfen
entsprechend den §§ 103 und 105 der Genehmigung der Auf-
sichtsbeh�rde. Ist die Anstalt �berwiegend wirtschaftlich t�tig, so
kann sie in ihrer Satzung bestimmen, f�r die Wirtschafts- und
Haushaltsf�hrung die Vorschriften �ber die Eigenbetriebe sinnge-
m�ß anzuwenden. Das f�r die Gemeinde zust�ndige Rechnungs-
pr�fungsamt pr�ft den Jahresabschluss und den Lagebericht der
Anstalt. Das Rechnungspr�fungsamt hat das Recht, sich zur Kl�-
rung von Fragen, die bei der Pr�fung nach § 131 Abs. 1 auftreten,
unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb,
die B�cher und Schriften der Anstalt einzusehen.

(10) § 14 Abs. 2, § 25 sowie die Bestimmungen des Sechsten
Teils �ber die Gemeindewirtschaft und die des Siebenten Teils
�ber die staatliche Aufsicht sind auf die Anstalt sinngem�ß an-
zuwenden.

(11) Die Anstalt ist zur Vollstreckung von Verwaltungsakten in
demselben Umfang berechtigt wie die Gemeinde, wenn sie auf-
grund einer Aufgaben�bertragung nach Abs. 3 hoheitliche Be-
fugnisse aus�bt und bei der Aufgaben�bertragung nichts Abwei-
chendes geregelt wird.

(12) Abs. 1 bis 11 finden auf Anstalten des �ffentlichen Rechts
nach § 2c des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes vom 20. Dezember
2004 (GVBl. I S. 488), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 23. Juli
2015 (GVBl. S. 318), keine Anwendung.

§ 127
Eigenbetriebe

(1) Die Wirtschaftsf�hrung, Verm�gensverwaltung und Rech-
nungslegung der wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechts-
pers�nlichkeit (Eigenbetriebe) sind so einzurichten, dass sie
eine vom �brigen Gemeindeverm�gen abgesonderte Betrach-
tung der Verwaltung und des Ergebnisses erm�glichen.
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(2) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebs ist der Betriebslei-
tung eine ausreichende Selbst�ndigkeit der Entschließung ein-
zur�umen.

(3) Die n�heren Vorschriften �ber die Verfassung, Verwaltung
und Wirtschaftsf�hrung einschließlich des Rechnungswesens
der Eigenbetriebe bleiben einem besonderen Gesetz vorbehalten.

§ 127a
Anzeige

(1) Entscheidungen der Gemeinde �ber

1. die Errichtung, die �bernahme oder die wesentliche Erweite-
rung eines wirtschaftlichen Unternehmens,

2. die Gr�ndung einer Gesellschaft, die erstmalige Beteiligung
an einer Gesellschaft sowie die wesentliche Erh�hung einer
Beteiligung an einer Gesellschaft,

3. den Erwerb eines Gesch�ftsanteils an einer eingetragenen
Genossenschaft,

4. Rechtsgesch�fte im Sinne des § 124 Abs. 1

sind der Aufsichtsbeh�rde unverz�glich, sp�testens sechs Wo-
chen vor Beginn des Vollzugs, schriftlich anzuzeigen. Aus der
Anzeige, der das Aufsichtsraster zur kommunalwirtschaftlichen
Bet�tigung beizuf�gen ist, muss zu ersehen sein, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen erf�llt sind.

(2) Abs. 1 gilt f�r Entscheidungen �ber mittelbare Beteiligungen
im Sinne von § 122 Abs. 5 entsprechend.

§ 127b
Verbot des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung

Bei Unternehmen, f�r die kein Wettbewerb gleichartiger Unter-
nehmen besteht, d�rfen der Anschluss und die Belieferung
nicht davon abh�ngig gemacht werden, dass auch andere Lei-
stungen oder Lieferungen abgenommen werden.
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Vierter Abschnitt

Pr�fungswesen

§ 128
Pr�fung des Jahresabschlusses

(1) Das Rechnungspr�fungsamt pr�ft den Jahresabschluss, den
zusammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss
mit allen Unterlagen daraufhin, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,

2. die einzelnen Rechnungsbetr�ge sachlich und rechnerisch
vorschriftsm�ßig begr�ndet und belegt sind,

3. bei den Ertr�gen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszah-
lungen sowie bei der Verm�gens- und Schuldenverwaltung
nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollst�ndig und richtig
sind,

5. die Jahresabschl�sse nach § 112 ein den tats�chlichen Ver-
h�ltnissen entsprechendes Bild der Verm�gens-, Finanz- und
Ertragslage der Gemeinde darstellen,

6. ob die Berichte nach § 112 eine zutreffende Vorstellung von
der Lage der Gemeinde vermitteln.

(2) Das Rechnungspr�fungsamt fasst das Ergebnis seiner Pr�-
fung in einem Schlussbericht zusammen.

§ 129
Rechnungspr�fungsamt

Kreisfreie St�dte und Sonderstatus-St�dte m�ssen ein Rech-
nungspr�fungsamt einrichten, andere Gemeinden k�nnen es
einrichten. Die Vorschriften des Gesetzes �ber kommunale
Gemeinschaftsarbeit in der jeweils geltenden Fassung bleiben
unber�hrt. In Gemeinden, f�r die kein Rechnungspr�fungsamt
besteht, werden dessen Aufgaben durch das Rechnungspr�-
fungsamt des Landkreises wahrgenommen. Zum Ausgleich der
Kosten, die dem Landkreis durch diese Pr�fungst�tigkeit entste-
hen, k�nnen Pr�fungsgeb�hren erhoben werden.
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§ 130
Rechtsstellung des Rechnungspr�fungsamts

(1) Das Rechnungspr�fungsamt ist bei der Durchf�hrung von
Pr�fungen unabh�ngig. Der Gemeindevorstand kann keine Wei-
sungen erteilen, die den Umfang, die Art und Weise oder das Er-
gebnis der Pr�fung betreffen, Im �brigen bleiben die Befugnisse
des Gemeindevorstands und des B�rgermeisters unber�hrt.

(2) Die Gemeindevertretung kann sich des Rechnungspr�fungs-
amts bedienen, bestimmte Pr�fungsauftr�ge erteilen und un-
mittelbare Ausk�nfte verlangen.

(3) Zur Bestellung des Leiters des Rechnungspr�fungsamts ist
die Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Das Glei-
che gilt f�r die Abberufung und f�r das Verbot der F�hrung der
Dienstgesch�fte nach § 49 Abs. 1 des Hessischen Beamtengeset-
zes. Der Leiter und die Pr�fer des Rechnungspr�fungsamts d�r-
fen eine andere Stellung in der Gemeinde nur innehaben, wenn
dies mit ihren Pr�fungsaufgaben vereinbar ist.

(4) Zum Leiter des Rechnungspr�fungsamts soll nur bestellt
werden, wer eine gr�ndliche Erfahrung im Kommunalwesen,
insbesondere auf dem Gebiet des gemeindlichen Haushalts-,
Kassen- und Rechnungswesens, besitzt. Der Leiter des Rech-
nungspr�fungsamts darf mit dem Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung, dem B�rgermeister und den Beigeordneten weder
bis zum dritten Grade verwandt noch bis zum zweiten Grade
verschw�gert oder durch Ehe oder durch eingetragene Lebens-
partnerschaft verbunden sein. Im �brigen gilt § 110 Abs. 3
Satz 2 und Abs. 4 entsprechend.

(5) Der Leiter und die Pr�fer des Rechnungspr�fungsamts d�r-
fen Zahlungen weder anordnen noch ausf�hren.

§ 131
Aufgaben des Rechnungspr�fungsamts

(1) Das Rechnungspr�fungsamt hat folgende Aufgaben:

1. die Pr�fung des Jahresabschlusses (§ 128),

2. die laufende Pr�fung der Kassenvorg�nge und Belege zur Vor-
bereitung der Pr�fung des Jahresabschlusses,

3. die dauernde �berwachung der Kassen der Gemeinde und
der Eigenbetriebe einschließlich der Sonderkassen sowie die
Vornahme der regelm�ßigen und unvermuteten Kassenpr�-
fungen mit der Maßgabe, dass mit den Kassenpr�fungen der
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Zahlstellen mit geringem Umsatz auch andere daf�r geeig-
nete Stellen der Gemeindeverwaltung beauftragt werden d�r-
fen,

4. im Rahmen der Erf�llung der Aufgaben der Nr. 1 bis 4 zu pr�-
fen, ob zweckm�ßig und wirtschaftlich verfahren wird; dabei
hat es die Umsetzung der Feststellungen der �ber�rtlichen
Pr�fung kommunaler K�rperschaften nach § 6 Abs. 1 Satz 3
sowie der allgemeinen Feststellungen nach § 6 Abs. 3 Satz 1
des Gesetzes zur Regelung der �ber�rtlichen Pr�fung kom-
munaler K�rperschaften in Hessen vom 22. Dezember 1993
(GVBl. I S. 708), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 7. Mai
2020 (GVBl. S. 318), zu ber�cksichtigen.

Satz 1 gilt entsprechend f�r Anstalten �ffentlichen Rechts, die
durch Gemeinden oder mit gemeindlicher Beteiligung errichtet
worden sind, mit Ausnahme der Sparkassen.

(2) Der Gemeindevorstand, der B�rgermeister, der f�r die Ver-
waltung des Finanzwesens bestellte Beigeordnete und die Ge-
meindevertretung k�nnen dem Rechnungspr�fungsamt weitere
Aufgaben �bertragen, insbesondere

1. die Pr�fung der Vorr�te und Verm�gensbest�nde,

2. die Pr�fung von Anordnungen vor ihrer Zuleitung an die
Kasse,

3. die Pr�fung von Auftragsvergaben,

4. die Pr�fung der Verwaltung auf Zweckm�ßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit,

5. die Pr�fung der Wirtschaftsf�hrung der Eigenbetriebe,

6. die Pr�fung der Bet�tigung der Gemeinde bei Unternehmen
in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Ge-
meinde beteiligt ist,

7. die Kassen-, Buch- und Betriebspr�fung, die sich die Gemein-
de bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Kredits oder
sonst vorbehalten hat.

(3) Das Rechnungspr�fungsamt unterst�tzt die �ber�rtliche
Pr�fung kommunaler K�rperschaften insbesondere mit Daten
und Informationen zur Vorbereitung von Empfehlungen allge-
meiner Bedeutung im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes
zur Regelung der �ber�rtlichen Pr�fung kommunaler K�rper-
schaften in Hessen.
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§ 132
�ber�rtliche Pr�fung, Pr�fung der Wirtschaftsbetriebe

(1) Die �ber�rtliche Pr�fung des Haushalts-, Kassen-, Rech-
nungswesens und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung wird
durch besonderes Gesetz geregelt.

(2) Die f�r die Pr�fung der wirtschaftlichen Unternehmen der
Gemeinden bestehenden besonderen gesetzlichen Vorschriften
bleiben unber�hrt.

§ 133
Zulassung von Ausnahmen

Das f�r das Kommunalrecht zust�ndige Ministerium kann im
Interesse der Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesens im Einzelfall von den Regelungen �ber
die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan, die
Jahresrechnung, den Jahresabschluss, die �rtliche Rechnungs-
pr�fung, zum Gesamtdeckungsprinzip, zur Deckungsf�higkeit
und zur Buchf�hrung sowie zu anderen Regelungen, die hiermit
im Zusammenhang stehen, Ausnahmen zulassen. Dies gilt auch
f�r die nach § 154 erlassenen Regelungen. Die Ausnahmegeneh-
migung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

F�nfter Abschnitt

Gemeinsame Vorschriften

§ 134
Unwirksame und nichtige Rechtsgesch�fte

(1) Rechtsgesch�fte, die ohne die aufgrund dieses Gesetzes er-
forderliche Genehmigung der Aufsichtsbeh�rde abgeschlossen
werden, sind unwirksam.

(2) Rechtsgesch�fte, die gegen das Verbot des § 92 Abs. 2 Satz 3,
des § 103 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 8, des § 104 Abs. 1 oder des
§ 127b verstoßen, sind nichtig.
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SIEBENTER TEIL

Aufsicht

§ 135
Umfang der Aufsicht

Die Aufsicht des Staates �ber die Gemeinden soll sicherstellen,
dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet
und dass die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen (§ 4)
befolgt werden. Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass
die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Ge-
meinden nicht beeintr�chtigt werden.

§ 136
Aufsichtsbeh�rde

(1) Aufsichtsbeh�rde der Landeshauptstadt Wiesbaden und der
Stadt Frankfurt am Main ist der Minister des Innern.

(2) Aufsichtsbeh�rde der sonstigen kreisfreien St�dte und Son-
derstatus-St�dte ist der Regierungspr�sident, obere Aufsichts-
beh�rde der Minister des Innern. Der Minister des Innern kann
seine Befugnisse als obere Aufsichtsbeh�rde auf nachgeordnete
Beh�rden �bertragen.

(3) Aufsichtsbeh�rde der �brigen Gemeinden ist der Landrat als
Beh�rde der Landesverwaltung, obere Aufsichtsbeh�rde der Re-
gierungspr�sident.

(4) Oberste Aufsichtsbeh�rde ist der Minister des Innern.

(5) Ist in einer vom Landrat als Beh�rde der Landesverwaltung
als Aufsichtsbeh�rde zu entscheidenden Angelegenheit der
Landkreis zugleich als Gemeindeverband beteiligt, entscheidet
die obere Aufsichtsbeh�rde. Sind an Angelegenheiten, die nach
diesem Gesetz der Genehmigung oder der Entscheidung der
Aufsichtsbeh�rde bed�rfen, Gemeinden mehrerer Landkreise
oder Regierungsbezirke beteiligt, ist die gemeinsame n�chst h�-
here Aufsichtsbeh�rde oder die von dieser bestimmte Aufsichts-
beh�rde zust�ndig.

§ 137
Unterrichtung

Die Aufsichtsbeh�rde kann sich jederzeit �ber die Angelegen-
heiten der Gemeinde unterrichten; sie kann an Ort und Stelle
pr�fen und besichtigen, Berichte anfordern sowie Akten und
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sonstige Unterlagen einsehen. Sie kann an den Sitzungen der
Gemeindevertretung, ihrer Aussch�sse, des Gemeindevorstands
und des Ortsbeirats teilnehmen; sie kann auch verlangen, dass
diese Organe und Hilfsorgane zur Behandlung einer bestimmten
Angelegenheit einberufen werden.

§ 138
Beanstandung

Die Aufsichtsbeh�rde kann Beschl�sse und Anordnungen der
Gemeindevertretung, ihrer Aussch�sse, des Gemeindevorstands
und des Ortsbeirats, die das Recht verletzen, innerhalb von
sechs Monaten nach der Beschlussfassung aufheben und verlan-
gen, dass Maßnahmen, die aufgrund derartiger Beschl�sse ge-
troffen worden sind, r�ckg�ngig gemacht werden.

§ 139
Anweisungen

Erf�llt die Gemeinde die ihr gesetzlich obliegenden Pflichten
oder Aufgaben nicht, so kann die Aufsichtsbeh�rde die Gemein-
de anweisen, innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche
zu veranlassen.

§ 140
Ersatzvornahme

Kommt die Gemeinde einer Anweisung der Aufsichtsbeh�rde
nicht innerhalb der ihr gesetzten Frist nach, kann die Aufsichts-
beh�rde anstelle der Gemeinde das Erforderliche anordnen und
auf deren Kosten selbst durchf�hren oder durch einen Dritten
durchf�hren lassen.

§ 141
Bestellung eines Beauftragten

Wenn und solange der ordnungsm�ßige Gang der Verwaltung
der Gemeinde es erfordert und die Befugnisse der Aufsichts-
beh�rde nach den §§ 137 bis 140 nicht ausreichen, kann die
obere Aufsichtsbeh�rde Beauftragte bestellen, die alle oder ein-
zelne Aufgaben der Gemeinde auf ihre Kosten wahrnehmen.
Der Beauftragte steht in einem �ffentlich-rechtlichen Amtsver-
h�ltnis, auf das die Vorschriften f�r Beamte auf Widerruf ent-
sprechend anzuwenden sind. Der Minister des Innern kann f�r
bestimmte F�lle oder f�r bestimmte Arten von F�llen die Befug-
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nisse der oberen Aufsichtsbeh�rde auf die Aufsichtsbeh�rde
�bertragen.

§ 141a
Aufl�sung der Gemeindevertretung

(1) Die Aufsichtsbeh�rde hat eine Gemeindevertretung aufzu-
l�sen, wenn diese dauernd beschlussunf�hig ist.

(2) Die obere Aufsichtsbeh�rde kann eine Gemeindevertretung
aufl�sen, wenn eine ordnungsm�ßige Erledigung der Aufgaben
der Gemeinde auf andere Weise nicht gesichert werden kann.

§ 141b
Selbsteintritt der h�heren Aufsichtsbeh�rde

Kommt die Aufsichtsbeh�rde einer Anweisung der h�heren Auf-
sichtsbeh�rde nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach,
kann die h�here Aufsichtsbeh�rde anstelle der Aufsichtsbeh�rde
die Befugnisse nach den §§ 137 bis 140 aus�ben.

§ 142
Rechtsmittel

Gegen Anordnungen der Aufsichtsbeh�rde ist die Anfechtungs-
klage nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegeben.

§ 143
Genehmigung

(1) Die Genehmigung der Aufsichtsbeh�rde ist schriftlich zu er-
teilen. Satzungen, Beschl�sse und sonstige Maßnahmen der Ge-
meinden, die der Genehmigung der Aufsichtsbeh�rde bed�rfen,
werden – unbeschadet weiterer Wirksamkeitsvoraussetzungen –
erst mit der Erteilung der Genehmigung wirksam. Die Genehmi-
gung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbeh�rde nicht innerhalb
von drei Monaten nach Eingang des Antrags die Genehmigung
ablehnt, die Genehmigung nach § 112 Abs. 6 zur�ckstellt oder
dem Antragsteller schriftlich mitteilt, welche Gr�nde einer ab-
schließenden Entscheidung �ber den Genehmigungsantrag ent-
gegenstehen.

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung Satzungen,
Beschl�sse und sonstige Maßnahmen der Gemeinden, die der
Genehmigung der Aufsichtsbeh�rde bed�rfen, von der Geneh-
migung allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen frei-
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stellen und daf�r die vorherige Anzeige an die Aufsichtsbeh�rde
vorschreiben.

§ 144

(weggefallen)

§ 145
Schutzvorschrift

Andere Beh�rden und Stellen als die Aufsichtsbeh�rden (§ 136)
k�nnen sich im Benehmen mit der Aufsichtsbeh�rde �ber Ange-
legenheiten der Gemeinde unterrichten, an Ort und Stelle pr�-
fen und besichtigen sowie Berichte anfordern, soweit ihnen
nach besonderer gesetzlicher Vorschrift ein solches Recht zu-
steht. Im �brigen sind sie zu Eingriffen in die Gemeindeverwal-
tung nach den §§ 137 bis 141a nicht befugt.

§ 146
Insolvenz

Ein Insolvenzverfahren �ber das Verm�gen der Gemeinde ist
unzul�ssig.

ACHTER TEIL

(aufgehoben)

§ 146a

(aufgehoben)

NEUNTER TEIL

Vereinigungen der Gemeinden und Gemeindeverb�nde

§ 147
Verbindung der Kommunen zum Land

(1) Der Landtag und die Landesregierung wahren Verbindung
mit den Vereinigungen, welche die Gemeinden und Gemeinde-
verb�nde zur F�rderung ihrer Interessen bilden (Kommunale
Spitzenverb�nde). Die Kommunalen Spitzenverb�nde beraten
den Landtag und die Landesregierung in allen Angelegenheiten,
die die Belange der Gemeinden und Gemeindeverb�nde betref-
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fen. Sie haben in solchen Angelegenheiten gegen�ber der Lan-
desregierung ein Vorschlagsrecht.

(2) Bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften des Landes,
durch die die Belange der Gemeinden und Gemeindeverb�nde
ber�hrt werden, sind diese durch ihre Spitzenverb�nde nach
Maßgabe des Gesetzes �ber die Sicherung der kommunalen
Selbstverwaltung bei der Gesetzgebung in Hessen zu beteiligen.

ZEHNTER TEIL

�bergangs- und Schlussvorschriften

§ 148
Ma�gebliche Einwohnerzahl

(1) In den F�llen des § 38 Abs. 1 und § 84 Satz 1 ist maßgebend
die Einwohnerzahl, die f�r den letzten Termin vor der Bestim-
mung des Wahltages, im �brigen die Einwohnerzahl, die f�r
den letzten Termin vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres
vom Hessischen Statistischen Landesamt festgestellt und ver-
�ffentlicht worden ist.

(2) Ist f�r die Zust�ndigkeit einer Gemeinde eine Mindest-
einwohnerzahl maßgebend, bleibt die Zust�ndigkeit auch bei
einem R�ckgang der Einwohnerzahl erhalten; sie erlischt, wenn
die Mindesteinwohnerzahl um mehr als zehn Prozent unter-
schritten wird.

§ 149
�bergangsvorschriften

(1) Die in § 4a Abs. 1 Satz 3 genannte Einwohnergrenze gilt
nicht f�r die Stadt Hanau.

(2) § 36b in der bis zum 4. April 2025 geltenden Fassung gilt bis
zum Ablauf der bis zum 31. M�rz 2026 dauernden Wahlzeit der
Gemeindevertretungen fort.

(3) Abweichend von § 38 Abs. 2 Satz 1 sind in der bis zum
31. M�rz 2026 dauernden Wahlzeit �nderungen an der Haupt-
satzung, um die Zahl der Gemeindevertreter auf die f�r die
n�chst niedrigere Gr�ßengruppe maßgebliche oder eine da-
zwischenliegende ungerade Zahl festzulegen, sp�testens sechs
Monate vor Ablauf der Wahlzeit vorzunehmen.
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(4) § 55 in der bis zum 4. April 2025 geltenden Fassung gilt bis
zum Ablauf der bis zum 31. M�rz 2026 dauernden Wahlzeit der
Gemeindevertretungen fort.

§ 150

(weggefallen)

§ 151

(weggefallen)

§ 152

(weggefallen)

§ 153
Weitergeltung bisheriger Vorschriften

(1) Bis zum Erlass neuer Vorschriften bleiben in Kraft:

a) und b) (gegenstandslos)

c) die Verordnung �ber gemeindefreie Grundst�cke und Guts-
bezirke vom 15. November 1938 (RGBl. I S. 1631),

d) und e) (gegenstandslos)

(2) bis (7) (gegenstandslos)

§ 154
�berleitungs- und Durchf�hrungsbestimmungen

(1) Die Landesregierung kann �berleitungsvorschriften erlas-
sen.

(2) Der Minister des Innern erl�sst die Durchf�hrungsvorschrif-
ten zu diesem Gesetz.

(3) Der Minister des Innern kann im Einvernehmen mit dem
Minister der Finanzen durch Rechtsverordnung regeln:

1. Inhalt und Gestaltung des Haushaltsplans, der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionspro-
gramms sowie die Haushaltsf�hrung, die Haushalts�ber-
wachung und die Haushaltssicherung; dabei kann bestimmt
werden, dass Einzahlungen und Auszahlungen, deren Kos-
ten ein Dritter tr�gt oder die von einer zentralen Stelle ange-
nommen oder ausgezahlt werden, nicht im Haushalt der
Gemeinde abzuwickeln sind und dass f�r Sanierungs-, Ent-
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wicklungs- und Umlegungsmaßnahmen Sonderrechnungen
zu f�hren sind,

2. die Veranschlagung von Ertr�gen, Aufwendungen, Einzah-
lungen, Auszahlungen und Verpflichtungserm�chtigungen
f�r einen vom Haushaltsjahr abweichenden Wirtschaftszeit-
raum,

3. die Bildung einer Liquidit�tsreserve sowie die Bildung, vor-
�bergehende Inanspruchnahme und Verwendung von R�ck-
lagen und R�ckstellungen,

4. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung, die Fortschrei-
bung und die Abschreibung der Verm�gensgegenst�nde
und der Schulden,

5. die Geldanlagen und ihre Sicherung,

6. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen sowie
die Vergabe von Auftr�gen,

7. die Stundung und Niederschlagung sowie den Erlass von
Anspr�chen und die Behandlung von Kleinbetr�gen,

8. Inhalt und Gestaltung des Jahresabschlusses, des konsoli-
dierten Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses sowie
den Ausgleich von Fehlbetr�gen,

9. die Aufgaben und Organisation der Gemeindekasse und der
Sonderkassen, deren Beaufsichtigung und Pr�fung sowie die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Buchf�hrung,

10. die Anwendung der Vorschriften f�r das Haushalts- und
Rechnungswesen nach den Grunds�tzen der doppelten
Buchf�hrung,

11. die Besetzung von Stellen mit Beamten und Arbeitnehmern.

(4) Die Erm�chtigung nach Abs. 3 schließt die Befugnis ein, zur
Vergleichbarkeit der Haushalte Muster f�r verbindlich zu erkl�-
ren, insbesondere f�r

1. die Haushaltssatzung und ihre Bekanntmachung,

2. die Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans und des
Finanzplans,

3. die Beschreibung und Gliederung der Produktbereiche und
Produktgruppen,

4. die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen, des Finanz-
plans und des Investitionsprogramms,
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5. die Gliederung, Gruppierung und Form der Verm�gensnach-
weise,

6. die Zahlungsanordnungen, die Buchf�hrung, den Konten-
rahmen, den Jahresabschluss, den konsolidierten Jahresab-
schluss sowie den Gesamtabschluss und deren Anlagen,

7. die Kosten- und Leistungsrechnung.

§ 1551)

In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt unbeschadet der Vorschriften in Abs. 2
bis 5 am 5. Mai 1952 in Kraft. Gleichzeitig treten alle Be-
stimmungen des bisherigen Rechts außer Kraft, die den Vor-
schriften dieses Gesetzes entgegenstehen. Insbesondere treten
außer Kraft:

a) bis d) (gegenstandslos)

(2) Die Vorschriften der §§ 29 bis 38 treten am Tage nach der
Verk�ndung in Kraft.

(3) bis (5) (gegenstandslos)
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ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine Vorschriften

§ 1
Wahlgrunds�tze

(1) In Gemeinden, in denen nach der Hessischen Gemeinde-
ordnung Gemeindevertretungen sowie in Ortsbezirken, in
denen Ortsbeir�te zu w�hlen sind, werden die Gemeindevertre-
ter und Ortsbeiratsmitglieder, in den Landkreisen die Kreistags-
abgeordneten von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner,
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl nach den Grunds�t-
zen einer mit einer Personenwahl verbundenen Verh�ltniswahl
gew�hlt.

(2) Wird nur ein Wahlvorschlag zugelassen, so wird die Wahl
nach den Grunds�tzen der Mehrheitswahl durchgef�hrt.

(3) Das Wahlrecht und die W�hlbarkeit sowie die Zahl der zu
w�hlenden Gemeindevertreter, Ortsbeiratsmitglieder und Kreis-
tagsabgeordneten (Vertreter) bestimmen sich nach den Vor-
schriften der Hessischen Gemeindeordnung und der Hessischen
Landkreisordnung.

(4) Jeder W�hler hat so viele Stimmen, wie Vertreter zu w�hlen
sind, die er auf die Bewerber eines Wahlvorschlages oder unter-
schiedlicher Wahlvorschl�ge verteilen kann; treten weniger Be-
werber zur Wahl an, als Sitze zu verteilen sind, verringert sich
die Anzahl der Stimmen entsprechend. Dabei kann er Bewer-
bern jeweils bis zu drei Stimmen geben.

§ 2
Wahlzeit

(1) Die Wahlzeit der Gemeindevertretungen und Kreistage (Ver-
tretungsk�rperschaften) beginnt jeweils am 1. April.

(2) Die Wahl findet an einem Sonntag im Monat M�rz statt.
Der Wahltag wird von der Landesregierung durch Verordnung
bestimmt.

(3) Wahlen und Abstimmungen nach diesem Gesetz k�nnen
gleichzeitig miteinander wie auch mit Europa-, Bundestags- und
Landtagswahlen sowie mit Volksabstimmungen und Volksent-
scheiden durchgef�hrt werden.
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ZWEITER ABSCHNITT

Wahlkreise, Wahlbezirke, Wahlorgane

§ 3
Wahlkreise und Wahlbezirke

(1) Bei der Wahl der Gemeindevertretung bildet die Gemeinde
den Wahlkreis. Bei der Wahl des Ortsbeirats bildet der Ortsbe-
zirk den Wahlkreis. Bei der Wahl des Kreistags bildet der Land-
kreis den Wahlkreis.

(2) Der Gemeindevorstand teilt das Gemeindegebiet f�r die
Stimmabgabe in Wahlbezirke und Briefwahlbezirke ein. Soweit
dies nicht erforderlich ist, bildet die Gemeinde den Wahlbezirk.

(3) Sind Ortsbeir�te zu w�hlen, muss jeder Ortsbezirk einen
oder mehrere Wahlbezirke bilden.

§ 4
Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind

1. der Wahlleiter und der Wahlausschuss f�r den Wahlkreis, un-
beschadet der Vorschrift des § 82 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen
Gemeindeordnung,

2. Wahlvorsteher und Wahlvorst�nde f�r die Wahlbezirke und
die Briefwahl.

(2) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein.
Mitglied oder stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss d�r-
fen nicht sein

1. eine Vertrauensperson oder eine stellvertretende Vertrauens-
person und

2. Bewerber ab dem Zeitpunkt der Erteilung ihrer Zustimmung
nach § 11 Abs. 2 Satz 3.

(3) Bei Kreiswahlen nehmen der Gemeindewahlleiter und der
Gemeindewahlausschuss die ihnen durch dieses Gesetz und die
Kommunalwahlordnung zugewiesenen Aufgaben mit wahr.

§ 5
Wahlleiter, Wahlausschuss

(1) Wahlleiter ist in Gemeinden der B�rgermeister, in Landkrei-
sen der Landrat; stellvertretender Wahlleiter ist sein Vertreter
im Amt. Der Gemeindevorstand oder der Kreisausschuss k�nnen
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einen besonderen Wahlleiter und einen besonderen stellver-
tretenden Wahlleiter bestellen; die Bestellung gilt bis zu ihrem
Widerruf.

(2) Der Wahlleiter ist f�r die ordnungsgem�ße Vorbereitung
und Durchf�hrung der Wahl verantwortlich. Er f�hrt die Ge-
sch�fte des Wahlausschusses.

(3) Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter als Vor-
sitzendem und sechs von ihm berufenen Wahlberechtigten als
Beisitzern. Bei der Berufung der Beisitzer sind die im Wahlkreis
vertretenen Parteien und W�hlergruppen nach M�glichkeit zu
ber�cksichtigen.

(4) Der Wahlausschuss nimmt die Aufgaben wahr, die ihm
durch die Hessische Gemeindeordnung, die Hessische Land-
kreisordnung, dieses Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen zugewiesen werden.

(5) Der Wahlausschuss besteht auch nach der Wahl, l�ngstens
bis zum Ablauf der Wahlzeit der Vertretungsk�rperschaft, fort.
F�r ausgeschiedene Mitglieder beruft der Wahlleiter neue Mit-
glieder in den Wahlausschuss. Der Wahlausschuss kann anl�ss-
lich einer Direktwahl oder eines B�rgerentscheids f�r den Rest
der Wahlzeit ganz oder teilweise neu gebildet werden.

§ 6
Wahlvorsteher, Wahlvorstand

(1) Der Gemeindevorstand beruft f�r jeden Wahlbezirk einen
Wahlvorstand sowie einen oder mehrere Briefwahlvorst�nde f�r
die Gemeinde. Die Wahlvorst�nde bestehen aus dem Wahlvor-
steher als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter, dem Schriftf�hrer
und zwei bis sechs Wahlberechtigten als Beisitzern; § 5 Abs. 3
Satz 2 gilt entsprechend.

(2) In Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden, nimmt der
Gemeindewahlausschuss die Aufgaben des Wahlvorstandes und
der Gemeindewahlleiter die Aufgaben des Wahlvorstehers wahr.

(3) Der Wahlvorstand leitet und �berwacht die Wahlhandlung
und ermittelt das Wahlergebnis des Wahlbezirks.

(4) Der Gemeindevorstand ist befugt, personenbezogene Daten
von Mitgliedern von Wahlvorst�nden zum Zweck ihrer Beru-
fung in einen Wahlvorstand zu erheben und zu verarbeiten. Zu
diesem Zweck d�rfen personenbezogene Daten von Personen,
die zur T�tigkeit in Wahlvorst�nden geeignet sind, auch f�r
k�nftige Wahlen verarbeitet werden, sofern der Betroffene der
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Verarbeitung nicht widersprochen hat. Der Betroffene ist �ber
das Widerspruchsrecht zu unterrichten. Im Einzelnen d�rfen
folgende Daten erhoben und verarbeitet werden: Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummern, Zahl der Be-
rufungen zu einem Mitglied der Wahlvorst�nde und die dabei
ausge�bte Funktion sowie die Art der Wahl, f�r die der Betrof-
fene eingesetzt wurde.

(5) Auf Ersuchen der Gemeindevorst�nde sind zur Sicherstel-
lung der Wahldurchf�hrung die Beh�rden des Landes, der Ge-
meinden, der Landkreise sowie der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Personen des �ffentlichen
Rechts verpflichtet, aus dem Kreis ihrer Bediensteten unter An-
gabe von Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift zum
Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahlvorst�nde Personen
zu benennen, die im Gebiet der ersuchenden Gemeinde woh-
nen. Die ersuchte Stelle hat den Betroffenen �ber die �bermit-
telten Daten und den Empf�nger zu benachrichtigen.

(6) Daten, die nach § 9 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes erhoben
wurden, k�nnen zur Sicherstellung der Wahldurchf�hrung auch
f�r die Berufung zu Mitgliedern von Wahlvorst�nden f�r Wah-
len und Abstimmungen nach diesem Gesetz verwendet werden.

(7) Der Gemeindevorstand kann f�r die Zeit nach dem Wahltag
weitere Wahlvorst�nde berufen und ihnen die Ermittlung der
Wahlergebnisse einzelner oder mehrerer Wahlbezirke ein-
schließlich der Briefwahl �bertragen (Ausz�hlungswahlvorst�n-
de). Besch�ftigte der Gemeinde oder des Landkreises k�nnen
auch dann in den Ausz�hlungswahlvorstand berufen werden,
wenn sie nicht wahlberechtigt sind; § 5 Abs. 3 Satz 2 findet
keine Anwendung. Die Ausz�hlungswahlvorst�nde setzen die Er-
mittlung der Wahlergebnisse der Wahlbezirke und der Briefwahl
fort.

§ 6a
T�tigkeit der Wahlaussch�sse und Wahlvorst�nde

(1) Die Wahlaussch�sse und Wahlvorst�nde verhandeln, be-
raten und entscheiden in �ffentlicher Sitzung. Soweit nicht in
diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist, entscheidet bei den
Abstimmungen Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(2) Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stellvertreter und die
Schriftf�hrer sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Am-
tes und zur Verschwiegenheit �ber die ihnen bei ihrer amt-
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lichen T�tigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten ver-
pflichtet. Sie d�rfen in Aus�bung ihres Amtes ihr Gesicht nicht
verh�llen.

§ 6b
Ehren�mter

(1) Die Beisitzer der Wahlaussch�sse und die Mitglieder der
Wahlvorst�nde �ben ihre T�tigkeit ehrenamtlich aus. Zur �ber-
nahme dieses Ehrenamtes sind alle Wahlberechtigten und die
in § 6 Abs. 7 Satz 2 genannten Personen verpflichtet. Das Ehren-
amt darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden.

(2) F�r die Aus�bung des Ehrenamtes ist die erforderliche Frei-
stellung von der Arbeit zu gew�hren.

DRITTER ABSCHNITT

Wahlvorbereitung

§ 7
Aus�bung des Wahlrechts

(1) W�hlen kann nur, wer in ein W�hlerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.

(2) Wer im W�hlerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem
Wahlbezirk w�hlen, in dessen W�hlerverzeichnis er gef�hrt
wird.

(3) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkrei-
ses, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

1. durch Briefwahl oder

2. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des
Wahlkreises

teilnehmen.

(4) Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und
nur pers�nlich aus�ben. Eine Aus�bung des Wahlrechts durch
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzul�ssig.

(5) Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist,
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge�ußerten Wah-
lentscheidung beschr�nkt. Unzul�ssig ist eine Hilfeleistung, die
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unter missbr�uchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder ver�ndert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht.

§ 8
W�hlerverzeichnis

(1) Die Gemeindevorst�nde f�hren f�r jeden Wahlbezirk f�r die
dort wohnhaften Wahlberechtigten ein W�hlerverzeichnis.

(2) Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, an den Werktagen
vom zwanzigsten bis zum sechzehnten Tag vor der Wahl (Ein-
sichtsfrist) w�hrend der allgemeinen �ffnungszeiten der Ge-
meindebeh�rde die Richtigkeit oder Vollst�ndigkeit der zu
seiner Person im W�hlerverzeichnis eingetragenen Daten zu
�berpr�fen. Zur �berpr�fung der Richtigkeit oder Vollst�ndig-
keit der Daten von anderen im W�hlerverzeichnis eingetrage-
nen Personen haben Wahlberechtigte w�hrend der Einsichtsfrist
nur dann ein Recht auf Einsicht in das W�hlerverzeichnis,
wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollst�ndigkeit des W�hlerverzeichnisses er-
geben kann; die dabei gewonnenen Erkenntnisse d�rfen nur f�r
die Begr�ndung eines Einspruchs gegen das W�hlerverzeichnis
und f�r Zwecke der Wahlpr�fung verwendet werden. Das Recht
zur �berpr�fung nach Satz 2 besteht nicht hinsichtlich der
Daten von Wahlberechtigten, f�r die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes vom
3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom
20. Juni 2015 (BGBl. I S. 970), eingetragen ist.

(3) Wer das W�hlerverzeichnis f�r unrichtig oder unvollst�ndig
h�lt, kann innerhalb der Einsichtsfrist beim Gemeindevorstand
Einspruch erheben. Gegen die Entscheidung kann Beschwerde
an den Gemeindewahlleiter eingelegt werden.

(4) Ab Beginn der Einsichtsfrist ist die Eintragung oder Strei-
chung von Personen im W�hlerverzeichnis nur noch auf recht-
zeitigen Einspruch sowie in F�llen offensichtlicher Unrichtigkeit
des W�hlerverzeichnisses auch von Amts wegen zul�ssig.

§ 9
Wahlschein

(1) Ein Wahlberechtigter, der im W�hlerverzeichnis eingetragen
ist oder aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund in das
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W�hlerverzeichnis nicht aufgenommen worden ist, erh�lt auf
Antrag einen Wahlschein.

(2) Wird der Wahlschein versagt, so kann dagegen Einspruch
beim Gemeindevorstand eingelegt werden. § 8 Abs. 3 Satz 2 gilt
entsprechend.

§ 10
Wahlvorschlagsrecht

(1) Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschl�gen.

(2) Wahlvorschl�ge k�nnen von Parteien im Sinne des Art. 21
des Grundgesetzes und von W�hlergruppen eingereicht werden.

(3) Eine Partei oder W�hlergruppe kann in jedem Wahlkreis
nur einen Wahlvorschlag einreichen.

(4) Die Verbindung von Wahlvorschl�gen mehrerer Parteien
oder W�hlergruppen ist unzul�ssig.

§ 11
Inhalt und Form der Wahlvorschl�ge

(1) Der Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder W�hler-
gruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch
diese tragen. Der Name und die Kurzbezeichnung m�ssen sich
von den Namen und Kurzbezeichnungen bereits bestehender
Parteien und W�hlergruppen deutlich unterscheiden.

(2) Der Wahlvorschlag darf beliebig viele Bewerber enthalten;
ihre Reihenfolge muss erkennbar sein. Ein Bewerber darf f�r
eine Wahl nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. Als
Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustim-
mung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwider-
ruflich.

(3) Der Wahlvorschlag muss von der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson pers�nlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein. Sie werden von der Versammlung be-
nannt, die den Wahlvorschlag aufstellt. Die Vertrauensperson
oder die stellvertretende Vertrauensperson kann durch schrift-
liche Erkl�rung des f�r den Wahlkreis zust�ndigen Parteiorgans
oder der Vertretungsberechtigten der W�hlergruppe abberufen
und durch eine andere ersetzt werden, die als Ersatzperson von
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung benannt wurde.
Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur
die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson,
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jede f�r sich, berechtigt, verbindliche Erkl�rungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

(4) Wahlvorschl�ge von Parteien oder W�hlergruppen, die w�h-
rend der vor dem Wahltag laufenden Wahlzeit nicht ununter-
brochen mit mindestens einem Abgeordneten oder Vertreter in
der zu w�hlenden Vertretungsk�rperschaft oder im Landtag
oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Lande im Bundes-
tag vertreten waren, m�ssen außerdem von mindestens zweimal
so vielen Wahlberechtigten pers�nlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein, wie Vertreter zu w�hlen sind. Die Wahlberech-
tigung der Unterzeichner von Wahlvorschl�gen muss im Zeit-
punkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung
des Wahlvorschlags nachzuweisen. Jeder Wahlberechtigte kann
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.

§ 12
Aufstellung der Wahlvorschl�ge

(1) Die Bewerber f�r die Wahlvorschl�ge werden in geheimer
Abstimmung in einer Versammlung der Mitglieder der Partei
oder W�hlergruppe im Wahlkreis oder in einer Versammlung
der von den Mitgliedern der Partei oder W�hlergruppe im Wahl-
kreis aus ihrer Mitte gew�hlten Vertreter (Vertreterversamm-
lung) aufgestellt und ihre Reihenfolge im Wahlvorschlag festge-
legt. Bei der Aufstellung sollen nach M�glichkeit Frauen und
M�nner gleichermaßen ber�cksichtigt werden. Mit der Wahl
der Vertreter f�r die Vertreterversammlung darf nicht fr�her als
18 Monate und mit der Aufstellung der Bewerber f�r die Wahl-
vorschl�ge darf nicht fr�her als 15 Monate vor Ablauf der Wahl-
zeit begonnen werden; dies gilt nicht, wenn die Wiederholung
der Wahl im ganzen Wahlkreis angeordnet wurde. Vorschlagsbe-
rechtigt ist auch jeder Teilnehmer der Versammlung; den Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Eine Wahl mit
verdeckten Stimmzetteln gilt als geheime Abstimmung. Das N�-
here �ber die Wahl der Vertreter f�r die Vertreterversammlung,
�ber die Einberufung und Beschlussf�higkeit der Mitglieder-
oder Vertreterversammlung sowie �ber das gesetzlich nicht gere-
gelte Verfahren f�r die Aufstellung von Wahlvorschl�gen und
f�r die Benennung der Vertrauenspersonen regeln die Parteien
und W�hlergruppen.

(2) Bewerber f�r die Wahl des Ortsbeirats k�nnen auch in einer
Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder W�hler-
gruppe auf Gemeindeebene aufgestellt werden. In diesem Fall
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muss die Partei oder W�hlergruppe die Wahlvorschl�ge f�r
s�mtliche Ortsbeiratswahlen in der Gemeinde in einer oder
mehreren gemeinsamen Versammlungen aufstellen.

(3) �ber den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift
aufzunehmen. Die Niederschrift muss Angaben �ber Ort und
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Zahl der er-
schienenen Mitglieder oder Vertreter, die Ergebnisse der Abstim-
mungen sowie �ber die Vertrauenspersonen und die jeweilige
Ersatzperson nach § 11 Abs. 3 Satz 4 enthalten. Die Niederschrift
ist von dem Versammlungsleiter, dem Schriftf�hrer und zwei
weiteren Mitgliedern oder Vertretern zu unterzeichnen; sie ha-
ben dabei gegen�ber dem Wahlleiter an Eides statt zu versi-
chern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Abstimmung er-
folgt ist und die Anforderungen nach Abs. 1 Satz 3 beachtet
worden sind. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Ver-
sicherung an Eides statt zust�ndig.

§ 13
Einreichung, ˜nderung und R�cknahme von Wahlvorschl�gen

(1) Die Wahlvorschl�ge sind sp�testens am 69. Tag vor dem
Wahltag bis 18 Uhr schriftlich bei dem Wahlleiter einzureichen.

(2) Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Er-
kl�rung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson ganz oder teilweise zur�ckgenommen werden, solan-
ge nicht �ber seine Zulassung entschieden ist.

(3) Nach der Zulassung (§ 15) k�nnen Wahlvorschl�ge nicht
mehr ge�ndert oder zur�ckgenommen werden.

§ 14
M�ngelbeseitigung

(1) Der Wahlleiter hat die Wahlvorschl�ge sofort nach Eingang
auf Ordnungsm�ßigkeit und Vollst�ndigkeit zu pr�fen; die Pr�-
fung partei- oder w�hlergruppeninterner Vorg�nge (§ 12 Abs. 1
Satz 6) ist ausgeschlossen. Stellt er M�ngel fest, so soll er unver-
z�glich auf ihre Beseitigung hinwirken.

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist k�nnen nur noch M�ngel
g�ltiger Wahlvorschl�ge behoben werden. Ein g�ltiger Wahlvor-
schlag liegt nicht vor, wenn

1. die Form oder Frist des § 13 Abs. 1 nicht gewahrt ist,

2. die erforderlichen g�ltigen Unterschriften fehlen (§ 11 Abs. 3
und 4),
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3. der Nachweis �ber die Versammlung zur Aufstellung der Be-
werber nicht erbracht ist (§ 12 Abs. 3),

4. der Nachweis �ber die Wahlberechtigung der Unterzeichner
des Wahlvorschlags fehlt (§ 11 Abs. 4).

Fehlt die Zustimmungserkl�rung eines Bewerbers nach § 11
Abs. 2 Satz 3, so ist der Wahlvorschlag insoweit ung�ltig.

(3) Nach der Entscheidung �ber die Zulassung eines Wahlvor-
schlags (§ 15) ist jede M�ngelbeseitigung ausgeschlossen.

§ 15
Zulassung und Ver�ffentlichung der Wahlvorschl�ge

(1) Der Wahlausschuss beschließt am achtundf�nfzigsten Tag
vor der Wahl in �ffentlicher Sitzung �ber die Zulassung der
Wahlvorschl�ge.

(2) Ein Wahlvorschlag ist zur�ckzuweisen, wenn er versp�tet
eingereicht ist oder den Anforderungen nicht entspricht, die
durch dieses Gesetz und die Kommunalwahlordnung aufgestellt
sind. Sind in einem Wahlvorschlag die Anforderungen nur hin-
sichtlich einzelner Bewerber nicht erf�llt, so werden sie aus dem
Wahlvorschlag gestrichen; Entsprechendes gilt f�r die Unter-
zeichner eines Wahlvorschlags.

(3) Weist der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag zur�ck, so
kann die Vertrauensperson des Wahlvorschlags hiergegen bin-
nen zwei Tagen nach Verk�ndung der Entscheidung Einspruch
bei dem Wahlleiter einlegen; �ber den Einspruch entscheidet
der Wahlausschuss.

(4) Der Wahlleiter macht die zugelassenen Wahlvorschl�ge sp�-
testens am achtundvierzigsten Tag vor der Wahl �ffentlich be-
kannt und veranlasst, dass amtliche Musterstimmzettel ausge-
legt werden. Die Wahlvorschl�ge sind in der Reihenfolge zu
ver�ffentlichen, dass zuerst die im Landtag vertretenen Parteien
nach der Zahl ihrer Landesstimmen bei der letzten Landtags-
wahl aufgef�hrt werden. Danach folgen die in der zu w�hlen-
den Vertretungsk�rperschaft vertretenen Parteien und W�hler-
gruppen in der Reihenfolge der bei der letzten Wahl erreichten
Anzahl der Stimmen. Schließlich folgen die �brigen Wahlvor-
schl�ge, �ber deren Reihenfolge das Los entscheidet. Das Los ist
in der Sitzung des Wahlausschusses, in der �ber die Zulassung
der Wahlvorschl�ge entschieden wird, vom Wahlleiter zu zie-
hen.
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(5) Weist ein Bewerber gegen�ber dem Wahlleiter bis zum Ab-
lauf der Frist f�r die Einreichung der Wahlvorschl�ge nach, dass
f�r ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist in der Bekanntma-
chung nach Abs. 4 Satz 1 anstelle seines Wohnortes (Hauptwoh-
nung) der Ort seiner Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden; die
Angabe eines Postfachs gen�gt nicht.

§ 16
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel werden f�r jeden Wahlkreis unter Verant-
wortung des Wahlleiters amtlich hergestellt.

(2) Auf dem Stimmzettel sind die zugelassenen Wahlvorschl�ge
in der Reihenfolge nach § 15 Abs. 4 neben- oder untereinander
aufzuf�hren. Bei jedem Wahlvorschlag sind der Name der Partei
oder W�hlergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese sowie die Rufnamen und Familiennamen
der Bewerber anzugeben. Zus�tzlich k�nnen ein eingetragener
Doktorgrad nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Personalausweisgesetzes
vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt ge�ndert durch Ge-
setz vom 22. M�rz 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 104), § 4 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 des Passgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
30. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 291), zuletzt ge�ndert durch
Gesetz vom 22. M�rz 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 104), und ein einge-
tragener Ordens- oder K�nstlername nach § 5 Abs. 2 Nr. 12 des
Personalausweisgesetzes, § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Passgesetzes
angegeben werden. Auf dem Stimmzettel wird zu jedem Bewer-
ber zus�tzlich

1. der Beruf oder Stand,

2. das Geburtsjahr,

3. der Geburtsname, wenn ein abweichender Familienname ge-
f�hrt wird, und

4. bei der Wahl der Kreistagsabgeordneten die Gemeinde der
Hauptwohnung, bei der Wahl der Gemeindevertreter der
nach § 12 Satz 4 der Hessischen Gemeindeordnung benannte
Gemeindeteil der Hauptwohnung

aufgenommen, wenn und soweit die jeweilige Vertretungsk�r-
perschaft dies mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mit-
glieder beschlossen hat; f�r die Wahl der Ortsbeir�te muss der
Beschluss der Gemeindevertretung f�r s�mtliche Ortsbeirats-
wahlen einheitlich erfolgen. Ein Beschluss der jeweiligen Vertre-
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tungsk�rperschaft bleibt solange g�ltig, bis diese ihn mit der
Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder �ndert oder auf-
hebt. Beschl�sse nach Satz 4 sowie �nderungs- und Aufhebungs-
beschl�sse nach Satz 5 gelten fr�hestens zw�lf Monate nach
Beschlussfassung. Bei einem Nachweis nach § 15 Abs. 5 ist ab-
weichend von Satz 4 Nr. 4 f�r den Bewerber anstelle der Ge-
meinde oder des Gemeindeteils der Hauptwohnung die Ge-
meinde oder der Gemeindeteil der Erreichbarkeitsanschrift
anzugeben. Es werden f�r jeden Wahlvorschlag h�chstens so
viele Personen aufgef�hrt, wie Vertreter zu w�hlen sind.

(3) Ist nach den Grunds�tzen der Mehrheitswahl zu w�hlen,
sind alle Bewerber des Wahlvorschlags auf dem Stimmzettel
ohne Angabe der Partei oder W�hlergruppe, die den Bewerber
aufgestellt hat, aufzuf�hren.

VIERTER ABSCHNITT

Wahlhandlung und Feststellung des Wahlergebnisses

§ 17
�ffentlichkeit der Wahl

Wahlhandlung und Ermittlung des Wahlergebnisses sind �ffent-
lich. Der Wahlvorstand kann Personen, die die Ruhe und Ord-
nung st�ren, aus dem Wahlraum verweisen.

§ 17a
Unzul�ssige Wahlpropaganda und Unterschriftensammlung,
unzul�ssige Ver�ffentlichung von W�hlerbefragungen

(1) W�hrend der Wahlzeit sind in und an dem Geb�ude, in
dem sich der Wahlraum befindet, sowie in dem Bereich mit ei-
nem Abstand von weniger als zehn Metern von dem Geb�ude-
eingang jede Beeinflussung der W�hler durch Wort, Ton, Schrift
oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

(2) Die Ver�ffentlichung von Ergebnissen von W�hlerbefragun-
gen nach der Stimmabgabe �ber den Inhalt der Wahlentschei-
dung ist vor Ablauf der Wahlzeit unzul�ssig.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer

1. gegen das Verbot des Abs. 1 verst�ßt oder

2. entgegen Abs. 2 Ergebnisse von W�hlerbefragungen nach der
Stimmabgabe �ber den Inhalt der Wahlentscheidung vor Ab-
lauf der Wahlzeit ver�ffentlicht.
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Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu f�nf-
zigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbeh�rde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes �ber Ordnungswidrigkeiten ist

1. bei Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Ge-
meindevorstand,

2. bei Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 das f�r das
Kommunalwahlrecht zust�ndige Ministerium.

§ 18
Stimmabgabe

(1) Die Stimmabgabe erfolgt bei der Verh�ltniswahl geheim
durch Ankreuzen oder durch eine andere eindeutige Kennzeich-
nung unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen:

1. Jeder W�hler kann so viele Stimmen abgeben, wie Vertreter
zu w�hlen sind;

2. er kann seine Stimmen nur Bewerbern geben, die im Stimm-
zettel aufgef�hrt sind;

3. im Rahmen der ihm zur Verf�gung stehenden Stimmenzahl
kann er Bewerbern jeweils bis zu drei Stimmen geben (kumu-
lieren);

4. er kann seine Stimmen Bewerbern aus verschiedenen Wahl-
vorschl�gen geben (panaschieren);

5. er kann einen Wahlvorschlag unver�ndert annehmen oder
einen Wahlvorschlag kennzeichnen und außerdem einzelnen
Bewerbern in einem oder mehreren Wahlvorschl�gen Stim-
men geben oder einzelne Bewerber streichen.

Der W�hler faltet den Stimmzettel in der Wahlzelle so, dass die
Stimmabgabe nicht erkannt werden kann, und legt ihn in gefal-
tetem Zustand in die Wahlurne.

(2) Die nach § 7 Abs. 5 zul�ssige Hilfe bei der Stimmabgabe
bleibt unber�hrt. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der
Wahl einer anderen Person erlangt hat.

(3) F�r die Mehrheitswahl gelten Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2
entsprechend.
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§ 19
Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl hat der W�hler dem Gemeindevorstand
der Gemeinde, in der der Wahlschein ausgestellt worden ist, im
verschlossenen Wahlbriefumschlag

1. seinen Wahlschein,

2. in einem besonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag
seinen Stimmzettel

so rechtzeitig zu �bersenden, dass der Wahlbrief sp�testens am
Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Werden Wahlen oder Abstimmun-
gen nach § 2 Abs. 3 verbunden, muss f�r jede Wahl oder Ab-
stimmung ein gesonderter Stimmzettelumschlag verwendet wer-
den. § 18 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Auf dem Wahlschein hat der W�hler oder die Hilfsperson
gegen�ber dem Gemeindevorstand an Eides statt zu versichern,
dass der Stimmzettel pers�nlich oder gem�ß dem erkl�rten Wil-
len des W�hlers gekennzeichnet worden ist. Der Gemeindevor-
stand ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt
zust�ndig.

§ 20
Ermittlung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung ermitteln die Wahlvor-
st�nde �ffentlich das Wahlergebnis im Wahlbezirk durch Z�hlen
der Stimmen. Ist die Zahl der W�hler in einem Wahlbezirk so
gering, dass erkennbar sein kann, wie einzelne W�hler gew�hlt
haben, wird abweichend von Satz 1 die Ermittlung des Wahler-
gebnisses im Wahlbezirk mit der Ermittlung der Ergebnisse an-
derer Wahlbezirke verbunden.

(2) Der Wahlvorstand entscheidet �ber die G�ltigkeit der abge-
gebenen Stimmen und �ber alle bei der Wahlhandlung und bei
der Ermittlung des Wahlergebnisses sich ergebenden Anst�nde.
Der Wahlausschuss hat das Recht der Nachpr�fung.

(3) Das Briefwahlergebnis ist besonders zu ermitteln, wenn
Briefwahlvorst�nde gebildet worden sind. Im �brigen obliegt
die Ermittlung des Wahlergebnisses den von dem Gemeinde-
vorstand bestimmten Wahlvorst�nden, die die bei der Briefwahl
abgegebenen Stimmen zusammen mit den �brigen Stimmen
ausz�hlen. F�r die Briefwahlvorst�nde gelten Abs. 1 und 2 ent-
sprechend.

122

HESSISCHES KOMMUNALWAHLGESETZ (KWG)



§ 20a
Auslegungsregeln f�r die Ergebnisermittlung

(1) Bewerbern, die vom W�hler gestrichen worden sind, werden
keine Stimmen zugeteilt.

(2) Hat der W�hler einem Bewerber mehr als drei Stimmen ge-
geben, gelten die Mehrstimmen als nicht abgegeben.

(3) Hat der W�hler nur Bewerbern eines Wahlvorschlags Stim-
men gegeben und dabei die ihm zur Verf�gung stehende Stim-
menzahl �berschritten, gelten die Mehrstimmen als nicht abge-
geben. Sie bleiben in der Weise unber�cksichtigt, indem in der
umgekehrten Bewerberreihenfolge

1. zun�chst bei Bewerbern mit einer Stimme,

2. dann bei Bewerbern mit zwei Stimmen und

3. anschließend bei Bewerbern mit drei Stimmen

jeweils eine Stimme nicht gewertet wird. Wird danach die dem
W�hler zur Verf�gung stehende Stimmenzahl noch immer �ber-
schritten, wird auf die Bewerber mit urspr�nglich zwei und drei
Stimmen Satz 2 entsprechend angewandt bis die zul�ssige Stim-
menzahl erreicht ist.

(4) Bei der unver�nderten Annahme eines Wahlvorschlags wird
jedem auf dem Stimmzettel aufgef�hrten Bewerber in der Rei-
henfolge des Wahlvorschlags eine Stimme zugeteilt. Sind da-
nach noch nicht alle dem W�hler zur Verf�gung stehenden
Stimmen vergeben, ist der Vorgang zu wiederholen, bis die rest-
lichen Stimmen zugeteilt sind; die Obergrenze von drei Stim-
men je Bewerber ist dabei einzuhalten.

(5) Hat der W�hler Bewerberstimmen vergeben und dabei seine
Stimmenzahl nicht ausgesch�pft oder Bewerber gestrichen ohne
Bewerberstimmen zu vergeben, gilt die Kennzeichnung eines
Wahlvorschlags als Vergabe der restlichen Stimmen. Jedem Be-
werber des gekennzeichneten Wahlvorschlags, der weniger als
drei Stimmen erhalten hat und nicht vom W�hler gestrichen
worden ist, wird in diesem Fall in der Reihenfolge des Wahlvor-
schlags jeweils eine Stimme zugeteilt. Abs. 4 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(6) Hat der W�hler mehrere Wahlvorschl�ge gekennzeichnet
und Bewerberstimmen vergeben, ohne dabei die Zahl der ihm
zur Verf�gung stehenden Stimmen zu �berschreiten, bleibt die
Kennzeichnung der Wahlvorschl�ge unbeachtlich.

(7) F�r die Mehrheitswahl gelten Abs. 2 und 3 entsprechend.
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§ 21
Ung�ltige Stimmen

(1) Ung�ltig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1. als nicht amtlich hergestellt erkennbar ist,

2. keine Kennzeichnung enth�lt,

3. den Willen des W�hlers nicht zweifelsfrei erkennen l�sst,

4. einen Zusatz oder Vorbehalt enth�lt; Streichungen von Be-
werbernamen gelten nicht als Vorbehalt oder Zusatz.

In den F�llen des Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 sind alle Stimmen ung�l-
tig.

(2) Ung�ltig sind alle Stimmen, wenn der W�hler

1. mehrere Wahlvorschl�ge gekennzeichnet hat, es sei denn, er
hat Bewerbern Stimmen gegeben und dabei die Zahl der ihm
zur Verf�gung stehenden Stimmen nicht �berschritten,

2. an Bewerber in mehreren Wahlvorschl�gen mehr als die ihm
zur Verf�gung stehenden Stimmen vergeben hat.

(3) Ist bei der Briefwahl der Stimmzettelumschlag leer, sind alle
Stimmen ung�ltig. Mehrere in einem Stimmzettelumschlag ent-
haltene Stimmzettel gelten als ein Stimmzettel, wenn sie gleich
lauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; ansonsten
sind die Stimmen ung�ltig.

(4) Die Stimmen eines W�hlers, der an der Briefwahl teilgenom-
men hat, werden nicht dadurch ung�ltig, dass er vor dem Wahl-
tag stirbt, aus dem Wahlkreis verzieht oder sonst das Wahlrecht
verliert.

§ 21a
Zur�ckweisung von Wahlbriefen

(1) Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zur�ckzuweisen, wenn

1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,

2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein g�ltiger Wahlschein
beiliegt,

3. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigef�gt
ist,

4. weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag
verschlossen ist,

5. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschl�ge, aber
nicht eine gleiche Anzahl g�ltiger und mit der vorgeschriebe-
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nen Versicherung an Eides statt versehener Wahlscheine ent-
h�lt,

6. der W�hler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Ver-
sicherung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein
nicht unterschrieben hat,

7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist,

8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensicht-
lich in einer das Wahlgeheimnis gef�hrdenden Weise von
den �brigen abweicht oder einen deutlich f�hlbaren Gegen-
stand enth�lt.

(2) Die Einsender zur�ckgewiesener Wahlbriefe werden nicht
als W�hler gez�hlt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

§ 22
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis

(1) Der Wahlausschuss stellt fest, wie viele Stimmen im Wahl-
kreis auf die einzelnen Bewerber und Wahlvorschl�ge abgegeben
worden sind, wie viele Sitze auf die einzelnen Wahlvorschl�ge
entfallen und welche Bewerber gew�hlt worden sind; die auf ei-
nen Wahlvorschlag entfallende Stimmenzahl besteht aus der
Summe der von den Bewerbern dieses Wahlvorschlags erreich-
ten Stimmen.

(2) (aufgehoben)

(3) Ist die Wahl nach den Grunds�tzen der Verh�ltniswahl
durchgef�hrt, so werden die Sitze nach dem d’Hondtschen
H�chstzahlverfahren wie folgt auf die Wahlvorschl�ge verteilt:
Die Stimmenzahlen, die f�r die einzelnen Wahlvorschl�ge fest-
gestellt worden sind, werden nacheinander so lange durch 1, 2,
3, 4 usw. geteilt, bis so viele H�chstzahlen ermittelt sind, wie
Sitze zu vergeben sind. Jedem Wahlvorschlag wird dabei der Rei-
he nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie er jeweils die h�chste Tei-
lungszahl aufweist. Bei gleichem Anspruch mehrerer Wahlvor-
schl�ge auf einen Sitz f�llt dieser dem Wahlvorschlag zu, dessen
in Betracht kommender Bewerber die gr�ßere Stimmenzahl auf-
weist. Ergibt sich f�r den letzten Sitz oder die letzten Sitze auch
nach Maßgabe von Satz 3 ein gleicher Anspruch f�r eine gr�ße-
re Anzahl von Wahlvorschl�gen, als Sitze zu vergeben sind, ent-
scheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los.

(4) Erh�lt bei der Verteilung der Sitze nach Abs. 3 der Wahlvor-
schlag einer Partei oder W�hlergruppe, auf den mehr als die
H�lfte aller g�ltigen Stimmen entfallen ist, nicht mehr als die
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H�lfte der insgesamt zu vergebenden Sitze, wird ihm abwei-
chend von Abs. 3 vorab ein Sitz zugeteilt; f�r die weiteren zu
vergebenden Sitze ist Abs. 3 anzuwenden.

(4a) Die einem Wahlvorschlag zugefallenen Sitze werden den
Bewerbern in der Reihenfolge der Stimmenzahl zugewiesen; bei
gleicher Stimmenzahl entscheidet die Reihenfolge der Benen-
nung im Wahlvorschlag.

(5) Ist die Wahl nach den Grunds�tzen der Mehrheitswahl
durchgef�hrt, so sind die Bewerber des Wahlvorschlags in der
Reihenfolge der Stimmenzahl gew�hlt. �ber die Zuteilung des
letzten Sitzes entscheidet bei gleichen Stimmenzahlen das vom
Wahlleiter zu ziehende Los.

(6) Bei der Verteilung der Sitze werden Bewerber nicht ber�ck-
sichtigt, die verstorben sind, ihre W�hlbarkeit verloren haben
oder dem Wahlleiter schriftlich den Verzicht auf ihre Anwart-
schaft erkl�rt haben; der Verzicht kann nicht widerrufen wer-
den.

(7) Sind mehr Sitze zu verteilen, als Bewerber gew�hlt worden
sind, bleiben die �bersch�ssigen Sitze unbesetzt; die gesetzliche
Mitgliederzahl der Vertretungsk�rperschaft vermindert sich f�r
die Wahlzeit entsprechend.

§ 23
Erwerb der Rechtsstellung eines Vertreters und Bekanntgabe
des Wahlergebnisses

(1) Ein gew�hlter Bewerber erwirbt die Rechtsstellung eines Ver-
treters mit der Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis
(§ 22 Abs. 1), jedoch nicht vor dem Ablauf der Wahlzeit der bis-
herigen Vertretungsk�rperschaft; Abs. 2 Satz 3 bleibt unber�hrt.

(2) Der Wahlleiter macht das Wahlergebnis und die Namen der
Vertreter �ffentlich bekannt und benachrichtigt sie. Ist ein Ver-
treter an der Mitgliedschaft in der Vertretungsk�rperschaft ge-
hindert (§ 37, § 65 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,
§ 27, § 36 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung), so weist ihn
der Wahlleiter darauf hin, dass er den Wegfall des Hinderungs-
grundes nur binnen einer Woche nach Zustellung der Benach-
richtigung nachweisen kann. Wird der Wegfall des Hinderungs-
grundes nicht bis zum Ablauf der Frist nachgewiesen, gilt die
Rechtsstellung als Vertreter r�ckwirkend als nicht erworben; bis
zum Nachweis des Wegfalls des Hinderungsgrundes k�nnen
Rechte aus der Rechtsstellung eines Vertreters nicht ausge�bt
werden.
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§ 24

(aufgehoben)

F�NFTER ABSCHNITT

Wahlpr�fung, Nachwahl

§ 25
Einspr�che gegen die G�ltigkeit der Wahl

(1) Gegen die G�ltigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte
des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen
nach der �ffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses
Einspruch erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der
nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zu-
l�ssig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, min-
destens jedoch f�nf Wahlberechtigte, unterst�tzen; bei mehr als
10 000 Wahlberechtigten m�ssen mindestens 100 Wahlberech-
tigte den Einspruch unterst�tzen.

(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Wahlleiter einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im
Einzelnen zu begr�nden; nach Ablauf der Einspruchsfrist k�n-
nen weitere Einspruchsgr�nde nicht mehr geltend gemacht wer-
den.

§ 26
Beschluss der Vertretungsk�rperschaft

(1) Die neue Vertretungsk�rperschaft hat �ber die G�ltigkeit
der Wahl und �ber Einspr�che nach § 25 in folgender Weise zu
beschließen:

1. War ein Vertreter nicht w�hlbar oder an der Mitgliedschaft
in der Vertretungsk�rperschaft gehindert (§ 37, § 65 Abs. 2
der Hessischen Gemeindeordnung, § 27, § 36 Abs. 2 der Hes-
sischen Landkreisordnung) oder h�tte er aus anderen Gr�n-
den nach § 15 Abs. 2 Satz 2 aus dem Wahlvorschlag gestri-
chen werden m�ssen, so ist sein Ausscheiden anzuordnen.

2. Sind im Wahlverfahren Unregelm�ßigkeiten oder strafbare
oder gegen die guten Sitten verstoßende Handlungen, die das
Wahlergebnis beeinflussen, vorgekommen, bei denen nach
den Umst�nden des Einzelfalls eine nach der Lebenserfah-
rung konkrete M�glichkeit besteht, dass sie auf die Verteilung
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der Sitze von entscheidendem Einfluss gewesen sein k�nnen,
so ist

a) wenn sich die Unregelm�ßigkeiten oder die strafbaren
oder gegen die guten Sitten verstoßenden Handlungen
nur auf einzelne Wahl- oder Briefwahlbezirke erstrecken,
in diesen Wahlbezirken,

b) wenn sich die Unregelm�ßigkeiten oder die strafbaren
oder gegen die guten Sitten verstoßenden Handlungen auf
den ganzen Wahlkreis oder auf mehr als die H�lfte der
Wahl- und Briefwahlbezirke erstrecken, im ganzen Wahl-
kreis

die Wiederholung der Wahl anzuordnen (§ 30).

3. Ist die Feststellung des Wahlergebnisses unrichtig, so ist sie
aufzuheben und eine neue Feststellung anzuordnen (§ 31).

4. Liegt keiner der unter Nr. 1 bis 3 genannten F�lle vor, so ist
die Wahl f�r g�ltig zu erkl�ren; wurden bei der Vorbereitung
oder Durchf�hrung der Wahl Rechte eines Einspruchsf�hrers
verletzt, wird die Rechtsverletzung in dem Beschluss festge-
stellt.

Beteiligte im Verfahren sind der Wahlberechtigte, der Einspruch
erhoben hat, und der Vertreter, dessen Wahl unmittelbar ange-
fochten oder dessen Ausscheiden nach Satz 1 Nr. 1 zu pr�fen ist.

(2) An der Beratung und Beschlussfassung nach Abs. 1 k�nnen
die Mitglieder der Vertretungsk�rperschaft auch dann mitwir-
ken, wenn sie durch die Entscheidung betroffen werden.

§ 27
Verwaltungsgerichtliche Entscheidung

Gegen den Beschluss der Vertretungsk�rperschaft nach § 26
steht den Beteiligten und der Aufsichtsbeh�rde innerhalb eines
Monats nach Zustellung oder Verk�ndung der Entscheidung die
Klage im Verwaltungsstreitverfahren zu. Die allgemeinen Vor-
schriften �ber das verwaltungsgerichtliche Verfahren finden mit
der Maßgabe Anwendung, dass die Klage gegen die Vertretungs-
k�rperschaft zu richten ist und ein Widerspruch gegen den
Beschluss der Vertretungsk�rperschaft nicht stattfindet; § 26
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 gilt entsprechend.
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§ 28
Anfechtung

Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das
Wahlverfahren beziehen, k�nnen nur mit den in diesem Gesetz
und in der Kommunalwahlordnung vorgesehenen Rechtsbehel-
fen sowie im Wahlpr�fungsverfahren angefochten werden.

§ 29
Aufl�sung der Vertretungsk�rperschaft, Rechtswirksamkeit ihrer
Beschl�sse

Wird im Wahlpr�fungsverfahren die Wahl im ganzen Wahlkreis
oder in mehr als der H�lfte der Wahlbezirke f�r ung�ltig erkl�rt,
so ist mit der Rechtskraft der Entscheidung �ber die Ung�ltigkeit
der Wahl die Vertretungsk�rperschaft aufgel�st; dies gilt nicht
im Falle des § 30 Abs. 4. Beschl�sse der Vertretungsk�rperschaft,
die vor der Rechtskraft einer solchen Entscheidung �ber die Un-
g�ltigkeit der Wahl gefasst worden sind, werden in ihrer Rechts-
wirksamkeit durch die Ung�ltigkeitserkl�rung nicht ber�hrt.

§ 30
Wiederholungswahl

(1) Wird im Wahlpr�fungsverfahren die vollst�ndige oder teil-
weise Wiederholung der Wahl angeordnet, ist sie innerhalb von
vier Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung in dem dort
bestimmten Umfang zu wiederholen. Der Wahltag wird unver-
z�glich nach Rechtskraft der Entscheidung von der Vertretungs-
k�rperschaft bestimmt; § 42 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Im
Falle des § 29 Satz 1 wird der Wahltag von der Aufsichtsbeh�rde
bestimmt. Die Wiederholungswahl findet f�r den Rest der Wahl-
zeit statt.

(2) Findet die Wiederholungswahl nur in einzelnen Wahlbezir-
ken statt, so wird aufgrund der Wahlvorschl�ge und der W�hler-
verzeichnisse der Hauptwahl gew�hlt. Wahlvorschl�ge k�nnen
nur ge�ndert werden, wenn sich dies aus der Wahlpr�fungsent-
scheidung ergibt oder wenn ein Bewerber gestorben ist oder
nicht mehr w�hlbar ist; Personen, die gestorben sind oder ihr
Wahlrecht verloren haben, werden im W�hlerverzeichnis gestri-
chen. Im �brigen gelten die Vorschriften f�r die Neuwahl.

(3) Findet die Wiederholungswahl im ganzen Wahlkreis statt,
so ist nach den f�r die Neuwahl geltenden Vorschriften zu ver-
fahren.
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(4) Wiederholungswahlen unterbleiben, wenn die Rechtskraft
der Entscheidung im letzten Jahr der Wahlzeit eintritt.

§ 31
Neufeststellung des Wahlergebnisses

(1) Ist die Feststellung des Wahlergebnisses rechtskr�ftig auf-
gehoben, so hat der Wahlausschuss das Wahlergebnis unverz�g-
lich neu festzustellen. Er ist hierbei an die Grunds�tze der Ent-
scheidung �ber die Neufeststellung gebunden.

(2) Das Wahlergebnis ist vom Wahlleiter �ffentlich bekannt zu
machen. F�r die Nachpr�fung gelten die Vorschriften der §§ 25
bis 28.

§ 32
Nachwahl

(1) Eine Nachwahl findet statt,

1. wenn die Wahl in einem Wahlkreis oder Wahlbezirk infolge
h�herer Gewalt nicht durchgef�hrt werden konnte,

2. wenn eine Gemeindevertretung oder ein Kreistag durch die
Aufsichtsbeh�rde vorzeitig aufgel�st wird,

3. wenn aus Anlass der �nderung von Gemeinde- und Kreis-
grenzen eine Wahl erforderlich wird; dies gilt insbesondere,
wenn eine Gemeinde in eine andere Gemeinde eingegliedert
wird oder sich Gemeinden zu einer neuen Gemeinde zusam-
menschließen.

(2) Ist eine Nachwahl nach Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 erforderlich,
gilt Folgendes:

1. Wird eine Gemeinde in eine andere Gemeinde eingegliedert,
gilt der Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt in der eingeglie-
derten Gemeinde als Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt in
der aufnehmenden Gemeinde; wird eine neue Gemeinde ge-
bildet, gilt der Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt in den zu-
sammengeschlossenen Gemeinden als Wohnsitz oder dau-
ernder Aufenthalt in der neuen Gemeinde.

2. F�r Parteien und W�hlergruppen, die w�hrend der vor der
Grenz�nderung laufenden Wahlzeit mit mindestens einem
Vertreter ununterbrochen in einer der Gemeindevertretun-
gen der von der Grenz�nderung betroffenen Gemeinden ver-
treten waren, gilt § 11 Abs. 4 nicht.
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3. § 15 Abs. 4 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, dass sich die Anzahl
der Stimmen f�r Parteien und W�hlergruppen, die in den
Gemeindevertretungen der von der Grenz�nderung betroffe-
nen Gemeinden vertreten waren, nach der bei der letzten
Gemeindewahl erreichten Zahl der gewichteten Stimmen be-
stimmt; die gewichteten Stimmen von Parteien und W�hler-
gruppen, die in allen oder mehreren Gemeindevertretungen
vertreten waren, werden zusammengez�hlt. Die Zahl der ge-
wichteten Stimmen wird in der Weise ermittelt, dass die Zahl
der f�r den Wahlvorschlag abgegebenen g�ltigen Stimmen
durch die Gesamtzahl der g�ltigen Stimmen dividiert und so-
dann mit der Gesamtzahl der g�ltigen Stimmzettel multipli-
ziert wird.

4. Maßgeblich f�r die Zahl der zu w�hlenden Gemeindevertre-
ter nach § 38 der Hessischen Gemeindeordnung sind die letz-
ten vor der Grenz�nderung vom Hessischen Statistischen
Landesamt festgestellten Einwohnerzahlen der Gemeinden,
die von der Grenz�nderung betroffen sind.

(3) Nachwahlen nach Abs. 1 Nr. 1 sind binnen vier Monaten
nach Wegfall der Hinderungsgr�nde, Nachwahlen nach Abs. 1
Nr. 2 binnen vier Monaten nach rechtswirksamer Aufl�sung der
Vertretungsk�rperschaft und Nachwahlen nach Abs. 1 Nr. 3 bin-
nen sechs Monaten nach rechtswirksamer Grenz�nderung abzu-
halten. W�re eine Nachwahl nach Abs. 1 Nr. 3 innerhalb eines
Jahres vor Ablauf der allgemeinen Wahlzeit vorzunehmen, so
kann davon abgesehen werden.

(4) Ist die Wahl in einem Wahlkreis nicht durchgef�hrt worden,
weil keine oder keine g�ltigen Wahlvorschl�ge eingereicht wor-
den sind, so kann die Aufsichtsbeh�rde zu einem ihr geeignet
erscheinenden Zeitpunkt eine Nachwahl f�r den Rest der Wahl-
zeit anordnen und erforderlichenfalls einen besonderen Wahl-
leiter bestellen.

(5) Auf Nachwahlen finden die Vorschriften �ber Wiederho-
lungswahlen (§ 30) sinngem�ß Anwendung.

SECHSTER ABSCHNITT

Ausscheiden und Nachr�cken von Vertretern

§ 33
Verlust der Rechtsstellung eines Vertreters

(1) Ein Vertreter verliert seinen Sitz

1. durch Verzicht,
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2. durch Wegfall einer Voraussetzung seiner jederzeitigen W�hl-
barkeit oder der F�higkeit zur Bekleidung �ffentlicher �mter
sowie durch Vorliegen eines Hinderungsgrundes f�r die Mit-
gliedschaft in der Vertretungsk�rperschaft (§ 37, § 65 Abs. 2
der Hessischen Gemeindeordnung, § 27, § 36 Abs. 2 der Hes-
sischen Landkreisordnung),

3. aufgrund einer Entscheidung im Wahlpr�fungsverfahren,

4. im Falle der Eingliederung einer Gemeinde in eine andere
Gemeinde durch eine Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 der Hes-
sischen Gemeindeordnung, wenn der Vertreter der aufneh-
menden Gemeindevertretung nicht angeh�rt; § 34 gilt in die-
sem Fall nicht.

(2) Der Verzicht ist dem Wahlleiter gegen�ber schriftlich zu er-
kl�ren; er ist unwiderruflich.

(3) Der Vertreter scheidet aus der Vertretungsk�rperschaft aus,

1. im Falle des Abs. 1 Nr. 1 mit der Feststellung des Wahlleiters,

2. im Falle des Abs. 1 Nr. 2 bei Vorliegen eines rechtskr�ftigen
Richterspruchs mit der Feststellung eines Wahlleiters, im
�brigen mit der Unanfechtbarkeit der Feststellung des Wahl-
leiters,

3. im Falle des Abs. 1 Nr. 3 mit der Rechtskraft der Entschei-
dung,

4. im Falle des Abs. 1 Nr. 4 mit dem Inkrafttreten der Verein-
barung nach § 16 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung.

(4) Durch das Ausscheiden eines Vertreters wird die Rechtswirk-
samkeit seiner bisherigen T�tigkeit nicht ber�hrt.

§ 34
Nachr�cken

(1) Wenn ein Vertreter stirbt, seine Rechtsstellung nach § 23
Abs. 2 Satz 3 als nicht erworben gilt oder seinen Sitz verliert
(§ 33), so r�ckt der n�chste noch nicht berufene Bewerber des
Wahlvorschlags mit den meisten Stimmen an seine Stelle; bei
gleicher Stimmenzahl ist die Reihenfolge der Benennung im
Wahlvorschlag entscheidend. Ist der Wahlvorschlag ersch�pft,
so bleibt der Sitz unbesetzt; die gesetzliche Mitgliederzahl der
Vertretungsk�rperschaft vermindert sich f�r die Wahlzeit ent-
sprechend.
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(1a) Bei der Mehrheitswahl r�ckt der n�chste noch nicht beru-
fene Bewerber mit der h�chsten Stimmenzahl nach; bei Stim-
mengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los.

(2) Bei der Nachfolge bleiben Bewerber unber�cksichtigt,

1. die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags
aus der Partei oder der W�hlergruppe, f�r die sie bei der
Wahl aufgetreten waren, ausgeschieden sind,

2. die dem Wahlleiter schriftlich den Verzicht auf ihre Anwart-
schaft erkl�rt haben; der Verzicht kann nicht widerrufen wer-
den,

3. die verstorben sind oder bei denen ein Grund nach § 33
Abs. 1 Nr. 2 vorliegt.

(3) Der Wahlleiter stellt das Ausscheiden des bisherigen Vertre-
ters und den Namen des nachr�ckenden Vertreters oder das
Leerbleiben des Sitzes fest. § 23 gilt mit der Maßgabe, dass an
die Stelle der Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis die
Feststellung des Wahlleiters oder der Vertretungsk�rperschaft
nach Abs. 4 Satz 3 tritt.

(4) Gegen die Feststellung des Wahlleiters sind die Rechtsmittel
nach §§ 25 bis 27 gegeben; Entsprechendes gilt, wenn der Wahl-
leiter keine Feststellung trifft, obwohl die Voraussetzungen des
Abs. 1 vorliegen. Die Vertretungsk�rperschaft hat �ber die Ein-
spr�che in der Weise zu beschließen, dass die Feststellung des
Wahlleiters best�tigt, aufgehoben oder abge�ndert wird. Ist der
Wahlleiter unt�tig geblieben, so trifft die Vertretungsk�rper-
schaft die entsprechende Feststellung.

(5) Der nachr�ckende Vertreter beh�lt seinen Sitz oder der Sitz
bleibt leer, bis im Wahlpr�fungsverfahren rechtskr�ftig ent-
schieden ist.

(6) Wird die Feststellung des Wahlleiters im Wahlpr�fungsver-
fahren ge�ndert, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der
bisherigen Beschl�sse der Vertretungsk�rperschaft und der bis-
herigen T�tigkeit des zu Unrecht nachger�ckten Vertreters nicht
ber�hrt.

§ 35
Folgen des Verbotes einer Partei oder W�hlergruppe

(1) Erkl�rt das Bundesverfassungsgericht nach Art. 21 Abs. 2 des
Grundgesetzes eine Partei oder eine ihrer Teilorganisationen f�r
verfassungswidrig, verlieren mit der Verk�ndung der Entschei-
dung die Vertreter ihren Sitz und nachr�ckende Bewerber ihre
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Anwartschaft, die aufgrund eines Wahlvorschlags dieser Partei
oder Teilorganisation gew�hlt worden sind oder dieser Partei
oder Teilorganisation zum Zeitpunkt der Verk�ndung der Ent-
scheidung angeh�ren, soweit nicht in der Entscheidung etwas
anderes bestimmt ist. Wird eine W�hlergruppe als Ersatzorgani-
sation einer f�r verfassungswidrig erkl�rten Partei oder aus an-
deren Gr�nden rechtskr�ftig verboten, gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Die freigewordenen Sitze bleiben leer; die gesetzliche Mit-
gliederzahl der Vertretungsk�rperschaft vermindert sich f�r die
Wahlzeit entsprechend. Dies gilt nicht, wenn die Vertreter aus
dem Wahlvorschlag einer nicht f�r verfassungswidrig erkl�rten
Partei oder einer nicht rechtskr�ftig verbotenen W�hlergruppe
gew�hlt waren; in diesem Falle bestimmt sich die Nachfolge
nach § 34.

(3) Der Wahlleiter stellt das Ausscheiden der Vertreter und das
Leerbleiben der Sitze oder die nachr�ckenden Vertreter fest. § 34
Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Vermindert sich die gesetzliche Mitgliederzahl der Vertre-
tungsk�rperschaft um mehr als drei Vertreter, so wird das Wahl-
ergebnis gem�ß § 22 neu festgestellt; dabei werden die Stimmen
nicht ber�cksichtigt, die f�r die f�r verfassungswidrig erkl�rte
Partei oder f�r die rechtskr�ftig verbotene W�hlergruppe abge-
geben worden sind.

SIEBENTER ABSCHNITT

(§§ 36 bis 40)

(aufgehoben)

ACHTER ABSCHNITT

Wahl der B�rgermeister und Landr�te

§ 41
Geltungsbereich

So weit in den §§ 42 bis 53 dieses Gesetzes sowie in § 39 der Hes-
sischen Gemeindeordnung und § 37 der Hessischen Landkreis-
ordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen
des Ersten bis F�nften und des Elften Abschnitts dieses Gesetzes
f�r die Wahl der B�rgermeister und Landr�te entsprechend.
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Wer als Bewerber an der Direktwahl teilnimmt, kann auch nicht
Mitglied in einem Wahlvorstand sein.

§ 42
Wahltag

Die Wahl sowie eine etwa notwendig werdende Stichwahl fin-
den an einem Sonntag statt. Der Wahltag wird zugleich mit
dem Tag der Stichwahl durch die jeweilige Vertretungsk�rper-
schaft bestimmt. Soll als Wahltag oder Tag der Stichwahl ein
Tag bestimmt werden, der f�r die Bundestags-, Europa- oder
Landtagswahl als Wahltag oder f�r einen Volksentscheid oder
eine Volksabstimmung als Abstimmungstag festgesetzt ist, be-
darf die Bestimmung des Wahltags nach Satz 2 der Mehrheit der
Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Vertretung.
Wird nach der Bestimmung des Wahltages oder des Tages der
Stichwahl nach Satz 2 einer der beiden Tage als Wahltag f�r die
Bundestags-, Europa- oder Landtagswahl oder als Abstimmungs-
tag f�r einen Volksentscheid oder eine Volksabstimmung festge-
setzt, kann die Vertretungsk�rperschaft den Wahltag bis sp�tes-
tens drei Monate vor der Wahl aufheben und einen neuen
Wahltag sowie den Tag der Stichwahl bestimmen.

§ 43
W�hlerverzeichnis f�r die Stichwahl

F�r die Stichwahl ist das W�hlerverzeichnis der ersten Wahl
maßgebend. F�r die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkei-
ten gilt § 8 Abs. 4 entsprechend.

§ 44
Wahlschein

Wahlberechtigte, die f�r die erste Wahl einen Wahlschein erhal-
ten haben, weil sie aus einem von ihnen nicht zu vertretenden
Grund nicht in das W�hlerverzeichnis aufgenommen worden
waren, sowie Personen, die erst f�r die Stichwahl wahlberechtigt
sind, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein f�r die Stich-
wahl.

§ 45
Wahlvorschl�ge

(1) Wahlvorschl�ge k�nnen auch von Einzelbewerbern einge-
reicht werden. Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers tr�gt
dessen Familiennamen als Kennwort.
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(2) Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten.

(3) F�r die Unterzeichnung von Wahlvorschl�gen von Parteien
und W�hlergruppen gilt § 11 Abs. 3 entsprechend; Wahlvor-
schl�ge von Einzelbewerbern m�ssen von diesen pers�nlich und
handschriftlich unterzeichnet sein. Wahlvorschl�ge von Partei-
en oder W�hlergruppen, die w�hrend der vor dem Wahltag lau-
fenden Wahlzeit nicht ununterbrochen mit mindestens einem
Abgeordneten bei der Wahl des B�rgermeisters in der Vertre-
tungsk�rperschaft der Gemeinde, bei der Wahl des Landrats in
der Vertretungsk�rperschaft des Landkreises oder im Landtag
oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Lande im Bundes-
tag vertreten waren, sowie von Einzelbewerbern m�ssen außer-
dem von mindestens zweimal so vielen Wahlberechtigten
pers�nlich und handschriftlich unterzeichnet sein, wie die Ver-
tretungsk�rperschaft der Gemeinde oder des Landkreises von
Gesetzes wegen Vertreter hat. Dies gilt nicht f�r Wahlvorschl�ge
von Landr�ten und B�rgermeistern, die w�hrend der vor dem
Wahltag laufenden Amtszeit dieses Amt im Landkreis bezie-
hungsweise in der Gemeinde ausge�bt haben.

(4) Ein g�ltiger Wahlvorschlag liegt auch dann nicht vor, wenn
der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass eine Person
nicht feststeht.

(5) Die Wahlvorschl�ge sind in der Reihenfolge zu ver�ffent-
lichen, dass bei der Wahl des B�rgermeisters zuerst die in der
Vertretungsk�rperschaft der Gemeinde, bei der Wahl des Land-
rats zuerst die in der Vertretungsk�rperschaft des Landkreises
vertretenen Parteien und W�hlergruppen nach der Zahl ihrer
Stimmen bei der letzten Wahl der Vertretungsk�rperschaft auf-
gef�hrt werden. Dann folgen die �brigen Wahlvorschl�ge, �ber
deren Reihenfolge das Los entscheidet. Das Los ist in der Sitzung
des Wahlausschusses, in der �ber die Zulassung der Wahlvor-
schl�ge entschieden wird, vom Wahlleiter zu ziehen. Die Ver-
pflichtung zur Verteilung von Musterstimmzetteln (§ 15 Abs. 4
Satz 1) gilt nicht.

(6) Bewerber k�nnen nach der ersten Wahl bis zum Beginn der
Sitzung des Wahlausschusses nach § 47 Abs. 1 durch schriftliche
Erkl�rung gegen�ber dem Wahlleiter auf eine Teilnahme an der
Stichwahl verzichten.

§ 46
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel enthalten Familiennamen, Rufnamen, Le-
bensalter am Tag der Wahl oder der Stichwahl, Beruf oder Stand
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und die Gemeinde der Hauptwohnung der Bewerber, jeweils
den Namen des Tr�gers des Wahlvorschlags in der Reihenfolge
nach § 45 Abs. 5 und, sofern die Partei oder W�hlergruppe eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei Einzelbewerbern
das Kennwort, im Falle einer Stichwahl die entsprechenden An-
gaben der zwei Bewerber. Zus�tzlich k�nnen ein eingetragener
Doktorgrad nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Personalausweisgesetzes,
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Passgesetzes und ein eingetragener Or-
dens- oder K�nstlername nach § 5 Abs. 2 Nr. 12 des Personalaus-
weisgesetzes, § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Passgesetzes angegeben
werden. Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Frist f�r die Ein-
reichung der Wahlvorschl�ge gegen�ber dem Wahlleiter nach,
dass f�r ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist anstelle der
Gemeinde der Hauptwohnung die Gemeinde der Erreichbar-
keitsanschrift anzugeben.

(2) Wird nur eine Bewerbung zugelassen, enthalten die Stimm-
zettel die in Abs. 1 genannten Angaben des Bewerbers und lau-
ten auf „Ja“ und „Nein“. Dies gilt entsprechend, wenn nur ein
Bewerber an der Stichwahl teilnimmt.

§ 47
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis

(1) Der Wahlausschuss stellt fest, ob ein Bewerber gew�hlt ist
oder welche beiden Bewerber in die Stichwahl kommen. War
nur ein Bewerber zur Wahl zugelassen, wird festgestellt, ob er
gew�hlt ist oder ob das Wahlverfahren einschließlich der Wahl-
vorbereitung wiederholt wird. Im Falle des Verzichts von Bewer-
bern auf die Teilnahme an der Stichwahl stellt der Wahlaus-
schuss fest, welcher Bewerber an der Stichwahl teilnimmt oder
ob das Wahlverfahren einschließlich der Wahlvorbereitung wie-
derholt wird.

(2) Bei einer Stichwahl stellt der Wahlausschuss fest, welcher
Bewerber gew�hlt ist. Hat nur ein Bewerber an der Stichwahl
teilgenommen, wird festgestellt, ob er gew�hlt ist oder ob das
Wahlverfahren einschließlich der Wahlvorbereitung wiederholt
wird.

§ 48
Stichwahl

Ist eine Stichwahl erforderlich, macht der Wahlleiter unverz�g-
lich nach der Feststellung des Wahlergebnisses den Tag der
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Stichwahl und die Namen der beiden an der Stichwahl teilneh-
menden Bewerber unter Angabe ihrer Stimmenzahl �ffentlich
bekannt. Dies gilt entsprechend, wenn nur ein Bewerber an der
Stichwahl teilnimmt. Haben beide Bewerber auf ihre Teilnahme
an der Stichwahl verzichtet, macht der Wahlleiter �ffentlich be-
kannt, dass das Wahlverfahren einschließlich der Wahlvorberei-
tung wiederholt wird.

§ 49
Einspr�che gegen die G�ltigkeit der Wahl

Gegen die G�ltigkeit der Wahl kann auch jeder Bewerber, der an
der Wahl teilgenommen hat, oder der Bewerber eines zur�ck-
gewiesenen Wahlvorschlags, nach Maßgabe des § 25 Einspruch
erheben. �ber den Einspruch beschließt die Vertretungsk�rper-
schaft. Im Falle einer Stichwahl beginnt die Frist f�r die Er-
hebung des Einspruchs erst nach der Bekanntmachung des Er-
gebnisses der Stichwahl zu laufen. Die Pr�fung der G�ltigkeit
der Wahl durch die Vertretungsk�rperschaft entsprechend § 26
Abs. 1 bleibt unber�hrt.

§ 50
Beschluss der Vertretungsk�rperschaft

Die Vertretungsk�rperschaft hat �ber die G�ltigkeit der Wahl
und �ber Einspr�che nach §§ 25, 49 in folgender Weise zu be-
schließen:

1. War der gew�hlte Bewerber nicht w�hlbar, so ist die ganze
Wahl f�r ung�ltig zu erkl�ren und die Wiederholung der
Wahl im ganzen Wahlkreis anzuordnen.

2. Sind im Wahlverfahren Unregelm�ßigkeiten oder strafbare
oder gegen die guten Sitten verstoßende Handlungen, die das
Wahlergebnis beeinflussen, vorgekommen, bei denen nach
den Umst�nden des Einzelfalls eine nach der Lebenserfah-
rung konkrete M�glichkeit besteht, dass sie auf das Ergebnis
von entscheidendem Einfluss gewesen sein k�nnen, so ist

a) wenn sich die Unregelm�ßigkeiten oder die strafbaren
oder gegen die guten Sitten verstoßenden Handlungen
nur auf einzelne Wahl- oder Briefwahlbezirke erstrecken,
in diesen Wahlbezirken,

b) wenn sich die Unregelm�ßigkeiten oder die strafbaren
oder gegen die guten Sitten verstoßenden Handlungen auf
den ganzen Wahlkreis oder auf mehr als die H�lfte der
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Wahl- und Briefwahlbezirke erstrecken, im ganzen Wahl-
kreis

die Wiederholung der Wahl anzuordnen.

3. Ist die Feststellung des Wahlergebnisses unrichtig, so ist sie
aufzuheben und eine neue Feststellung anzuordnen. F�hrt
die Neufeststellung des Wahlergebnisses dazu, dass kein Be-
werber gew�hlt ist oder die Stichwahl nicht unter den Bewer-
bern mit den h�chsten Stimmenzahlen durchgef�hrt worden
ist, findet § 31 Abs. 2 Satz 2 keine Anwendung.

4. Liegt keiner der unter Nr. 1 bis 3 Satz 1 genannten F�lle vor,
so ist die Wahl f�r g�ltig zu erkl�ren; wurden bei der Vorbe-
reitung oder Durchf�hrung der Wahl Rechte eines Ein-
spruchsf�hrers verletzt, wird die Rechtsverletzung in dem Be-
schluss festgestellt.

§ 51
Verwaltungsgerichtliche Entscheidung

Die Klage nach § 27 steht auch dem Bewerber zu, der nach § 49
Einspruch erhoben hat.

§ 52
Nach- und Wiederholungswahl

(1) Eine Nachwahl findet statt,

1. wenn ein Bewerber nach der Zulassung des Wahlvorschlags
vor der Wahl stirbt oder seine W�hlbarkeit verliert (§ 39
Abs. 1c Satz 1 der Hessischen Gemeindeordnung, § 37 Abs. 1c
Satz 1 der Hessischen Landkreisordnung),

2. wenn die Wahl oder die Stichwahl im Wahlkreis oder in ei-
nem Wahlbezirk infolge h�herer Gewalt nicht durchgef�hrt
werden konnte.

Die Nachwahl muss im Falle des Satz 1 Nr. 1 sp�testens vier Wo-
chen nach dem Tag der ausgefallenen Wahl, im Falle des Satz 1
Nr. 2 sp�testens vier Wochen nach dem Wegfall der Hinde-
rungsgr�nde stattfinden,

(2) In den F�llen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 kann binnen einer vom
Wahlleiter bestimmten Frist durch gemeinsame schriftliche Er-
kl�rung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson des betroffenen Wahlvorschlags ein anderer Bewerber
benannt werden; das Verfahren nach § 41 in Verbindung mit
§ 12 braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften
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nach § 45 Abs. 3 bedarf es nicht. Im �brigen findet die Nach-
wahl auf denselben Grundlagen und nach denselben Vorschrif-
ten wie die ausgefallene Wahl statt.

(3) Eine Wiederholungswahl findet statt,

1. wenn nur ein Bewerber zur Wahl zugelassen war und nicht
mehr als die H�lfte der g�ltigen Stimmen auf „Ja“ lauten
(§ 39 Abs. 1c Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung, § 37
Abs. 1c Satz 3 der Hessischen Landkreisordnung),

2. wenn einer der beiden Bewerber f�r die Stichwahl vor der
Stichwahl stirbt oder seine W�hlbarkeit verliert (§ 39 Abs. 1c
Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung, § 37 Abs. 1c Satz 2
der Hessischen Landkreisordnung),

3. wenn beide Bewerber f�r die Stichwahl auf die Teilnahme an
der Stichwahl verzichten (§ 39 Abs. 1c Satz 3 der Hessischen
Gemeindeordnung, § 37 Abs. 1c Satz 3 der Hessischen Land-
kreisordnung),

4. wenn nur ein Bewerber an der Stichwahl teilgenommen und
nicht die Mehrheit der abgegebenen g�ltigen Stimmen erhal-
ten hat (§ 39 Abs. 1c Satz 3 der Hessischen Gemeindeord-
nung, § 37 Abs. 1c Satz 3 der Hessischen Landkreisordnung),

5. wenn im Wahlpr�fungsverfahren die Wahl f�r ung�ltig er-
kl�rt wird,

6. wenn die Neufeststellung des Wahlergebnisses dazu f�hrt,
dass kein Bewerber gew�hlt ist oder die Stichwahl nicht unter
den Bewerbern mit den h�chsten Stimmenzahlen durchge-
f�hrt worden ist,

7. wenn der Gew�hlte die Wahl ablehnt.

Im Falle des Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 ist das Wahlverfahren ein-
schließlich der Wahlvorbereitung (§ 42 Abs. 1 der Hessischen
Gemeindeordnung, § 38 Abs. 1 der Hessischen Landkreisord-
nung) nach der Feststellung des Wahlausschusses nach § 47, im
Falle des Satz 1 Nr. 5 nach rechtskr�ftiger Feststellung der Un-
g�ltigkeit der Wahl, im Falle des Satz 1 Nr. 6 nach der Neufest-
stellung des Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss nach
§ 41 in Verbindung mit § 31 Abs. 1 und im Falle des Satz 1 Nr. 7
nach der Ablehnung der Wahl durch den Gew�hlten jeweils un-
verz�glich zu wiederholen; § 42 gilt entsprechend. Im Falle des
Satz 1 Nr. 2 ist die Wahl sp�testens vier Wochen nach dem Tag
der ausgefallenen Stichwahl zu wiederholen; Abs. 2 gilt entspre-
chend. Wird die Wahl im ganzen Wahlkreis wiederholt, gilt § 30
Abs. 1 Satz 4 nicht.
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(4) Wird eine Nachwahl erforderlich, weil eine Gemeinde in
eine andere Gemeinde eingegliedert wird oder sich Gemeinden
zu einer neuen Gemeinde zusammenschließen, wird die Wahl
des B�rgermeisters gleichzeitig mit der Nachwahl durchgef�hrt;
den Tag der Stichwahl bestimmt die Kommunalaufsicht. F�r Par-
teien und W�hlergruppen, die w�hrend der vor dem Inkraft-
treten der Grenz�nderung laufenden Wahlzeit mit mindestens
einem Vertreter ununterbrochen in den Vertretungsk�rperschaf-
ten der von der Grenz�nderung betroffenen Gemeinden vertre-
ten waren, gilt § 45 Abs. 3 Satz 2 nicht. F�r die Reihenfolge der
Ver�ffentlichung von Wahlvorschl�gen nach § 45 Abs. 5 Satz 1
gilt § 32 Abs. 2 Nr. 3 entsprechend.

§ 53
Rechtswirksamkeit der Amtshandlungen des B�rgermeisters
oder Landrats

Amtshandlungen des B�rgermeisters oder Landrats, die vor der
Rechtskraft einer Entscheidung �ber die Ung�ltigkeit der Wahl
vorgenommen worden sind, werden in ihrer Rechtswirksamkeit
durch die Ung�ltigkeitserkl�rung nicht ber�hrt.

NEUNTER ABSCHNITT

B�rgerentscheid

§ 54
Geltungsbereich

Soweit in den §§ 55 bis 57 nichts anderes bestimmt ist, gelten
die f�r die Wahl der Gemeindevertretung maßgeblichen Vor-
schriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 25 bis 27 f�r die
Durchf�hrung eines B�rgerentscheids entsprechend.

§ 55
Tag des B�rgerentscheids, Bekanntmachung

(1) Der B�rgerentscheid findet an einem Sonntag statt. Der Tag
wird von der Gemeindevertretung bestimmt. Der B�rgerent-
scheid ist fr�hestens drei und sp�testens sechs Monate nach der
Entscheidung der Gemeindevertretung �ber die Zul�ssigkeit des
B�rgerbegehrens oder die Durchf�hrung eines B�rgerentscheids
durchzuf�hren; § 42 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
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(2) Der Gemeindevorstand macht den Tag des B�rgerentscheids
und dessen Gegenstand �ffentlich bekannt.

Die Bekanntmachung hat zu enthalten:

1. den Tag des B�rgerentscheids,

2. den Text der zu entscheidenden Frage,

3. eine Erl�uterung des Gemeindevorstands, die kurz und sach-
lich sowohl die Begr�ndung der Antragsteller als auch die
von den Gemeindeorganen vertretene Auffassung �ber den
Gegenstand des B�rgerentscheids darlegen soll.

(3) Die in dem B�rgerentscheid zu entscheidende Frage ist so zu
stellen, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann.

§ 56
Stimmzettel

Die Stimmzettel m�ssen die zu entscheidende Frage enthalten
und auf „Ja“ und „Nein“ lauten. Zus�tze sind unzul�ssig. Die
Verpflichtung zur Verteilung von Musterstimmzetteln (§ 15
Abs. 4 Satz 1) gilt nicht.

§ 57
Feststellung des Ergebnisses

Der Wahlausschuss stellt das Ergebnis des B�rgerentscheids fest.
Der Gemeindewahlleiter unterrichtet die Gemeindeorgane un-
verz�glich �ber das festgestellte Ergebnis und macht es �ffent-
lich bekannt.

ZEHNTER ABSCHNITT

Ausl�nderbeiratswahl

§ 58
Geltungsbereich

Soweit in den §§ 59 bis 64 nichts anderes bestimmt ist, gelten
die f�r die Wahl der Gemeindevertretung maßgeblichen Vor-
schriften dieses Gesetzes f�r die Wahl des Ausl�nderbeirats ent-
sprechend.

§ 59

(aufgehoben)
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§ 60
Wahlorgane

Die Aufgaben der Wahlorgane f�r die Ausl�nderbeiratswahl wer-
den von den Wahlorganen f�r die Gemeindewahl wahrgenom-
men.

§ 61
Aufstellung der Wahlvorschl�ge

§ 12 gilt mit der Maßgabe, dass an der Aufstellung der Wahlvor-
schl�ge nur solche Mitglieder der Partei oder W�hlergruppe im
Wahlkreis teilnehmen k�nnen, die im Zeitpunkt der Aufstellung
zum Ausl�nderbeirat wahlberechtigt sind.

§ 62
Ver�ffentlichung der Wahlvorschl�ge

Die Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschl�ge bei der Ver-
�ffentlichung wird durch das Los festgelegt. Das Los ist in der
Sitzung des Wahlausschusses, in der �ber die Zulassung der
Wahlvorschl�ge entschieden wird, vom Gemeindewahlleiter zu
ziehen.

§ 63
Stimmzettel

§ 16 gilt mit der Maßgabe, dass die Gemeindevertretung den Be-
schluss nach Abs. 2 Satz 3 fasst und dass die Stimmzettel die zu-
gelassenen Wahlvorschl�ge in der Reihenfolge nach § 62 enthal-
ten.

§ 64
Wahlpr�fung

�ber die G�ltigkeit der Wahl des Ausl�nderbeirats entscheidet
die Gemeindevertretung,

ELFTER ABSCHNITT

Schlussvorschriften

§ 65
Wahlkosten

Die Kosten, die den Gemeinden durch die Wahl des Kreistags
und des Landrats erwachsen, werden nicht ersetzt.
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§ 66
Wahlstatistik

(1) Die Ergebnisse der Gemeinde- und Kreiswahlen, der Wahlen
der B�rgermeister und Landr�te, der B�rgerentscheide und der
Ausl�nderbeiratswahlen sind als Landesstatistik zu bearbeiten.

(2) Aus dem Ergebnis der Wahlen k�nnen in repr�sentativ aus-
gew�hlten Wahlbezirken unter Wahrung des Wahlgeheimnisses

1. das Hessische Statistische Landesamt Wahlstatistiken �ber
das Stimmverhalten der W�hler nach § 18 Abs. 1 als Landes-
statistiken erstellen; das Stimmverhalten kann nach Ge-
schlechts- und Altersgliederung der Wahlberechtigten unter-
sucht werden,

2. die Gemeindewahlleiter Wahlstatistiken �ber

a) die Wahlbeteiligung nach Geburtsjahresgruppen und Ge-
schlecht,

b) Geschlechts- und Altersgliederung der Wahlberechtigten
und der W�hler unter Ber�cksichtigung der Stimmabgabe
f�r die einzelnen Wahlvorschl�ge

als Kommunalstatistiken erstellen.

In die Statistiken nach Satz 1 Nr. 1 und 2 Buchst. b k�nnen
repr�sentativ ausgew�hlte Briefwahlbezirke einbezogen werden.

(3) Erhebungsmerkmale f�r die Statistiken nach Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 sind Geschlecht, Geburtsjahresgruppe, Teilnahme an der
Wahl, Wahlscheinvermerk, abgegebene Stimme, ung�ltige Stim-
me. Hilfsmerkmal ist der Wahl- oder Briefwahlbezirk. F�r die
Statistiken nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 Buchst. b sind h�chs-
tens sechs Geburtsjahresgruppen zu bilden, in denen jeweils
mindestens sieben Geburtsjahrg�nge zusammenzufassen sind.
F�r die Statistik nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a sind h�chs-
tens zehn Geburtsjahresgruppen zu bilden, in denen jeweils
mindestens drei Geburtsjahrg�nge zusammenzufassen sind.

(4) Die Statistiken nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. b
werden unter Verwendung von Stimmzetteln mit Unterschei-
dungsbezeichnungen nach Geschlecht und Geburtsjahresgrup-
pe und die Statistik nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a wird durch
Ausz�hlung der W�hlerverzeichnisse durchgef�hrt.

(5) Ein f�r die Statistiken nach Abs. 2 ausgew�hlter Wahlbezirk
muss mindestens 400 Wahlberechtigte, ein ausgew�hlter Brief-
wahlbezirk mindestens 400 W�hler umfassen. W�hlerverzeich-
nisse und gekennzeichnete Stimmzettel d�rfen nicht zusam-
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mengef�hrt werden. F�r die Vernichtung der Stimmzettel gelten
die wahlrechtlichen Vorschriften. Ergebnisse f�r einzelne Wahl-
oder Briefwahlbezirke d�rfen nicht bekannt gegeben werden.

§ 66a
Funktionsbezeichnungen

Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz und den zu diesem
Gesetz erlassenen Verordnungen werden in weiblicher oder
m�nnlicher Form gef�hrt; in Vordrucken und �ffentlichen Be-
kanntmachungen k�nnen sie in der gesetzlichen Fassung ver-
wendet werden.

§ 67
Fristen und Termine, Schriftform, �ffentliche Bekanntmachungen

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine ver-
l�ngern oder �ndern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der
Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder
einen gesetzlichen Feiertag f�llt. Eine Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand ist ausgeschlossen.

(2) Soweit in diesem Gesetz und den hierzu erlassenen Rechts-
verordnungen nichts anderes bestimmt ist, m�ssen schriftliche
Erkl�rungen pers�nlich und handschriftlich unterzeichnet sein
und bei dem zust�ndigen Empf�nger im Original vorliegen.

(3) �ffentliche Bekanntmachungen des Gemeindevorstands,
des Kreisausschusses und des Wahlleiters nach diesem Gesetz
und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen erfolgen in einer im Wahlkreis verbreiteten, mindestens ein-
mal w�chentlich erscheinenden Zeitung, in einem Amtsblatt
oder im Internet. Erfolgen �ffentliche Bekanntmachungen meh-
rerer Gemeinden in derselben Zeitung oder demselben Amts-
blatt, k�nnen sie verbunden werden. Erfolgt die �ffentliche Be-
kanntmachung im Internet,

1. sind die Unversehrtheit, Vollst�ndigkeit und Ursprungszu-
ordnung der Ver�ffentlichung nach aktuellem Stand der
Technik zu gew�hrleisten,

2. ist statt einer Anschrift nur der Wohnort anzugeben,

3. ist die Ver�ffentlichung des Kreisausschusses oder des Kreis-
wahlleiters an einer oder mehreren bestimmten Stellen der
Kreisverwaltung und die Ver�ffentlichung des Gemeindevor-
stands oder des Gemeindewahlleiters an einer oder mehreren
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bestimmten Stellen der Gemeindeverwaltung zu jedermanns
Einsicht w�hrend der Dienststunden auszuh�ngen und

4. sind personenbezogene Daten in �ffentlichen Bekanntma-
chungen nach § 15 Abs. 4 Satz 1 und § 48 sp�testens sechs
Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Wahl-
kreis, in �ffentlichen Bekanntmachungen nach § 23 Abs. 2
Satz 1, auch in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 2, sp�testens
sechs Monate nach dem Ende der Wahlzeit zu l�schen.

Im �brigen gilt die Verordnung �ber �ffentliche Bekanntma-
chungen der Gemeinden und Landkreise vom 12. Oktober 1977
(GVBl. I S. 409), ge�ndert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011
(GVBl. I S. 786), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 68
Ausf�hrungsvorschriften

Die f�r das Kommunalwahlrecht zust�ndige Ministerin oder der
hierf�r zust�ndige Minister erl�sst zur Ausf�hrung dieses Geset-
zes eine Kommunalwahlordnung und die sonst erforderlichen
Rechtsvorschriften. In der Kommunalwahlordnung sind insbe-
sondere Bestimmungen zu treffen �ber

die Bildung der Wahlbezirke,

die Bestellung, Bildung und T�tigkeit sowie das Verfahren der
Wahlorgane,

die Wahlzeit,

die einzelnen Voraussetzungen f�r die Aufnahme in die W�hler-
verzeichnisse,

deren F�hrung, Berichtigung und Abschluss, �ber die Einsicht
in die W�hlerverzeichnisse, �ber den Einspruch und die Be-
schwerde gegen das W�hlerverzeichnis sowie �ber die Benach-
richtigung der Wahlberechtigten,

die Voraussetzungen f�r die Erteilung von Wahlscheinen, deren
Ausstellung, �ber den Einspruch und die Beschwerde gegen die
Versagung von Wahlscheinen,

Aufstellung, Einreichung, Inhalt und Form der Wahlvorschl�ge
sowie der dazu geh�rigen Unterlagen, �ber ihre Pr�fung, die Be-
seitigung von M�ngeln sowie �ber ihre Zulassung und Bekannt-
gabe,

Form und Inhalt des Stimmzettels und �ber den Wahlbrief- und
Stimmzettelumschlag,
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Bereitstellung, Einrichtung und Bekanntmachung der Wahl-
r�ume sowie �ber Vorrichtungen zur Geheimhaltung der Wahl,

die Stimmabgabe, auch soweit besondere Verh�ltnisse besondere
Regelungen erfordern,

die Briefwahl,

die Wahl in Kranken-, Pflege-, Justizvollzugs- und �hnlichen An-
stalten,

die Feststellung der Wahlergebnisse, ihre Weitermeldung und
Bekanntgabe sowie die Benachrichtigung der Gew�hlten,

die Durchf�hrung der Wahl von Ortsbeir�ten,

die Durchf�hrung von Wiederholungswahlen und Nachwahlen
sowie die Berufung von nachr�ckenden Bewerbern,

die Durchf�hrung der Wahlen von B�rgermeistern und Land-
r�ten,

die Durchf�hrung von B�rgerentscheiden,

die Durchf�hrung von Ausl�nderbeiratswahlen,

Bekanntmachung und Zustellungen,

Aufstellung und elektronische Ver�ffentlichung von Vordruck-
mustern,

die Durchf�hrung der Wahlstatistik.

F�r die gleichzeitige Durchf�hrung von Direktwahlen und B�r-
gerentscheiden mit Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen
oder Volksabstimmungen und Volksentscheiden kann die f�r
das Kommunalwahlrecht zust�ndige Ministerin oder der hierf�r
zust�ndige Minister Bestimmungen treffen, die zur Anpassung
an das jeweilige Wahlrecht erforderlich sind.

§ 68a
�bergangsvorschrift f�r die Wahl des Kreistages des
Main-Kinzig-Kreises im M�rz 2026

Bei der Aufstellung der Wahlvorschl�ge nach § 12 Abs. 1 f�r die
Wahl des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises ist f�r Mitglieder-
oder Vertreterversammlungen, die bis zum 31. Dezember 2025
stattfinden, die Mitgliedschaft in der Partei oder W�hlergruppe
im Wahlkreis nach der bis zu diesem Datum geltenden Gliede-
rung des Main-Kinzig-Kreises maßgeblich. Die Ausgliederung
der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis ber�hrt nicht die
Stimmberechtigung der Mitglieder der Partei oder W�hler-
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gruppe bei nach Maßgabe von Satz 1 durchgef�hrten Versamm-
lungen.

§ 69
In-Kraft-Treten

(1) (infolge Zeitablaufs gegenstandslos)

(2) Im �brigen tritt das Gesetz am Tage nach seiner Verk�n-
dung in Kraft.
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HAUPTSATZUNG
DER STADT FRANKFURT AM MAIN

Stand: 13. M�rz 2024

Inhalt:

§ 1 Stadtgebiet

§ 2 Pr�sidium der Stadtverordnetenversammlung

§ 3 Der Gemeindevorstand

§ 4 Ortsbezirk und Ortsbeir�te

§ 5 Ausl�nderbeirat

§ 6 Entsch�digung f�r ehrenamtlich T�tige

§ 7 Stadtfarben und Stadtwappen

§ 8 Amtskette

§ 9 �ffentliche Bekanntmachung

§ 10 Haushaltswirtschaft

§ 11 Ton- und Video�bertragung im Internet

§ 12 In-Kraft-Treten

Aufgrund der §§ 5, 6, 7, 51 Nr. 6, 52 Absatz 3, 57 Absatz 1 und
58 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. M�rz 2005 (GVBl. I S. 142)
zuletzt ge�ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar
2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung die
vorbezeichnete Satzung vom 19. Oktober 1978 durch Beschluss
vom 1. Februar 2024, § 4306, ge�ndert.1)

Die Satzung hat damit folgenden Wortlaut:

§ 1
Stadtgebiet

Das Gebiet der Stadt Frankfurt am Main umfasst die Gemarkun-
gen nach dem Stand vom 1. Oktober 2001 ohne das aus dem
Gebiet der Stadt Frankfurt am Main ausgegliederte und in das
Gebiet des Main-Taunus-Kreises eingegliederte Flurst�ck Kriftel-
L�usgrund VF 1548.2)3)
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1) § 11 ge�ndert in Kraft mit Wirkung vom 13. M�rz 2024 (Amtsblatt Stadt Frankfurt
am Main 2024, S. 185)

2) vom Abdruck wurde abgesehen
3) Eingef�gt mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12. September

2013, § 3633, in Kraft mit Wirkung vom 9. Oktober 2013 (Amtsblatt Stadt Frank-
furt am Main 2013, S. 1232)



§ 2
Pr�sidium der Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung w�hlt aus ihrer Mitte ein Pr�-
sidium, das aus der Stadtverordnetenvorsteherin/dem Stadtver-
ordnetenvorsteher, drei4) gleichberechtigten Stellvertreterinnen/
Stellvertretern, sechs Schriftf�hrerinnen/Schriftf�hrern und sechs
Beisitzerinnen/Beisitzern besteht.

§ 3
Der Gemeindevorstand
1Der Magistrat ist der Gemeindevorstand. 2Er besteht aus dem
Oberb�rgermeister als dem Vorsitzenden, dem B�rgermeister,
zehn weiteren hauptamtlichen und 14 ehrenamtlichen Beige-
ordneten (Stadtr�ten).

§ 4
Ortsbezirke und Ortsbeir�te
1Gem�ß § § 81 und 82 der Hessischen Gemeindeordnung ist das
Stadtgebiet in 16 Ortsbezirke eingeteilt. 2Die Abgrenzung der Be-
zirke ergibt sich aus der beigef�gten Karte und der �bersicht
(Anlagen 1 und 2).5), 6) 3F�r jeden Ortsbezirk wird ein Ortsbeirat
gebildet. 4Er besteht in Ortsbezirken bis 8 000 Einwohnern aus
der H�chstzahl von neun Mitgliedern. 5In Ortsbezirken mit
mehr als 8 000 Einwohnern aus der h�chstzul�ssigen Zahl von
19 Mitgliedern. 6N�heres regelt die von der Stadtverordnetenver-
sammlung erlassene Gesch�ftsordnung.

§ 5
Ausl�nderbeirat7)

(1) 1F�r das Gebiet der Stadt Frankfurt am Main wird ein Aus-
l�nderbeirat eingerichtet. 2Er besteht aus 37 Mitgliedern. 3Der
Ausl�nderbeirat tr�gt den Namen Kommunale Ausl�nder- und
Ausl�nderinnen-Vertretung in Frankfurt am Main (KAV); er
kann der Stadtverordnetenversammlung eine �nderung dieses
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4) Ge�ndert mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.04.2016, § 8,
in Kraft mit Wirkung vom 4. Mai 2016 (Amtsblatt Stadt Frankfurt am Main 2016,
S. 651)

5) Ge�ndert mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.03.2018,
§ 2501, in Kraft mit Wirkung vom 1. Januar 2019 (Amtsblatt Stadt Frankfurt am
Main 2018, S. 1945)

6) vom Abdruck wurde abgesehen
7) Eingef�gt mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.07.1997,

§ 558, in Kraft mit Wirkung vom 09.11.1997 (Amtsblatt Stadt Frankfurt am Main
1997, S. 662)



Namens vorschlagen. 4Bei der Wahl zum Ausl�nderbeirat ist die
M�glichkeit der Briefwahl gegeben.8)

(2) 1Die KAV vertritt gegen�ber den Organen der Stadt Frank-
furt am Main die Interessen der ausl�ndischen Einwohner. 2Im
Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse nach § 88 Hessische Ge-
meindeordnung soll sie die Teilnahme der ausl�ndischen Ein-
wohner am gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und
wirtschaftlichen Leben f�rdern, die Lebensbedingungen dieses
Personenkreises verbessern, das Zusammenleben deutscher und
ausl�ndischer Einwohner unterst�tzen und zur Verst�ndigung
zwischen allen Einwohnern bei Wahrung unterschiedlicher kul-
tureller Identit�ten beitragen.

(3) 1Im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse kann die KAV
�ffentlichkeitsarbeit als Interessenvertretung der in Frankfurt
am Main lebenden ausl�ndischen Einwohnerinnen und Ein-
wohner betreiben. 2Sie kann Mitglied einer durch Landesrecht
geschaffenen Organisation gew�hlter Ausl�nderbeir�te werden.

§ 6
Entsch�digung f�r ehrenamtlich T�tige

Die Entsch�digung f�r ehrenamtlich T�tige ist in einer besonde-
ren Satzung zu regeln.

§ 7
Stadtfarben und Stadtwappen
1Die Stadtfarben sind weiß-rot. 2Das Stadtwappen zeigt den wei-
ßen (silbernen), aufgerichteten, goldgekr�nten und goldbewehr-
ten Adler mit gespreizten Fl�geln und F�ngen, mit blauer Zunge
und blauen Krallen auf dem roten Feld.

§ 8
Amtskette

Die Anlegung der goldenen Amtskette der Stadt Frankfurt am
Main ist dem Oberb�rgermeister, der silbernen Amtskette dem
B�rgermeister bei feierlichen Anl�ssen pers�nlich vorbehalten.
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8) Eingef�gt mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.07.2005,
§ 9640, in Kraft mit Wirkung vom 27.09.2005 (Amtsblatt Stadt Frankfurt am
Main 2005, S. 1115)



§ 9
�ffentliche Bekanntmachung

(1) 1�ffentliche Bekanntmachungen der Stadt Frankfurt am
Main erfolgen im „AMTSBLATT STADT FRANKFURT AM
MAIN“. 2Die �ffentliche Bekanntmachung ist mit dem Ablauf
des Erscheinungstages des die Bekanntmachung enthaltenden
Amtsblatts vollendet.

(2) 1Sind Karten, Pl�ne oder Zeichnungen und damit verbun-
dene Texte und Erl�uterungen bekannt zu machen, so werden
diese zu jedermanns Einsicht im Stadtplanungsamt, Kurt-Schu-
macher-Straße 10, 60311 Frankfurt am Main, montags, diens-
tags, donnerstags und freitags in der Zeit von 7.10 bis 15.40 Uhr,
mittwochs in der Zeit von 7.10 bis 19.00 Uhr, auf die Dauer von
zwei Wochen ausgelegt.9) 2Gegenstand, Ort (Geb�ude und
Raum), Tageszeit und Dauer der Auslegung sind sp�testens am
Tage vor Beginn der Auslegung nach Absatz 1 �ffentlich be-
kannt zu machen. 3Das gleiche gilt, wenn durch Rechtsvor-
schrift eine �ffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und diese
Rechtsvorschrift keine besonderen Bestimmungen enth�lt. 4Die
�ffentliche Bekanntmachung ist in diesen F�llen mit dem Ab-
lauf des Tages vollendet, an dem die Auslegungsfrist endet.

(3) F�r �ffentliche Bekanntmachungen der �rtlichen Stiftun-
gen, die gem�ß § 120 HGO von der Stadt verwaltet werden, gilt
Absatz 1 entsprechend.

(4) 1�ffentliche Zustellungen nach § 10 Abs. 2 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354) erfol-
gen durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung. 2Diese ist
an den Anschlagtafeln im Rathaus, Bethmannstraße 3, f�r die
Dauer von zwei Wochen auszuh�ngen.10)

§ 10
Haushaltswirtschaft11)

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Frankfurt am Main wird nach
den Grunds�tzen der doppelten Buchf�hrung gef�hrt.
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9) Ge�ndert mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2009;
§ 7348 in Kraft mit Wirkung vom 3. Februar 2010 (Amtsblatt Stadt Frankfurt am
Main 2010, S. 99)

10) Ge�ndert mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.11.2007,
§ 3005, in Kraft mit Wirkung vom 26. M�rz 2008 (Amtsblatt Stadt Frankfurt am
Main 2008, S. 411)

11) Eingef�gt mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.02.2006,
§ 10945, in Kraft mit Wirkung vom 01.01.2007 (Amtsblatt Stadt Frankfurt am
Main 2006, S. 578)



§ 11
Ton- und Video�bertragung im Internet12)

1Die �ffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung
k�nnen im Internet als Ton- und Video�bertragung zug�nglich
gemacht werden. 2N�heres regelt die Gesch�ftsordnung der
Stadtverordnetenversammlung.

§ 12
In-Kraft-Treten13)

1Die Hauptsatzung tritt am 5. Juni 1952 in Kraft. 2Gleichzeitig
tritt die bisherige Hauptsatzung außer Kraft.
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12) Ge�ndert mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.02.2024,
§ 4306, in Kraft mit Wirkung vom 13. M�rz 2024 (Amtsblatt Stadt Frankfurt am
Main 2024, S. 185)

13) Die Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten der Hauptsatzung in der urspr�ng-
lichen Fassung vom 5. Juni 1952
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Aufgrund des § 60 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I
S. 142), zuletzt ge�ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Fe-
bruar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversamm-
lung am 01.02.2024, § 4305, die nachstehende Gesch�ftsord-
nung erlassen:

I. Stadtverordnete

§ 1
Pflichten der Stadtverordneten

(1) Die Stadtverordneten sind kraft ihres Mandats verpflichtet,
an der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung teilzunehmen.

(2) Bei der Einf�hrung sind die Stadtverordneten auf die Beach-
tung der Hessischen Gemeindeordnung (§ 35 in Verbindung
mit den §§ 24, 24 a, 25 und 26) und dieser Gesch�ftsordnung
hinzuweisen.

(3) In Zweifelsfragen ist das Mitglied der Stadtverordnetenver-
sammlung verpflichtet, sich durch R�ckfragen bei der/dem Vor-
sitzenden der Stadtverordnetenversammlung �ber den Inhalt
seiner Pflichten zu vergewissern.

(4) Bestehen Anhaltspunkte daf�r, dass ein Mitglied der Stadt-
verordnetenversammlung seine Pflichten gem�ß §§ 2 und 3 ver-
letzt, so kann der/die Vorsitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung von der betroffenen Person erg�nzende Ausk�nfte
zur Erl�uterung ihrer Anzeige verlangen.

§ 2
Anzeigen nach § 26a HGO

(1) Ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist verpflich-
tet, der/dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung
schriftlich die folgenden T�tigkeiten, die w�hrend der Mitglied-
schaft in der Stadtverordnetenversammlung ausge�bt oder auf-
genommen werden, anzuzeigen:

1. seine ausge�bten Berufst�tigkeiten,

2. seine Arbeitgebenden;

3. T�tigkeiten in der Gesch�ftsf�hrung oder als Mitglied eines
Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder
sonstigen Gremiums einer Gesellschaft oder eines in einer
anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens,
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4. T�tigkeiten in der Gesch�ftsf�hrung oder als Mitglied eines
Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder ei-
nes sonstigen Gremiums einer K�rperschaft oder Anstalt des
�ffentlichen Rechts,

5. T�tigkeiten in der Gesch�ftsf�hrung oder als Mitglied eines
Vorstandes oder eines sonstigen leitenden Gremiums eines
Vereins oder einer Stiftung,

6. Funktionen und Mitgliedschaften in Vereinen, Verb�nden
oder �hnlichen Organisationen,

7. das Halten und die Aufnahme von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften, wenn dadurch ein wesentlicher
wirtschaftlicher Einfluss auf das Unternehmen begr�ndet
wird.

(2) Die Anzeigepflicht umfasst nicht die Mitteilung von Tat-
sachen �ber Dritte, f�r die das Mitglied der Stadtverordneten-
versammlung gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte oder Ver-
schwiegenheitspflichten geltend machen kann.

§ 3
Anzeigen bei st�dtischen Auftr�gen

(1) Das Mitglied der Stadtverordnetenversammlung hat anzuzei-
gen, ob und welche entgeltlichen st�dtischen Auftr�ge und T�-
tigkeiten es �bernommen hat.

(2) Unter dem Begriff „st�dtische Auftr�ge“ sind alle entgelt-
lichen Rechtsgesch�fte mit der Stadt Frankfurt am Main, ihren
Eigenbetrieben und den Kapital- und Personengesellschaften zu
verstehen, an denen die Stadt Frankfurt am Main mit mehr als
25 % der Stimmrechte beteiligt ist.

§ 4a
Fristen

(1) Anzeigen gem�ß §§ 2 und 3 sind innerhalb einer Frist von
drei Monaten nach Erwerb der Mitgliedschaft in der Stadtver-
ordnetenversammlung bei der/dem Vorsitzenden der Stadtver-
ordnetenversammlung einzureichen.

(2) 1Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung for-
dert dar�ber hinaus zu Beginn eines jeden Kalenderjahres die
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung schriftlich unter
Fristsetzung zu den Anzeigen nach §§ 2 und 3 auf. 2Daraufhin
leitet die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung die
Sammlung der Anzeigen der dem Haupt- und Finanzausschuss
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vorsitzenden Person zu, die den Haupt- und Finanzausschuss in
nicht �ffentlicher Sitzung unterrichtet.

(3) 1Die Anzeigen nach § 2 Ziffern 1. sowie 3. bis 5. sind auf der
Internetseite der Stadtverordnetenversammlung zu ver�ffent-
lichen. 2In begr�ndeten F�llen k�nnen Daten anonymisiert wer-
den. 3Die Anzeigen nach § 3 sind vertraulich. 4Einsicht d�rfen
nur die Stadtverordneten oder die Mitglieder des Magistrats
nehmen.

(4) Die Einsichtnahme erfolgt nach Unterrichtung der dem
Haupt- und Finanzausschussvorsitzenden Person in Anwesen-
heit der Leitung des B�ros der Stadtverordnetenversammlung.

§ 4b
Widerstreit der Interessen

(1) 1Eine Mitglied der Stadtverordnetenversammlung darf – ab-
gesehen von der Stimmabgabe bei Wahlen – nicht bei Angele-
genheiten beratend oder entscheidend mitwirken, wenn die
Entscheidung ihm selbst, seiner geehelichten Person, seinen
Verwandten bis zum dritten oder Verschw�gerten bis zum zwei-
ten Grad oder einer vor ihm kraft Gesetz oder Vollmacht vertre-
tenen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen
kann. 2Dies gilt nicht, wenn es an der Entscheidung der Angele-
genheit lediglich als einer Berufs- oder Bev�lkerungsgruppe an-
geh�riger Person beteiligt ist, deren gemeinsame Interessen
durch die Angelegenheit ber�hrt werden.

(2) Wenn Stadtverordnete annehmen, dass sie wegen der Be-
sorgnis der Befangenheit an der Beratung oder Entscheidung
einer Angelegenheit nicht mitwirken d�rfen (§ 25 HGO), so
haben sie dies der/dem Vorsitzenden der Stadtverordneten-
versammlung bzw. der dem jeweiligen Ausschuss vorsitzenden
Person vor Beginn der Beratung und Beschlussfassung der Ange-
legenheit mitzuteilen (§ 25 Abs. 4 HGO).

§ 5
Verhinderung der Stadtverordneten

(1) Befreiungen von der Teilnahme an den Sitzungen der Stadt-
verordnetenversammlung bis zu drei Monaten erteilt die/der
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, f�r l�ngere Zeit
der �ltestenausschuss; Befreiung auf unbestimmte Zeit wird
nicht gew�hrt.
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(2) 1Bei unentschuldigtem Fernbleiben k�nnen Maßnahmen ge-
m�ß § 46 dieser Gesch�ftsordnung getroffen werden. 2N�heres
wird in der Entsch�digungssatzung geregelt.

§ 6
Ausweis und Arbeitsunterlagen
1Die Stadtverordneten erhalten f�r die Dauer der Wahlperiode
einen Ausweis und die notwendigen Arbeitsunterlagen. 2Der
Ausweis ist mit der Niederlegung des Mandats vorzeitig vor
Ende der Wahlperiode zur�ckzugeben.

II. Fraktionen

§ 7
Bildung und St�rke der Fraktionen

(1) 1Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung k�nnen
sich zu Fraktionen zusammenschließen. 2Eine Fraktion ist der
Zusammenschluss von mindestens drei Stadtverordneten.

(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen
der Vorsitzenden und Stellvertretungen, der Mitglieder und
Hospitierenden sind der/dem Vorsitzenden der Stadtverordne-
tenversammlung schriftlich mitzuteilen.

III. Pr�sidium

§ 8
Zusammensetzung und Aufgaben

(1) Das Pr�sidium besteht gem�ß § 2 der Hauptsatzung aus der/
dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, drei
gleichberechtigten Stellvertretungen, sechs Schriftf�hrenden
und sechs Beisitzenden.

(2) 1Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung
f�hrt die Gesch�fte der Stadtverordnetenversammlung und ver-
tritt sie gem�ß § 58 Absatz 7 HGO nach außen. 2Sie/er leitet die
Verhandlungen, handhabt die Ordnung in den Sitzungen und
�bt das Hausrecht aus.

(3) Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung ver-
f�gt �ber die der Stadtverordnetenversammlung im Haushalts-
plan bereitgestellten Mittel.
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(4) Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung ist
jederzeit berechtigt, die unter Absatz 2 und 3 aufgef�hrten Auf-
gaben tempor�r auf eine ihrer/seiner Stellvertretungen zu �ber-
tragen.

IV. Aussch�sse

§ 9
˜ltestenausschuss

(1) 1Zur Unterst�tzung der/des Vorsitzenden der Stadtverord-
netenversammlung und zur Regelung gemeinsamer Angelegen-
heiten von grunds�tzlicher Bedeutung, z. B. Gestaltung der
Tagesordnung der Plenarsitzung, Jahresterminkalender, Ta-
gungszeiten, Sitzungstage der Aussch�sse, innere Angelegenhei-
ten der Stadtverordnetenversammlung und Auslegung der Ge-
sch�ftsordnung, bildet die Stadtverordnetenversammlung einen
�ltestenausschuss. 2Die Zusammensetzung richtet sich nach
dem St�rkeverh�ltnis der Fraktionen (Benennungsverfahren).

(2) 1Den Vorsitz f�hrt die/der Vorsitzende der Stadtverordneten-
versammlung. 2Dieser Sitz wird ihrer/seiner Fraktion angerech-
net. 3Sie/er wird durch die im Ausschuss gew�hlte Stellvertre-
tung vertreten.

(3) 1Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung be-
ruft den �ltestenausschuss ein. 2Auf Verlangen einer Fraktion
oder von mindestens f�nfzehn Stadtverordneten ist sie/er dazu
verpflichtet. 3W�hrend der Plenarsitzung kann eine Unterbre-
chung zur Einberufung des �ltestenausschusses nur verlangt
werden, wenn dieser Antrag von einer Fraktion oder von min-
destens f�nfzehn Stadtverordneten unterst�tzt wird. 4Erforder-
lichenfalls hat die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung das Plenum zu befragen, ob eine Fraktion oder
mindestens f�nfzehn Stadtverordnete einen Antrag auf Einberu-
fung unterst�tzen. 5In diesem Falle wird die Sitzung unterbro-
chen.

§ 10
Bildung und St�rke der sonstigen Aussch�sse

(1) 1Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Einrich-
tung von st�ndigen Aussch�ssen und deren Bezeichnung.
2Diese haben die Aufgabe, die Beschl�sse der Stadtverordneten-
versammlung vorzubereiten (Beschlussempfehlungen), sowie in
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den F�llen des § 12 Absatz 3 GOS zu entscheiden. 3Die Stadtver-
ordnetenversammlung legt den Gesch�ftsbereich und die St�rke
der Aussch�sse fest.

(2) 1Sie kann f�r bestimmte Aufgaben Sonderaussch�sse bilden.
2Sie tagen in der Regel �ffentlich; eine nicht �ffentliche Bera-
tung kann im Einzelfall erforderlich sein.

(3) 1Akteneinsichtsaussch�sse sind auf Verlangen einer Fraktion
oder von einem Viertel der gesetzlichen Zahl der Stadtverordne-
ten zu einem konkret zu bestimmenden Thema einzurichten.
2Die Einrichtung wird im folgenden �ltestenausschuss beraten,
sofern sie bis zum Dienstag der Vorwoche beantragt wurde. 3Die
Aufgaben der Akteneinsichtsaussch�sse beschr�nken sich auf
die Einsichtnahme in die von der Verwaltung vorzulegenden
Akten.

(4) 1Die Fraktionen benennen gem�ß § 62 Absatz 2 HGO ihre
Mitglieder. 2Ist ein Losverfahren zur Verteilung von Ausschuss-
sitzen erforderlich, einigen sich die beteiligten Fraktionen auf
die Verteilung, anderenfalls findet das Losverfahren im �ltesten-
ausschuss statt.

§ 11
Vorsitz und Stellvertretung

Die Aussch�sse w�hlen aus ihrer Mitte ein vorsitzendes Mitglied
und dessen Stellvertretung, die verschiedenen Fraktionen ange-
h�ren sollen.

§ 12
Verfahren

(1) Bei divergierenden Beschlussempfehlungen entscheidet der
Haupt- und Finanzausschuss, ersatzweise der �ltestenausschuss.

(2) Beratungsgegenst�nde k�nnen bis zur n�chsten Sitzung des
Ausschusses zur�ckgestellt werden, wenn dies von einer Frak-
tion oder einem fraktionslosen Mitglied der Stadtverordneten-
versammlung beantragt wird, weil eine Behandlung noch nicht
m�glich war.

(3) 1Die nachfolgenden Angelegenheiten werden gem�ß § 50
Absatz 1 Satz 2 HGO zur Beschlussfassung auf die jeweiligen
Fachaussch�sse �bertragen:

– Berichte des Magistrats, soweit sie lediglich zur Kenntnis
bzw. als Zwischenbericht zur Kenntnis genommen werden,

162

GESCH˜FTSORDNUNG DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG



– Verl�ngerung der Frist zur Vorlage eines Berichtes des Magis-
trats gem�ß § 17 Absatz 5 und § 18 Absatz 1 der Gesch�ftsord-
nung um in der Regel ein bis drei Monate,

– Antr�ge aus der Stadtverordnetenversammlung, soweit ledig-
lich eine �berweisung an den Magistrat zur Pr�fung und Be-
richterstattung beschlossen wird,

– Anregungen der Ortsbeir�te sowie der KAV, soweit lediglich
eine �berweisung an den Magistrat zur Pr�fung und Bericht-
erstattung bzw. vereinfachtes Verfahren beschlossen wird,

– Vortr�ge des Magistrats, die nachfolgend n�her bezeichnete
Gegenst�nde zum Inhalt haben: Grundst�cksgesch�fte und
die Abwicklung von Erbbauvertr�gen (Jahreserbpacht) bis
25 000 A – soweit es sich um Grundst�cksank�ufe handelt bis
50 000 A, Objektbl�tter und Freigabe von Sportf�rderungsmit-
teln,

– Freigabe von Ankaufsmitteln f�r die Museen, soweit sie im
Einzelfall 20 000 A �bersteigen,

– Freigabe von Planungsmitteln f�r im Finanzhaushalt vorgese-
hene Investitionsvorhaben, f�r die noch keine Vorplanung
oder Bau- und Finanzierungsvorlage erstellt ist. 2Auf Verlan-
gen einer Fraktion oder eines fraktionslosen Mitgliedes der
Stadtverordnetenversammlung entscheidet die Stadtverord-
netenversammlung in der auf die Ausschusssitzung folgen-
den Plenarsitzung. 3Bei Antr�gen und Ortsbeiratsanregungen
zu einem Magistratsvortrag bzw. Magistratsbericht sowie bei
Zur�ckweisung eines Magistratsberichtes erfolgt ebenfalls
eine Beschlussfassung in der auf die Ausschusssitzung folgen-
den Plenarsitzung der Stadtverordnetenversammlung.

(4) 1Durch das Votum zu einem Magistratsbericht wird keine
Entscheidung in der Sache herbeigef�hrt. 2Das Votum zu Magis-
tratsberichten lautet Kenntnis, Zur�ckweisung oder Kenntnis
als Zwischenbericht. 3Wird ein Bericht als Zwischenbericht zur
Kenntnis genommen, ist eine kurze Begr�ndung anzugeben
und der Magistrat gefordert, innerhalb von drei Monaten erneut
zu berichten. 4Auf Berichte des Magistrats, die als Zwischenbe-
richte gekennzeichnet sind, hat der Magistrat ebenfalls inner-
halb von drei Monaten erneut zu berichten. 5Liegt nach Ablauf
der in den S�tzen 3 und 4 genannten Frist kein neuer Bericht
vor, gilt § 17 Absatz 5 S�tze 4 bis 8 entsprechend.

(5) 1Die Aussch�sse k�nnen auf Beschluss Sachverst�ndige zu
einer Anh�rung einladen. 2Der Ausschuss benennt die Sachver-
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st�ndigen, jede Fraktion kann Benennungsvorschl�ge unterbrei-
ten. 3Die Einladung der Sachverst�ndigen erfolgt durch die dem
Ausschuss vorsitzende Person. 4Daraus entstehende Kosten wer-
den nur nach vorheriger Genehmigung durch die Vorsitzende/
den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung gezahlt.

(6) 1In den Fachaussch�ssen soll zu Beginn der Ausschusssitzun-
gen eine Runde f�r die Einwohnenden der Stadt stattfinden und
in der Regel auf den Zeitraum von einer Stunde begrenzt sein.
2Unter diesem Tagesordnungspunkt k�nnen sich B�rgerinnen
und B�rger zu allen auf der Tagesordnung des jeweiligen Fach-
ausschusses aufgef�hrten Punkten zu Wort melden. 3Die Rede-
zeit pro Meldung wird auf maximal f�nf Minuten begrenzt.

§ 13
Teilnahme anderer Mitglieder der Stadtverordnetenversamm-
lung, der Fraktionsmitarbeitenden, der beauftragten Mitglieder
der Ortsbeir�te und der Kommunalen Ausl�nder- und Aus-
l�nderinnenvertretung

(1) Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und
ihre/seine Stellvertretungen sind berechtigt, an allen Ausschuss-
sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Fraktionslose
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und f�r Frak-
tionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz
entfallen ist, kann an diesem Ausschuss ein Mitglied der Stadt-
verordnetenversammlung mit beratender Stimme (Antrags- und
Rederecht, aber kein Stimmrecht) teilnehmen.

(2) Sonstige Stadtverordnete k�nnen auch an nicht �ffentlichen
Sitzungen als Zuh�rende teilnehmen.

(3) Antragstellende k�nnen im Fachausschuss ihre Antr�ge be-
gr�nden, haben jedoch kein Stimmrecht, sofern sie nicht selbst
dem betreffenden Ausschuss angeh�ren.

(4) Jede Fraktion kann zu nicht �ffentlichen Ausschusssitzun-
gen Fraktionsmitarbeitende entsenden, welche der Sitzung
ohne das Recht zur Beteiligung an den Beratungen beiwohnen.

(5) 1Beauftragte Mitglieder der Ortsbeir�te sind in Ausschussbe-
ratungen anzuh�ren, wenn Tagesordnungspunkte behandelt
werden, die ihren Ortsbezirk betreffen. 2Dies gilt auch f�r nicht
�ffentliche Sitzungen.

(6) Die entsandten Mitglieder der KAV sind gem�ß § 88 Absatz 2
HGO in den Aussch�ssen anzuh�ren.
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(7) Der Stadtsch�lerInnenrat sowie die Frankfurter Behinderten
ArbeitsGemeinschaft (FBAG) k�nnen f�r die Fachaussch�sse je-
weils Vorstandsmitglieder oder Sprechende der Fachaussch�sse
der FBAG benennen, die dann ein Rederecht f�r den jeweiligen
Ausschuss erhalten.

(8) Die entsandten Mitglieder des Seniorenbeirats sind in den
Aussch�ssen anzuh�ren.

§ 14
Teilnahme des Magistrats
1Der Magistrat ist zur Teilnahme an den Sitzungen der Aus-
sch�sse verpflichtet. 2Der Magistrat muss jederzeit zu dem Ge-
genstand der Verhandlung geh�rt werden und ist verpflichtet,
den Aussch�ssen auf Anforderung Ausk�nfte zu den Beratungs-
gegenst�nden zu erteilen. 3Im jeweiligen Fachausschuss berich-
ten die anwesenden Magistratsmitglieder unter „Bericht der
Magistratsmitglieder“ nach Absprache mit der dem Ausschuss
vorsitzenden Person zu wichtigen Themen. 4Sofern es dem je-
weils zust�ndigen Magistratsmitglied nicht m�glich ist, an der
Ausschusssitzung teilzunehmen, ist dem Ausschuss vor Beginn
der Ausschusssitzung ein schriftlicher Bericht vorzulegen.

§ 15

(aufgehoben)

§ 16
Unterrichtung der �ffentlichkeit

(1) �ber das Ergebnis der nicht�ffentlichen Ausschusssitzungen
haben die Vorsitzenden den Medien auf Verlangen Auskunft zu
geben.

(2) Sie k�nnen eine Auskunft verweigern,

a) wenn durch sie die sachgem�ße Durchf�hrung eines Straf-
oder Disziplinarverfahrens vereitelt, erschwert, verz�gert
oder gef�hrdet werden k�nnte,

b) soweit Ausk�nfte �ber pers�nliche Angelegenheiten einzel-
ner verlangt werden, an deren �ffentlicher Bekanntgabe kein
berechtigtes Interesse besteht,

c) soweit Maßnahmen, die im �ffentlichen Interesse liegen,
durch ihre vorzeitige �ffentliche Er�rterung vereitelt, er-
schwert, verz�gert oder gef�hrdet werden k�nnten.
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V. Vortr�ge und Antr�ge

§ 17
Behandlung der Vortr�ge, Antr�ge und Anregungen

(1) 1Magistratsvortr�ge, Antr�ge aus der Stadtverordnetenver-
sammlung, Ortsbeiratsanregungen und Anregungen der KAV
sind bei der/dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversamm-
lung in Schriftform einzureichen. 2Antragsschluss ist jeweils
dienstags, vier Wochen vor der n�chsten Plenarsitzung; die Ter-
mine werden mit dem Jahresterminkalender festgelegt. 3Dar�ber
hinaus werden Anmeldungen von mindestens einem Viertel der
gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversamm-
lung – die eigenh�ndig zu unterzeichnen haben –, des Magis-
trats oder Anmeldungen entsprechend § 58 Absatz 5 Satz 2 HGO
in Verbindung mit § 56 Absatz 1 Satz 2 HGO ber�cksichtigt,
wenn sie mittwochs, eine Woche vor der Plenarsitzung,
09:00 Uhr, bei der/dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-
sammlung vorliegen und in die Zust�ndigkeit der Stadtverord-
netenversammlung geh�ren. 4Diese Vorlagen werden soweit
m�glich in den zust�ndigen Fachaussch�ssen, zumindest aber
im Haupt- und Finanzausschuss, vorberaten.

(2) 1Das B�ro der Stadtverordnetenversammlung nimmt die
Vorlagen in das am Mittwoch einer jeden Woche erscheinende
Versandpaket auf. 2Vorlagen, die bis sp�testens dienstags, vier
Wochen vor der Plenarsitzung, im B�ro der Stadtverordneten-
versammlung eingegangen sind, werden bei der Aufstellung der
Tagesordnung ber�cksichtigt. 3Zur Vorbereitung der Entschei-
dung verweist sie die/der Vorsitzende an die zust�ndigen Aus-
sch�sse.

(3) Beratungsgegenst�nde, die nicht in den Aussch�ssen vor-
beraten wurden, sind auf Antrag auf die Tagesordnung zur
n�chsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen, wenn eine
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Haupt- und
Finanzausschusses zustimmt, am Tag der Plenarsitzung ent-
scheidet der �ltestenausschuss mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln seiner Mitglieder �ber die Dringlichkeit.

(4) �ber Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung der
Stadtverordnetenversammlung verzeichnet sind, kann auf An-
trag des Magistrats, einer Fraktion oder eines fraktionslosen Mit-
glieds der Stadtverordnetenversammlung nur dann verhandelt
werden, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Stadtver-
ordneten zustimmen.
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(5) 1Wird ein Antrag aus der Stadtverordnetenversammlung,
eine Anregung des Ortsbeirates oder der KAV an den Magistrat
zur Pr�fung und Berichterstattung �berwiesen oder hat eine sol-
che Vorlage einen Pr�fungsauftrag – auch sinngem�ß – zum
Inhalt, hat der Magistrat innerhalb von drei Monaten zu berich-
ten. 2In Eilf�llen kann diese Frist von der Stadtverordnetenver-
sammlung auf einen Monat verk�rzt werden. 3Kann ein inhalt-
licher Bericht des Magistrats bis zum Ablauf der Frist nicht
vorgelegt werden, ist dieses vom Magistrat schriftlich mitzutei-
len. 4Die Angelegenheit wird in die Tagesordnung der n�chsten
Sitzung des federf�hrenden Fachausschusses aufgenommen.
5Das zust�ndige Mitglied des Magistrats oder – bei dessen Ver-
hinderung – ein anderes vertretendes Magistratsmitglied erl�u-
tert im Ausschuss die Gr�nde f�r die Verz�gerung und die vor-
aussichtliche Bearbeitungszeit. 6Der Ausschuss ist erm�chtigt,
die Frist f�r die Vorlage des Berichtes �ber einen Zeitraum von
in der Regel einem bis zu drei Monaten zu verl�ngern. 7Liegt
auch nach Ablauf der Fristverl�ngerung keine Antwort des
Magistrats vor, wird die Angelegenheit erneut auf die Tagesord-
nung des Ausschusses genommen. 8F�r das weitere Verfahren
gilt Satz 6 entsprechend.

(6) 1Der Magistrat hat Beschl�sse der Stadtverordnetenver-
sammlung unverz�glich auszuf�hren bzw. mit der Ausf�hrung
zu beginnen. 2Sollte sich die Ausf�hrung verz�gern, so berichtet
der Magistrat unverz�glich nach Bekanntwerden der daf�r maß-
geblichen Gr�nde, sp�testens jedoch drei Monate nach Be-
schlussfassung der Stadtverordnetenversammlung schriftlich
�ber den Stand solcher Verfahren und �ber die Hinderungs-
gr�nde.

VI. Anfragen

§ 18
Behandlung der Anfragen

(1) 1Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversamm-
lung oder Fraktionen an den Magistrat sind der/dem Vorsitzen-
den der Stadtverordnetenversammlung schriftlich einzureichen.
2Diese/r reicht die Anfrage unmittelbar an den Magistrat weiter
und ersucht ihn, die Antwort innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten schriftlich zu erteilen. 3Liegt eine Antwort des Magistrats
bis zum Ablauf der Frist nicht vor, ist die Anfrage auf die Tages-
ordnung der n�chsten Sitzung des Fachausschusses zu setzen.
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4F�r das weitere Verfahren gilt § 17 Absatz 5 S�tze 5 bis 8 ent-
sprechend.

(2) 1Alle auf Anfragen ergangenen Magistratsberichte werden
auf die Tagesordnung der Aussch�sse genommen. 2Magistrats-
berichte, die den Ortsbeir�ten vorgelegt werden, werden zwei
Monate nach Berichtsdatum auf die Tagesordnung der Aus-
sch�sse gesetzt.

(3) 1Dringliche Anfragen, deren Dringlichkeit im Haupt- und
Finanzausschuss oder �ltestenausschuss beschlossen wurde,
werden direkt in der Stadtverordnetenversammlung behandelt,
sofern die antragstellende Fraktion bzw. das fraktionslose Mit-
glied der Stadtverordnetenversammlung sie anmeldet. 2Andern-
falls ist die Antwort bis zur n�chsten Stadtverordnetenversamm-
lung schriftlich zu erteilen. 3Diese Anfragen werden von der/
dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung unmittel-
bar an den Magistrat weitergereicht.

§ 19
Fragestunde

(1) 1In die ordentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenver-
sammlung wird eine Fragestunde aufgenommen. 2Die Frage-
stunde endet, sobald jede Fraktion und jedes fraktionslose Mit-
glied der Stadtverordnetenversammlung Gelegenheit zu einer
m�ndlichen Frage hatte.

(2) 1Jedes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung kann an
den Magistrat �ber Gegenst�nde aus dessen Gesch�ftsbereich
bis zu zwei Fragen stellen, die kurz und bestimmt zu halten
sind. 2Die Fragen d�rfen nur ein konkretes Anliegen enthalten,
nur in eine Frage und h�chstens eine Unterfrage aufgegliedert
werden. 3Sie m�ssen dem B�ro der Stadtverordnetenversamm-
lung auf dem daf�r vorgesehenen Vordruck mit maximal
750 Zeichen eine Woche vor der Plenarsitzung bis 11:00 Uhr per
Mail eingereicht werden. 4Der Magistrat hat in der folgenden
Stadtverordnetenversammlung dazu Stellung zu nehmen. 5Die
Reihenfolge in der Fragestunde richtet sich nach der Fraktions-
st�rke, bei gleicher Fraktionsst�rke und bei fraktionslosen Stadt-
verordneten nach der bei der Kommunalwahl erreichten
Stimmenzahl. 6Die zweite Frage eines Mitglieds der Stadtverord-
netenversammlung wird erst dann aufgerufen, wenn jedes Mit-
glied die M�glichkeit hatte, seine erste Frage zu stellen.

(3) Fragen, die den Erfordernissen des Absatzes 2 nicht entspre-
chen, kann die/der Vorsitzende zur�ckweisen.
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(4) 1Es k�nnen nach der Beantwortung der jeweiligen Frage ins-
gesamt zwei Zusatzfragen gestellt werden. 2Bei einer der Zusatz-
fragen ist das fragestellende Mitglied bevorrechtigt. 3Im �brigen
findet § 33 der Gesch�ftsordnung entsprechend Anwendung.

(5) 1Fragen, die innerhalb der festgelegten Zeit nicht beantwor-
tet werden k�nnen, werden vom Magistrat schriftlich beantwor-
tet. 2Der Magistrat �bergibt diese Antwort am Ende der Frage-
stunde an das B�ro der Stadtverordnetenversammlung, das sie
an die fragestellende Person weitergibt.

§ 20
Aktuelle Stunde

(1) 1Zu der Antwort des Magistrats auf eine m�ndliche Frage
von aktuellem Interesse findet eine Aussprache statt, wenn sp�-
testens unmittelbar nach Schluss der Fragestunde eine Fraktion
oder ein fraktionsloses Mitglied der Stadtverordnetenversamm-
lung dies verlangt. 2Aus jeder Fraktion und von jedem fraktions-
losen Mitglied der Stadtverordnetenversammlung kann nur ein
solcher Antrag gestellt werden. 3Die Reihenfolge der Aktuellen
Stunden richtet sich hierbei nach der Reihenfolge der Fragen.

(2) 1Pro Aktueller Stunde wird die Gesamtredezeit auf dreißig
Minuten begrenzt. 2Die vom Magistrat in Anspruch genom-
mene Redezeit bleibt in jedem Falle unber�cksichtigt; er wird
jedoch gebeten, die Redezeit der Stadtverordneten nicht zu
�berschreiten. 3Falls doch, macht das Pr�sidium jeweils nach
dem Ablauf weiterer f�nf Minuten darauf aufmerksam. 4Zu jeder
Frage spricht h�chstens ein Magistratsmitglied; Abweichungen
von dieser Regel bed�rfen der vorherigen Zustimmung der
Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung.

(3) Die einzelne redende Person darf nicht l�nger als drei Minu-
ten sprechen.

(4) Die Stadtverordneten erhalten als Erste das Wort, welche die
jeweilige Aussprache begehrt haben.

(5) Antr�ge zur Sache sind nicht zul�ssig.

(6) Jede Fraktion sowie jedes fraktionslose Mitglied der Stadtver-
ordnetenversammlung hat im Verlauf der Aktuellen Stunden die
M�glichkeit, zu h�chstens zwei von anderen Fraktionen/frak-
tionslosen Stadtverordneten angemeldeten Aktuellen Stunden
mit einem Wortbeitrag zu reden.
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VII. Gegenst�nde aus der vorhergehenden Wahlperiode

§ 21
Behandlung von Antr�gen und Anregungen aus der vorher-
gehenden Wahlperiode

Alle Antr�ge aus der Stadtverordnetenversammlung, Anregun-
gen der Ortsbeir�te und der KAV, zu denen noch kein Beschluss
gefasst wurde, gelten mit dem Ende der Wahlperiode, in der sie
eingebracht sind, oder mit der Aufl�sung der Stadtverordneten-
versammlung als erledigt.

VIII. Eingaben

§ 22
Behandlung der Eingaben

(1) 1Eingaben an die Stadtverordnetenversammlung werden von
der/dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung den
Fraktionen sowie den fraktionslosen Stadtverordneten zur
Kenntnis gebracht und dem Magistrat zur Stellungnahme inner-
halb von vier Wochen �bermittelt. 2Die Stellungnahme des
Magistrats erhalten die Fraktionen und fraktionslose Stadtver-
ordnete zur Kenntnis. 3Einwendungen m�ssen innerhalb von
vierzehn Tagen erhoben werden. 4Sofern den Einwendungen
vom Magistrat nicht einvernehmlich abgeholfen wird, entschei-
det der zust�ndige Ausschuss hier�ber.

(2) Der einsendenden Person ist mitzuteilen, in welcher Form
ihre Eingabe behandelt wird und mit welchem Ergebnis sie er-
ledigt worden ist.

§ 23
Unzul�ssige Eingaben
1Eingaben k�nnen durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung als unzul�ssig zur�ckgewiesen
werden, wenn sie

a) nach ihrem Inhalt oder ihrer Form eine strafbare Handlung
oder eine Ungeh�rigkeit der einsendenden Person darstellen,

b) Gegenst�nde behandeln, die nicht zur Zust�ndigkeit der
Stadtverordnetenversammlung geh�ren,

c) nicht unterzeichnet sind.
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2In den F�llen a) und b) ist der einsendenden Person die Zur�ck-
weisung unter Angabe der Gr�nde mitzuteilen. 3Die Fraktionen
sowie fraktionslose Stadtverordnete sind �ber alle Zur�ck-
weisungen zu informieren. 4Zweifelsf�lle werden zun�chst im
�ltestenausschuss beraten.

IX. Ausschussberichte

§ 24
Behandlung der Berichte

(1) 1Die Beschlussempfehlungen der Aussch�sse werden in der
Plenarsitzung entweder auf Tagesordnung I oder auf Tagesord-
nung II behandelt. 2�ber die Tagesordnung II wird unter Be-
r�cksichtigung des Abstimmungsverhaltens in den Aussch�ssen
und der schriftlich zu Protokoll gegebenen Voten en bloc abge-
stimmt.

(2) 1Anmeldungen zur Tagesordnung I sollen sp�testens am Tag
der Plenarsitzung bis 10:00 Uhr dem B�ro der Stadtverordneten-
versammlung zugeleitet werden. 2Jede Fraktion und fraktions-
lose Stadtverordnete k�nnen Tagesordnungspunkte von der
Tagesordnung II zur Behandlung auf Tagesordnung I anmelden.
3Die Reihenfolge der Anmeldungen auf Tagesordnung I be-
stimmt sich jeweils nach der Fraktionsst�rke bzw. nach der bei
der Kommunalwahl erreichten Stimmenzahl. 4Der �ltestenaus-
schuss kann eine abweichende Reihenfolge vorschlagen. 5Die
von den fraktionslosen Stadtverordneten angemeldeten Tages-
ordnungspunkte werden am Ende der Tagesordnung I behan-
delt.

(3) Die Stadtverordnetenversammlung �berstellt Ausschuss-
berichte von Tagesordnung II auf Tagesordnung I, wenn ein
entsprechender Antrag sp�testens zu Beginn der Sitzung einge-
bracht wird und dieser Antrag die Unterst�tzung von mindes-
tens f�nfzehn Stadtverordneten findet.

X. Plenum der Stadtverordnetenversammlung

§ 25
Einberufung

(1) 1Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung be-
ruft die Stadtverordnetenversammlung im Benehmen mit dem
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Magistrat sowie unter Beachtung des vom �ltestenausschuss
festgelegten Terminkalenders und unter Angabe der Verhand-
lungsgegenst�nde schriftlich ein. 2Ein Mitglied der Stadtverord-
netenversammlung kann elektronisch (per E-Mail) eingeladen
werden, sofern nicht schriftlich widersprochen wurde.

(2) 1Zwischen dem Zugang der Einladung und dem Sitzungstag
m�ssen mindestens drei Tage liegen. 2In Eilf�llen kann die/der
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung diese Frist abk�r-
zen; jedoch muss die Einladung sp�testens am Tage vor der Sit-
zung zugehen. 3Bei Wahlen und �nderungen der Hauptsatzung
ist eine Abk�rzung der Ladungsfrist unzul�ssig. 4Einladungen,
Niederschriften, Drucksachen und andere Schriftst�cke gelten
als zugestellt, wenn sie in den Postf�chern der Mitglieder der
Stadtverordnetenversammlung niedergelegt bzw. als E-Mail ver-
sandt sind.

(3) 1Die Tagesordnung ist gem�ß § 9 der Hauptsatzung �ffent-
lich bekannt zu machen. 2Die endg�ltige Tagesordnung wird
von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

(4) Im �brigen gilt § 58 der Hessischen Gemeindeordnung.

§ 26
Dauer der Plenarsitzung

(1) 1Die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung endet sp�-
testens um 23:00 Uhr des in der Einladung genannten Sitzungs-
tages. 2Sofern bis 23:00 Uhr nicht alle Erstanmeldungen zur
Tagesordnung I aufgerufen wurden, wird die Sitzung bis zum
Abschluss dieser Tagesordnungspunkte verl�ngert.

(2) 1Die Stadtverordnetenversammlung kann w�hrend der Sit-
zung mit einfacher Mehrheit eine Verl�ngerung der Sitzungs-
dauer beschließen. 2In der Gesch�ftsordnungsdebatte �ber die
Verl�ngerung kann nur ein Mitglied der Stadtverordnetenver-
sammlung f�r und ein anderes Mitglied gegen den Antrag spre-
chen. 3Die Redezeit betr�gt pro redender Person drei Minuten.

(3) 1Am Ende der Sitzung noch nicht erledigte Punkte der Ta-
gesordnung k�nnen durch Beschluss auf die n�chste ordent-
liche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vertagt werden,
und zwar abweichend von § 39 ohne Aussprache. 2Bei auf der
Tagesordnung stehenden Antr�gen wird auf Wunsch der antrag-
stellenden Person so verfahren.
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(4) �ber Tagesordnungspunkte, die bis zum Ende der Sitzung
nicht abgehandelt worden sind und die auch nicht vertagt wur-
den, wird ohne Aussprache abgestimmt.

§ 27
Zeitkontingent

(1) 1Alle Fraktionen sowie fraktionslose Stadtverordnete erhal-
ten f�r die Gesamtdauer der Sitzung ein Zeitkontingent zuge-
teilt. 2Dieses besteht f�r Fraktionen aus einem Grundkontingent
von f�nfzehn Minuten pro Fraktion sowie zus�tzlich zwei Minu-
ten Redezeit pro Fraktionsmitglied. 3Jedes fraktionslose Mitglied
der Stadtverordnetenversammlung erh�lt ein Zeitkontingent
von acht Minuten. 4Die Fraktionen und fraktionslose Stadtver-
ordnete entscheiden, wie sie ihre Redezeitkontingente bei den
Aktuellen Stunden und den Punkten auf der Tagesordnung I
einsetzen.

(2) 1Dem Magistrat wird f�r die Gesamtdauer der Sitzung eine
Redezeit von sechzig Minuten einger�umt. 2Reden nach § 34
Absatz 2 werden nicht auf dieses Kontingent angerechnet.

§ 28
Teilnahme des Magistrats
1Der Magistrat ist dazu verpflichtet, an den Sitzungen der Stadt-
verordnetenversammlung teilzunehmen. 2Verhinderte Magis-
tratsmitglieder m�ssen sich vor Sitzungsbeginn bei der/dem
Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung entschuldigen.
3Der Magistrat muss jederzeit zu dem Gegenstand der Verhand-
lung geh�rt werden.

§ 29
�ffentliche und nicht �ffentliche Sitzungen

(1) Die Verhandlungen der Stadtverordnetenversammlung sind
in der Regel �ffentlich.

(2) 1Vertrauliche Beratungsgegenst�nde werden in nicht �ffent-
licher Sitzung verhandelt, sofern die Stadtverordnetenversamm-
lung nichts anderes beschließt. 2�ber die Aufhebung der Ver-
traulichkeit von Drucksachen entscheidet der Haupt- und
Finanzausschuss im nicht �ffentlichen Teil seiner Sitzung. 3Ab-
weichend hiervon k�nnen der Magistrat bei M-Vortr�gen und
Berichten durch einen Beschluss, die Fraktionen und fraktions-
lose Stadtverordnete durch Mitteilung an das B�ro der Stadtver-
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ordnetenversammlung, die Ortsbeir�te und die KAV durch ei-
nen Beschluss bei ihren eigenen Vorlagen die Vertraulichkeit
aufheben.

(3) 1Stellt ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung oder
der Magistrat den Antrag, einzelne Verhandlungsgegenst�nde in
nicht �ffentlicher Sitzung zu beraten, ist zun�chst ohne n�here
Begr�ndung die Unterst�tzungsfrage an die Stadtverordneten-
versammlung zu richten. 2Wird der Antrag von f�nfzehn der
anwesenden Stadtverordneten unterst�tzt, werden die betreffen-
den Verhandlungsgegenst�nde bis zur Erledigung der in �ffent-
licher Sitzung zu behandelnden Punkte zur�ckgestellt; alsdann
wird die �ffentlichkeit ausgeschlossen.

(4) Der Antrag auf Behandlung bestimmter Fragen in nicht �f-
fentlicher Sitzung wird erst nach dem Ausschluss der �ffentlich-
keit begr�ndet.

§ 30
Beschlussf�higkeit

(1) F�r die Beschlussf�higkeit der Stadtverordnetenversamm-
lung gelten die Vorschriften des § 53 HGO.

(2) 1Jedes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung hat das
Recht, unmittelbar vor einer Abstimmung oder vor einer Wahl
die Beschlussf�higkeit der Stadtverordnetenversammlung anzu-
zweifeln. 2Die Feststellung erfolgt durch Ausz�hlung. 3Wird Be-
schlussunf�higkeit festgestellt, so ist die Sitzung sofort aufzu-
heben.

XI. Sitzungs- und Redeordnung

§ 31
Er�ffnung der Verhandlungen

Die Sitzungsleitung er�ffnet f�r jeden Gegenstand der Tagesord-
nung I die Aussprache.

§ 32
Wortmeldung

(1) 1Wer in der Stadtverordnetenversammlung sprechen will,
muss sich bei der Sitzungsleitung nach Aufruf des entsprechen-
den Tagesordnungspunktes schriftlich zu Wort melden. 2Wenn
die Sitzungsleitung sich an der Beratung beteiligt, muss sie den
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Vorsitz w�hrend der Beratungsdauer des betreffenden Verhand-
lungsgegenstandes abgeben.

(2) 1Einem von der Kommunalen Ausl�nder- und Ausl�nderin-
nenvertretung (KAV) bestimmten Mitglied dieses Gremiums
wird nach Maßgabe des § 88 Absatz 2 HGO auf Antrag das Recht
auf Anh�rung in der Stadtverordnetenversammlung einger�umt

a) zu Anregungen der KAV, die auf Tagesordnung I der Stadtver-
ordnetenversammlung gesetzt worden sind,

b) zu Beratungsgegenst�nden, die sich auf Tagesordnung I der
Stadtverordnetenversammlung befinden, wenn zuvor die
KAV zu diesem Beratungsgegenstand eine Stellungnahme be-
schlossen und ihre Vertretung bestimmt hat,

c) zu Beratungsgegenst�nden, die gem�ß § 17 Absatz 3 GOS in
der Stadtverordnetenversammlung behandelt werden – auch
ohne Erf�llung der Voraussetzung gem�ß Buchstabe b). 2Der
�ltestenausschuss stellt durch Einzelfallpr�fung fest, ob die
oben aufgef�hrten formalen Voraussetzungen vorliegen, und
bestimmt die Redezeit. 3Das allgemeine Anh�rungsrecht ge-
m�ß § 88 Absatz 2 Satz 3 HGO bleibt unber�hrt.

§ 33
Reihenfolge der Wortmeldungen

(1) Das Wort wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen er-
teilt.

(2) Bei mehreren Wortmeldungen aus der gleichen Fraktion ist
die Reihenfolge so zu halten, dass die verschiedenen Fraktionen
bei dem einzelnen Gegenstand abwechselnd zu Wort kommen.

(3) Jedes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung kann sei-
nen Platz in der Liste der Redenden an andere Mitglieder abge-
ben.

(4) 1Die Fraktion oder Person, die einen Tagesordnungspunkt
angemeldet hat, hat immer das erste Rederecht. 2Gibt es mehre-
re Erstanmeldungen f�r einen Tagesordnungspunkt, wird das
Rederecht nach Fraktionsgr�ße erteilt.

§ 34
Redezeit

(1) Die Redezeit betr�gt f�r jede redende Person acht Minuten.

(2) F�r die Redezeit zum Haushalt, zum Kommunalpolitischen
Situationsbericht und zu anderen wichtigen Verhandlungsge-
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genst�nden kann vom �ltestenausschuss jeweils eine andere
Regelung getroffen werden.

§ 35
Zur Gesch�ftsordnung
1„Zur Gesch�ftsordnung“ muss das Wort jederzeit erteilt wer-
den, jedoch d�rfen die Ausf�hrungen nur den zur Verhandlung
stehenden oder unmittelbar vorher beratenen Gegenstand oder
die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung betreffen
und nicht l�nger als drei Minuten in Anspruch nehmen. 2Aus-
f�hrungen zur Sache selbst d�rfen nicht gemacht werden. 3Die
Redezeit endet sofort, sobald nicht mehr zur Gesch�ftsordnung
geredet wird.

§ 36
Pers�nliche Bemerkungen
1Wer in den Verhandlungen pers�nlich genannt oder angegrif-
fen worden ist, kann nach Schluss oder Vertagung der Bespre-
chung, jedoch vor einer etwa stattfindenden Abstimmung das
Wort erhalten, um in Form einer pers�nlichen Bemerkung An-
griffe zur�ckzuweisen oder unrichtige Behauptungen, die gegen
die eigene Person gerichtet waren, richtigzustellen. 2Die Rede-
zeit betr�gt h�chstens drei Minuten, eine Beratung findet nicht
statt. 3Die redende Person darf nicht zur Sache sprechen.

§ 37
Abgabe von Erkl�rungen
1Außerhalb der Tagesordnung kann die/der Vorsitzende das
Wort zu einer tats�chlichen oder pers�nlichen Erkl�rung ertei-
len, jedoch ist ihr/ihm der Gegenstand der Erkl�rung mitzutei-
len. 2Die Redezeit betr�gt h�chstens drei Minuten, eine Bera-
tung findet nicht statt.

§ 38
Mitwirkung des Magistrats
1Der Magistrat erh�lt auf Wunsch jederzeit das Wort zu dem Ge-
genstand der Verhandlung. 2Er wird dabei jedoch ausdr�cklich
aufgefordert, die vereinbarten Redezeiten einzuhalten. 3Will
sich mehr als ein Mitglied des Magistrats zu einem Tagesord-
nungspunkt �ußern, muss dies vorher von der Stadtverordne-
tenversammlung mehrheitlich beschlossen werden.

176

GESCH˜FTSORDNUNG DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG



§ 39
Vertagung und Schluss der Verhandlung
1Ein Antrag auf Vertagung oder Schluss der Verhandlung bedarf
der Unterst�tzung einer Fraktion oder von mindestens 15 Mit-
gliedern der Stadtverordnetenversammlung. 2�ber einen sol-
chen Antrag kann nur ein Mitglied f�r den Antrag und ein an-
deres gegen den Antrag sprechen, und zwar h�chstens drei
Minuten. 3Der Antrag auf Schluss der Verhandlung ist weiterge-
hend als ein solcher auf Vertagung. 4Ein Antrag auf Schluss der
Verhandlung (nicht aber ein solcher auf Vertagung) ist erst zu-
l�ssig, wenn jede Fraktion, jedes fraktionslose Mitglied der
Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat Gelegenheit
hatten, zu der betreffenden Sache Stellung zu nehmen.

XII. Abstimmung

§ 40
Form der Abstimmung

(1) 1Abgestimmt wird in der Regel �ber die Ausschussberichte
in der Form der Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthal-
tung. 2Erledigung kann nur im Einvernehmen mit der antrags-
stellenden Person beschlossen werden. 3Ist das Einvernehmen
nicht herzustellen, ist in der Sache zu entscheiden.

(2) Es kann auch eine Teilung der Abstimmungsgegenst�nde
vorgeschlagen und vorgenommen werden.

(3) Fraktionen k�nnen Voten�nderungen im Haupt- und Fi-
nanzausschuss abgeben.

§ 41
Reihenfolge der Abstimmung
1Gesch�ftsordnungsantr�ge – zum Beispiel Nichtbefassung, Zu-
r�ckstellung, �berweisung an den Magistrat zur Pr�fung und
Berichterstattung oder zur Erledigung im vereinfachten Verfah-
ren – sind vorrangig abzustimmen. 2Finden diese keine Mehr-
heit, erfolgt eine Abstimmung in der Sache. 3Hierbei wird �ber
weiter gehende Antr�ge ebenso wie �ber etwa vorliegende �nde-
rungsantr�ge zuerst abgestimmt. 4Anschließend wird die Haupt-
vorlage gegebenenfalls in der ge�nderten Fassung zur Abstim-
mung gestellt.
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§ 42
Abstimmungsregeln

(1) In der Regel wird durch Handaufheben abgestimmt.

(2) 1Wenn Zweifel �ber das Ergebnis bestehen, wird die Abstim-
mung wiederholt. 2Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag bzw.
ein Ausschussbericht abgelehnt.

(3) Auf schriftlichen Antrag von mindestens sieben anwesenden
Stadtverordneten findet namentliche Abstimmung statt, wobei
die schriftf�hrende Person die Entscheidung eines jeden Mit-
gliedes festh�lt.

(4) Jedes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung kann bei
einer Abstimmung m�ndlich erkl�ren, dass es sich der Stimme
enth�lt.

(5) Im Falle einer Abstimmung kann jedes Mitglied der Stadt-
verordnetenversammlung verlangen, dass sein Votum in der
Niederschrift vermerkt wird.

(6) Bei Widerstreit der Interessen findet § 25 HGO Anwendung.

§ 43
Feststellung des Abstimmungsergebnisses

Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung verk�n-
det in jedem Falle das Abstimmungsergebnis.

XIII. Wahlen

§ 44
Durchf�hrung der Wahlen

(1) F�r Wahlen gelten die Vorschriften des § 55 HGO.

(2) Der Wahlvorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung und weiteren vier von den vier
gr�ßten Fraktionen benannten Mitgliedern.

(3) Sofern die Wahl durch einen Ausschuss vorbereitet wird, hat
dieser vor der Wahl �ber das Ergebnis seiner Beratungen in �f-
fentlicher Sitzung zu berichten.
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XIV. Ordnungsbestimmungen

§ 45
Ordnungsruf und Entziehung des Wortes

(1) 1Auf das Klingelzeichen oder den Ordnungsruf der Sitzungs-
leitung hat die redende Person ihre Rede sofort zu unterbre-
chen. 2Wenn dies nicht geschieht, kann ihr die/der Vorsitzende
der Stadtverordnetenversammlung das Wort entziehen.

(2) Wenn eine redende Person beim gleichen Punkt zum zwei-
ten Male zur Ordnung, zur Sache oder zur Gesch�ftsordnung ge-
rufen werden muss, wird sie darauf aufmerksam gemacht, dass
der dritte Ordnungsruf gleichzeitig den Wortentzug zur Folge
haben wird.

(3) Eine redende Person, der das Wort entzogen wurde, darf in
derselben Sitzung zur gleichen Sache nicht wieder sprechen.

§ 46
Ma�nahmen bei Verst��en gegen die Ordnung

Die Stadtverordnetenversammlung kann nach Beratung im
�ltestenausschuss gegen ein Mitglied des Parlaments Maßnah-
men gem�ß § 60 HGO beschließen.

§ 47
Aussetzung der Sitzung
1Wenn in der Stadtverordnetenversammlung trotz Ermahnung
st�rende Unruhe entsteht, kann die/der Vorsitzende der Stadt-
verordnetenversammlung die Sitzung auf bestimmte Zeit ausset-
zen oder ganz aufheben. 2Kann sie/er sich kein Geh�r verschaf-
fen, verl�sst sie/er ihren/seinen Sitz und unterbricht hierdurch
die Sitzung.

§ 48
Ordnung im Sitzungssaal

(1) Zuh�rende, die den Ablauf der Sitzung nachhaltig st�ren,
k�nnen verwarnt oder auf Anordnung der/des Vorsitzenden aus
dem Sitzungssaal entfernt werden.

(2) 1Die Verteilung von Briefen, Drucksachen und so weiter im
Sitzungssaal bedarf jeweils der ausdr�cklichen Zustimmung der/
des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung. 2Tonauf-
zeichnungen im Sitzungsraum sind grunds�tzlich nur als Hilfs-
mittel der Schriftf�hrung f�r die Anfertigung der Sitzungsnie-
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derschrift erlaubt. 3Andere Tonaufzeichnungen sowie Foto-,
Film- und Fernsehaufnahmen sind der/dem Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung vor Beginn der Sitzung anzuk�n-
digen und nur mit deren/dessen Zustimmung zul�ssig.

(3) 1Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung ver-
anlasst eine zeitgleiche Ton- und Video�bertragung der Redebei-
tr�ge im Internet. 2Die Ton- und Video�bertragung ist von der
Sitzungsleitung zu Beginn der Sitzung anzuk�ndigen. 3Redende,
die in eine Ton- und/oder Video�bertragung einwilligen, haben
dies der Stadtverordnetenvorsteherin/dem Stadtverordnetenvor-
steher zu Beginn der Wahlperiode oder einem sp�teren Zeit-
punkt anzuzeigen. 4Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden. 5In diesem Fall werden Redebeitr�ge der oder des Wi-
dersprechenden, die auf vorheriger schriftlicher Wortmeldung
beruhen, nicht �bertragen.

§ 49
Verfahren und Ordnung in den Aussch�ssen

(1) Die Bestimmungen dieser Gesch�ftsordnung finden in den
Aussch�ssen sinngem�ße Anwendung.

(2) 1An die Stelle der/des Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-
sammlung tritt das vorsitzende Mitglied des Ausschusses. 2Ge-
gen seine Anordnung kann die Entscheidung der Stadtverordne-
tenversammlung angerufen werden.

XV. Beurkundung der Verhandlungen

§ 50
Niederschrift

(1) 1�ber die einzelnen Verhandlungsgegenst�nde und die Be-
schl�sse der Stadtverordnetenversammlung fertigt die schrift-
f�hrende Person eine Niederschrift, aus der die Sitzungsteilneh-
menden und die Abstimmungs- und Wahlergebnisse ersichtlich
sein m�ssen. 2Die Niederschrift ist von der/dem Vorsitzenden
der Stadtverordnetenversammlung und der schriftf�hrenden
Person zu unterzeichnen.

(2) 1Außerdem wird jede Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung f�r die Fertigung des Wortprotokolls digital aufgezeichnet.
2Ein Vorabversand einzelner Redebeitr�ge erfolgt nicht. 3Rede-
beitr�ge k�nnen vorab im B�ro der Stadtverordnetenversamm-
lung abgeh�rt werden. 4Die Reden werden vom B�ro redigiert,
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wobei gendergerechte Formulierungen wie gesprochen darge-
stellt werden, anschließend hat die jeweilige redende Person
drei Tage Zeit, beginnend mit der Zustellung des Auszuges, die
Rede zu pr�fen und zu berichtigen, wobei der Sinn der Rede
oder einzelner Teile nicht ge�ndert werden kann. 5Der Redever-
sand geschieht regelm�ßig per E-Mail.

(3) Die/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung ver-
anlasst die Ausfertigung der von der Stadtverordnetenversamm-
lung gefassten Beschl�sse.

(4) 1Die Niederschrift ist innerhalb von vierzehn Tagen nach
der Sitzung den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung
zur Verf�gung zu stellen. 2Sie gilt als genehmigt, wenn bis zum
Schluss der Verhandlungen kein Einspruch erhoben wird.

(5) 1Wenn die Fassung der Niederschrift beanstandet wird und
die Einwendungen nicht durch eine Erkl�rung des Pr�sidiums
behoben werden k�nnen, befragt die/der Vorsitzende der Stadt-
verordnetenversammlung die Stadtverordnetenversammlung.
2Wird die Einwendung f�r begr�ndet erachtet, muss eine neue
Fassung der beanstandeten Stelle der Versammlung zur Geneh-
migung vorgelegt werden. 3Die dann genehmigte Niederschrift
ist in der �blichen Form zu unterzeichnen.

XVI. Auslegung und Abweichung von der Gesch�ftsordnung

§ 51
Auslegung der Gesch�ftsordnung

Wenn �ber die Auslegung der Gesch�ftsordnung Zweifelsfragen
von grunds�tzlicher Bedeutung auftauchen, f�hrt die/der Vor-
sitzende der Stadtverordnetenversammlung zun�chst eine
Stellungnahme des �ltestenausschusses herbei, der die Angele-
genheit n�tigenfalls der Stadtverordnetenversammlung zur Ent-
scheidung vorlegt.

§ 52
Abweichung von der Gesch�ftsordnung

Die Stadtverordnetenversammlung kann durch Beschluss der
Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl f�r besondere Einzel-
f�lle eine von der Gesch�ftsordnung abweichende Verfahrens-
weise beschließen.
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XVII. B�ro der Stadtverordnetenversammlung

§ 53
Besetzung und Stellung des B�ros
1Die Planstellen des B�ros der Stadtverordnetenversammlung
werden im Einvernehmen mit der/dem Vorsitzenden der Stadt-
verordnetenversammlung besetzt. 2Im �brigen gelten f�r das
Personal die allgemeinen Vorschriften f�r die Verwaltungsange-
h�rigen. 3In seinen dienstlichen Angelegenheiten ist das B�ro
der Stadtverordnetenversammlung der/dem Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung sachlich unterstellt.

§ 54
Offenlegung der Akten

Die Vorlagen, die sich auf die Gegenst�nde der Tagesordnung
der Sitzung beziehen, werden gleichzeitig mit der Ver�ffent-
lichung der Tagesordnung online ver�ffentlicht.

§ 55
Dienststunden

Das B�ro der Stadtverordnetenversammlung ist w�hrend der f�r
die Stadtverwaltung festgesetzten Dienststunden f�r die Mitglie-
der der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats ge�ff-
net.

XVIII. In-Kraft-Treten

Diese Gesch�ftsordnung tritt mit dem Tage der Beschlussfassung
in Kraft.
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GESCH˜FTSORDNUNG
F�R DEN MAGISTRAT

DER STADT FRANKFURT AM MAIN
(Fassung vom 7. Oktober 1974, zuletzt ge�ndert mit

Mag.-Beschl. Nr. 963 vom 07.06.1996)

Inhalt:

§ 1 Zusammensetzung des Magistrats, Gesch�ftsf�hrung und
Gesch�ftsverteilung

§ 2 Einberufung, Beschlussfassung

§ 3 Tagesordnung f�r Magistratssitzungen

§ 4 Tagesordnung II

§ 5 Auslage der Sitzungsunterlagen, Zustellung der Tages-
ordnung

§ 6 Sitzungsverlauf

§ 7 Niederschrift

§ 8 Beglaubigung, Ausfertigung und Zustellung der Beschl�sse

§ 9 Behandlung der Magistratsentscheidungen gegen�ber der
Stadtverordnetenversammlung

§ 10 Gesch�ftsstelle

§ 11 In-Kraft-Treten

Gesch�ftsordnung f�r den Magistrat der Stadt Frankfurt am
Main vom 21.08.1972 (Mag.-Beschl. Nr. 1881 vom 21.08.1972,
Nr. 2027, vom 04.09.1972 und Nr. 1907 vom 07.10.1974), zuletzt
ge�ndert mit Mag.-Beschl. Nr. 963 vom 07.06.1996.
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Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main gibt sich folgende
Gesch�ftsordnung:

§ 1
Zusammensetzung des Magistrats, Gesch�ftsf�hrung und
Gesch�ftsverteilung

(1) Der Magistrat besteht aus dem Oberb�rgermeister/der Ober-
b�rgermeisterin als Vorsitzendem/r, dem B�rgermeister/der B�r-
germeisterin, dem Stadtk�mmerer/der Stadtk�mmerin sowie
den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Stadtr�ten/Stadtr�tin-
nen, deren Anzahl in der Hauptsatzung der Stadt Frankfurt am
Main festgelegt ist.

(2) 1Bei der Gesch�ftsf�hrung im Magistrat wird der Oberb�r-
germeister/die Oberb�rgermeisterin von dem B�rgermeister/von
der B�rgermeisterin, er/sie von dem Stadtk�mmerer/der Stadt-
k�mmerin und dieser/diese von dem dienst�ltesten hauptamt-
lichen Magistratsmitglied vertreten. 2Bei gleichem Dienstalter
ist das Lebensalter entscheidend.

(3) Die Gesch�fte unter den Magistratsmitgliedern verteilt der
Oberb�rgermeister/die Oberb�rgermeisterin nach Maßgabe des
§ 70 Abs. 1 HGO.

§ 2
Einberufung, Beschlussfassung

(1) 1Die Magistratssitzungen finden in der Regel freitags, in
2-w�chentlichem Rhythmus um 10.30 Uhr statt. 2W�hrend der
Schulferien l�dt der Oberb�rgermeister/die Oberb�rgermeisterin
nur im Bedarfsfalle zu Sitzungen ein.

(2) 1In außerordentlichen F�llen kann von dem Oberb�rger-
meister/der Oberb�rgermeisterin eine Sondersitzung des Magis-
trats einberufen werden. 2Die Einladung muss den Magistrats-
mitgliedern sp�testens am Tage vor der Sitzung zugehen. 3Auf
die Abk�rzung der Einladungsfrist muss in der Einladung aus-
dr�cklich hingewiesen werden (§§ 69 Abs. 1 und 2, 58 Abs. 1
HGO).

(3) Der Magistrat ber�t und beschließt in nicht�ffentlicher Sit-
zung.

(4) Ausnahmsweise kann in Eilf�llen ein Beschluss im Umlauf-
verfahren gefasst werden, wenn kein Magistratsmitglied diesem
Verfahren widerspricht.
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§ 3
Tagesordnung f�r die Magistratssitzungen

(1) 1Die Tagesordnung wird auf Vorschlag des Leiters/der
Leiterin des Hauptamtes, nach dem die Vorlagen auf ihre
Ordnungsm�ßigkeit und Beschlussreife gepr�ft sind, von dem
Oberb�rgermeister/der Oberb�rgermeisterin festgesetzt. 2Magis-
tratsvorlagen, die M�ngel aufweisen, d�rfen nicht auf die Tages-
ordnung genommen werden und sind den Dezernenten/Dezer-
nentinnen zur�ckzureichen.

(2) 1Soweit der antragstellende Dezernent/die antragstellende
Dezernentin darauf besteht, dass seine/ihre Vorlage trotz fehlen-
der Beschlussreife und Ordnungsm�ßigkeit auf die Tagesord-
nung genommen wird, hat er/sie dies im Regelfall schriftlich zu
begr�nden. 2Die Entscheidung �ber die Aufnahme in die Tages-
ordnung trifft der Oberb�rgermeister/die Oberb�rgermeisterin.

(3) 1Die Verf�gungen der Magistratsvorlagen zur Tagesordnung
sind von dem Leiter/der Leiterin des Hauptamtes zu unter-
zeichnen. 2Die f�r Punkt „Ausgelegt“ bestimmten Vorg�nge
sowie die f�r Tagesordnung II vorzusehenden Stadtverordneten-
beschl�sse und Ortsbeiratsbeschl�sse (Umsetzungs- und R�ck-
laufbeschl�sse) k�nnen von dem Leiter/der Leiterin des B�ros
des Magistrats unterschrieben werden.

(4) Auf Tagesordnung I sind die Magistratsvorlagen zu setzen,
zu denen eine Aussprache erforderlich ist, insbesondere

– Vorlagen von grunds�tzlicher Bedeutung

– Vorlagen �ber �nderungen, Erg�nzungen und Aufhebungen
der Bauleitplanung

– Vorlagen zu Bauvorhaben nach §§ 31 Abs. 2, 34 und 35 Abs. 2
BauGB jeweils in F�llen besonderer Bedeutung

– Vorlagen, zu denen von nach Maßgabe der AGA und des Auf-
gabenverteilungsplanes mitwirkenden Dezernaten, �mtern
und Betrieben Bedenken vorgetragen oder abweichende Stel-
lungnahmen ergangen sind

– Vorlagen, die gem. § 100 HGO beschlossen werden sollen

– Vorlagen, bei denen der Oberb�rgermeister/die Oberb�rger-
meisterin eine Anordnung gem. § 70 Abs. 3 HGO getroffen
hat

– Vorlagen, die zur Tagesordnung II auslagen und zu denen
von einem oder mehreren Magistratsmitgliedern die Behand-
lung auf Tagesordnung I gew�nscht wurde
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– die Fragestunde

– alle Berichte an die Stadtverordnetenversammlung und die
Ortsbeir�te, die auf Anfragen oder Beschl�sse der Stadtver-
ordnetenversammlung oder der Ortsbeir�te einzubringen
sind, wenn infolge Unt�tigkeit der zust�ndige Organisations-
einheiten Fristablauf droht.

(5) In begr�ndeten Ausnahmef�llen k�nnen m�ndliche Vortr�-
ge in die TO I aufgenommen werden.

(6) 1Die Tagesordnung II enth�lt Vorlagen, bei denen erwartet
werden kann, dass keine m�ndliche Er�rterung gew�nscht oder
erforderlich wird. 2Sie gliedert sich in Verwaltungsangelegenhei-
ten, Personalangelegenheiten, Berichte an die Stadtverordneten-
versammlung und die Ortsbeir�te, Beschl�sse der Stadtverord-
netenversammlung und der Ortsbeir�te (Umsetzungs- und
R�cklaufbeschl�sse) und den Punkt „Ausgelegt“. 3Die Vorlagen
zur Tagesordnung II gelten als genehmigt, wenn kein Magis-
tratsmitglied die Behandlung auf Tagesordnung I w�nscht. 4Zu
dem Punkt „Ausgelegt“ sind keine f�rmlichen Beschl�sse zu fas-
sen. 5Das ausgelegte Schriftst�ck gilt aber als zustimmend zur
Kenntnis genommen, wenn es nicht zur Tagesordnung I ange-
meldet wird.

(7) 1Vorlagen, die versp�tet eingegangen sind, k�nnen in eine
Erg�nzung der Tagesordnung aufgenommen werden, wenn ihre
Behandlung dringend notwendig erscheint. 2Die Notwendigkeit
der Behandlung dieser Vorlagen ist von dem antragstellenden
Dezernenten/der antragstellenden Dezernentin schriftlich zu
begr�nden. 3Die Entscheidung �ber die Aufnahme in eine Er-
g�nzung der Tagesordnung trifft der Oberb�rgermeister/die
Oberb�rgermeisterin.

(8) Vorlagen oder m�ndliche Vortr�ge, die nicht Gegenstand
der Tagesordnung oder einer Erg�nzung der Tagesordnung sind,
k�nnen unter den Voraussetzungen von Abs. 7 auf eine Nach-
tragstagesordnung gesetzt werden.

(9) Antragstellende Dezernenten/Dezernentinnen k�nnen ihre
Vorlagen ohne Begr�ndung zur�ckziehen oder um Zur�ckstel-
lung bitten.

(10) 1Nach Erledigung der Tagesordnung I und ggf. der Erg�n-
zungs- und/oder der Nachtragstagesordnung k�nnen von den
Magistratsmitgliedern noch solche Angelegenheiten unter
Punkt „Verschiedenes“ vorgetragen werden, die lediglich der
Information dienen. 2In diesem Teil der Sitzung sind keine An-

186

GESCH˜FTSORDNUNG F�R DEN MAGISTRAT



tr�ge zu behandeln, die einer formellen Beschlussfassung be-
d�rfen.

§ 4
Tagesordnung II

(1) 1Findet eine Magistratssitzung nicht statt, so kann eine Ta-
gesordnung II durch Auslage von Vorlagen im Besprechungs-
zimmer des Magistrats vorgesehen werden. 2Die Auslagezeit
wird in der Tagesordnung angegeben. 3Die Magistratsmitglieder
k�nnen sich in eine ebenfalls dort ausliegende Einzeichnungs-
liste eintragen. 4Die Eintragung gilt als Zustimmung, soweit
nicht in den entsprechenden Spalten der Liste Ablehnung ver-
merkt, Zur�ckstellung oder Behandlung auf Tagesordnung I ver-
langt wird. 5Erfolgt keine Eintragung, so gilt dies ebenfalls als
Zustimmung.

(2) 1Soweit Behandlung auf Tagesordnung I verlangt wird, sind
diese Vorlagen f�r die n�chste Magistratssitzung vorzusehen.
2Ggf. ist eine Erg�nzung der Tagesordnung I vorzunehmen. 3So-
weit Zur�ckstellung verlangt wird, sind die Vorlagen grunds�tz-
lich in die n�chste Tagesordnung II aufzunehmen.

(3) Im �brigen gilt § 3 Abs. 6 entsprechend.

§ 5
Auslage der Sitzungsunterlagen, Zustellung der Tagesordnung

(1) 1Tagesordnung und alle Sitzungsunterlagen liegen in der
Regel von mittwochs, dem 10. Tag vor der Magistratssitzung,
13.00 Uhr bis 1/2 Stunde vor Beginn der Sitzung zur Einsicht-
nahme im Besprechungszimmer aus. 2Findet nur eine Tagesord-
nung II zur Auslage statt, verl�ngert sich die Auslagezeit bis
Sonntag, 24.00 Uhr.

(2) 1Die Tagesordnung ist den Magistratsmitgliedern an dem
Tag des Auslagebeginnes zuzustellen. Die Unterlagen f�r die
Tagesordnung I, f�r die Tagesordnung II – Verwaltungsangele-
genheiten – sowie alle Berichte an die Stadtverordnetenver-
sammlung und die Ortsbeir�te sind mit der Tagesordnung zu
versenden. 2Anlagen zu Vorlagen und Berichten sind nur in
dem Umfang zu versenden, wie sie zum Verst�ndnis erforderlich
sind. 3Die Entscheidung hier�ber trifft der Leiter/die Leiterin
des B�ros des Magistrats. 4Pl�ne, Modelle und dergleichen sind
im Besprechungszimmer und w�hrend der Sitzung im Magis-
tratssitzungssaal aufzuh�ngen bzw. aufzustellen.
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(3) 1Die Erg�nzung der Tagesordnung mit abgek�rzter Ladungs-
frist entsprechend §§ 69 Abs. 2, 58 Abs. 1 Satz 3 HGO ist in der
Regel in die Auslage bzw. in den Versand mittwochs, dem 3. Tag
vor der Magistratssitzung, aufzunehmen, sp�testens jedoch am
Tage vor der Magistratssitzung zuzustellen. 2Auf die Abk�rzung
der Ladungsfrist muss ausdr�cklich hingewiesen werden. 3Im
�brigen gilt Abs. 2 entsprechend.

(4) Die Nachtragstagesordnung ist den Magistratsmitgliedern
mit den dazugeh�rigen Unterlagen zu den Gruppenbesprechun-
gen, sp�testens jedoch zu Beginn der Sitzung zu �bergeben.

§ 6
Sitzungsverlauf

(1) 1Der Oberb�rgermeister/die Oberb�rgermeisterin er�ffnet
und leitet die Sitzung. 2Seine/ihre Vertretung regelt § 1 Absatz 2.

(2) F�r die Beschlussf�higkeit des Magistrats gelten die Vor-
schriften des § 68 Abs. 1 HGO, f�r die Beschlussfassung die Vor-
schriften des § 68 Abs. 2 HGO soweit diese Gesch�ftsordnung
keine anderweitige Regelung beinhaltet.

(3) 1Der Oberb�rgermeister/die Oberb�rgermeisterin l�sst zu Be-
ginn der Sitzung �ber die Behandlung der Nachtragstagesord-
nung gem�ß § 3 Abs. 8 abstimmen. 2Hierzu bedarf es gem. §§ 69
Abs. 2, 58 Abs. 2 HGO einer Mehrheit von zwei Drittel der in
der Hauptsatzung festgelegten Zahl der Mitglieder des Magis-
trats.

(4) 1Sodann fragt er/sie, welche Punkt der Tagesordnung I auf
Tagesordnung II und danach, welche Punkte von Tagesord-
nung II auf Tagesordnung I �berstellt werden sollen. 2Er/sie
fragt außerdem, ob ein Dezernent/eine Dezernentin seine/ihre
Vorlage zur�ckzuziehen beabsichtigt oder in Bezug auf eine Vor-
lage Zur�ckstellung beantragt. 3Sodann erhalten die Mitglieder
des Magistrats Gelegenheit, die Ablehnung oder Stimmenthal-
tung zu Vorlagen auf Tagesordnung II zu Protokoll zu geben.

(5) 1Die Wortmeldungen erfolgen durch Handzeichen. 2Das
Wort erteilt der Oberb�rgermeister/die Oberb�rgermeisterin in
der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Zur Gesch�ftsordnung
muss das Wort jederzeit erteilt werden.

(6) 1Abgestimmt wird nach ausreichender Beratung des jeweili-
gen Tagesordnungspunktes. 2Eine Begrenzung der Redezeit ist
durch Beschluss zul�ssig. 3Den Zeitpunkt der Abstimmung
schl�gt der Oberb�rgermeister/die Oberb�rgermeisterin vor.
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4Abgestimmt wird in Form der Zustimmung, Ablehnung oder
Stimmenthaltung. 5Die Teilung von Abstimmungsgegenst�nden
ist zul�ssig.

(7) 1Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch Handaufheben.
2Auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern des Magistrats fin-
det namentliche Abstimmung statt. 3Der Schriftf�hrer/die
Schriftf�hrerin h�lt die Entscheidung eines jeden Mitgliedes
fest. 4Geheime Abstimmung ist unzul�ssig unbeschadet der Re-
gelung des Abs. 9. 5Der Oberb�rgermeister/die Oberb�rgermeis-
terin stellt die Zahl der Zustimmungen, Ablehnungen und
Stimmenthaltungen fest, indem er/sie das Abstimmungsergeb-
nis verk�ndet. 6F�r den Fall von Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Oberb�rgermeisters/der Oberb�rgermeisterin den
Ausschlag. 7Wenn Zweifel �ber das Ergebnis bestehen, ist die
Abstimmung zu wiederholen. 8Jedes Magistratsmitglied kann
die Aufnahme seines Votums in die Niederschrift verlangen.

(8) Bei der Beschlussfassung von Vorlagen gelten, soweit nichts
anderes bestimmt wird, die vorliegenden Stellungnahmen der
Zentral�mter als mitbeschlossen, soweit diese nicht voneinan-
der abweichen oder sich nicht widersprechen.

(9) 1Auf die Durchf�hrung von Wahlen finden die Regeln �ber
die Abstimmung sinngem�ß Anwendung mit der Maßgabe, dass
auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder des Magistrats ge-
heime Abstimmung stattfindet. 2Im �brigen gilt f�r die von
dem Magistrat vorzunehmenden Wahlen § 55 HGO sinngem�ß.

(10) Der Schluss der Sitzung wird von dem Oberb�rgermeister/
der Oberb�rgermeisterin festgestellt.

§ 7
Niederschrift

(1) 1Die gem�ß §§ 69 Absatz 2, 61 HGO zu fertigende Nieder-
schrift ist inhaltlich auf das unbedingt Notwendige zu beschr�n-
ken. 2Sie muss enthalten: Tag, Ort, Beginn und Ende, Vorsitz
der Sitzung, Anwesenheitsliste, Tagesordnung, gefasste Be-
schl�sse mit Abstimmungsergebnissen, Wahlen mit Wahlergeb-
nissen, Stimmabgabe eines einzelnen Magistratsmitgliedes auf
dessen Verlangen.

(2) 1Die Niederschrift ist von dem Oberb�rgermeister/der Ober-
b�rgermeisterin und von dem Leiter/der Leiterin des Haupt-
amtes als Schriftf�hrer/Schriftf�hrerin zu unterzeichnen. 2Ist
der Leiter/die Leiterin des Hauptamtes verhindert, tritt an seine/
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ihre Stelle sein/ihr Vertreter/Vertreterin. 3Sind beide verhindert,
tritt an deren Stelle der Leiter/die Leiterin des B�ros des Magis-
trats.

(3) 1Die Niederschrift ist im Besprechungszimmer des Magis-
trats w�hrend der Auslagezeit nach § 5 Abs. 1 auszulegen. 2In
diesem Zeitraum k�nnen Einwendungen erhoben werden. 3�ber
Einwendungen gegen die Niederschrift entscheidet der Magis-
trat.

(4) 1Jede Magistratssitzung wird auf Tonband aufgenommen.
2Diese B�nder sind feuersicher aufzubewahren.

§ 8
Beglaubigung, Ausfertigung und Zustellung der Beschl�sse

(1) 1Die Erstausfertigung der Beschl�sse, die nach m�ndlicher
Beratung im Magistrat gefasst wurden, ist von dem Leiter/der
Leiterin des Hauptamtes zu beglaubigen. 2Bei Verhinderung gilt
§ 7 Abs. 2 entsprechend. 3Die Erstausfertigung der aufgrund der
Tagesordnung II ergangenen Beschl�sse ist von den Sachbear-
beitern/Sachbearbeiterinnen des B�ros des Magistrats zu beglau-
bigen.

(2) Die in der Magistratssitzung gefassten Beschl�sse sind m�g-
lichst innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Sitzung den an
der Vorlage beteiligten und/oder den f�r die Ausf�hrung zust�n-
digen Dezernaten zuzustellen.

(3) Die beschlossenen Vortr�ge des Magistrats an die Stadtver-
ordnetenversammlung (MVortr�ge) sowie die Berichte auf An-
fragen und Beschl�sse der Stadtverordnetenversammlung und
der Ortsbeir�te sind unverz�glich dem B�ro der Stadtverordne-
tenversammlung zuzuleiten.

(4) 1Vom Magistrat beschlossene und an die Stadtverordneten-
versammlung sowie an die Ortsbeir�te zu leitende Vorg�nge gel-
ten mit der Unterschrift des Oberb�rgermeisters/der Oberb�r-
germeisterin unter die Niederschrift �ber die Magistratssitzung
als von ihm/ihr unterschrieben. 2Sie sind vom B�ro des Magis-
trats entsprechend zu beglaubigen.

§ 9
Behandlung der Magistratsvorlagen gegen�ber der Stadtverord-
netenversammlung und den Ortsbeir�ten

(1) In den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung (Aus-
sch�sse oder Plenum) und der Ortsbeir�te vertreten die Vertre-
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ter/Vertreterinnen des Magistrats die Vortr�ge und Berichte des
Magistrats im Sinne der diesen zugrundeliegenden Auffassungen
und Beschl�sse.

(2) 1Die Vertretung des Magistrats in den Aussch�ssen der Stadt-
verordnetenversammlung und in den Ortsbeir�ten obliegt dem
zust�ndigen Dezernenten/der zust�ndigen Dezernentin, im Ver-
hinderungsfall seinem/seiner bzw. ihrem/ihrer st�ndigen Vertre-
ter/Vertreterin. Sind beide verhindert, kann auch ein anderes
Magistratsmitglied die Vertretung �bernehmen. 2Derjenige/die-
jenige, dem/der nach den S�tzen 1 und 2 die Vertretung des
Magistrats obliegt, bestimmt in eigener Zust�ndigkeit, welche
Bediensteten aus seinem/ihrem Zust�ndigkeitsbereich an der Sit-
zung teilnehmen sollen, um erforderlichenfalls Sachausk�nfte
geben zu k�nnen.

(3) Bei Fragen an den Magistrat, die diesem nicht vorher mitge-
teilt worden sind, ist darauf Bedacht zu nehmen, dass nicht
durch einseitige Stellungnahme der Beschlussfassung des Magis-
trats vorgegriffen wird.

(4) 1Ohne Zustimmung des Magistrats kann ein Vortrag oder
ein Bericht an die Stadtverordnetenversammlung oder die Orts-
beir�te weder abge�ndert noch zur�ckgezogen werden. 2Zul�ssig
ist jedoch ein Antrag auf Zur�ckstellung. 3Das Hauptamt ist da-
von schriftlich zu unterrichten.

(5) Die Antworten der Magistratsmitglieder zu den Fragen in
der Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung sind dem
Oberb�rgermeister/der Oberb�rgermeisterin am Tage der Sit-
zung der Stadtverordnetenversammlung bis sp�testens 12.00 Uhr
�ber das Hauptamt – B�ro des Magistrats – vorzulegen.

§ 10
Gesch�ftsstelle

Die Gesch�ftsstelle des Magistrats ist das Hauptamt, B�ro des
Magistrats.

§ 11
In-Kraft-Treten
1Diese Gesch�ftsordnung tritt am 01.03.1991 in Kraft. 2Gleich-
zeitig wird die Gesch�ftsordnung vom 21.08.1972 in der Fassung
vom 18.04.1986 aufgehoben.
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Zur Beteiligung der B�rger an der kommunalen Selbstverwal-
tung ist das Stadtgebiet Frankfurt am Main in Ortsbezirke einge-
teilt, f�r die Ortsbeir�te gew�hlt werden.

Aufgrund des § 82 Absatz 51) der Hessischen Gemeindeordnung
(HGO) vom 25. Februar 1952 (GVBl. I S. 11) in der Fassung vom
30. August 1976 (GVBl. I. S. 325), zuletzt ge�ndert durch Gesetz
vom 14. Juli 1977 (GVBl. I S. 319)2), und gem�ß § 4 der Haupt-
satzung der Stadt Frankfurt am Main in der Fassung vom 8. De-
zember 1977 (Mitteilungen der Stadtverwaltung Frankfurt am
Main Nr. 1 vom 3. Januar 1978)3) hat die Stadtverordnetenver-
sammlung am 15. Juni 19784) f�r die Ortsbeir�te folgende Ge-
sch�ftsordnung erlassen:

§ 1
Wahl und Konstituierung der Ortsbeir�te

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirates werden von den B�rgern des
Ortsbezirks gleichzeitig mit den Stadtverordneten f�r die Wahl-
zeit der Stadtverordnetenversammlung gew�hlt.

(2) 1Der Ortsbeirat tritt binnen sechs Wochen nach der Wahl5)

innerhalb seines Ortsbezirks zur ersten Sitzung zusammen. 2Die
Ladung obliegt dem bisherigen Ortsvorsteher. 3Bis zur Wahl des
Vorsitzenden f�hrt das an Jahren �lteste Mitglied des Ortsbei-
rates den Vorsitz.

(3) 1Der Ortsbeirat w�hlt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und
einen Schriftf�hrer. 2Der Vorsitzende tr�gt die Bezeichnung Orts-
vorsteher. 3Dem Ortsvorsteher/der Ortsvorsteherin obliegt die
rechtliche Vertretung des Ortsbeirates in Organstreitigkeiten.

§ 2
Rechte und Pflichten der Ortsbeiratsmitglieder

(1) 1Die Mitglieder des Ortsbeirates sind ehrenamtlich t�tig.
2F�r ihre Rechte und Pflichten gelten unbeschadet dieser Ge-
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1) Seit 1. April 1981: § 82 (6) – Bekanntmachung der Neufassung der HGO vom
1. April 1981 (GVBl. I S. 66)

2) Hessische Gemeindeordnung in der Fassung vom 1.4.1993 (GVBl.1992 I S. 534),
zuletzt ge�ndert durch Gesetz vom 23.12.1999 (GVBl. I 2000 S. 2)

3) Zuletzt ge�ndert durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27. Ja-
nuar 2000, § 5438 (AMTSBLATT STADT FRANKFURT AM MAIN, 2000, S. 147)

4) Zuletzt ge�ndert durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14. No-
vember 1996, § 7066 (AMTSBLATT STADT FRANKFURT AM MAIN, 1997, S. 23).
F�r die VII. Wahlperiode der Ortsbeir�te �bernommen durch Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung vom 17. April 1997, § 12

5) Jetzt „Wahlzeit“, Wahlrechts�nderungsgesetz vom 16.06.1988 (GVBl. I S. 235)



sch�ftsordnung die Vorschriften der HGO. 3Die Ortsbeiratsmit-
glieder sind kraft ihres Mandats verpflichtet, an der Arbeit ihres
Ortsbeirates teilzunehmen.

(2) Die Ortsbeiratsmitglieder erhalten f�r die Dauer der Wahl-
periode einen Ausweis und die notwendigen Arbeitsunterlagen.

(3) Ferner stellt die Stadtverordnetenversammlung den Ortsbei-
r�ten die notwendigen Informationsm�glichkeiten zur Verf�-
gung, um dem § 82 Absatz 2 HGO6) Gen�ge zu tun.

§ 3
Aufgaben

(1) 1Der Ortsbeirat hat das Recht, zu allen Angelegenheiten, die
den Ortsbezirk angehen, Vorschl�ge zu machen. 2Zu seinen Auf-
gaben geh�rt es, die Beziehungen der B�rgerschaft zu den Orga-
nen der Stadt zu f�rdern und Kontakte zu allen im Ortsbezirk
ans�ssigen Vereinigungen zu pflegen.

(2) 1Der Ortsbeirat nimmt zu den Angelegenheiten Stellung, die
ihm von der Stadtverordnetenversammlung oder vom Magistrat
vorgelegt werden. 2Stellungnahmen zu wichtigen Angelegenhei-
ten aus der Stadtverordnetenversammlung, die den Ortsbezirk
betreffen, m�ssen bis zu n�chsten Ausschusssitzung vorgetragen
werden. 3Vor der Feststellung des Haushaltsplans durch die
Stadtverordnetenversammlung wird der Ortsbeirat zu dessen
Entwurf geh�rt.

(3) 1Der Ortsbeirat entscheidet gem�ß § 82 Absatz 4 HGO im
Rahmen der von der Stadtverordnetenversammlung bereitge-
stellten Mittel �ber Maßnahmen, soweit deren Bedeutung nicht
�ber die Grenzen des Ortsbezirks hinausreicht und soweit die
Einheitlichkeit der Verwaltung nicht gef�hrdet ist

– auf Vorlage des Magistrats oder

– auf eigenen Vorschlag vorbehaltlich einer Stellungnahme des
Magistrats nach § 3 Absatz 3 Satz 57).

2Diese Maßnahmen sind:

1. Benennung von Straßen, Pl�tzen, Siedlungen und anderen
kommunalen Einrichtungen;

2. Standorte von Kultur- und Sozialeinrichtungen, B�rgerh�u-
sern, B�rgertreffs, Zweigstellen der Stadtb�cherei, Denkm�lern,

194

GESCH˜FTSORDNUNG DER ORTSBEIR˜TE

6) Seit 1. April 1981: § 82 Absatz 3 – Bekanntmachung der Neufassung der HGO
vom 1. April 1981(GVBl. I S. 66)

7) Seit 25. April 1991: Satz 8 – Beschl. der Stv.-V. vom 25. April 1991, § 6659



Kunstwerken, Brunnen, Kinder-, Jugend- und Senioreneinrich-
tungen, Impflokalen und Außenstellen der Verwaltung;

3. Standort und Gestaltungsfragen sowie Instandsetzung von
�ffentlichen Sportanlagen, Gr�n-, Erholungs- und Spielanla-
gen;

4. Renaturierung von B�chen und Gew�ssern;

5. Schulhofgestaltung und -nutzung;

6. Verkehrsberuhigungs- und Verkehrsf�hrungsmaßnahmen in
den von der Stadtverordnetenversammlung den Ortsbeir�ten
daf�r ausgewiesenen Zonen, soweit sie nicht in die Zust�n-
digkeit des Oberb�rgermeisters als allgemeine Ordnungs-
beh�rde fallen;

7. Instandsetzung von �ffentlichen Geh- und Fahrradwegen so-
wie von Straßenoberfl�chen.8)

3Zu allen Maßnahmen der Ziffern 1 bis 7 kann der Ortsbeirat
auch Pr�fungs- und Berichtsauftr�ge an den Magistrat erteilen.
4In den F�llen der alleinigen Zust�ndigkeit der Ordnungsbeh�r-
de (Ziffer 6) kann der Ortsbeirat dem Magistrat nur Anregungen
zuleiten. 5Im �brigen gilt § 4 Absatz 9 der Gesch�ftsordnung f�r
Ortsbeir�te. 6Beschl�sse der Stadtverordnetenversammlung,
durch die bezirks�bergreifende Regelungen getroffen werden,
sind bindend. 7Die Vortr�ge und Stellungnahmen des Magistrats
sowie die Beschl�sse der Ortsbeir�te f�r diese Maßnahmen ge-
hen der Stadtverordnetenversammlung nachrichtlich zu. 8Der
Magistrat kann dem Ortsbeirat innerhalb von drei Monaten in
einer Stellungnahme seine Bedenken gegen den Beschluss nach
§ 3 Absatz 3 Satz 1, 2. Spiegelstrich mitteilen. 9In diesem Fall
entscheidet der Ortsbeirat abschließend. 10Der Magistrat ist an
diesen Beschluss unbeschadet des Rechtes nach § 82 Absatz 6
HGO in Verbindung mit § 63 Absatz 3 HGO gebunden. 11Die Be-
fugnis der Stadtverordnetenversammlung nach § 50 Absatz 1
Satz 5 HGO bleibt unber�hrt. 12Dar�ber hinaus k�nnen dem
Ortsbeirat durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
in Einzelf�llen weitere Entscheidungsbefugnisse und die dazu
erforderlichen Mittel widerruflich �bertragen werden.

(4) 1Der Ortsbeirat hat Vorschlagsrecht und ist zu allen wichti-
gen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, gem�ß § 82
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8) Gem�ß Beschl. der Stv.-V. vom 01.03.2007, § 1470 (E 63), und 16.10.2014, § 5183,
k�nnen die Ortsbeir�te Ortsbeiratsinitiativen-Budget gem�ß § 3 Absatz 3 Satz 2
Ziffern 3. bis 7. GOOBR sowie zur F�rderung zeitlich begrenzter Projekte von
Vereinen und b�rgerschaftlichen Initiativen mit gemeinn�tzigen Inhalten und
Ideen beschließen.



Absatz 3 Satz 1 HGO zu h�ren und fr�hzeitig zu beteiligen. 2Sol-
che Angelegenheiten sind – soweit sie nicht nach § 3 Absatz 3
der GOOBR entschieden werden – z. B.:

– �nderung der Ortsbezirksgrenzen;

– �nderung von Schulbezirksgrenzen nach § 41 Schulverwal-
tungsgesetz9);

– B�rgerversammlungen und Informationsveranstaltungen des
Magistrats;

– Aufstellung, �nderungen und Erg�nzungen von Fach-, �kolo-
gischen Rahmen-, Struktur-, Bauleit- und Landschaftspl�nen
sowie von untergesetzlichen Normen (Satzungen und Rechts-
verordnungen);

– Anordnung, Verl�ngerung und Aufhebung von Ver�nde-
rungssperren;

– Verkehrsplanung, Anlage von Verkehrssignalanlagen und, so-
fern die Stadt Frankfurt bei der Planung beteiligt wird, Errich-
tung neuer, �nderung oder Aufhebung bestehender Verkehrs-
linien des FVV (RMV) sowie anderer Verkehrstr�ger;

– Stadterneuerungsplanungen;

– Investitionsplanungen zu Objekten der Ortsbezirke und Fest-
legung von Dringlichkeitsstufen;

– Antr�ge zur Eintragung in das Denkmalbuch und Anregun-
gen zu denkmalpflegerischen Maßnahmen sowie die Einrich-
tung von Naturdenkm�lern;

– Standortfragen folgender st�dtischer Einrichtungen:
– Schulen;
– Meldestellen des Amtes f�r Statistik, Wahlen und Einwoh-

nerwesen;
– Wahllokale;

– Standortfragen �ffentlicher nichtst�dtischer Einrichtungen
(im Rahmen st�dtischer Zust�ndigkeiten);

– Vergabe von Gew�sserpatenschaften;

– Instandsetzung von �ffentlichen Geb�uden (im Eigentum
oder in Verwaltung der Stadt);

– alle Fragen, die die Funktion, die Gestaltung sowie die sozia-
len bzw. kulturellen Belange (z. B. B�rgerh�user und B�rger-
treffs) der Stadtteile in ihrem Ortsbezirk ber�hren;
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9) Seit 17.06.1992 § 143 Hessisches Schulgesetz (GVBl. I S. 233)



– Umgestaltungen oder Umnutzungen vorhandener Einrich-
tungen (z. B. Betreuungsangebote f�r Kinder und Jugend-
liche, Kinder- und Jugendtreffs, Senioreneinrichtungen,
M�tterberatungsund Gesundheitsdienste, Spiel-, Sport- und
Freizeitanlagen, Parks und �ffentliche Gr�nanlagen etc.);

– Vorlagen zu Kauf und Verkauf, Vermietung und Verpachtung
st�dtischer Liegenschaften sowie Einr�umung und Ver�uße-
rung von Erbbaurecht hieran (außer Wohnungen) bis zur
fristgerechten Entscheidung des Haupt- und Finanzausschus-
ses;

– Erteilung von Dauer-Sondernutzungserlaubnissen.

(5) 1Wenn der Ortsbeirat die von ihm erbetene Stellungnahme
nicht innerhalb von vier Wochen, bei begr�ndeten Ausnahmen
innerhalb von sechs Wochen, abgibt, wird dies als zustimmende
Kenntnisnahme zu der beabsichtigten Maßnahme angesehen.
2In Eilf�llen kann die Frist verk�rzt werden.

(6) 1Der Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherin nimmt auf Wunsch
des Magistrats die B�rgerbeteiligung nach § 3 BauGB in die
Tagesordnung des Ortsbeirates auf; ggf. ist sie in einer Sonder-
sitzung durchzuf�hren. 2Bezieht sich ein solcher Bebauungs-
vorschlag auf das Gebiet mehrerer Ortsbezirke, obliegt dem
Ortsvorsteher/der Ortsvorsteherin, in dessen/deren Ortsbezirk
der �berwiegende Teil des zur Anh�rung anstehenden Gebietes
liegt, die Anh�rung unter Beteiligung der anderen betroffenen
Ortsbeir�te. 3In allen Planfeststellungsverfahren, in denen die
Stadt Frankfurt als Tr�ger �ffentlicher Belange beteiligt ist, ist
rechtzeitig vorher die Stellungnahme der betroffenen Ortsbei-
r�te einzuholen.

(7) 1Der Ortsbeirat hat das Vorschlagsrecht bei der Bestellung
von Schiedsfrauen und Schiedsm�nnern, Ortsgerichtsmitglie-
dern, Sozialbezirksvorsteher/innen, Sozialpfleger/innen und Se-
niorenbeir�ten.10) 2Verhandelt wird in nicht�ffentlicher Sitzung.

(8) Der Ortsvorsteher oder beauftragte Mitglieder des Ortsbei-
rates sind zu Ausschusssitzungen der Stadtverordnetenversamm-
lung einzuladen und anzuh�ren, wenn Tagesordnungspunkte
behandelt werden, die ihren Ortsbezirk betreffen.

(9) 1Der Magistrat der Stadt Frankfurt ist gegen�ber den Ortsbei-
r�ten in allen Angelegenheiten, die ihnen �bertragen sind oder
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10) Gem�ß § 2 der Satzung f�r die Kinderbeauftragten (Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung vom 15.09.1994; § 2934) gilt das Vorschlagsrecht auch f�r Kin-
derbeauftragte



die wichtige Belange der Ortsbezirke betreffen, auf Anforderung
auskunftspflichtig. 2Der Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherin legt
in der Einladung den Zeitpunkt der Berichterstattung des Magis-
trats fest.

(10) 1Soweit das Vorschlagsrecht Angelegenheiten der laufen-
den Verwaltung betrifft, kann der Ortsbeirat Anregungen un-
mittelbar an den Magistrat richten. 2Hierauf finden die Bestim-
mungen �ber die Behandlung von Anregungen des Ortsbeirates
im vereinfachten Verfahren entsprechende Anwendung.

(11) Die Ortsbeir�te erhalten im Rahmen des Haushaltsplanes
Mittel f�r die �ffentlichkeitsarbeit sowie f�r die Aufgaben nach
§ 3 Absatz 1 Satz 2.

(12) 1Die Ortsbeir�te erhalten auf Antrag aus der Haushaltsstelle
„Gutachten“ der Stadtverordnetenversammlung Mittel, um Gut-
achten einholen zu k�nnen. 2�ber den Antrag entscheidet die
Stadtverordnetenversammlung.

§ 4
Gesch�ftsgang

(1) F�r den Gesch�ftsgang des Ortsbeirates gelten sinngem�ß
die im § 82 Absatz 5 Satz 1 HGO11) genannten Vorschriften so-
wie erg�nzend die Gesch�ftsordnung der Stadtverordnetenver-
sammlung.

(2) 1Die Sitzungen des Ortsbeirates sind �ffentlich. 2Der Orts-
beirat soll so oft zusammentreten, wie es seine Aufgabe erfor-
dert, mindestens jedoch alle zwei Monate einmal.

(3) 1Der Ortsvorsteher/die Ortsvorsteherin setzt die Sitzungs-
termine fest. 2Er l�dt die Mitglieder zu den Tagungen des Orts-
beirates schriftlich unter Angabe der Gegenst�nde der Verhand-
lung. 3Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag
m�ssen mindestens drei Tage liegen. 4In eiligen F�llen kann der
Ortsvorsteher die Ladungsfrist abk�rzen; jedoch muss die La-
dung sp�testens am Tage vor der Sitzung zugehen. 5Hierauf
muss in der Einladung ausdr�cklich hingewiesen werden. 6§ 53
Absatz 2 HGO gilt entsprechend.

(4) 1Die Fraktionen leiten ihre Antr�ge der Gesch�ftsstelle der
Ortsbeir�te zu. 2Antr�ge, die sp�testens 14 Tage vor dem Sit-
zungstermin dort vorliegen, sind auf die Tagesordnung zu neh-
men und den Mitgliedern zuzustellen. 3Der Ortsbeirat kann un-
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11) Seit 1. April 1981: § 82 Absatz 6 Satz 1 HGO – Bekanntmachung der Neufassung
der HGO vom 1. April 1981 (GVBl. I S. 66)



ter Beachtung der Ver�ffentlichungsvorschriften k�rzere Fristen
beschließen.

(5) 1Der Ortsbeirat kann vor Eintritt in die Tagesordnung oder
nach deren Abschluss eine allgemeine B�rgerfragestunde von
l�ngstens 60 Minuten ansetzen. 2Nur in dieser Fragestunde k�n-
nen auch Fragen zu den Gegenst�nden der Tagesordnung ge-
stellt werden.

(6) 1Zu den Sitzungen des Ortsbeirates sind die Stadtverordne-
ten, die in dem Ortsbezirk wohnen oder f�r diesen Bezirk zu-
st�ndig sind, dem Ortsbeirat jedoch nicht als ordentliches Mit-
glied angeh�ren, die von der Kommunalen Ausl�nder- und
Ausl�nderinnen-Vertretung benannten Vertreter/innen, das Se-
niorenbeiratsmitglied12), die Stadtbezirksvorsteher/innen und
Sozialbezirksvorsteher/innen des Ortsbezirks sowie die Mitglie-
der des Magistrats einzuladen. 2Die Mitglieder oder Beauftragten
des Magistrats, die vorerw�hnten Stadtverordneten, die von der
Kommunalen Ausl�nder- und Ausl�nderinnen-Vertretung be-
nannten Vertreter/innen, das Seniorenbeiratsmitglied, die Stadt-
bezirksvorsteher/innen und Sozialbezirksvorsteher/innen erhal-
ten auf Wunsch das Wort zum Gegenstand der Verhandlung.13)

(7) Auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Viertel der
Ortsbeiratsmitglieder, auf Antrag des Magistrats oder der Stadt-
verordnetenversammlung muss der Ortsbeirat unter Angabe der
zur Verhandlung zu stellenden Gegenst�nde zu einer Sitzung
einberufen werden.

(8) Zuladungen gem�ß § 62 Absatz 6 HGO erfolgen auf Be-
schluss des Ortsbeirates oder nach Abstimmung mit allen Frak-
tionen des Ortsbeirates.

(9) Auf Beschluss des Ortsbeirates kann der Ortsvorsteher �ber
das B�ro der Stadtverordnetenversammlung den Magistrat
schriftlich um Auskunft �ber Angelegenheiten bitten, die sich
im Rahmen der vorliegenden Gesch�ftsordnung bewegen.

(10) 1Anregungen der Ortsbeir�te werden in den Aussch�ssen
der Stadtverordnetenversammlung behandelt. 2Sie k�nnen als
Beschluss des Ausschusses �bernommen, abgelehnt, dem Magis-
trat zur Pr�fung und Berichterstattung �berwiesen oder im ver-
einfachten Verfahren direkt der Verwaltung zugeleitet werden.
3Wird ein Antrag oder eine Anregung des Ortsbeirates an den
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Magistrat zur Pr�fung und Berichterstattung �berwiesen oder
im vereinfachten Verfahren direkt der Verwaltung zugeleitet
oder handelt es sich um ein Auskunftsersuchen nach § 4 Ab-
satz 9, hat der Magistrat innerhalb von zw�lf Wochen zu berich-
ten. 4In Eilf�llen kann diese Frist auf vier Wochen gek�rzt wer-
den. 5Liegt ein Bericht des Magistrats bis zum Ablauf der Frist
nicht vor, ist der Gegenstand auf die Tagesordnung der n�chs-
ten Ortsbeiratssitzung zu nehmen.

(11) 1Der Magistrat hat Beschl�sse des Ortsbeirats unverz�glich
auszuf�hren bzw. mit der Ausf�hrung zu beginnen. 2Sollte dies
im Einzelfall nicht m�glich sein, so berichtet der Magistrat un-
verz�glich nach Bekanntwerden der daf�r maßgeblichen Gr�n-
de, sp�testens jedoch sechs Monate nach Beschlussfassung dem
Ortsbeirat schriftlich �ber den Stand solcher Verfahren und
�ber die Hinderungsgr�nde.

(12) 1Benachbarte Ortsbeir�te k�nnen sie gemeinsam betreffen-
de Probleme in gemeinsamen Sitzungen beraten. 2Einigen sich
die beteiligten Ortsbeir�te in einer gemeinsamen Sitzung nicht
auf den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende, so f�hrt der/die an
Jahren �lteste Ortsvorsteher/in den Vorsitz. 3Die Beschlussfas-
sung ist getrennt innerhalb jedes der beteiligten Ortsbeir�te vor-
zunehmen.

§ 5
Gesch�ftsstelle

Das B�ro der Stadtverordnetenversammlung ist die Gesch�fts-
stelle der Ortsbeir�te.

§ 6
In-Kraft-Treten

Diese Gesch�ftsordnung tritt mit dem Tage der Beschlussfassung
in Kraft.
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GESCH˜FTSORDNUNG
DER KOMMUNALEN AUSL˜NDER-

UND AUSL˜NDERINNENVERTRETUNG
FRANKFURT AM MAIN (KAV)

Aufgrund des § 87 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung
(HGO) in der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 534) hat
die KAV am 01.09.2003 folgende Gesch�ftsordnung beschlossen:

I. Mitglieder und Konstituierung der KAV

§ 1
Wahl der Mitglieder

(1) Die Mitglieder der Kommunalen Ausl�nder- und Ausl�nder-
innenvertretung (KAV) werden gem�ß § 86 der Hessischen Ge-
meindeordnung von den ausl�ndischen Einwohnern der Stadt
Frankfurt am Main in allgemeiner, freier, gleicher, geheimer
und unmittelbarer Wahl f�r f�nf Jahre gew�hlt. Das N�here des
Wahlverfahrens regelt das Hessische Kommunalwahlgesetz.

(2) Wahlberechtigt sind die ausl�ndischen Einwohner, die am
Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindes-
tens drei Monaten in Frankfurt am Main ihren Wohnsitz haben.
Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des
Melderechts gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz.

(3) W�hlbar als Mitglied der KAV sind die wahlberechtigten
ausl�ndischen Einwohner (§ 1, Abs. 2), die seit mindestens sechs
Monaten in Frankfurt am Main ihren Wohnsitz haben. Abs. 2
Satz 2 gilt f�r die W�hlbarkeit entsprechend.

(4) W�hlbar als Mitglied der KAV sind unter den Voraussetzun-
gen des Abs. 3 auch Deutsche im Sinne des Art. 116, Abs. 1 des
Grundgesetzes,

1. die diese Rechtsstellung als ausl�ndische Einwohner im In-
land erworben haben

oder

2. die zugleich eine ausl�ndische Staatsangeh�rigkeit besitzen.

(5) § 31, § 32 Abs. 2 und die §§ 33 und 37 und § 65 Abs. 2 der
Hessischen Gemeindeordnung gelten entsprechend.
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§ 2
Rechte und Pflichten der KAV-Mitglieder

(1) Mitglieder der KAV sind Kraft ihres Mandats verpflichtet, an
der Arbeit der KAV aktiv teilzunehmen. Dazu geh�ren die regel-
m�ßige Teilnahme an den Plenarsitzungen sowie die Erf�llung
der �bernommenen Verpflichtungen.

(2) Die Mitglieder der KAV sind ehrenamtlich T�tige im Sinne
der §§ 24 bis 26 und des § 27 der Hessischen Gemeindeordnung.

(3) Mitgliedern, die ohne Grund dreimal nacheinander un-
entschuldigt dem Plenum fernbleiben, wird die Aufwands-
entsch�digung f�r zwei Folgemonate eingestellt. Setzt sich das
unentschuldigte Fernbleiben fort, wird die Einstellung der Auf-
wandsentsch�digung um dieselbe Zeit verl�ngert. �ber die Ein-
stellung der Aufwandsentsch�digung ist das Plenum in der
n�chsten Sitzung im nicht�ffentlichen Teil zu informieren. Zu-
dem wird die Liste, die das betroffene Mitglied vertritt, von die-
ser Maßnahme in Kenntnis gesetzt. Die Entschuldigung �ber
die Nichtteilnahme am Plenum ist der Gesch�ftsstelle rechtzei-
tig vor der Sitzung telefonisch oder schriftlich mitzuteilen.

§ 3
Konstituierung

Die konstituierende Versammlung der KAV tritt binnen sechs
Wochen nach der Wahl zusammen. Die Versammlung tritt im
�brigen so oft zusammen wie es die Gesch�fte erfordern, jedoch
mindestens neunmal im Kalenderjahr. Die Ladung zur ersten
Sitzung der jeweiligen Wahlperiode erfolgt durch den bisheri-
gen Vorsitzenden. Dieser f�hrt seine T�tigkeit bis zur Wahl des/
der neuen Vorsitzenden weiter.

II. Aufgaben und Befugnisse der KAV

§ 4
Aufgaben

(1) Gem�ß § 88 Abs. 1 der HGO vertritt die KAV die Interessen
der ausl�ndischen Einwohner in Frankfurt am Main. Sie ber�t
die Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die ausl�n-
dische Einwohner betreffen.

(2) Gem�ß Hauptsatzung der Stadt Frankfurt am Main soll die
KAV im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse die Teilnahme
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der ausl�ndischen Einwohner am gesellschaftlichen, kulturel-
len, politischen und wirtschaftlichen Leben f�rdern, die Lebens-
bedingungen dieses Personenkreises verbessern, das Zusammen-
leben deutscher und ausl�ndischer Einwohner unterst�tzen und
zur Verst�ndigung zwischen allen Einwohnern bei Wahrung un-
terschiedlicher kultureller Identit�ten beitragen.

(3) Im Rahmen Ihrer Aufgaben und Befugnisse kann die KAV
�ffentlichkeitsarbeit als Interessenvertretung der in Frankfurt
am Main lebenden ausl�ndischen Einwohnerinnen und Ein-
wohner betreiben.

§ 5
Jahresbericht

(1) Die KAV erstellt einmal j�hrlich und am Ende der Legislatur-
periode einen Bericht �ber ihre Arbeit auf Stadt- und Ortsbei-
ratsebene. Dieser Bericht wird von den Mitgliedern der KAV ge-
meinsam erstellt.

(2) Abweichende Stellungnahmen von Teilen oder von einzel-
nen Mitgliedern der KAV sind in den Bericht aufzunehmen. Der
Bericht wird der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet und
von ihr behandelt.

§ 6
Anh�rung

(1) Die KAV ist gem�ß § 88 HGO von der Stadtverordnetenver-
sammlung und dem Magistrat zu allen wichtigen Angelegenhei-
ten, die ausl�ndische Einwohner betreffen, zu h�ren. Stadtver-
ordnetenversammlung und Magistrat k�nnen, Aussch�sse der
Stadtverordnetenversammlung m�ssen in ihren Sitzungen die
KAV zu den Tagesordnungspunkten h�ren, die Interessen der
ausl�ndischen Einwohner ber�hren.

(2) Zur Teilnahme an den Sitzungen der Stadtverordnetenver-
sammlung benennt die KAV f�r die Dauer einer Wahlperiode
maximal f�nf Vertreter/innen.

Das Rederecht dieser Vertreter/innen ist im § 32, Abs. 2 der Ge-
sch�ftsordnung der Stadtverordnetenversammlung wie folgt ge-
regelt:

Einem von der Kommunalen Ausl�nder- und Ausl�nderinnen-
vertretung (KAV) bestimmten Mitglied dieses Gremiums wird
nach Maßgabe des § 88 Absatz 2 HGO auf Antrag das Recht auf
Anh�rung in der Stadtverordnetenversammlung einger�umt
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a) zu Anregungen der KAV, die auf Tagesordnung I der Stadtver-
ordnetenversammlung gesetzt worden sind,

b) zu Beratungsgegenst�nden, die sich auf Tagesordnung I der
Stadtverordnetenversammlung befinden, wenn zuvor die
KAV zu diesem Beratungsgegenstand eine Stellungnahme be-
schlossen und ihre Vertreterin/ihren Vertreter bestimmt hat,

c) zu Beratungsgegenst�nden, die gem�ß § 17 (3) GOS in der
Stadtverordnetenversammlung behandelt werden – auch ohne
Erf�llung der Voraussetzung gem�ß Buchstabe b).

(3) Die Stellungnahmen der KAV-Vertreter/innen m�ssen mit
den allgemeinen Beschl�ssen der KAV �bereinstimmen. Liegt zu
dem jeweiligen Tagesordnungspunkt ein konkreter Beschluss der
KAV vor, darf die Stellungnahme des Vertreters/der Vertreterin
inhaltlich von diesem Beschluss nicht abweichen.

(4) F�r die Teilnahme an den Aussch�ssen und Ortsbeir�ten
kann die KAV maximal zwei Vertreter/innen benennen. In Aus-
nahmef�llen kann mit Zustimmung des Ausschusses die Zahl
der KAV-Vertreter/innen auf vier erh�ht werden.

(5) �ußerungen und Stellungnahmen der KAV zu Vorlagen im
Rahmen der Anh�rung sind von der Gesch�ftsstelle der KAV an
das zust�ndige Gremium zu richten.

§ 7
Vorschl�ge an die Stadtverordnetenversammlung und an die
Ortsbeir�te

(1) Die KAV hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten,
die ausl�ndische Einwohner betreffen. Sie kann der Stadtverord-
netenversammlung und den Ortsbeir�ten Vorschl�ge in allen
diesen Angelegenheiten �bermitteln.

(2) Jedes Mitglied bzw. jede Liste der KAV ist dazu berechtigt zu
beantragen, Vorschl�ge und Anregungen an die Stadtverordne-
tenversammlung und den Magistrat zu richten. Diese Antr�ge
m�ssen sp�testens vierzehn Tage vor der n�chsten Plenarsitzung
dem Pr�sidium bzw. der Gesch�ftsstelle vorliegen, damit sie in
die Tagesordnung aufgenommen und rechtzeitig an die Mitglie-
der verschickt werden k�nnen.

(3) Antr�ge, die diese Frist nicht einhalten, k�nnen nur als Eil-
antr�ge im Plenum behandelt werden. Die Behandlung bedarf
der Zustimmung von zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder.
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§ 8
Anregungen und Anfragen an den Magistrat

(1) Die KAV kann Anregungen und Anfragen �ber laufende An-
gelegenheiten der Verwaltung, die ausl�ndische Einwohnerin-
nen und Einwohner betreffen, an den Magistrat herantragen.

(2) Die Festlegung der f�r die Bearbeitung zust�ndigen Organi-
sationseinheit obliegt der Oberb�rgermeisterin/dem Oberb�r-
germeister.

§ 9
Stellungnahmen zu Berichten und Vortr�gen des Magistrats

Die KAV kann zu allen Berichten und Vortr�gen des Magistrats
Stellungnahmen abgeben. Zur Wahrnehmung dieser Befugnis
werden den Mitgliedern der KAV alle in �ffentlicher Sitzung zu
behandelnden Drucksachen an die Stadtverordnetenversamm-
lung �bersandt. Die KAV kann ferner zu allen Beschl�ssen Stel-
lung nehmen, die ihr vom Magistrat vorgelegt werden. Die KAV
soll die Vorlagen unverz�glich in ihrer n�chsten Sitzung behan-
deln. Fehlende Stellungnahmen hindern die Stadtverordneten-
versammlung, die Ortsbeir�te und den Magistrat nicht an einer
Beschlussfassung.

III. Vorsitzender, Pr�sidium, Schriftf�hrer

§ 10
Vorsitzender

(1) Der/Die Vorsitzende wird in der ersten Sitzung jeder neuen
Wahlperiode f�r die Dauer der Wahlperiode gew�hlt.

(2) Der/Die Vorsitzende vertritt die KAV nach außen, er/sie lei-
tet die Verhandlungen, handhabt die Ordnung in den Sitzun-
gen.

(3) Der/Die Vorsitzende ist befugt, im Rahmen der Beschl�sse
der KAV, �ffentlich Stellungnahmen abzugeben.

(4) Der/Die Vorsitzende beruft die Sitzungen des Pr�sidiums
ein, legt dessen Tagesordnung fest und leitet die Verhandlun-
gen.

(5) Der/Die Vorsitzende bildet mit den gleichberechtigten Stell-
vertretern das Pr�sidium der KAV.
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§ 11
Pr�sidium

(1) Das Pr�sidium besteht aus dem Vorsitzenden und dessen
Stellvertretern.

(2) Die Anzahl der Mitglieder des Pr�sidiums wird zu Beginn
jeder Wahlperiode in der konstituierenden Sitzung festgelegt.
Die Mitglieder werden nach den Grunds�tzen der Verh�ltnis-
wahl gew�hlt.

(3) Das Pr�sidium hat die Aufgabe, die Vorsitzende/den Vorsit-
zenden bei der Erledigung ihrer/seiner Aufgaben zu unterst�t-
zen, die Arbeitskreise der KAV zu begleiten und zu koordinieren,
die Plenarsitzungen und deren Beschl�sse vorzubereiten, deren
Tagesordnung festzulegen und in aktuellen F�llen, bei denen
aus zeitlichen Gr�nden eine Entscheidung des Plenums nicht
m�glich ist, Beschl�sse zu fassen.

(4) Beschl�sse des Pr�sidiums werden mit absoluter Mehrheit
der Pr�sidiumsmitglieder gefasst. Das Pr�sidium unterrichtet im
n�chsten Plenum die KAV-Mitglieder �ber die gefassten Be-
schl�sse.

(5) Das Pr�sidium ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mit-
glieder beschlussf�hig.

(6) Mitglieder der KAV sind befugt, an den Sitzungen des Pr�si-
diums teilzunehmen. Sie genießen Rederecht, jedoch kein
Stimmrecht.

(7) Die Sitzungen des Pr�sidiums werden protokolliert. Das Pro-
tokoll wird nach der Genehmigung allen Mitgliedern zugestellt.

(8) Das Pr�sidium legt am Beginn eines Gesch�ftsjahres einen
Entwurf des internen Haushaltsplanes dem Plenum der KAV zur
Beschlussfassung vor.

(9) Das Pr�sidium ist zust�ndig f�r die �ffentlichkeitsarbeit.
Das Pr�sidium kann, mit Zustimmung des Plenums, die �ffent-
lichkeitsarbeit an eine Arbeitsgruppe aus der Mitte der KAV de-
legieren, die mit ihm in enger Kooperation zusammenarbeitet.

§ 12
Schriftf�hrer

Zu Beginn jeder Wahlperiode werden ein Schriftf�hrer und des-
sen Stellvertreter f�r die Dauer der Wahlperiode gew�hlt.
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§ 13
Abwahl

(1) Der/Die Vorsitzende, die gleichberechtigten Stellvertreter in
ihrer Gesamtheit sowie der Schriftf�hrer und dessen Stellvertre-
ter k�nnen mit Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl der
KAV abgew�hlt werden.

(2) Der Abwahlantrag ist sp�testens 14 Tage vor der n�chsten
Plenarsitzung beim Pr�sidium schriftlich einzureichen. In der
Tagesordnung f�r die Plenarsitzung ist auf den Abwahlantrag
explizit hinzuweisen.

§ 14
Arbeitskreise

(1) Sowohl das Plenum als auch das Pr�sidium k�nnen je nach
Bedarf f�r bestimmte Sachbereiche kurzfristig oder f�r die ge-
samte Wahlperiode Arbeitskreise bilden. Mitglieder der KAV
k�nnen sich freiwillig zur Teilnahme an einem Arbeitskreis oder
an mehreren Arbeitskreise melden.

(2) Arbeitskreise k�nnen sachkundige Einwohner/innen im Ar-
beitskreis h�ren.

(3) Arbeitskreise haben die Aufgabe, zu bestimmten Sachgebie-
ten Informationen zu sammeln, Antr�ge, Vorschl�ge und An-
regungen zu formulieren, die dem Plenum zur Entscheidung
vorgelegt werden. Auch Ausarbeitung von Stellungnahmen zu
Antr�gen der Fraktionen bzw. Berichten und Vorlagen des Ma-
gistrats geh�ren zu den Aufgaben der Arbeitskreise. Die Ergeb-
nisse m�ssen �ber das Pr�sidium dem Plenum zur Entscheidung
vorgelegt werden.

(4) Arbeitskreise w�hlen aus ihrer Mitte einen Sprecher, dessen
Stellvertreter und einen Schriftf�hrer.

(5) Arbeitskreise sind verpflichtet, das Plenum kontinuierlich
�ber ihre Arbeit zu informieren und f�r den Jahresbericht der
KAV einen schriftlichen Bericht �ber ihre Aktivit�ten im betref-
fenden Jahr vorzulegen.

§ 15
Vertreter/innen der KAV in der Stadtverordnetenversammlung
und deren Aussch�ssen, in den Ortsbeir�ten, Magistratskom-
missionen und sonstigen kommunalen Gremien

(1) Zu Beginn jeder Wahlperiode werden durch das Plenum Ver-
treter der KAV f�r die Teilnahme an den Sitzungen der Stadtver-
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ordnetenversammlung und deren Aussch�sse, f�r die Ortsbei-
r�te, Magistratskommissionen und sonstigen kommunalen Gre-
mien benannt.

(2) Vertreter/innen der KAV in diesen Gremien sind verpflich-
tet, die KAV kontinuierlich �ber ihre Aktivit�ten zu informieren.
Sie sind an die Beschl�sse der KAV gebunden. In den F�llen, in
denen kein Beschluss der KAV vorliegt, sind Stellungnahmen als
pers�nliche Stellungnahmen zu deklarieren.

§ 16
Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der Ausl�nderbeir�te
Hessens (AGAH)

(1) Die KAV ist Mitglied der AGAH und ist mit den ihr zuste-
henden Sitzen in diesem Gremium vertreten.

(2) Vertreter/innen der KAV in der AGAH werden jeweils zu Be-
ginn und f�r die Dauer einer Wahlperiode gew�hlt. Diese sind
an die Beschl�sse der KAV gebunden. Sie sind verpflichtet, das
Plenum der KAV kontinuierlich �ber die Vorg�nge in der AGAH
zu informieren und bei wichtigen Entscheidungen das Votum
der KAV einzuholen.

IV. Plenarsitzungen

§ 17
Ordentliche �ffentliche Sitzungen

(1) Plenarsitzungen der KAV sind in der Regel �ffentlich.

(2) Berechtigt zur Teilnahme an den Sitzungen der KAV sind
neben allen ordentlich gew�hlten KAV-Mitgliedern Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung, Mitglieder des Magistrats
und Mitglieder der Ortsbeir�te. Sie genießen Rederecht.

(3) G�ste der �ffentlichen Sitzungen haben kein Rederecht.

(4) Sachkundige Einwohner/innen k�nnen mit Erlaubnis des
Vorsitzenden oder auf Antrag eines KAV-Mitgliedes und einer
einfachen Mehrheit der im Plenum anwesenden Mitglieder das
Rederecht erhalten.

(5) Der Leiter der KAV-Gesch�ftsstelle ist berechtigt, das Plenum
�ber einzelne Sachfragen zu informieren und zu Sachfragen
Stellung zu nehmen.
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§ 18
Ladung

(1) Der/Die Vorsitzende beruft die Mitglieder zu den Sitzungen
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ein. Ein Mitglied der
Kommunalen Ausl�nder- und Ausl�nderinnenvertretung kann
ausschließlich elektronisch (per E-Mail) eingeladen werden,
wenn es vorher schriftlich einwilligt und der/dem Vorsitzenden
einen eigenen ladungsf�higen E-Mail-Account mitgeteilt hat.
Die Ladung erfolgt mindestens 14 Tage vor dem Sitzungstag. In
eiligen F�llen kann der/die Vorsitzende die Ladungsfrist bis auf
sieben Tage k�rzen. Hierauf muss in der Einberufung ausdr�ck-
lich hingewiesen werden. Einladungen, Niederschriften, Druck-
sachen und andere Schriftst�cke gelten bei einer Verfahrenswei-
se nach Satz 2 als zugestellt, wenn sie als E-Mail versandt sind.1)

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der KAV werden
im Amtsblatt der Stadt Frankfurt am Main bekannt gegeben.

§ 19
Tagesordnung

(1) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzungen werden
vom Pr�sidium festgesetzt.

(2) Im Falle der Einberufung einer außerordentlichen Sitzung,
sind die zur Verhandlung zu stellenden Gegenst�nde bei der
Aufstellung der Tagesordnung aufzunehmen.

(3) �ber Angelegenheiten, die nicht auf der Einladung verzeich-
net sind, kann nur verhandelt und beschlossen werden, wenn
zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder dem zustim-
men.

§ 20
Beschlussf�higkeit

(1) Die KAV ist beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte der ge-
setzlichen Zahl der Mitglieder anwesend ist. Der/Die Vorsitzende
stellt die Beschlussf�higkeit bei Beginn der Sitzung fest; Be-
schlussf�higkeit gilt so lange als vorhanden, bis das Gegenteil
auf Antrag eines Mitglieds festgestellt wird.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunf�higkeit zur�ck-
gestellt worden, tritt die KAV zur Verhandlung �ber denselben
Gegenstand ein zweites Mal zusammen. Hierbei ist sie ohne
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R�cksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussf�hig. In der
Ladung zur zweiten Sitzung muss ausdr�cklich auf diese Bestim-
mung hingewiesen werden.

§ 21
Fragestunde

(1) In die ordentlichen Sitzungen der KAV wird eine Fragestun-
de aufgenommen. Sie soll 60 Minuten nicht �berschreiten.

(2) Jedes KAV-Mitglied kann der/dem KAV-Vorsitzenden �ber
Angelegenheiten, die die Interessen der ausl�ndischen Einwoh-
nerinnen und Einwohner bzw. Angelegenheiten der KAV betref-
fen, Fragen stellen, die kurz und bestimmt zu halten sind. Die
Fragen d�rfen nur ein konkretes Anliegen enthalten, nicht in
mehrere Unterfragen aufgegliedert werden und m�ssen der Ge-
sch�ftsstelle zwei Wochen vor der Plenarsitzung eingereicht wer-
den. Die/Der Vorsitzende hat in der folgenden Plenarsitzung
dazu Stellung zu nehmen.

(3) Fragen, die den Erfordernissen des § 22 Abs. 2 nicht entspre-
chen oder sich auf Tagesordnungsgegenst�nde derselben Plenar-
sitzung beziehen, kann die/der Vorsitzende zur�ckweisen.

(4) Es k�nnen nach der Beantwortung der jeweiligen Fragen
insgesamt zwei Zusatzfragen gestellt werden. Zur ersten Zusatz-
frage ist der Fragesteller bevorrechtigt.

(5) Fragen, die innerhalb der festgelegten Zeit nicht beantwortet
werden k�nnen, sind von der/dem Vorsitzenden innerhalb von
drei Wochen schriftlich zu erledigen. Eine �berstellung dieser
Fragen auf die n�chste Plenarsitzung unterbleibt.

§ 22
Aktuelle Stunde

(1) Zu Themen von aktuellem Interesse findet eine Aussprache
statt, wenn sp�testens unmittelbar nach Schluss der Fragestunde
mindestens f�nf Mitglieder dies verlangen.

(2) Die Dauer der Aussprache ist auf eine halbe Stunde be-
grenzt. Liegen zwei Antr�ge vor, ist die Gesamtzeit zu teilen.
Werden mehr als zwei Antr�ge eingebracht, kann der/die Vorsit-
zende die Aussprache auf 45 Minuten ausdehnen. Die vom Ma-
gistrat oder dem Vorsitzenden in Anspruch genommene Rede-
zeit bleibt unber�cksichtigt. Besteht wegen Ausnutzung der
Redezeit keine M�glichkeit mehr, auf Aussagen von Mitgliedern
oder Beauftragten des Magistrats bzw. des KAV-Vorsitzenden zu
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erwidern, so hat der Vorsitzende auf Antrag von mindestens
f�nf Mitgliedern die Aussprache erneut f�r 15 Minuten zu er�ff-
nen. Die m�gliche Gesamtdauer der aktuellen Stunde verl�ngert
sich dann entsprechend.

(3) Der einzelne Redner darf nicht l�nger als f�nf Minuten spre-
chen.

(4) Das Wort wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen er-
teilt. Eines der Mitglieder, die die Aussprache begehrt haben, er-
h�lt als erster das Wort.

(5) Bei mehreren Wortmeldungen aus der gleichen Liste ist die
Reihenfolge so zu halten, dass Listenvertreter abwechselnd zu
Wort kommen.

§ 23
Redezeit

(1) Die Redezeit betr�gt f�r Debattenredner h�chstens 15 Minu-
ten.

(2) Die Redezeit f�r Debattenredner kann um weitere zehn Mi-
nuten verl�ngert werden, wenn die Mehrheit der anwesenden
Mitglieder einem entsprechenden Antrag zustimmt.

§ 24
Gesch�ftsordnung

„Zur Gesch�ftsordnung“ muss das Wort jederzeit erteilt werden,
jedoch d�rfen die Ausf�hrungen nur den zur Verhandlung ste-
henden oder unmittelbar vorher beratenen Gegenstand oder die
Tagesordnung der Versammlung betreffen und nicht l�nger als
f�nf Minuten in Anspruch nehmen. Ausf�hrungen zur Sache
selbst d�rfen nicht gemacht werden.

§ 25
Pers�nliche Bemerkungen

Wer in den Verhandlungen pers�nlich genannt oder angegriffen
worden ist, kann nach Schluss oder Vertagung der Besprechung,
jedoch vor einer etwa stattfindenden Abstimmung das Wort
erhalten, um in Form einer pers�nlichen Bemerkung Angriffe
zur�ckzuweisen oder unrichtige Behauptungen, die gegen ihn
gerichtet waren, richtigzustellen. Diese pers�nlichen Bemerkun-
gen m�ssen kurz gehalten sein. Der Redner darf nicht zur Sache
sprechen.
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§ 26
Abgabe von Erkl�rungen

Außerhalb der Tagesordnung kann der/die Vorsitzende das Wort
zu einer tats�chlichen oder pers�nlichen Erkl�rung erteilen, je-
doch ist ihm/ihr der Gegenstand der Erkl�rung mitzuteilen. Die
Redezeit darf f�nf Minuten nicht �berschreiten.

§ 27
Vertagung und Schluss der Verhandlung

Ein Antrag auf Vertagung oder Schluss der Verhandlung bedarf
der Unterst�tzung von mindesten f�nf Mitgliedern der KAV.
�ber einen solchen Antrag kann nur ein Mitglied f�r den An-
trag und ein anderes gegen den Antrag sprechen, und zwar
h�chstens drei Minuten. Der Antrag auf Schluss der Verhand-
lung ist weitergehender als ein solcher auf Vertagung. Ein An-
trag auf Schluss der Verhandlung (nicht aber ein solcher auf Ver-
tagung) ist erst zul�ssig, wenn die Listen und der Magistrat die
M�glichkeit hatten, zu der betreffenden Sache Stellung zu neh-
men.

§ 28
Abstimmung

(1) Abgestimmt wird in der Regel �ber Antr�ge der Mitglieder
oder Listen bzw. �ber Berichte der Arbeitsgruppen in der Form
der Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthaltung.

(2) Auf Antrag eines Mitgliedes kann eine Teilung der Abstim-
mungsgegenst�nde vorgenommen werden.

(3) Die Abstimmung erfolgt in der Weise, dass �ber die weiter-
gehenden Antr�ge zuerst abgestimmt wird, ebenso �ber etwa
vorliegende Ab�nderungsantr�ge.

(4) In der Regel wird durch Handaufheben abgestimmt.

(5) Wenn Zweifel �ber das Ergebnis der Abstimmung bestehen,
wird die Abstimmung wiederholt. Bei Stimmengleichheit ist ein
Antrag beziehungsweise ein Bericht abgelehnt.

(6) Auf Antrag von mindestens f�nf Mitgliedern der KAV findet
namentliche Abstimmung statt, wobei der Schriftf�hrer die Ent-
scheidung eines jeden Mitglieds festh�lt.

(7) Jedes Mitglied der KAV kann bei einer Abstimmung erkl�-
ren, dass es sich der Stimme enth�lt.
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(8) Im Falle einer Abstimmung kann jedes Mitglied verlangen,
dass sein Votum in der Niederschrift vermerkt wird.

(9) Der Vorsitzende verk�ndet in jedem Fall das Abstimmungs-
ergebnis.

§ 29
Wahlen

(1) F�r Wahlen gelten die Vorschriften des § 55 HGO.

(2) Das Plenum bestimmt bei allen Wahlen 3 bzw. 5 Mitglieder,
die den Wahlvorstand bilden.

§ 30
Ordnungsruf und Entziehung des Wortes

(1) Auf das Klingelzeichen oder den Ordnungsruf des/der Vor-
sitzenden hat der Redner seine Rede sofort zu unterbrechen.
Wenn das nicht geschieht, kann ihm der Vorsitzende das Wort
entziehen.

(2) Wenn ein Redner beim gleichen Punkt zum zweiten Mal zur
Ordnung, zur Sache oder zur Gesch�ftsordnung gerufen werden
muss, wird er darauf aufmerksam gemacht, dass der dritte Ord-
nungsruf gleichzeitig den Wortentzug zur Folge haben wird.

(3) Ein Redner, dem das Wort entzogen wurde, darf in dersel-
ben Sitzung zur gleichen Sache nicht wieder sprechen.

(4) Bei Verst�ßen gegen die Ordnung kann das Pr�sidium Maß-
nahmen gem�ß § 60 Abs. 2 HGO beschließen.

§ 31
Aussetzung der Sitzung

Wenn in der KAV-Versammlung trotz Ermahnung st�rende Un-
ruhe entsteht, kann der/die Vorsitzende die Sitzung auf be-
stimmte Zeit aussetzen oder ganz aufheben. Kann er/sie sich
kein Geh�r verschaffen, verl�sst er/sie seinen/ihren Sitz und un-
terbricht hierdurch die Sitzung.

§ 32
Ordnung im Sitzungssaal

(1) Zuh�rer, die den Ablauf der Sitzung nachhaltig st�ren, k�n-
nen verwarnt oder auf Anordnung des/der Vorsitzenden aus
dem Sitzungssaal entfernt werden.
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(2) Die Verteilung von Briefen, Drucksachen und so weiter im
Sitzungssaal bedarf der jeweils ausdr�cklichen Zustimmung des/
der Vorsitzenden.

§ 33
Niederschrift

(1) �ber den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der KAV
ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss er-
sichtlich sein, wer in der Sitzung anwesend war, welche Gegen-
st�nde verhandelt, welche Beschl�sse gefasst und welche Wah-
len und Benennungen vollzogen wurden. Die Abstimmungs-
und Wahlergebnisse sind festzuhalten. Namen m�ssen vollst�n-
dig wiedergegeben werden. Die Niederschrift ist von dem/der
Vorsitzenden und dem Schriftf�hrer/der Schriftf�hrerin zu un-
terzeichnen.

(2) Die Niederschrift der jeweiligen Sitzung wird allen Mitglie-
dern zugesandt. In der darauffolgenden Sitzung wird �ber die
Niederschrift abgestimmt.

(3) Die gesamte Sitzung wird auf Tonband aufgenommen.

§ 34
Auslegung und Abweichung von der Gesch�ftsordnung

(1) Wenn �ber die Auslegung der Gesch�ftsordnung Zweifels-
fragen von grunds�tzlicher Bedeutung auftauchen, f�hrt der/die
Vorsitzende zun�chst eine Stellungnahme des Pr�sidiums her-
bei, der die Angelegenheit n�tigenfalls der KAV-Versammlung
zur Entscheidung vorlegt.

(2) Die KAV kann durch Beschluss der Mehrheit der gesetz-
lichen Mitgliederzahl f�r besondere Einzelf�lle eine von der Ge-
sch�ftsordnung abweichende Verfahrensweise beschließen.

§ 35
Au�erordentliche Sitzungen

Eine außerordentliche Sitzung muss unverz�glich einberufen
werden, wenn es ein Viertel der Mitglieder oder das Pr�sidium
unter Angabe der zur Verhandlung zu stellende Gegenst�nde
verlangt und die Verhandlungsgegenst�nde zur Zust�ndigkeit
der KAV geh�ren; die Mitglieder haben eigenh�ndig zu unter-
zeichnen.
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§ 36
Nicht�ffentliche Sitzungen

Auf Antrag eines Mitglieds kann das Plenum der KAV mit ein-
facher Mehrheit beschließen, die �ffentlichkeit auszuschließen.

V. Gesch�ftsf�hrung

§ 37
KAV-Gesch�ftsstelle

(1) Die Aufgabe der Gesch�ftsstelle besteht darin, die Arbeit der
KAV zu organisieren und zu koordinieren.

(2) Besch�ftigte der Gesch�ftsstelle sind Verwaltungsangeh�rige
der Stadt Frankfurt am Main. F�r sie gelten daher die allgemei-
nen Vorschriften f�r Verwaltungsangeh�rige.

§ 38
˜nderung der Gesch�ftsordnung

Diese Gesch�ftsordnung kann mit der Mehrheit von Zweidrit-
teln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder dieses Gremiums ge�n-
dert werden. Die �nderung muss in der Einladung angek�ndigt
sein. Sie darf nicht nachtr�glich in die Tagesordnung aufgenom-
men werden und auch nicht in einer Eilsitzung (§ 18 Absatz 1,
Satz 3) erfolgen.

§ 39
Geltung der Gesch�ftsordnung der Stadtverordnetenversamm-
lung

Im �brigen gelten die f�r den Gesch�ftsgang der Gemeindever-
tretung maßgeblichen Vorschriften der Hessischen Gemeinde-
ordnung und die Bestimmungen der Gesch�ftsordnung der Ge-
meindevertretung entsprechend.

§ 40
Inkrafttreten

Die Gesch�ftsordnung der KAV tritt am Tag nach der Beschluss-
fassung in Kraft.
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